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Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 

 

 
 
An die Mitglieder 
des Jugendhilfeausschusses 
 
 

Einladung 

 
Ich lade Sie zu einer Sitzung des Jugendhilfeausschusses ein. 
 
Sitzungstermin: Mittwoch, 22.02.2023, 17:00 Uhr 

Raum, Ort: Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 Rends-
burg, Kreistagssitzungssaal 

 
 
 
Öffentlicher Teil: 
 
1. Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung 

 

 

2. Niederschrift über die Sitzung vom 16.11.2022 
 

 

3. Bericht über die Umsetzung von öffentlich gefassten Be-
schlüssen des Jugendhilfeausschusses 
 

VO/2023/041 

4. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 
 

 

5. Anfragen nach § 26 Geschäftsordnung des Kreistages 
 

 

6. Gutachten pme: Machbarkeitsstudie betriebsnahe Kinderta-
gesbetreuung 
 

VO/2023/058 

7. Verwaltungsangelegenheiten 
 

 

7.1. Bericht der Verwaltung 
 

 

7.2. Änderung der Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen 
für Leistungen nach §§ 19, 33, 34, 35,42,42a und 35 a SGB 
VIII, sowie des Pflegegeldes für junge Menschen in Vollzeit-
pflege nach §§ 27/ 41 i.V.m.§ 33 SGB VIII 
 

VO/2023/046 

7.3. Kinderschutzbericht 2021 des Kreises Rendsburg- Eckern-
förde 
 

VO/2023/051 
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7.4. Gemeinsame Inobhutnahmestelle mit dem Kreis Plön 
 

VO/2023/010 

7.5. Jugendschöffenwahl 2023- Amtsperiode 2024- 2028 
 

VO/2023/049 

8. Angelegenheiten Kindertagesstätten 
 

 

8.1. Neufassung der Satzung des Kreises Rendsburg-
Eckernförde zur  
Förderung der Kindertagespflege 
 

VO/2023/055 

8.2. Neufassung der Satzung des Kreises Rendsburg-
Eckernförde zur Geschwisterermäßigung und sozialen Er-
mäßigung von Elternbeiträgen zur Förderung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen 
 

VO/2023/057 

8.3. Kindertagesstättenbedarfsplan des Kreises Rendsburg-
Eckernförde 
 

VO/2023/054 

8.4. Förderprogramm "Sprach-Kitas" 
 

VO/2023/031 

9. Vorschläge zur Vergabe der Mittel der FÖRDE Sparkasse 
 

VO/2023/059 

10. Verschiedenes 
 

 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen Beglaubigt: 
 
 
 
Gez. Beate Nielsen 
Vorsitz 

Gez. Heike Krause 
Gremienbetreuung 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

Niederschrift 

Sitzung des Jugendhilfeausschusses 
 
Sitzungstermin: Mittwoch, 16.11.2022 
Sitzungsbe-
ginn: 17:00 Uhr 

Sitzungsende: 20:25 Uhr 

Raum, Ort: Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg, 
Kreistagssitzungssaal 

 
Vorsitz 
 
Anwesend 
 
 

Beate Nielsen  
  
 
 
Mitglieder 
 
Anwesend 
 
 

Tatjana Larsen  
Kerstin Dreja  
Martin Harders  
Lena Puck  
Christian Schlömer entschuldigt 
Barbara Gonnermann entschuldigt 
Helge Kohrt  
Dr. Jan Traulsen  
Lukas Strathmann  
Daniel Krieger-Bratke  
Stefan Gloe  
Sontje Stawicki entschuldigt 
Joachim Wendt-Köhler  
  
 
 
stellvertretende Mitglieder 
 
Anwesend 
 
 

Rene Banaski als Gast 
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Hans-Joachim Krieger als Stellvertreter Jugendverbände 
Norbert Schildbach Vertretung für Frau Gonnermann 
Hanna Wieben Vertretung für Frau Stawicki 
Helge Dirks Vertretung für Herrn Schlömer 
 
 
beratende Mitglieder 
 
Anwesend 
 
 

Volker Plath  
Thorsten Uhrbrock nicht anwesend 
Frank Frühling entschuldigt 
Thomas Voerste  
Manfred Richter entschuldigt 
 
 
beratende Mitglieder lt. Satzung Jugendamt 
 
Anwesend 
 
 

Kira Dönges  
Jörn Kattemeyer nicht anwesend 
Michael Laier bis 20.15 Uhr 
Torbjörn Stryck  
Andrea Wieczorek  
  
 
 
Verwaltung 
 
Anwesend 
 
 

Marco Röschmann 
Anne Schurig 
Carsten Reichentrog 

 

Uwe Hofmann 
Wiebke Schmitz 
Mirja- Theresa Meyn 
Enie Raja von der Heide 
Heike Krause 
 
Gäste 

 

Melanie Zogeiser 
Sylvia Gerdes 
Axel Antons- Eichner 
Kerstin Iwersen 
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Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil: 
 
1. Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung 

  
 

2. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 
  

 

3. Anfragen nach § 26 Geschäftsordnung des Kreistages 
  

 

4. Niederschrift über die Sitzung vom 21.09.2022 
  

 

5. Bericht über die Umsetzung von öffentlich gefassten 
Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses 
  

VO/2022/026 

6. Verwaltungsangelegenheiten 
  

 

6.1. Bericht der Verwaltung 
  

 

6.2. Bericht zum Stand Verwendung der Mittel "Corona- 
Aufholpaket" des Bundes in den Frühen Hilfen: Projekt 
"Baby-Mobil" 
  

VO/2022/038 

6.3. Informationen zu Änderungen im 
Kindertagesstättenbedarfsplan des Kreises Rendsburg-
Eckernförde 
  

VO/2022/043 

7. Haushalt 2023 
  

 

7.1. Verwaltungsentwurf für den Haushalt des Fachbereiches 
Jugend und Familie für 2023 
  

VO/2022/024 

7.2. Machbarkeitsstudie für Betreuungsmöglichkeiten von 
Kindern für die Angestellten des Kreises und den 
kreisangehörigen Gesellschaften 
  

VO/2022/044 

7.3. Virtuelle Jugendberufsagentur im Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
  

VO/2022/025 

7.4. Straßensozialarbeit im Wirtschaftsraum Rendsburg 
(Streetwork-Projekt) 
  

VO/2022/034 

7.5. Pause mit Imbissmöglichkeit 
  

 

8. Anträge zum Haushalt 2023 
  

 

8.1. Haushalt 2023: Antrag der Diakonie zur Fortführung des 
Projekts "Babymobil" 
  

VO/2022/052 
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8.2. Haushalt 2023: Antrag der Fraktion CDU zur Schaffung 
einer halben Stelle zur Umsetzung der Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen 
  

VO/2022/085 

8.3. Haushalt 2023: Antrag der Fraktionen CDU,FDP und 
B90/GRÜNE zur Qualitätsförderung an Familienzentren 
  

VO/2022/084 

8.4. Haushalt 2023:Antrag der Fraktion der SPD zur Förderung 
von Praxisintegrierter Ausbildung (PIA) 
  

VO/2022/088 

8.5. Haushalt 2023: Antrag der Fraktion der SPD zur weiteren 
Förderung von Jugendforen und Zukunftswerkstätten 
  

VO/2022/090 

8.6. Haushalt 2023: Antrag der Fraktionen B90/ GRÜNE, CDU, 
SPD zur Erhöhung Personalbudget für 
Amtsvormundschaften 
  

VO/2022/087 

8.7. Haushalt 2023:Antrag der Fraktionen B90/ GRÜNE, CDU, 
SPD, FDP zur Förderung von Jugendfahrten von finanziell 
benachteiligten Kindern und Jugendlichen 
  

VO/2022/091 

8.8. Haushalt 2023: Antrag der Fraktionen B90/ GRÜNE, CDU, 
SPD, FDP zur Anpassung der Richtlinie für 
Jugendpflegefahrten, Jugendtagesveranstaltungen und 
Jugendtagesausflügen für das Jahr 2023 
  

VO/2022/094 

8.9. Haushalt 2023: Antrag der Fraktionen B90/ GRÜNEN, 
CDU, SPD, FDP zur Erhöhung der Sachmittelpauschale 
für den Kreisjugendring 
  

VO/2022/096 

8.10. Haushalt 2023: Antrag der Fraktion B90/ GRÜNE auf 
Durchführung eines Fachtages "Beteiligung von 
Jugendlichen in den Kommunen" 
  

VO/2022/110 

9. Verschiedenes 
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Protokoll 
 
Öffentlicher Teil: 
 
 
zu 1 Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der Tagesord-

nung  

Die Ausschussvorsitzende eröffnet die Sitzung um 17.00 Uhr und begrüßt die Mit-
glieder des Ausschusses und die Gäste. Sie nimmt die Verpflichtung von Frau Kira 
Dönges und Herrn Helge Dirks per Handschlag vor. Einwände zu Form und Frist der 
Ladung werden nicht erhoben. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 
Frau Nielsen weist darauf hin, dass die Anträge TOP 8.2 bis 8.10 per E- Mail zuge-
stellt wurden und als Tischvorlage ausliegen. Zu TOP 8.10 ist eine Änderung einge-
gangen, die ebenfalls als Tischvorlage vorliegt. 
 
 
 
 
 

 
 
zu 2 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner  
Es werden keine Fragen gestellt. 
 

      
 

      
zu 3 Anfragen nach § 26 Geschäftsordnung des Kreistages  
Es liegen keine Anfragen vor. 
 
 
 
 
 

 
 
zu 4 Niederschrift über die Sitzung vom 21.09.2022  
Frau Nielsen verliest die Ergänzung der Niederschrift zu TOP 9.6. 
Der geänderten Niederschrift wird zugestimmt. 
 

      
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

12 0 3 
 
 

 
zu 5 Bericht über die Umsetzung von öffentlich gefassten 

Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses VO/2022/026 

Der geänderte Bericht liegt als Tischvorlage vor. Der Bericht wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

      
 

      
zu 6 Verwaltungsangelegenheiten  
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zu 6.1 Bericht der Verwaltung  
Herr Voerste gibt bekannt, dass Herr Carsten Reichentrog ab 01.02.2023 als Fach-
bereichsleiter des Jugendamtes im Kreis Stormarn tätig sein wird. Er bringt seinen 
Glückwunsch, aber auch sein Bedauern über den Wechsel zum Ausdruck. Die Aus-
schreibung der Stelle der Fachdienstleitung Jugend- und Sozialdienst ist auf den 
Weg gebracht. 
Gleichzeitig stellt er Frau Mirja- Theresa Meyn als neue Mitarbeiterin für die Frühen 
Hilfen vor. Sie erarbeitet für die Februarsitzung den Kinderschutzbericht. 
 
Herr Röschmann berichtet, dass den Trägern der Familienzentren im November der 
3. Teilbetrag der Landeszuwendung ausgezahlt wurde.  
Das Land hat darauf hingewiesen, dass gemäß der neuen Richtlinie mit einer Lauf-
zeit von einem Jahr für 2023 weiterhin wie in den Vorjahren unverändert lediglich die 
bisherige Fördersumme von 5,5 Mio. Euro insgesamt für alle Familienzentren 
Schleswig-Holsteins zur Verfügung stehe. Insoweit liegt die Gesamtfördersumme für 
alle Familienzentren im Kreis unverändert zu den Vorjahren bei 474.800 Euro.  
Die Regelungen der Richtlinie für 2023 sehen neu ein Nachhaltigkeitscheck vor. 
Darüber hinaus plant das Land, mit den Kommunalen Landesverbänden in einen 
Diskussionsprozess hinsichtlich der bisherigen Arbeit der Familienzentren zu gehen. 
Ferner ist seitens des Landes beabsichtigt, den Zeitraum der Richtlinie zukünftig ab 
2024 auf 5 Jahre statt der jährlichen Regelung festzulegen. Eine Anpassung der 
Fördersumme ist jedoch nicht zu erwarten, die zur Durchführung der Angebote und 
Kurse jedoch sachdienlich wäre. Denn durch die aktuelle Entwicklung, die Preisstei-
gerungen und auch Tariferhöhungen kommt es zu einer Erhöhung der Kosten, die 
durch die Fördermittel nicht gedeckt werden.   
Abschließend berichtet Herr Röschmann, dass ein sehr guter Austausch mit den 
Familienzentren besteht. Der Kreis wird somit den Antrag auf Gewährung der För-
dermittel der Familienzentren für 2023 fristgerecht vor dem 30.11.2022 bei dem Land 
einreichen können 
 

      
 

      
zu 6.2 Bericht zum Stand Verwendung der Mittel "Corona- 

Aufholpaket" des Bundes in den Frühen Hilfen: Projekt 
"Baby-Mobil" 

VO/2022/038 

Herr Voerste erläutert, dass das Projekt der Brücke und der Diakonie zur besseren 
Betreuung von Eltern im ländlichen Bereich beitragen und die Ärzte und Gynäkolo-
gen einbeziehen sollte. Letzteres ist nur im begrenzten Umfang gelungen, weshalb in 
der 2. Jahreshälfte der Fokus erfolgreich auf die Einbindung der Familienzentren ge-
richtet wurde. 
Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 
 

      
 

      
zu 6.3 Informationen zu Änderungen im Kindertagesstätten-

bedarfsplan des Kreises Rendsburg-Eckernförde VO/2022/043 
 
 
 
 
 
 

 
Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 7 Haushalt 2023  
 
 

      
 

      
zu 7.1 Verwaltungsentwurf für den Haushalt des Fachberei-

ches Jugend und Familie für 2023 VO/2022/024 

Herr Voerste gibt einen Überblick über die Entwicklung des Gesamtaufwandes und 
Einzelhilfen im Fachbereich. Die Präsentation befindet sich in den Anlagen. Auftre-
tende Fragen werden beantwortet. Aus der Diskussion ergibt sich mit Hinblick auf die 
Herbsttagung der Jugendamtsleiter die Fragestellung, wie die schulische Teilhabe 
von Kindern und Jugendlichen im Kreis fachlich und qualitativ umgesetzt werden 
kann. 
Herr Hofmann geht gesondert auf die Fragestellung zur Kostenbeteiligung von Ju-
gendlichen in stationären Einrichtungen ein. Durch die stufenweise Absenkung von 
75% auf 25% und zukünftigen kompletten Verzicht auf Kostenbeteiligung senkten 
sich die Einnahmen des Kreises von ursprünglich 40T€ auf 23T€ und jetzt 0€. Der 
einmalige Heizkostenzuschuss wird angerechnet, da das Jugendamt auch die Ge-
samtunterbringungskosten trägt.  
 
Anmerkung zum Protokoll: Ergänzung zu TOP 7.1. 
Hier hat Herr Hofmann erläutert, dass die Energiepauschale von 300€ nicht in die 
Kostenheranziehung fällt, allerdings der Heizkostenzuschuss für Bafög und BAB Be-
rechtigte herangezogen wird, da die Steigerungen der Energiekosten bei den freien 
Trägern, seitens der WJH, in den Entgeltverhandlungen anerkannt werden.  

 
 

      
 

      
zu 7.2 Machbarkeitsstudie für Betreuungsmöglichkeiten von 

Kindern für die Angestellten des Kreises und den krei-
sangehörigen Gesellschaften 

VO/2022/044 

Herr Antons- Eichner von pme familienservice gibt einen Zwischenbericht zu der 
Machbarkeitsstudie. Die Präsentation befindet sich in den Anlagen. Fragestellungen 
konnten beantwortet werden und Hinweise zur Auswertung der Umfrage werden von 
Herrn Antons- Eichner aufgenommen. Das Ergebnis der Studie wird im Jugendhilfe-
ausschuss vorgestellt. 
 

Frau Nielsen bedankt sich für den Bericht. 
 

      

zu 7.3 Virtuelle Jugendberufsagentur im Kreis Rendsburg-
Eckernförde VO/2022/025 

Herr Voerste verweist darauf, dass über die Gründung der Jugendberufsagentur be-
reits mehrfach berichtet wurde. Es besteht kein Beratungsbedarf. 
 

 
Beschluss: 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag die Verwaltung zu beauftragen, das 
vorgelegte Konzept („Kooperationsvereinbarung über die Zusammenarbeit in der 
Jugendberufsagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde“) zur Einführung einer Virtuellen 
Jugendberufsagentur gemeinsam mit den Kooperationspartnern umzusetzen.  
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Unter der Voraussetzung, dass sich die Kooperationspartner, gemäß dem Entwurf der 
„Verwaltungsvereinbarung zur Finanzierung der Jugendberufsagentur im Kreis Rendsburg-
Eckernförde“  zu gleichen Anteilen an der Finanzierung beteiligen, empfiehlt der 
Jugendhilfeausschuss dem Kreistag, 27.000€ für Personal- und 3.000€ für Sachkosten in 
den Haushalt 2023 einzustellen.  
  
Das Personal der Jugendberufsagentur (eine Vollzeitstelle für die Koordination) wird beim 
Kreis angestellt. Dafür soll eine zusätzliche Stelle S15 in den Stellenplan aufgenommen 
werden.  
  
Ferner empfiehlt der Jugendhilfeausschuss dem Kreistag, der Unterzeichnung der 
„Verwaltungsvereinbarung zur Finanzierung der Jugendberufsagentur im Kreis Rendsburg-
Eckernförde“ durch den Landrat zuzustimmen. 
  
 

 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
15 0 0 

 
 

 
zu 7.4 Straßensozialarbeit im Wirtschaftsraum Rendsburg 

(Streetwork-Projekt) VO/2022/034 

Es besteht kein Beratungsbedarf. 
 

 
Beschluss: 
Der Ausschuss stimmt der Fortsetzung der Projektarbeit „Straßensozialarbeit im 
Wirtschaftsraum Rendsburg (Streetwork-Projekt)“ und das Zusatzprojekt der „Jungen 
Wilden“ unter den geänderten Rahmenbedingungen ab 2023 zu.  
 
Die Verwaltung wird gebeten, eine entsprechend angepasste Vereinbarung für die 
Verlängerung des Projekts mit einer Laufzeit von 3 Jahren von 2023 – 2025, der sich 
danach automatisch um jeweils ein weiteres Jahr verlängert, soweit kein Projektträ-
ger vorher mit einer Frist von 3 Monaten vor Vertragsablauf kündigt, mit allen Projekt-
finanzierern abzustimmen. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

15 0 0 
 
 

zu 7.5 Pause mit Imbissmöglichkeit  
 
 

      
 

      
zu 8 Anträge zum Haushalt 2023  
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zu 8.1 Haushalt 2023: Antrag der Diakonie zur Fortführung 
des Projekts "Babymobil" VO/2022/052 

Herr Gloe und Frau Dreja erklären sich für Befangen und verlassen den Sitzungs-
raum. 
Frau Zogeiser und Frau Gerdes von der Diakonie erläutern den Antrag. Aus den 
Fraktionen werden positive Rückmeldungen zur Tätigkeit von Frau Gerdes gegeben.  
Nach Beratung des Antrages fasst der Jugendhilfeausschuss folgende Beschlüsse: 
 

 
Beschluss: 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag für die Fortführung des Projekts 
„Babymobil“ im Südkreis durch die Diakonie 40.000€ im Haushalt 2023 zur Verfü-
gung zu stellen. 
 

 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
13 0 0 

 
 
Beschluss: 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag für die Fortführung des Projekts 
„Babymobil“ im Nordkreis durch die Diakonie (vorher Brücke) 40.000€ im Haushalt 
2023 zur Verfügung zu stellen. 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
13 0 0 

 
Herr Gloe und Frau Dreja nehmen wieder an der Sitzung teil. 
 
 

zu 8.2 Haushalt 2023: Antrag der Fraktion CDU zur Schaffung 
einer halben Stelle zur Umsetzung der Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen 

VO/2022/085 

Frau Nielsen schlägt vor, über die TOPs 8.2, 8.5 und 8.10 einen gemeinsamen Be-
schluss zu fassen. 
 

 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
15 0 0 

 
Herr Harders erläutert den Beschlussvorschlag. In der Diskussion wird herausge-
stellt, dass die geplante Stelle nur eine beratende Funktion hat und nicht in die Rech-
te der Städte und Gemeinden eingreift. Der Aufgabenschwerpunkt soll nicht auf der 
Erstellung von Konzepten liegen. Es soll einmal jährlich ein Bericht im Jugendhilfe-
ausschuss erfolgen. Eine regelmäßige Teilnahme und Berichterstattung in den Sit-
zungen des Kuratoriums für Jugendarbeit wird seitens des Ausschusses angeregt. 
Die bereits bestehenden Kontakte zu den Jugendverbänden sollen genutzt werden.  
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Von den 5.000€ in diesem Jahr zur Verfügung stehenden Mitteln für die Durch-
führung von Jugendforen sind 3.000€ in Maßnahmen gebunden. Es wurden noch 
keine Mittel abgerufen.  
 
Die Sitzung wird für 5 Minuten zur Erstellung eines Beschlusstextes unterbrochen. 
 
Beschluss: 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag eine halbe Stelle zu schaffen, die 
die Umsetzung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Kommunen und 
dem Kreis fördert und unterstützt. Aufgaben werden 
 

1. die Erstellung von unterschiedlichen Konzepten zur Beteiligung der jungen 
Menschen sein und 

2. die Beratung und Unterstützung der Kommunen vor Ort, sowie dem Kreis.  
Der Kreis kann somit die Umsetzung des § 47f GO offensiv fördern.  
Die Personalstelle ist auf 3 Jahre befristet. 
Diese pädagogische Stelle erhält als Haushaltstelle einen Sachmitteletat von 
10.000€ jährlich für die Durchführung eines Fachtages zum Thema „Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen in den Kommunen“ sowie für die erneute Förderung von 
Jugendforen und Zukunftswerkstätten gemäß der bestehenden Richtlinie.  
 

 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
15 0 0 

 
Die Fraktion der FDP schließt sich der Empfehlung ausdrücklich an. 
 
 

zu 8.3 Haushalt 2023: Antrag der Fraktionen CDU,FDP und 
B90/GRÜNE zur Qualitätsförderung an Familienzentren VO/2022/084 

 
 

Herr Harders erläutert den Beschlussvorschlag. Auftretende Fragen werden geklärt. 
 
Beschluss: 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag zur Steigerung der Qualität in den 
Familienzentren 70.000 € baw. in den Haushalt einzustellen. Diese Mittel sollen mit 
dem Haushaltstitel „Elternkurse“ über 30.000 € zu einem neuen Haushaltstitel „Qua-
litätsförderung an Familienzentren“ zusammengefasst werden. Die Verwaltung wird 
beauftragt, hierzu gemeinsam mit den Familienzentren ein Verfahren und Angebote 
zu entwickeln. 
 

 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
15 0 0 

 
 

 
zu 8.4 Haushalt 2023:Antrag der Fraktion der SPD zur Förde- VO/2022/088 
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rung von Praxisintegrierter Ausbildung (PIA) 
 
Herr Kohrt erläutert den Antrag. Herr Röschmann legt dar, dass dem Kreis vom Land 
32 geförderte PIA- Plätze zugewiesen wurden, von denen bereits 28 Plätze belegt 
sind. 
Nach eingehender Diskussion wurde der Antrag von Herrn Kohrt zurückgezogen. 
 

      
 

      

zu 8.5 Haushalt 2023: Antrag der Fraktion der SPD zur weite-
ren Förderung von Jugendforen und Zukunftswerkstät-
ten 

VO/2022/090 

 
 
 
 
 
 

Die Beschlussfassung ist unter TOP 8.2 erfolgt. 
 
zu 8.6 Haushalt 2023: Antrag der Fraktionen B90/ GRÜNE, 

CDU, SPD zur Erhöhung Personalbudget für Amtsvor-
mundschaften 

VO/2022/087 

Herr Laier verlässt um 20.15 die Sitzung. 
 
Der Antrag wird von Herrn Strathmann erläutert. Es besteht kein Beratungsbedarf. 
 

 
Beschluss: 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss und dem Kreistag, dass 
Personalbudget des Landrats um 250.000 € für weitere 3,25 Stellen im Bereich der 
Amtsvormundschaft zu erhöhen, um einen Fallzahlenschlüssel von 1:30 umzuset-
zen.  
 

 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
15 0 0 

 
 

 
zu 8.7 Haushalt 2023:Antrag der Fraktionen B90/ GRÜNE, 

CDU, SPD, FDP zur Förderung von Jugendfahrten von 
finanziell benachteiligten Kindern und Jugendlichen 

VO/2022/091 

Herr Hans- Joachim Krieger erklärt sich zu diesem TOP als Befangen und verlässt 
den Sitzungsaal. 
Herr Strathmann erläutert den Antrag. Der Beschlussvorschlag wird ergänzt um aus 
dem Kreisgebiet nach dem Wort Jugendlichen. 
 

 
Beschluss: 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag zur Förderung von finanziell be-
nachteiligten Kindern und Jugendlichen aus dem Kreisgebiet ein Budget für den 
Kreisjugendring zur Kostenreduzierung von Beiträgen für die Teilnahme an Veran-
staltungen und Jugendfahrten in Höhe von 5.000€ in den Haushalt 2023 einzustellen.  
 

 
Abstimmungsergebnis: 
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Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
14 0 0 

 
 

 
 
 
 
zu 8.8 Haushalt 2023: Antrag der Fraktionen B90/ GRÜNE, 

CDU, SPD, FDP zur Anpassung der Richtlinie für Ju-
gendpflegefahrten, Jugendtagesveranstaltungen und 
Jugendtagesausflügen für das Jahr 2023 

VO/2022/094 

Herr Krieger wird auch für diesen TOP als Befangen erklärt. 
 
Herr Strathmann erläutert den Antrag. Es besteht kein Beratungsbedarf. 
 

 
Beschluss: 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag zur Förderung von Jugendpflege-
fahrten, sowie Jugendtagesveranstaltungen und Jugendtagesausflügen, den Zu-
schuss des Kreises für Seminare zur politischen, sozialen, gesundheitlichen, kulturel-
len, ökologischen, naturwissenschaftlichen und technischen Bildung durch eine An-
passung der Richtlinie unter Punkt 3.1.3.4.2 für das Jahr 2023, einmalig auf 9€ zu 
erhöhen.  
 

 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
14 0 0 

 
 

 
zu 8.9 Haushalt 2023: Antrag der Fraktionen B90/ GRÜNEN, 

CDU, SPD, FDP zur Erhöhung der Sachmittelpauschale 
für den Kreisjugendring 

VO/2022/096 

Herr Krieger wird zu diesem TOP als Befangen erklärt. 
 
Herr Strathmann erläutert den Antrag. Es besteht kein Beratungsbedarf. 
 

 
Beschluss: 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag die Sachmittelpauschale für den 
Kreisjugendring auf 6500€ zu erhöhen und so die dafür zusätzlichen Mittel von 
1500€ ab 2023 im Haushalt des Kreises Rendsburg-Eckernförde (362000 Jugendar-
beit) einzustellen. 
 

 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
14 0 0 

 
  
Herr Krieger nimmt wieder an der Sitzung teil und gibt zu Protokoll, dass er zur  
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Abstimmung zu TOP 8.8 nicht Befangen und somit unrechtmäßig von der  
Abstimmung ausgeschlossen worden sei und werde den Beschluss nicht anfechten.  
 
 
 

 
 
 
 
 
zu 
8.10 

Haushalt 2023: Antrag der Fraktion B90/ GRÜNE auf 
Durchführung eines Fachtages "Beteiligung von Ju-
gendlichen in den Kommunen" 

VO/2022/110 

Die Beschlussfassung ist unter TOP 8.2 erfolgt. 
      
 

      

zu 9 Verschiedenes  
Frau Wieczorek lädt herzlich zum Jahresabschlusstreffen am 03.12.2022 ab 12.00 
Uhr auf die BMX- Bahn in Rendsburg ein. 
Frau Nielsen bedankt sich bei allen Ausschussmitgliedern für die gute Zusammenar-
beit. Sie verabschiedet Herrn Rerichentrog mit den besten Wünschen für die Zukunft. 
Auch Herr Reichentrog bedankt sich für die gute und konstruktive Arbeit im Jugend-
hilfeausschuss. 
Frau Nielsen schließt die Sitzung um 20.25 Uhr. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Niederschrift 21.09.2022 öffentlich 
 
 
 
 
Beate Nielsen 
Vorsitz 

Heike Krause 
Protokollführung 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

Bericht über die Umsetzung von öffentlich gefassten 
Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses 

VO/2023/041 
 
öffentlich 
 
FB 3 Jugend, Familie und Schule 
 
 

Mitteilungsvorlage öffentlich 
 
Datum:  25.01.2023 
 
Ansprechpartner/in:Thomas Voerste 
 
Bearbeiter/in: Heike Krause 

  

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

22.02.2023 Jugendhilfeausschuss (Kenntnisnahme) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Sachverhalt 
Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses nehmen den Bericht zur Kenntnis.  
 

Relevanz für den Klimaschutz 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Anlage/n: 

1 Beschlusskontrolle 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde                                                                                                              
Jugendhilfeausschuss                       
 

TOP    Bericht über die Umsetzung von Beschlüssen - Sitzung am 22.02.2023 
 

 

Lfd 
Nr.  

Datum des  
Beschlusses 

Stichwort bzw. Text des Beschlusses 
 

Zuständi
g für die 
Umsetzu
ng 

Erledigt 
am 
 

Bemerkungen/Hinweise 
 

1 19.05.2021 
 
 
 
23.02.2022 
 
 
 
18.05.2022 
 
16.11.2022 

VO2021/870 FDP: Einrichtung einer 
Jugendberufsagentur 
 
 
 
VO2022/234 Konzept Virtuelle 
Jugendberufsagentur 
 
 
 
VO/2022/025 Virtuelle Jugendberufsagentur im 
Kreis Rendsburg- Eckernförde 

FB 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.12.22 

Auftrag an die Verwaltung, die Möglichkeiten zur Einrichtung zu 
prüfen, Ende Quartal I/22 wird im Ausschuss ein mögliches 
Umsetzungsmodell vorgestellt. 
Dem Konzept wurde zugestimmt. Die operative Umsetzung ist bis 
Ende 2022 geplant. Die Mittel für eine u.U. nötige finanzielle 
Beteiligung des Kreises stehen im Haushalt in Höhe von 40.000€ 
zur Verfügung. Der konkretisierte Projektplan wird im Ausschuss 
vorgestellt. 
Am 12.05. wurde in Hanerau- Hademarschen ein Workshop mit 
Impulsen für die weitere Prozessgestaltung durchgeführt. 
Empfehlung an den Kreistag, die Verwaltung zu beauftragen, das 
Konzept (Kooperationsvereinbarung über die Zusammenarbeit in 
der JBA) zur Einführung einer Virtuellen JBA mit den 
Kooperationspartnern umzusetzen. Dazu werden im Haushalt 27T € 
für Personal- und 3T€ für Sachkosten bereitgestellt. In den 
Stellenplan des Kreises wird eine zusätzliche Vollzeitstelle für die 
Koordination (S15) aufgenommen. Es wird empfohlen, der 
Unterzeichnung der „Verwaltungsvereinbarung zur Finanzierung der 
JBA“ durch den Landrat zuzustimmen.  
Der Kreistag hat dem zugestimmt.  
 

2 23.02.2022 
 
 
 
 
 

VO/2022/231 Machbarkeitsstudie 
Betreuungsmöglichkeiten von Kindern für die 
Angestellten des Kreises und den 
kreisangehörigen Gesellschaften 
 
 

FD 3.1 
 
 
 
 
 

 Es werden bei der Umsetzung der Machbarkeitsstudie nur die 
Gesellschaften des Kreises mit 100% Anteilen des Kreises am 
Stammkapital berücksichtigt. Der externe Gutachter wird 
entsprechend den Aufgabenstellungen nach Anlage 1 der Vorlage 
beauftragt. Der Kreistag folgte in seinem Beschluss vom 14.03.22 
der Empfehlung des JHA. 
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21.09.2022 
 
 
16.11.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VO/2022/044 Machbarkeitsstudie 
Betreuungsmöglichkeiten von Kindern für die 
Angestellten des Kreises und den 
kreisangehörigen Gesellschaften 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FD 3.1 
 
 
FD 3.1 

 
Für die Durchführung einer Ausschreibung für die Beauftragung 
eines externen Dienstleisters erfolgt die inhaltliche Abstimmung mit 
den zu beteiligenden Arbeitgebervertretern. 
 
Firma pme Familienservice Hamburg wurde mit der Durchführung 
der Machbarkeitsstudie beauftragt. Folgender Zeitplan besteht: 
- 01.07.-30.09.2022:  

Situations- und Bedarfsanalyse 
- 01.10.-31.10.2022 

Erstellung von Handlungsableitungen und Konzepten  
- 01.11.-30.12.2022 

Erstellung von Wirtschaftlichkeitsmodellen der 
Handlungsoptionen und Konzepte sowie deren Bewertung 
Erstellung eines Gutachtens für Lösungs- und 
Handlungsempfehlung 

- 01.01.-31.01.2023 
Fachlich fundierter Vortrag mit Präsentation und Handout 

Es wird geprüft, ob eine Straffung des Zeitplans möglich ist, um eine 
Berücksichtigung der u.U. erforderlichen Mittel im Haushalt 2023 zu 
gewährleisten. 
Herr Antons- Eichner (pme Familienservice) gab einen 
Zwischenbericht. Anregungen zur Studie wurden aufgenommen.  
Es wird weiter im Ausschuss berichtet.  

3 18.05.2022 VO/2022/343 Fachtage für Vereine und 
Verbände zum Thema Basiswissen zu 
Schutzkonzepten 

FD 3.1  
 
 

Durch den Kinderschutzbund des Landesverbandes Schleswig- 
Holstein werden 4 Fachtage gemäß dem Ablaufkonzept an den 
Wochenenden durchgeführt.  
Bisher hat eine Veranstaltung stattgefunden, weitere sind für 
Februar und März geplant.  

4 21.09.2022 
 
 
 
 
16.11.2022 

VO/2022/438 Streetworkarbeit Eckernförde 
 
 
 
VO/2022/034 Straßensozialarbeit im 
Wirtschaftsraum Rendsburg 

FD 3.1 
 
 
 
 
 
 
FD 3.1 

 Der Fortsetzung der Projektarbeit wird zugestimmt. Die Mehrkosten 
2022 in Höhe von 1.031€ werden aus dem Budget für Jugendarbeit 
gedeckt. Die Verwaltung erarbeitet in Zusammenarbeit mit allen 
Projektfinanzierenden eine angepasste Vereinbarung bis zum Jahr 
2025. 
Der Verlängerung des Projektes „Streetwork“ und dem 
Zusatzprojekt „Junge Wilde“ wird zugestimmt. Die Verwaltung 
erarbeitet eine neue Vereinbarung mit allen Projektträgern mit einer 
Laufzeit von 3 Jahren und automatischer Verlängerung 

TOP 3



Der Vertrag wird bis Ende Februar unterzeichnet. 

5 21.09.2022 VO/2022/436 Evaluation zum weiteren Betrieb 
der Vermittlungsstellen für Kindertagespflege 

FD 3.1  Die Verwaltung erarbeitet ein Konzept zur Optimierung der 
Vermittlungsstellen. Dabei ist auch die Möglichkeit der 
Zentralisierung der Aufgaben beim Kreis zu prüfen. 
 

76 16.11.2022 Anträge zum Haushalt 
VO/2022/052 Fortführung Babymobil 
VO/2022/085 Beteiligung 
VO/2022/084 Qualitätsförderung Familienzentren 
VO/2022/087 Erhöhung Budget Amtsvormund. 
VO/2022/091 Förderung von Jugendfahrten 
VO/2022/094 Anpassung der Richtlinie 
Jugendpflegefahrten 
VO/2022/096 Erhöhung Sachmittelpauschale 
KJR 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.12.22 

 
40T € für Südkreis und 40T € für Nordkreis 
Halbe Stelle und 10.€ Sachmitteletat Fachtag und Jugendforen 
70T€ mit neuem HH Titel, neues Verfahren zur Qualitätssteigerung 
250T€ für 3,25 Stellen 
5T€ an KJR für Teilnahme an Veranstaltungen u. Jugendfahrten 
Einmalige Erhöhung des Zuschusses für Seminare, Fahrten für 
2023 auf 9€ 
Erhöhung um 1500 € auf 6500 € für Jugendarbeit KJR 
 
Der Kreistag hat den Anträgen zugestimmt.  

 

  

TOP 3
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

Gutachten pme: Machbarkeitsstudie betriebsnahe 
Kindertagesbetreuung 

VO/2023/058 
 
öffentlich 
 
FB 3 Jugend, Familie und Schule 
 
 

Mitteilungsvorlage öffentlich 
 
Datum:  06.02.2023 
 
Ansprechpartner/in:Thomas Voerste 
 
Bearbeiter/in: Heike Krause 

  

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

22.02.2023 Jugendhilfeausschuss (Beratung) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entfällt 

 
 
 
Sachverhalt 
Das Gutachten zur Machbarkeitsstudie betriebsnahe Kindertagesbetreuung wird dem 
Jugendhilfeausschuss zur Beratung vorgelegt.  
 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
entfällt 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Anlage/n: 

1 Gutachten pme Machbarkeitsstudie betriebsnahe Kindertagesbetreuung 
Korrektur 2.2023 
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pme consulting 
 

Gutachten 
 

Machbarkeitsstudie für die Entwicklung eines bedarfsgerechten und be-
triebsnahen Betreuungsangebotes für Beschäftigte des Kreises Rendsburg-
Eckernförde sowie für die imland Kliniken in Rendsburg und Eckernförde. 
 

1. Präambel 
 

2. Bestandsaufnahme 
Interviewergebnisse 
Onlinebefragung 
Trägerbefragung 
 

3. Bedarfsanalyse 
Versorgungsquote in den Bestandseinrichtungen 
Ergebnisse der Studie 
 

4. Schlussfolgerungen und Handlungsableitungen 

 

 

Präambel 
 

Der Kreis Rendsburg / Eckernförde gibt eine Studie in Auftrag mit dem Ziel 
herauszufinden, ob ein Bedarf an betriebsnaher Kinderbetreuung ergänzend 
zu dem bestehenden Betreuungsangebot bei Beschäftigten der imland 
Kliniken und des Kreises Rendsburg / Eckerförde besteht.  

Auf der Grundlage eines erkennbaren Mehrbedarfes in Bezug auf 
betriebsnaher Kinderbetreuung sollte herausgearbeitet werden, worin der 
Bedarf spezifisch besteht und Modelle entwickelt werden, wie dieser gedeckt 
werden kann.     
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Bestandsaufnahme 
 

Nach dem Bedarfsplan des Kreises Rendsburg Eckernförde wurde eine 
Versorgungsquote von insgesamt rund 42,6 % der Kinder unter 3 Jahren 
und 91,1 % der über dreijährigen Kinder zum 01.02.2022 dokumentiert. 

Die Stadt Rendsburg befindet sich nach eigenen Angaben aktuell noch im 
Ausbau des Platzangebotes. Der Versorgungsgrad liegt für über dreijährige 
Kinder bei 84,37 % und für unter dreijährige bei 28,38 %, wobei die 
Schaffung von 352 Pla ̈tzen in Planung ist. 

Dies entspricht einer im Bundesdurchschnitt guten Auslastung und 
Versorgungsquote der Plätze für Kindertagesbetreuung.  

Zum Vergleich wurde im März 2022 bundesweit die Versorgung für unter 
Dreijährige mit 35,5 % und für 3-6-jährige mit 91,7 % beziffert. 

Damit liegt der Kreis Rendsburg Eckernförde über Bundesdurchschnitt im 
Krippenbereich und in gutem Durchschnitt bei Kindern im Elementarbereich, 
wenn man die Ausbauplanung berücksichtigt.  

Dennoch gibt es Unterschiede in den jeweiligen Kommunen des Kreises und 
es werden flexiblere und bedarfsgerechtere Betreuungszeiten seitens der 
Elternschaft u.a. aufgrund der Berufstätigkeit gewünscht. 

 

 

Interviewergebnisse 
 

1. Kreis Rendsburg Eckernförde 

13.07.2022; Frau Fiedler Fachbereichsleitung für zentrale Dienste, 
Herr Röschmann Fachdienstleitung für den Bereich Kinder, Jugend 
und Sport, Herr Kriegel Sachbearbeiter für die Kita-Bedarfsplanung  

Die Machbarkeitsstudie ist gemäß politischer Beschlussfassung durch den 
Kreistag in Auftrag gegeben worden. 

Nach Einschätzung der Gesprächspartner ist der Bedarf nach betriebsnaher 
Kinderbetreuung eher gering bis gar nicht vorhanden. Das war das Ergebnis 
einer vorhergegangenen Umfrage unter Beschäftigten.  Es sei aber nicht 
auszuschließen, dass sich der Bedarf inzwischen verändert hat. 

In den Kitas der Region sei der Bedarf gestiegen, lässt sich aber durch 
Tagespflegeangebote in der Regel befriedigend lösen. Die Kitas sind 
ausgelastet und die Versorgungsquote ist wie oben beschrieben moderat.  

TOP 6
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Ein Ergebnis einer vorangegangenen Befragung war, dass der Wunsch nach 
wohnortsnaher Betreuung höher sei als nach betriebsnaher Betreuung.  

Es bestünde die Bereitschaft, eine Online-Befragung zu unterstützen und 
die internen Verteiler über die Personalabteilung dafür zu nutzen.  

Man erwarte von der Studie eine klare Handlungsempfehlung, entweder das 
bestehende Angebot anzupassen oder für eine betriebsnahe 
Betreuungslösung oder ggf. eine betriebsnahe Kindertageseinrichtung zu 
sorgen.  

Die Behörde nimmt bereits am Audit Beruf und Familie teil, es gibt einen 
Back-Up-Service, Notbetreuungsangebote und die Möglichkeit für 
Homeoffice. 

Das Thema der Fachkräftegewinnung ist bei sozialpädagogischen 
Fachkräften, IT-Technikern und Amtsärzten gegeben und ein Standortfaktor 
analog zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  

Die Region sei eher ländlich geprägt und der Betreuungsbedarf liegt 
überwiegend bei einem Teilzeitbedarf von 7.00 bis 14.00 Uhr. Es wird 
vermutet, dass der Betreuungsbedarf zum Teil generationsübergreifend im 
Umfeld der Familien gelöst wird. 

Bildung, Inklusion, Sprachförderung, soziale Kompetenzen sind wichtige 
Bestandteile der pädagogischen Konzeptionen aus Behördensicht. Die 
Integration von Familien mit Migrationshintergrund spielt immer mehr eine 
Rolle. Deshalb wurde bereits ein Netzwerk von Familienzentren gebildet, die 
Beratungsangebote für Eltern in den Kitas integrieren. Deshalb wird nicht 
nur die quantitative sondern auch die inhaltliche Qualität der 
Kinderbetreuung betrachtet. 

Der demografische Wandel im Kreisgebiet insgesamt werde mit Blick auf 
Entwicklungsprognosen analysiert.  

 

2. imland Kliniken, 14.07.2022 

Frau Iwersen, imland Bildungszentrum (ibz) imland gGmbH 

 

Die imland-Kliniken betreiben ein Bildungszentrum und es gibt einen Bedarf 
an Kinderbetreuungsplätzen bei Pflegeschüler*innen. 

Das Klinikpersonal besteht überwiegend aus Frauen. 

Es gibt aktuell eine bestehende Kooperation und Vereinbarung mit der Stadt 
Rendsburg, die vorsieht, dass in der gegenüberliegenden Kita Neuwerk werktags 
von Montag bis Freitag Betreuungszeiten von 05:45-18:00 Uhr im Bedarfsfall 
vorzuhalten sind.  

Es gab bereits 2021 eine Befragung zur Kindertagesbetreuung mit sehr geringem 
Rücklauf. Ergebnis: rund 50 Interessenbekundungen.  
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Viele Klinikangehörige pendeln und wohnen im ländlichen Umfeld. Familiäre und 
nachbarschaftliche Unterstützung in der Kinderbetreuung sind üblich.  

Konzeptionelle Alleinstellungsmerkmale sind interessant und könnten das Inte-
resse steigern. Dazu gehören z.B. Ferienbetreuung auch außerhalb des Kita-An-
gebotes; Wald- bzw. Naturpädagogik etc.  

Es werden flexible Betreuungszeiten analog zu Früh- und Spätdiensten (Zeitfens-
ter 05:45 h – 13:45 h bzw. 12:15 h – 20:15 h) in der Klinik gewünscht, die tage-
weise gewechselt werden können.  

Viele Eltern würden wohnortsnahe statt betriebsnahe Kinderbetreuungsangebote 
bevorzugen, wobei Eltern aus Rendsburg gleichzeitig wohnortsnah und betriebs-
nah seien.  

Bei einer erneuten Online-Befragung unterstützen Frau Iwersen und Frau von 
Brunnen die Befragung. Um die Beteiligungsbereitschaft zu fördern, ist eine ge-
ringe Fragenanzahl und ein unkomplizierter Zugang ratsam.  

Frau Iwersen weist nach der Präsentation des ersten Studienergebnisses im Ju-
gendhilfeausschuss auf folgende Zahlen hin: Frau Frederike Plikat (Fachdienst 
Familie der Stadt Rendsburg) teilte mit, dass für das Betreuungsjahr 2022/2023 
30 Kinder von Beschäftigten der Imland Kliniken in der Kita Neuwerk angemeldet 
sind. Ca. 10 imländer-Kinder stünden aktuell auf der Warteliste.  

 

 

 

 

Onlinebefragung 

 

 

Der Fragebogen: 

Umfrage zu Perspektiven einer betriebsnahen Kinderbetreuung  

Die Bedarfsabfrage erfolgt gemäß Beschlussfassung durch den Kreistag vom 
13.12.2021.  

Diese wird durch Firma pme Familienservice GmbH als vom Kreis Rendsburg-
Eckernförde beauftragtes Unternehmen durchgeführt. 
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Welche Form der Kinderbetreuung nutzen Sie aktuell?  

(Dies ist eine Pflichtfrage.)  

o Kindertagesstätte  
o Tagesmutter / -vater  
o Verwandtschaft  
o Keine  
o Sonstiges  

Würden Sie Ihr(e) Kind(er) gerne wohnortnah oder betriebsnah betreuen lassen?  

(Dies ist eine Pflichtfrage.)  

o Wohnortnah  
o Betriebsnah  
o Keine institutionelle Kinderbetreuung  

Wie alt ist Ihr Kind / sind Ihre Kinder?  

(Dies ist eine Pflichtfrage.)  

o 0-11 Monate  
o 1 Jahr  
o 2 Jahre  
o 3 Jahre  
o 4 Jahre  
o 5 Jahre  

Welche Betreuungszeiten wünschen Sie sich, um Familie und Beruf stressfrei zu 
organisieren?  

(Dies ist eine Pflichtfrage.)  

o 8:00-12:00 Uhr  
o 8:00-14:00 Uhr  
o 8:00-16:00 Uhr  
o Frühdienst ab 7:00 Uhr  
o Spätdienst bis 17:00 Uhr  
o Sonstiges  

Haben Sie feste oder wechselnde Arbeitszeiten (z.B. Früh- oder Spätdienst)?  

(Dies ist eine Pflichtfrage.)  

o Feste Arbeitszeiten  
o Wechselnde Arbeitszeiten  
o Sonstiges  

Wünschen Sie sich ein bestimmtes pädagogisches Konzept für Ihr Kind?  
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Erste Auswertung und Präsentation der Ergebnisse: 

 

Im Jugendhilfeausschuss am 16.11.2022 wurde durch Axel Antons-Eichner 
als erstes Zwischenergebnis der Studie das Befragungsergebnis und 
mögliche Schlussfolgerungen präsentiert. Es wurde darauf hingewiesen, 
dass die Studie noch nicht abgeschlossen werden konnte und nach 
Beendigung der Studie im Dezember 2022 ein Gutachten vorgelegt wird. 

 

 

 
 

 

pme consulting

Machbarkeitsstudie

Entwicklung eines bedarfsgerechten und betriebsnahen 
Betreuungsangebotes für Beschäftigte des Kreises Rendsburg-
Eckernförde sowie für die Imland Kliniken.

Machbarkeitsstudie

1. Bedarfsermittlung / Interviews / Umfrageerbnisse
2. Ergebnisse und Schlussfolgerungen
3. Handlungsempfehlungen und -optionen
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Bei der Onlinebefragung wurden Beschäftigte der imland Kliniken und der 
Kreisverwaltung Rendsburg Eckernförde über die Personalverantwortlichen 
der jeweiligen Unternehmen befragt. Da ähnliche Befragungen in den 
Vorjahren bereits durchgeführt wurden, wurden die Fragestellungen auf 
wenige Bedarfsabfragen konzentriert. 
 

 
 

Die Resonanz war nicht sehr aussagekräftig, da die Beteiliging mit nur 88 
Rückläufern sehr gering ist. Dafür kann es drei Gründe geben: 

1. Es beteiligen sich nur diejenigen, für die das bestehende 
Betreuungsangebot nicht ausreichend ist und die sich durch eine Teilnahme 
eine Verbesserung erhoffen.  

2. Die möglichen Teinehmer*innen sind mit der individuellen 
Betreuungssituation zufrieden und sehen keinen Mehrwert in einer 
Beteiligung.  

3. Es betrifft die möglichen Teilnehmer*innen nicht, weil sie keine Kinder in 
dem betreffenden Alter haben. 
 

Wie repräsentativ ist das Umfrageergebnis?

Es haben von rund 3.000 Beschäftigten nur 88 an der Umfrage teilgenommen.
Vorhergehende Befragungen hatten eine ähnliche Resonanz.

Annahmen: 

Es beteiligen sich nur diejenigen, für die das bestehende Betreuungsangebot nicht ausreichend ist.

oder

Es sind die meisten mit der individuellen Betreuungslösung zufrieden und sehen keinen Mehrwert 
in einer Befragung.
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Es hat sich bei den Umfrageantworten deutlich herausgebildet, dass sich 
viele eine flexiblere Kinderbetreuung an den tatsächlichen beruflichen 
Bedarf angepasst wünschen. 

Wenn Eltern in Wechselschichten arbeiten oder zu unterschiedlichen 
Tageszeiten beruflich eingebunden sind, müssten auch Betreuungszeiten 
der Kinder entsprechend unterjährig, wochen- und tagesweise angepasst 
werden können.  
 

 
Eine Erkenntnis aus der Vorbereitung der Befragung wurde herausgebildet: 
Unter betriebsnah ist gleichzeitig wohnortsnah zu verstehen, wenn die 
Familie in Rendsburg wohnt und auch in der Stadt arbeitet. Die 
Wohnortsnähe ist also gegeben, wenn der Arbeitsplatz entsprechend in der 
Nähe liegt, so dass keine weiten Anfahrtswege mit dem PKW oder ÖPNV  
notwendig sind. 

Hauptanliegen vieler Befragten:
Flexibilisierung der Betreuungsangebote

Erkenntnis: betriebsnah ist häufig auch wohnortsnah

Wer in Rendsburg wohnt und arbeitet, ist bei der Kinderbetreuung 
auch gleichzeitig betriebsnah versorgt.
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In der Befragung und den einzelnen Kommentaren ist erkennbar, dass 
flexible Arbeitszeiten wie Gleitzeitmodelle, Homeoffice und Schichtdienste 
oder Wechselschichten nicht immer dem familiären Lebensrhythmus 
entsprechen. Die Frage nach dem Kindeswohl muss unverzichtbar 
einbezogen werden, wenn es z.B. um sehr frühe oder späte 
Betreuungszeiten oder wechselnde Bring- und Abholzeiten geht. Es ist aber 
auch zu berücksichtigen, dass das Angebot von Homeoffice-Arbeitszeiten 
nicht immer dazu führt, dass konzentriert gearbeitet werden kann, ohne 
dabei die Aufsichtspflicht für das Kind zu vernachlässigen. Die 
Berufstätigkeit im Beisein des Kindes muss mit dem direkten 
Aufmerksamkeitsbedarf des Kindes kompatibel und vertretbar sein. 
 

Einsicht: flexible Arbeitszeiten entsprechen nicht immer 
dem Lebensrhythmus der Familie

Schichtdienst, Gleitzeit, Homeoffice, Kindeswohl
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Von den Befragten hat die Mehrheit mit 60,8 % angegeben, eine 
wohnortsnahe Betreuung zu bevorzugen, während nur 36 % eine 
betriebsnahe Betreuung wählen würden.  

 
 

 

60,8% 36,0% 3,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Würden Sie Ihr(e) Kind(er) gerne
wohnortnah oder betriebsnah

betreuen lassen? (Mehrfachnennung
möglich)

Wohnortnah Betriebsnah Keine institutionelle Kinderbetreuung

Befragung wurde bei Beschäftigten des Kreises und der Imland-Kliniken online durchgeführt.
Insgesamt 88 Teilnehmer*innen; einige Fragestellungen konnten Mehrfachnennungen angegeben werden.

16,5% 16,5% 21,7% 13,9% 10,4% 20,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Wie alt ist Ihr Kind / sind Ihre
Kinder? (Mehrfachnennung möglich)

0-11 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre
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Das Alter der Kinder der Befragungsteilnehmer*innen war ausgewogen 
zwischen 16,5 % und 20,9 % von 0 bis 5 Jahren in jeder Altersgruppe 
vertreten, so dass von einem Bedarf im Krippen- wie im Elementar- oder 
Kindergartenalter ausgegangen werden kann.  
 

 
Detaillierter ist der genannte zeitliche Rahmen des Betreuungsbedarfs und 
hier sind vor allem die Eingangs erwähnten Grundannahmen zu der 
Motivation der Umfrageteilnehmer*innen zu benennen. 

Der größte Anteil der Befragten benötigt einer Ganztags-Betreuung mit 24,8 
% und 33,3 % wählen zudem eine Frühbetreuung ab 7:00 Uhr und immerhin 
11,8 % zusätzlich eine Spätbetreuung bis 17:00 Uhr. Wenige melden einen  
Bedarf darüber hinaus an. 

Hier zeigt sich der individuelle Mehrbedarf an Früh- und Spätbetreuung oder 
anders herum dargestellt, die für diesen Personenkreis nicht ausreichend 
vorhandene Betreuungszeit.  
   

3,3% 24,8% 19,0% 33,3% 11,8% 7,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Welche Betreuungszeiten
wünschen Sie sich, um Familie

und Beruf stressfrei zu
organisieren?

(Mehrfachnennung möglich)

8:00-12:00 Uhr 8:00-14:00 Uhr

8:00-16:00 Uhr Frühdienst ab 7:00 Uhr

Spätdienst bis 17:00 Uhr Sonstiges

Keine Antwort

Sonstiges: 
• 6:00-14:00
• 5:45-14:30
• 7:00-15:00
• Ab 7:30
• Bis 15:00
• Bis 19:00
• Am Wochenende

• Flexibel zwischen 5:45 und 20:30, um 
Früh- und Spätdienste machen zu 
können

• Flexibel im Rahmen der Gleitzeit im 
Kreis bzw. zwischen 7:15 und 17:30 Uhr

• Betreuung während Wochenend- und 
Feiertagsdiensten
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Die Frage nach mehr Flexibilität nach tagesaktuellem Bedarf wünschen sich 
eine Mehrheit von 64,8 % der Umfrageteilnehmenden.  

 
 

 
 

64,8% 35,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Wünschen Sie sich eine zeitlich
flexible Kinderbetreuung angepasst

auf Ihr Arbeitszeitmodell?

Ja Nein
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Wir haben eine große Anzahl von individuellen Rückmeldungen und 
Kommentaren erhalten, von denen hier nur einige exemplarisch ausgewählt 
wurden, um die prägnanten und mehrfach genannten Bedarfe zur 
veranschaulichen. 
 

 
Der Wunsch nach flexiblerer, längerer Öffnungszeit der Kitas und individuell 
wählbarer Betreuungszeiten wurde durch die Befragung deutlich, stellt aber 
keine repräsentative Mehrheit dar.  

Eine Flexibilisierung und Erweiterung bestehender Betreuungszeiten 
bedürfen zusätzlicher finanzieller, organisatorischer und personeller 
Ressourcen. 

 
 

Fazit:

• Wunsch: breitere und flexibilisierte Betreuungsangebote

• Eltern wünschen sich eher an die Betreuung angepasste Arbeitszeiten als umfangreichere 

Betreuungszeiten oder flexiblere Betreuungsmodelle

• Realität: Kitas mit rein öffentlicher Förderung können nur sehr begrenzt die flexiblen Bedarfe abdecken:

1. Gemäß KiTaG werden nur Gruppen gefördert, die im Kitaplaner entsprechend angelegt sind. Dieses 

können Kerngruppen mit einer Öffnungszeit von z.B. 8:00-14:00 oder 8:00-16:00 Uhr sein, zusätzlich 

Früh-und Spätdienste in Randzeitengruppen.

2. Es gibt kommunal vereinbarte festgelegte Zeiten, in denen die Betreuungsangebote geschlossen sind.

3. In Randzeitengruppen bzw. flexiblen Randzeitenangeboten wird bei wenig Kindern (bis 10 Kinder, wobei 

Krippenkinder doppelt zählen) nur eine Fachkraft gefördert, wobei die Anwesenheit einer zweiten 

Person aufgrund der Betriebserlaubnis erforderlich ist. Die zweite Person ist dann nicht refinanziert. 

4. Kinder müssen im Kitaplaner einer Kerngruppe und bei Bedarf einer Randzeitengruppe zugeordnet 

werden. Hier ist keine Flexibilität möglich, die wochen- oder tageweise Früh- oder Spätdienstbedarfe 

der Eltern abdeckt.
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Unter Berücksichtigung der vorgenannten Herausforderungen und der 
Finanzierbarkeit von flexibler und erweiterter Betreuungskapazitäten 
wurden Handlungsoptionen dargestellt.  

Es ging darum, den Standortfaktor zur Rekrutierung von Fachkräften zu 
berücksichtigen, um dem Fachkräftemangel sowohl im Dienstleistungs- und 
Pflegesektor, wie bei sozialpädagogischen und medizinschen Fachkräften im 
Kreis Rendsburg Eckernförde entgegenzuwirken.  

Es wurden Handlungsempfehlungen vorgestellt, die für betriesbnahe 
Kindertagesbetreuung an anderen Standorten und bei größeren 
Unternehmen praktiziert werden. 

 
 

Handlungsempfehlungen und -optionen

1. Die Erweiterung des bestehenden Platzangebotes durch flexibilisierte Angebote 
in Randzeiten und z.B. durch Platzsharing oder wöchentlich wechselnde 
Randzeitennutzungen sowie Schließzeitenreduzierung.

2. eine betriebsnahe Kita, in der die Kernzeit + ggf. Früh- / Spätdienst durch die 
öffentliche Förderung refinanziert wird.

3. Durch den Erwerb betrieblicher Belegplatzrechte durch Unternehmen kann 
Personal für eine bestimmte Platzzahl an Kindern für weitere Randzeiten (z.B. ab 
5:45 oder bis 21:00 Uhr oder am Wochenende) finanziert werden, welche flexibel 
durch wechselnde Kinder genutzt werden (Vgl. pme Familienservice Backup, 
Ferienbetreuung in der Schließzeit). 
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Das Belegplatzmodell ist bei großen Unternehmen ein erprobtes Verfahren, 
um die betrieblichen Interessen und Betreuungsbedarfe für Beschäftigte zu 
finanzieren. Hier wurde das Modell exemplarisch vorgestellt, wobei wie 
beschrieben, die imland-Kliniken bereits über Belegplätze in der Kita 
Neuwerk verfügen. Insofern kann das Modell nur ein bestätigendes Beipiel 
sein. 
 

Handlungsempfehlungen und -optionen

Belegplatzmodell zur Finanzierung von Personalkosten bei flexiblen Betreuungszeiten

• Angebote über die Kern- oder Basiszeit hinaus

• Unternehmen erwerben einen Belegplatz für Beschäftigte und schließen einen Belegplatzvertrag ab

• Monatliche Vergütung (Kosten 300 – 800 €)

• einmaliger oder Investitionsanteil je nach Dauer des vereinbarten Belegplatzes (z.B. 1.000 €)

• Anrecht auf verkürzte Schießzeiten bzw. Betreuung in den Schließzeiten

• Anrecht auf zusätzliche Betreuungszeiten, die über die Regelbetreuung hinaus gehen

• Standortvorteil bei der Fachkräftegewinnung für das Unternehmen

• Entlastung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
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Flexibiltät in der Kinderbetreuung entspricht bei Einhaltung bestimmter 
Rahmenbedingungen und Regularien den Anforderungen einer dem 
Kindeswohl entsprechenden Kinderbetreuung in sensiblen und zu 
schützenden Lebensphasen. 

Sie garantieren unter anderem eine stabile Gruppenstruktur, strukturierte 
Tagesabläufe und dem Kind vertraute Betreuungspersonen. 

Diese Betrachtung soll aufzeigen, dass Flexibilisierung unter bestimmten 
Voraussetzungen die Entwicklung und den Schutz des Kindes nicht 
gefährdet. 
 

 

Flexibilität nicht ohne Grenzen

Ø kontinuierliche
Gruppenzusammensetzung

Ø „Basiszeitmodell“
Ø feste Tagesabläufe und Rituale
Øhohe Flexibilität bei den

pädagogischen Fachkräften
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Ein Beispiel für strukturierte Gruppen- uns Tagesabläufe ist das «Basiszeit»-
Modell, in dem bestimmte Rituale und wiederkehrende Regeln festgelegt 
sind und trotzdem eine größtmögliche Flexibilität bieten.   
 

 
 

Durch digitalisierte Eingangskontroll- und Nutzungszeitkonzepte entsteht 
nicht nur Kontrolle sondern für die Eltern auch die notwendige Transparenz 

Basiszeitmodell 

Gruppen Gruppen Inhalte: 

Frühdienst Krippen Frühdienst Kindergarten

7:30 - 9:00 7:30 - 9:00 Ankunft der Kinder

FLEX FLEX Begrüßung

Elterninfo-Gespräche

Basiszeit Krippen Basiszeit Kindergartengruppen Ankunft der Kinder

9:00 - 13:00 Uhr 9:00 - 13:00 Uhr Begrüßung/Gespräch

Morgenkreis

Frühstück

BASIS BASIS Projektarbeit

Freispielphase

alle Kinder des alle Kinder des päd. Angebote

jeweiligen Tages Wochenablaufes Außenspiel

Abschlußkreis

Mittagessen

Schlaf-/Ruhephase

Nachmittagsgruppe Nachmittagsgruppe Schlaf-/Ruhephase

Krippen Kindergartengruppen Wickeln / Getränk etc.

13:00 - 17:30 Uhr 13:00 - 17:30 Uhr päd. Angebote

Freispiel / päd. Angebote

FLEX FLEX Nachmittagsimbiss
bes. Kursangebote 
(Kinder/Eltern)

Abholen der Kinder

Vorbereitungszeit

Teambesprechungen

Planung / Fortbildung

Basiszeitmodell

• kein Kommen und Gehen der 
Kinder

• verlässliche Betreuungskräfte
• Kontinuität der Tagesabläufe

Betreuungszeiten
flexibel buchen und abrechnen
ohne Ferien und Schließzeiten 
und am Bedarf orientiert?

mehr Transparenz durch 
digitale Einbuchung und  
bei der Abrechnung (App Nemborn)
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bei der Abrechnung von Betreuungszeiten. 
 

 

 
Ein Fazit, das führende Sozial- und Pädagogik-Experten bei der Frage nach 
bedarfsgerechter Kinderbetreuung benennen, ist die große Bedeutung der  
Entlastung durch familienergänzende Angebote, die bei Eltern weniger 
Stress und mehr Lebensqualität für die Familie schaffen kann. Zufriedene 
Eltern sind bessere Eltern und dabei geht es vor allem um die Qualität der 
verbliebenen Familienzeit und nicht um die Quantität der Zeit mit dem Kind.  
 

 

 

Trägerbefragung 
 

Zur Ergänzung der ersten Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für die Ent-
wicklung eines bedarfsgerechten und betriebsnahen Betreuungsangebotes 
für Beschäftigte des Kreises Rendsburg-Eckernförde sowie für die imland 
Kliniken in Rendsburg und Eckernförde wurde im Dezember eine Befragung 
aller Träger von Kindertagesbetreuungseinrichtungen im Kreis Rendsburg 
Eckernförde durchgeführt und ausgewertet. 

Es wurden 22 Fragebogen der Träger ausgefüllt zurückgesendet. 

Auf Grundlage der Annahme, dass die Träger ihre Elternschaft und deren 
Rückmeldungen am besten einschätzen können und aus Erfahrung über 

... trotzdem:

es geht um die Kinder 

Familienzeit:

nicht die Quantität zählt, 
sondern die Qualität
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umfassende Kenntnisse der Situation der Familien verfügen, hat diese 
Umfrage eine hohe Relevanz und Aussagekraft gegenüber dem 
Umfrageergebnis zur Befragung der Beschäftigten der imland Kliniken und 
des Kreises Rendsbrug Eckernförde. 

Die Trägerbefragung ergänzt somit umfassend die Einschätzung und die 
Handlungsempfehlung der Machbarkeitsstudie.  
 

 

Fragebogen:  

Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,		

wir	bitten	Sie	für	die	Erstellung	der	o.g.	Studie	und	im	Speziellen	zur	Bedarfsermittlung	um	die	
Beantwortung	einer	kleinen	Anfrage.			

Die	 Ersten	 Ergebnisse	 lassen	 die	 Annahme	 zu,	 dass	 die	 bestehenden	 Betreuungsangebote	 den	
Bedarf	weitestgehend	decken.		

Nun	 möchten	 wir	 Sie	 um	 ihre	 Einschätzung	 aus	 Sicht	 der	 Träger	 und	 Betreiber	 von	
Kindertageseinrichtungen	bitten.	 

Wir	 vermuten,	 dass	 Sie	 aus	 Erfahrung	 und	 den	 Rückmeldungen	 Ihrer	 Kita-Leitungen	 und	 der	
Elternschaft	diese	Fragen	kurz	beantworten	können:	

	
1. Sind das angebotene Betreuungsangebot und die Öffnungszeiten aus-

kömmlich bzw. sind Eltern damit zufrieden?  
 

Antworten: 

• Mit dem bestehendem Betreuungsangebot und den angebotenen Betreu-
ungszeiten scheinen die Eltern, die einen Kita-Platz für ihre Kinder haben, 
grundsätzlich zufrieden zu sein. Dies wurde uns erst kürzlich durch eine El-
ternumfrage bestätigt. 
Allerdings befinden wir uns in Rendsburg aktuell noch im Ausbau des 
Platzangebotes. Der Versorgungsgrad liegt für Ü3 bei 84,37 % und für U3 
bei 28,38 %, wobei die Schaffung von 352 Plätzen in Planung ist.  

• Nein, es sind zu wenig Betreuungsplätze in RD vorhanden. Das betrifft 
aber alle Familien, nicht nur Kreis- und Imlandmitarbeiter*innen 

• Ausreichend und zufrieden.  
• Wichtig ist ein Frühdienst 7-8 und ein Spätdienst 14-15 Uhr.  
• Betreuung bis 17:00 Uhr wird weniger genutzt.  
•  Ja. 
• Ja. 
• Ja die meisten Eltern sind damit zufrieden. Einige wünschen sich auch län-

gere Öffnungszeiten und eine flexiblere Buchungsmöglichkeit der Betreu-
ungszeiten. 

• Grundsätzlich ja. 
• Es werden längere Betreuungszeiten gewünscht. 
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• Gemäß letzter Bedarfsumfrage aus dem Frühjahr sind das Betreuungsan-
gebot und die Öffnungszeiten ausreichend. 

• Längere Betreuungszeiten (nach 15.00 Uhr) werden mehrfach nachge-
fragt. 

• Insgesamt zu wenig Kita-Plätze vorhanden; lange Wartelisten. 
• Vor allem Krippenplätze werden vermehrt nachgefragt, können aber nicht 

angeboten werden. 
• In einer Kindergarteneinrichtung wurde eine Umfrage durchgeführt. Diese 

ergab, dass die Eltern größtenteils zufrieden sind. Die Leitungen berichten 
ebenfalls, dass ein Großteil der Eltern in den meisten Kitas zufrieden ist. 

• Ja, die Öffnungszeiten der Gruppen werden nach Bedarf jährlich abgefragt 
und in der Bedarfsplanung angepasst. 

• Die vor kurzem durchgeführte Elternbefragung in unseren Kitas in Rends-
burg ergab, dass der Großteil der Eltern mit dem Angebot zufrieden sind, 
lediglich die Schließzeiten sind manchen Eltern zu lang.  

• Ja, die Öffnungszeiten sind ausreichend und das Betreuungsangebot reicht 
ausreichend aus. 

• zu wenige Krippenplätze (viele Platzanfragen bei Kitas und Träger)  
• grundsätzlich herrscht Zufriedenheit in Bezug auf die Öffnungszeiten unse-

rer Kitas, allerdings sollte man flächendeckend die Öffnungszeiten ausdeh-
nen, sodass nicht nur einzelne Kitas die z.B. eine Betreuung mit über 9/10 
Stunden anbieten den Bedarf auffangen müssen.  

• Grundsätzlich zeigt sich, dass im Laufe der letzten Jahre die Eltern schon 
deutlich früher eine Betreuung für ihre Kinder in Anspruch nehmen / neh-
men wollen und sich lange / ausgedehnte Öffnungszeiten wünschen und 
diese auch nutzen. Kitas, die kein Nachmittagsangebot vorhalten werden 
tendenziell bei der Priorisierung der Eltern eher an hinterer Stelle platziert.  

• Grundsätzlich sind die Eltern damit zufrieden. 
• Die Eltern sind mit den Öffnungszeiten grundsätzlich zufrieden.  
• Die Bedarfe sind je nach Lage der einzelnen Kitas sehr unterschiedlich. 
• Wenn ein Erweiterungsbedarf besteht, liegt dieser primär im u3-Bereich.  

 

Zusammengefasst: In meisten Fällen besteht eine hohe Zufriedenheit mit 
dem bestehenden Angebot und nur vereinzelt werden erweiterte 
Betreuungszeiten gewünscht.   
 

 
2. Welche weiteren Bedarfe werden von Eltern angemeldet, die nicht von Ih-

ren Einrichtungen angeboten werden können? 
 

Antworten: 

• Teilweise kann den Eltern nur ein Nachmittagsplatz angeboten werden, ob-
wohl die Eltern einen Vormittagsplatz bevorzugen würden. Diesen Bedarf 
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können wir nicht decken, da uns die räumlichen und teilweise auch perso-
nellen Kapazitäten fehlen.  

• Kitaplätze generell, insbesondere im Vormittagsbereich bis 14:00. 
• Von Mitarbeitenden aus Pflegeeinrichtungen kennen wir den Wunsch nach 

erweiterten Öffnungszeiten ab 5:00 morgens. 
• Keine Wünsche über weitere Leistungen.  
• Der Wunsch auf mehr Ganztagsplätze im Elementar- und Krippenbereich.  
• Einen Hort. 
• Keine. 
• Es werden Wünsche hinsichtlich der Integration von kommerziell angebo-

tenen Musik-, Turn- und sonstigen Angeboten geäußert. 
• Eine Medikamentengabe an die Kinder wird vermehrt gefordert. 
• Zur Zeit keine. 
• Mittagessen. 
• Nicht bekannt. 
• Flexible Buchung von Mittagessen (nur wöchentliche Buchung ist bei uns 

möglich). 
• Geänderte Buchung von Betreuungszeiten (nicht nur Kern- und Randzei-

ten). 
• Die Umfrage und auch Meldungen die ich zwecks der Platzvergabe erhalten 

habe ergaben, dass die Eltern sich eine Frühbetreuung wünschen, die noch 
früher startet. In den meisten kommunalen Kitas des Amtes startet diese 
um 07:30 Uhr und in einer Kita bereits um 7 Uhr. Es wird noch geprüft, ob 
dafür genügend Personal zur Verfügung steht.  

• Ein weiterer Wunsch ist die Staffelung von Betreuungszeiten. Oftmals wird 
Vormittagsbetreuung oder eine Ganztagsbetreuung bis 16:00 Uhr angebo-
ten. Der Wunsch nach Betreuungszeiten bis 14:00 oder 15:00 Uhr wurde 
geäußert. Die Leitung merkte jedoch an, dass dies organisatorisch schwer 
für jedes Kind zu kontrollieren sei. 

• In seltenen Fällen kommen Anfragen zu mehr Flexibilisierung.  
• Betreuung während der Schließzeiten (bereits angeboten, da einrichtungs-

übergreifendes Arbeiten möglich, jedoch kaum in Anspruch genommen). 
• Es wird häufig nach musikalischer Frühförderung gefragt, die über das 

Kita-Angebot hinausgeht. 
• Längere Öffnungszeiten. 
• Kleinkindbetreuung. 
• Durch die Einführung des neuen Kita-Gesetzes und der Abbildung aller Da-

ten im Kita-Portal wurde aufgrund des erhöhten Arbeitsaufwandes ent-
schieden, die Zehnerkarten (Buchung einzelner Stunden an bestimmten 
Tagen) in den Einrichtungen abzuschaffen. Dadurch wird den Eltern ein 
gewisses Maß an Flexibilität genommen.  

• Die Eltern melden an, dass jedes U3-Kind aus dem Gebiet der Standortge-
meinde und dem Umland mit einem Krippenplatz versorgt werden soll. Al-
ternativ einem Platz in der Tagespflege. Jedes Krippenkind soll in der Ein-
richtung verbleiben können und automatisch einen gesicherten Elementar-
platz erhalten.  

• Ich könnte mehr Verträge bis 12:30 Uhr abschließen, wenn ich dadurch 
nicht unsere Kernzeit bis 15:00 Uhr gefährden würde. 
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• Sehr vereinzelt kam die Frage nach einer Öffnung bis 17:00 Uhr. Das blie-
ben allerdings vereinzelte Stimmen. 

• Uns wurden keine weiteren Bedarfe gemeldet. 
•  

Zusammengefasst: Es gibt einen Mehrbedarf an breiteren Öffnungszeiten 
und Flexibilisierung von starren Zeitkontingenten.  
 

 
3. Welche	Angebote	würden	Sie	weiterentwickeln,	wenn	die	Finanzie-
rung	und	Rahmenbedingungen	dafür	gesichert	wären?		
(z.B.	Flexibilisierung,	erweiterte	Öffnungszeiten,	Platzsharing	o.ä.)		
	

Antworten: 

• Da der Anteil der Kinder mit Sprachproblemen in unseren Kitas sehr hoch 
ist, würde ich mehr Angebote zur Sprachbildung umsetzen bzw. weiterent-
wickeln. 
Zudem würde ich eine Kita-Sozialarbeit implementieren.  

• Erweiterte Öffnungszeiten, flexiblere Nutzungszeiten  
• Bessere Personaldecke, auch durch zusätzliches Personal zur Sprachförde-

rung.  
• Flexibilisierung und eine zusätzliche Erweiterung erschweren die Verwal-

tung und sind für das Wohl der Kinder kein Gewinn.  
• Es stellt sich die Frage inwieweit Kitas als Ort zur kindlichen Entwicklung 

wahrgenommen werden oder ob das Interesse der Arbeitgeber überwiegt.  
• Wunsch auf Ganztagsplätze erfordert neue Familiengruppe. Begleitung 

durch Externe Fachkräfte für Musikalische Früherziehung. Die Eltern kön-
nen diese buchen und bezahlen. Viele Eltern wünschen sich daher eine 
Kostenübernahme durch die Gemeinde.  

• Keine. 
• Flexibilisierung der Öffnungszeiten und insbesondere die Flexibilisierung 

der Anwesendheitspflichten des Personals innerhalb der Öffnungszeiten, 
um hier Zeiten für z.B. Wochenendveranstaltungen und andere besondere 
Veranstaltungen zu generieren. 

• Flexibilisierung der Öffnungszeiten um den Bedarfen der Eltern besser zu 
entsprechen unter der Bedingung, dass sich der Verwaltungsaufwand nicht 
erhöht bzw. verringert. 

• Mehr Personal einstellen. 
• Erweiterte Öffnungszeiten. 
• Erweiterte Öffnungszeiten mit Mittagsangebot. 
• Mehr Personal um Ausfallzeiten besser abdecken zu können und das Be-

treuungsangebot zu verbessern. 
• Die personelle Situation müsste sich bessern, so dass flexiblere Öffnungs-

zeiten ermöglicht werden können. 
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• Bei geänderten Rahmenbedingungen und gesicherter Finanzierung wäre 
mehr Flexibilisierung eine Angebotsmöglichkeit. 

• Flexibilisierung der Betreuungszeiten und Platzsharing. 
• Höhere Personalschlüssel ist dringend von Nöten. Die geforderte musikali-

sche Frühförderung und „Umgang mit Medien“ könnten mit mehr Personal 
angeboten werden. 

• Erweiterte Öffnungszeiten. 
• Spielgruppen. 
• Andere Struktur in der Gruppenaufstellung damit mehr individuelle Förde-

rung auch möglich wird. 
• Heilpädagogen in den Kitas vor Ort  
• Fachkräfte für Sprachenbildung vor Ort  
• erhöhter Personalschlüssel für Springerkräfte u.a. auch wg. der Einführung 

der Regenerationstage.  
• Platzreduzierungen in erweiterter Form. 
• Kita-Assistenzen für herausfordernde Kinder. 
• Genügend Heilpädagogen vor Ort. 
• Tiergestütze Pädagogik. 
• Eine Betreuung von 8:30 bis 12:30 Uhr. Damit würden wir Eltern in Eltern-

zeit entgegenkommen. 
• Erhöhung der Leitungs-, Verfügungs- und Ausfallzeiten. 
• Vollumfängliche Finanzierung der Investitionskosten zur Schaffung neuer 

Plätze. 
 

Zusammengefasst: Mehr Flexibilisierung, breitere Öffnungszeiten und 
Verbesserung der Betreuungsqualität erfordern vor allem einen erhöhten 
Personalschlüssel und fachspezifische Professionalisierung.    
	

	

Bedarfsanalyse 

 
Versorgungsquote in den Bestandseinrichtungen 

Ergebnisse der Studie 

 

Wie in der Präambel bereits ausgeführt kann im Kreis Rendsburg 
Eckernförde von einer durchschnittlichen Versorgungsquote von rund 54 % 
der Kinder unter 3 Jahren und 95,5 % der über dreijährigen Kinder im Jahr 
2022 ausgegangen werden. 

Wenn wir in der Stadt Rendsburg einen Ausbau des Platzangebotes von 352 
Plätzen erwarten können und der Versorgungsgrad für über dreijährige 
Kinder aktuell bei 84,37 % und für unter Dreijährige bei 28,38 % liegt, ist 
kein darüber hinausgehender Ausbaubedarf erkennbar. 

Die Trägerbefragung zeigt ein umfassenderes Bild auf als die gezielte 
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Befragung der Beschäftigten der Imland Kliniken und des Kreises Rendsburg 
Eckernförde.  

Hierbei wird von den Trägern eine überwiegende Zufriedenheit mit dem 
bestehenden Platzangebot dargestellt und es gibt lediglich detaillierte  
Entwicklungsbedarfe im Bestand, die bereits in der ersten Elternbefragung 
genannt wurden. 

Insgesamt kann eine Anpassung an bedarfsgerechtere 
Kinderbetreuungsmodelle als Handlungsoption zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie benannt werden. 

Folgende Entwicklungsziele des bestehenden Angebotes können aus den 
Ergebnissen abgeleitet werden: 

 
1. Erweiterung der Früh- und Spätbetreuungszeiten und Öffnungszeiten der 

Kindertageseinrichtungen.  
2. Flexibilisierung des Betreuungsangebotes durch Wechselmöglichkeiten der 

Betreuungszeitkontingente unterjährig und tageweise. 
3. Verkürzung der Betreuungseinschränkungen durch lange Schließzeiten in 

den Schulferien. 
4. Verstärkung der personellen Ressourcen zur Flexibilissierung, zur Unter-

stützung der frühkindlichen Bildungsprozesse und Sprachförderung und 
zur Versorgung von Kindern mit besonderem Förderbedarf.  
 
 
 
 

Schlussfolgerungen und Handlungsableitungen 

 
Nach der Bewertung der Machbarkeitsstudie besteht aus unserer Sicht kein 
dringender Handlungsbedarf bezogen auf die Fragestellung, ob ein 
betriebsnahes Ergänzungsangebot durch Platzerweiterungen oder eine neue 
Kindertagesenrichtung geschaffen werden sollte.  

Es besteht auch kein eindeutiger Nachweis, das bestehende und in der 
Ausbauplanung berücksichtigte Betreuungsangebot zu erweitern. 

Es konnte ein Mehrbedarf bei einigen berufstätigen Eltern insbesondere im 
Bereich der Früh- und Spätbetreuung und der flexiblen Auswahl der 
Betreuungszeiten festgestellt werden. Jedoch lässt die Anzahl der 
Rückläufer der Befragung darauf schließen, dass nur ein sehr geringer Teil 
der berufstätigen Eltern diesen Mehrbedarf anmeldet. 

Wir empfehlen, die bestehenden Betreuungsangebote zu flexibilisieren, 
Schließzeiten zu verringern und  Betreuungszeitkontingente zu erweitern 
und die genannten Entwicklungsziele durch eine ergänzende Finanzierung 
der Kostendeckungsanteile für die Träger durch die Kommune 
weiterzuentwickeln.  
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Alternativ können Unternehmen Belegplatzfinanzierungsmodelle für 
Beschäftigte angeboten werden, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
zu fördern und dem Fachkräftemangel mit einem für Familien attraktiven 
Standortvorteil zu begegnen.   

 

Eine konkrete realistische Maßnahme ist der Fortbestand der vorhandenen 
Belegplätze in der Kita Neuwerk, die die imland Kliniken bereits bei der 
Stadt Rendsburg eingekauft hat und ggf. bei Bedarf noch weiter Plätze dazu 
zu buchen. 

 
Die Kita Neuwerk wurde dahingehend befragt, wie sich die aktuelle Bele-
gung  durch imland-Klinik-Mitarbeiter*innen darstellt und ggf. weitere Platzkapa-
zitäten bestehen. 
Aktuell (Januar 2023) seien 35 Kinder von imland-Mitarbeiter*innen in der Kita. 
Es bestünden derzeit keine Kapazitäten, weder für imländer Beschäftigte noch für 
andere Familien. 
Die Priorisierung bei der Platzvergabe sei bei Rendsburger Familien, die gleichzeitig 
in den imland Kliniken arbeiten, vorrangig. 
Die Stadt bekäme von den imland Kliniken zur Kostendeckung des Mehraufwands 
für erweiterte Betreuungszeiten einen Zuschuss. 
  

Ansonsten sind im Hinblick auf die sehr geringen Rückläuferzahlen der 
Befragung aufgrund fehlenden Bedarfs unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten keine weiteren Maßnahmen zu veranlassen.   

 
 

 

 

 

 

 

 

02.02.2023 

Axel Antons-Eichner, pme Familienservice GmbH  
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

Änderung der Richtlinien über die Gewährung von 
Beihilfen für Leistungen nach §§ 19, 33, 34, 35,42,42a 
und 35 a SGB VIII, sowie des Pflegegeldes für junge 
Menschen in Vollzeitpflege nach §§ 27/ 41 i.V.m.§ 33 

SGB VIII 

VO/2023/046 
 
öffentlich 
 
FB 3 Jugend, Familie und Schule 
 
 

Beschlussvorlage öffentlich 
 
Datum:  26.01.2023 
 
Ansprechpartner/in:Thomas Voerste 
 
Bearbeiter/in: Heike Krause 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

22.02.2023 Jugendhilfeausschuss (Entscheidung) Ö 

06.03.2023 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
(Entscheidung) Ö 

 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entfällt 

 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Änderungen in den 
Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen für Leistungen nach §§ 19, 33, 34, 
35,42,42a und 35 a SGB VIII, sowie des Pflegegeldes für junge Menschen in 
Vollzeitpflege nach §§ 27/ 41 i.V.m.§ 33 SGB VIII zuzustimmen. 
 

Sachverhalt 
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 16.12.2022 dem Gesetzentwurf zur – 
erneuten- Änderung des SGB VIII zugestimmt. Bereits in der Sitzung des JHA im 
November 2022 wurde dazu berichtet, dass im Wesentlichen eine Änderung der 
Heranziehungsregelungen der jungen Menschen eintreten wird. Künftig werden 
junge Menschen gar nicht mehr zur Finanzierung ihrer Lebenshaltungskosten -aus 
eigenem Einkommen- in stationärer Jugendhilfe herangezogen. 
Somit sind die erst zum 01.01.2022 in Kraft getretenen Richtlinien dahingehend 
erneut zu überarbeiten. Beigefügt ist eine Synopse der aktuellen und neuen Version. 
Neben Änderungen bei der Kostenbeitragspflicht und redaktionellen Änderungen 
wurden auch inhaltliche Anpassungen, z.B. für die Bereitschaftspflege, 
vorgenommen. 
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Was ändert sich bei der Kostenbeitragspflicht? 
Künftig entfällt die Kostenbeitragsverzicht bei jungen Menschen komplett. Vor 
kurzem wurde im Gesetzgebungsverfahren zudem eine Regelung zur anteiligen 
Auszahlung von Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) / Ausbildungsgeld (ABG) an die 
jungen Menschen eingefügt. Diese Leistungen sind bisher zu 100% dem JA als 
zweckgleiche Leistung zugeflossen. Nun verbleiben dem jungen Menschen daraus 
109.-€ (BAB) bzw. 126.-€ (ABG) monatlich. 
 
Über wieviel Geld verfügt ein junger Mensch in Berufsausbildung demnach künftig? 
Das hängt natürlich vom Einzelfall ab. Ein 16-jähriger junger Mensch in stationärer 
Jugendhilfe wird künftig neben seinem gesamten Einkommen aus der 
Berufsausbildung (i.d.R. zwischen 500€ - 1000€ netto) weitere 109€ aus der BAB 
oder 126€ aus dem ABG beziehen. Dazu käme ggf. ein Taschengeld, welches bei 
Unterbringung in einer Heimeinrichtung gegenwärtig 87€ monatlich beträgt.  
 
Wie gehen andere Jugendämter in SH mit der veränderten Regelung zur 
Heranziehung um? 
Die Rückmeldung von anderen Jugendämtern aus SH ergab eine weitgehend 
einheitliche Haltung. Auf Grund des künftig auch im Vergleich zu altersgleichen 
jungen Menschen hohen verfügbaren Einkommens wird eine Bezuschussung 
bestimmter Aufwendungen (z.B. für Arbeitskleidung oder den Führerschein) für nicht 
mehr erforderlich gehalten. Manche haben ihre Richtlinien zur Heranziehung schon 
im vergangenen Jahr überarbeitet, andere bereiten dies gegenwärtig vor. 
 
 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
entfällt 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Anlage/n: 

1 Synopse 2021-2023-Stand 25.01.2023 
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Textfassung der Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen für Leistungen nach §§ 19, 33, 34,
35,42,42a und 35 a SGB VIII, sowie des Pflegegeldes für junge Menschen in Vollzeitpflege nach §§
27/ 41 i.V.m.§ 33 SGB VIII mit Stand vom 22.02.2023 (Sitzung des JHA) für die folgenden
Änderungsvorschläge:

Aktuelle Satzung Änderungen Anmerkungen
Richtlinien über die Gewährung von
Beihilfen für Leistungen nach §§ 19,
33, 34, 35 und 35 a SGB VIII, sowie

des Pflegegeldes für junge Menschen
in Vollzeitpflege nach §§ 27/ 41

i.V.m.§ 33 SGB VIII.

Präambel

Für Leistungsberechtigte nach § 19
SGB VIII oder  junge Menschen in
vollstationären Hilfeformen nach §§
27/ 41/ 35a i.V.m. §§ 33/ 34 SGB VIII
bzw. Hilfen nach §§ 27/ 41/ 35a i.V.m.
§ 35 SGB VIII (Betreutes Wohnen)
werden  im Rahmen der Leistungen
der Jugendhilfe auch wirtschaftliche
Hilfen gemäß § 39 SGB VIII gewährt.
Pflegekinder im Sinne dieser
Richtlinien sind alle jungen Menschen,
die sich im Rahmen einer
Jugendhilfemaßnahme dauernd oder
zeitlich befristet außerhalb des
Elternhauses in einer der o.g.
vollstationären Betreuungsform
befinden.

1.Antragstellung

Ein Antrag auf eine der nachfolgend
aufgeführten Beihilfen unter 2.1 bis
2.10 und 3.1 bis 3.5 ist zuvor
schriftlich von dem jeweiligen
Einrichtungsträger bzw. der
Pflegefamilie oder dem jungen
Erwachsenen selbst beim Fachbereich
Jugend und Familie, Wirtschaftliche
Jugendhilfe, Kaiserstr. 8, 24768
Rendsburg, zu stellen.

Eine nachträgliche Beihilfegewährung
scheidet in der Regel aus.

Die Auszahlung der Beihilfen unter
den Positionen 2.1 – 2.8 bzw. 3.1 bis

Richtlinien über die Gewährung von
Beihilfen für Leistungen nach §§ 19,
33, 34, 35,42, 42a und 35 a SGB VIII,

sowie des Pflegegeldes für junge
Menschen in Vollzeitpflege nach §§

27/ 41 i.V.m.§ 33 SGB VIII.

Präambel

Für Leistungsberechtigte nach § 19
SGB VIII oder  junge Menschen in
vollstationären Hilfeformen nach §§
27/ 41/42/42a 35a i.V.m. §§ 33/ 34
SGB VIII bzw. Hilfen nach §§ 27/ 41/
35a i.V.m. § 35 SGB VIII (Betreutes
Wohnen) werden  im Rahmen der
Leistungen der Jugendhilfe auch
wirtschaftliche Hilfen gemäß § 39 SGB
VIII gewährt. Pflegekinder im Sinne
dieser Richtlinien sind alle jungen
Menschen, die sich im Rahmen einer
Jugendhilfemaßnahme dauernd oder
zeitlich befristet außerhalb des
Elternhauses in einer der o.g.
vollstationären Betreuungsform
befinden.

1.Antragstellung

Ein Antrag auf eine der nachfolgend
aufgeführten Beihilfen unter 2.1 bis
2.10 und 3.1 bis 3.5 ist zuvor schriftlich
von dem jeweiligen Einrichtungsträger
bzw. der Pflegefamilie oder dem
jungen Erwachsenen selbst beim
Fachbereich Jugend, Familie und
Schule, Wirtschaftliche Jugendhilfe,
Kaiserstr. 8, 24768 Rendsburg, zu
stellen.

Eine nachträgliche Beihilfegewährung
scheidet in der Regel aus.

Die Auszahlung der Beihilfen unter den
Positionen 2.1 – 2.8 bzw. 3.1 bis 3.5

Redaktionelle
Änderung

Redaktionelle
Änderung

Redaktionelle
Änderung

TOP 7.2



3.5 erfolgt in der Regel erst nach
Vorlage der Quittungsbelege in Kopie
bzw. es ist ein Verwendungsnachweis
zu übersenden.

2.Beihilfen, die für alle oben
genannten Hilfearten Anwendung

finden:

2.1 Erstbekleidung
Bei der Aufnahme eines jungen
Menschen in einer Einrichtung/
Pflegefamilie oder einem Wechsel der
Einrichtung/ Pflegefamilie sowie der
Aufnahme im sog. „betreuten
Wohnen“ kann  innerhalb von 6
Wochen nach der Aufnahme in dieser
Betreuungsform je nach Lage des
Einzelfalles eine Beihilfe in Höhe von
max. 350.- €  zur Verfügung gestellt
werden.
Diese Regelung gilt auch für die
Anschaffung von Schwangerschafts-
bekleidung vor der Geburt und die
Ausstattung eines Säuglings bei Hilfen
nach § 19 SGB VIII innerhalb von 6
Wochen nach der Geburt.

 2.2 Aufwendungen für besondere
Anlässe
 -Konfirmation/Kommunion/Taufe

bis zu 180.- €
 -Einschulung/Umschulung

bis zu 130.- €
 -Klassenfahrt

50 % der
notwendigen, nach-

gewiesenen Kosten (ohne

Taschengeld).

erfolgt in der Regel erst nach Vorlage
der Quittungsbelege in Kopie bzw. es
ist ein Verwendungsnachweis zu
übersenden.

2.Beihilfen, die für alle oben
genannten Hilfearten Anwendung

finden:

2.1 Erstbekleidung
Bei der Aufnahme eines jungen
Menschen in einer Einrichtung/
Pflegefamilie oder einem Wechsel der
Einrichtung/ Pflegefamilie sowie der
Aufnahme im sog. „betreuten
Wohnen“ kann  innerhalb von 6
Wochen nach der Aufnahme in dieser
Betreuungsform je nach Lage des
Einzelfalles eine Beihilfe in Höhe von
max. 350.- €  zur Verfügung gestellt
werden.
Diese Regelung gilt auch für die
Anschaffung von Schwangerschafts-
bekleidung vor der Geburt und die
Ausstattung eines Säuglings bei Hilfen
nach § 19 SGB VIII innerhalb von 6
Wochen nach der Geburt.
Im Rahmen einer Inobhutnahme nach
§ 42/42a SGB VIII kann innerhalb von
6 Tagen nach der Aufnahme eine
Bekleidungsbeihilfe von bis zu 175.-€
zur Verfügung gestellt werden. Bei
unbegleiteten minderjährigen
Ausländern ist im Einzelfall eine
Beihilfe von bis zu 300.-€ möglich.

 2.2 Aufwendungen für besondere
Anlässe
 -Konfirmation/Kommunion/Taufe

bis zu 180.- €
 -Einschulung/Umschulung

bis zu 130.- €
 -Klassenfahrt

50 % der notwendigen,
nach-

gewiesenen Kosten (ohne

Taschengeld).

Anpassung an die
Praxis
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 Für Jugendliche/junge Erwachsene im
betreuten Wohnen (§§ 27/ 35a/ 41
i.V.m.§ 34 / 35 SGB VIII) werden 100
% der Klassenfahrtkosten getragen.

2.3 Fahrrad (incl. Zubehör)
Für die einmalige Anschaffung eines
Fahrrades und ggf. notwendigen
Zubehörs (z.B. Helm, Fahrradschloss)
wird ein Betrag von max. 150.- € zur
Verfügung gestellt.

2.4 Krankenhilfeleistungen
 a) Brille/Kontaktlinsen
Für die Anschaffung einer Sehhilfe ist
einmal jährlich eine Bezuschussung
von 50.- € möglich. Nicht in Anspruch
genommene Beträge in einem
Kalenderjahr können nicht angespart/
übertragen werden. Es ist das Rezept
des Augenarztes beim Antrag
vorzulegen.

b) Zuzahlungen und Eigenleistungen
bei Volljährigen sind aus Jugendhilfe-
mitteln gem. § 40 SGB VIII zu
übernehmen.

 c) Das Jugendamt trägt den
Eigenanteil (10 % oder 20 %) an der
kieferorthopädischen Behandlung
nach Vorlage des von der
Krankenkasse genehmigten Heil- und
Kostenplanes. Gesonderte
Mehrkostenvereinbarungen, die über
die im Heil- und Kostenplan ge-
nannten Behandlungen hinausgehen,
sind nicht Bestandteil dieser
Regelung.

2.5
Vermittlungsgebühren/Mietkautione
n/ Einrichtungs-/ Renovierungs-
beihilfe
Beihilfen für Vermittlungs-
gebühren/Mietkautionen bzw. eine
Einrichtungs- bzw. Renovierungs-
beihilfe können bei erfolgreichem
Abschluss einer Maßnahme oder
beim Wechsel in das Betreute
Wohnen gemäß §§ 34/ 35 SGB VIII

 Für Jugendliche/junge Erwachsene im
betreuten Wohnen (§§ 27/ 35a/ 41
i.V.m.§ 34 / 35 SGB VIII) werden 100 %
der Klassenfahrtkosten getragen.

2.3 Fahrrad (incl. Zubehör)
Für die einmalige Anschaffung eines
Fahrrades und ggf. notwendigen
Zubehörs (z.B. Helm, Fahrradschloss)
wird ein Betrag von max. 150.- € zur
Verfügung gestellt.

2.4 Krankenhilfeleistungen
 a) Brille/Kontaktlinsen
Für die Anschaffung einer Sehhilfe ist
einmal jährlich eine Bezuschussung
von 50.- € möglich. Nicht in Anspruch
genommene Beträge in einem
Kalenderjahr können nicht angespart/
übertragen werden. Es ist das Rezept
des Augenarztes beim Antrag
vorzulegen.

b) Zuzahlungen und Eigenleistungen
bei Volljährigen sind aus Jugendhilfe-
mitteln gem. § 40 SGB VIII zu
übernehmen.

 c) Das Jugendamt trägt den
Eigenanteil (10 % oder 20 %) an der
kieferorthopädischen Behandlung
nach Vorlage des von der
Krankenkasse genehmigten Heil- und
Kostenplanes. Gesonderte
Mehrkostenvereinbarungen, die über
die im Heil- und Kostenplan genannten
Behandlungen hinausgehen, sind nicht
Bestandteil dieser Regelung.

2.5
Vermittlungsgebühren/Mietkautione
n/ Einrichtungs-/Renovierungsbeihilfe

Beihilfen für Vermittlungs-
gebühren/Mietkautionen bzw. eine
Einrichtungs- bzw. Renovierungs-
beihilfe können bei erfolgreichem
Abschluss einer Maßnahme oder beim
Wechsel in das Betreute Wohnen
gemäß §§ 34/ 35 SGB VIII gewährt
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gewährt werden.

-Beihilfe zur nachgewiesenen
Vermittlungsgebühr            max.
bis 300.- €
-Beihilfe zur nachgewiesenen
Mietkaution                         max. bis
800.- €
-Einrichtungs-
/Renovierungsbeihilfe
max. bis 750.- €.

2.6 Erwerb eines Führerscheins
Für Jugendliche oder junge
Erwachsene, die sich in der
Berufsausbildung befinden und einen
Führerschein benötigen oder auf
Grund der Entfernung zur
Ausbildungsstätte sowie der
mangelnden Erreichbarkeit mit
öffentlichen Verkehrsmitteln über
einen Führerschein verfügen müssen,
wird einmalig ein Zuschuss zum
Erwerb des Führerscheins (für Mofa,
Motorrad, Pkw) in Höhe von maximal
bis 600.- € gewährt werden.
Die Auszahlung der Beihilfe erfolgt
nach Vorlage des Nachweises über
den erfolgreichen Abschluss der
Prüfung und Höhe der Gesamtkosten.

2.7 Berufsbekleidung
Jugendliche und junge Volljährige
erhalten auf Antrag einen Ersatz der
notwendigen, vom Ausbildungs-
betrieb bestätigten, Berufskleidung.

2.8 Laptop/PC/Tablet
Für die Anschaffung eines der o.a.
Geräte incl. Zubehör wird ein
einmaliger Zuschuss von bis zu 350.-€
gewährt, um die Teilnahme am
digitalen Unterricht der jeweils
besuchten Regelschule oder
Berufsschule zu ermöglichen.
Es ist eine schriftliche Bestätigung der
Schule vorzulegen, dass ohne dieses
Gerät eine Teilnahme am Unterricht
wesentlich eingeschränkt wird.

werden.

-Beihilfe zur nachgewiesenen
Vermittlungsgebühr            max. bis
300.- €
-Beihilfe zur nachgewiesenen
Mietkaution                         max. bis
800.- €
-Einrichtungs-
/Renovierungsbeihilfe
max. bis 750.- €.

2.6 Erwerb eines Führerscheins
Für Jugendliche oder junge
Erwachsene, die sich in der Berufs
Schulausbildung befinden und einen
Führerschein benötigen oder auf
Grund der Entfernung zur
Ausbildungsstätte Schule sowie der
mangelnden Erreichbarkeit mit
öffentlichen Verkehrsmitteln über
einen Führerschein verfügen müssen,
wird einmalig ein Zuschuss zum
Erwerb des Führerscheins (für Mofa,
Motorrad, Pkw) in Höhe von maximal
bis 600.- € gewährt werden.
Die Auszahlung der Beihilfe erfolgt
nach Vorlage des Nachweises über den
erfolgreichen Abschluss der Prüfung
und Höhe der Gesamtkosten.

2.7 Berufsbekleidung
Jugendliche und junge Volljährige
erhalten bei Ableistung eines
Praktikums auf Antrag einen Ersatz der
Kosten für die notwendigen, vom
AusbildungsPraktikumsbetrieb
bestätigten, Berufsbekleidung.

2.8 Laptop/PC/Tablet
Für die Anschaffung eines der o.a.
Geräte incl. Zubehör wird ein
einmaliger Zuschuss von bis zu 350.-€
gewährt, um die Teilnahme am
digitalen Unterricht der jeweils
besuchten Regelschule oder
Berufsschule zu ermöglichen.
Es ist eine schriftliche Bestätigung der
Schule vorzulegen, dass ohne dieses
Gerät eine Teilnahme am Unterricht
wesentlich eingeschränkt wird.

Anpassung
aufgrund
Gesetzesänderung
zum 01.01.2023

Anpassung
aufgrund
Gesetzesänderung
zum 01.01.2023
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2.9 Krankenversicherung
In der Regel sind junge Menschen
über ihre leiblichen Eltern familien-
krankenversichert. Kann dieser
Versicherungsschutz nicht
sichergestellt werden, können
Pflegekinder in der kostenfreien
gesetzlichen Familienkranken-
versicherung der Pflegeeltern
aufgenommen werden. Sind die
Pflegeeltern nicht gesetzlich
krankenversichert, können auch
Beiträge der privaten Kranken-
versicherung für das Pflegekind auf
Nachweis zusätzlich zum Pflegegeld
zur Verfügung gestellt werden.
Leben junge Menschen in Ein-
richtungen nach §§ 19/ 34/ 35 SGB
VIII kann auch eine freiwillige
Versicherung übergangsweise in der
gesetzlichen Krankenversicherung
erfolgen.

2.10 Außerschulische Nachhilfe
Die Erstattung dieser Aufwendungen
ist nur möglich, wenn ohne die
außerschulische Förderung die
Wiederholung der Klassenstufe droht
oder der erfolgreiche Schulabschluss
gefährdet ist. Folgende Unterlagen
sind vorzulegen:

- Aktuelles Zeugnis
- Schriftliche Bestätigung der

jeweiligen Fachlehrkraft zur
Notwendigkeit und Umfang
des Nachhilfeunterrichts

- Aussagekräftige, schriftliche
Stellungnahme der
zuständigen Fachkraft des
Jugend- und Sozialdienstes,
(Erforderlichkeit der
zusätzlichen Leistung, Dauer,
Umfang und Kosten der Hilfe,
Qualifikation der
Nachhilfekraft).

2.9 Krankenversicherung
In der Regel sind junge Menschen über
ihre leiblichen Eltern familien-
krankenversichert. Kann dieser
Versicherungsschutz nicht
sichergestellt werden, können
Pflegekinder in der kostenfreien
gesetzlichen Familienkranken-
versicherung der Pflegeeltern
aufgenommen werden. Sind die
Pflegeeltern nicht gesetzlich
krankenversichert, können auch
Beiträge der privaten Kranken-
versicherung für das Pflegekind auf
Nachweis zusätzlich zum Pflegegeld
zur Verfügung gestellt werden.
Leben junge Menschen in Ein-
richtungen nach §§ 19/ 34/ 35 SGB VIII
kann auch eine freiwillige
Versicherung übergangsweise in der
gesetzlichen Krankenversicherung
erfolgen.

2.10 Außerschulische Nachhilfe
Die Erstattung dieser Aufwendungen
ist nur möglich, wenn ohne die
außerschulische Förderung die
Wiederholung der Klassenstufe droht
oder der erfolgreiche Schulabschluss
gefährdet ist. Folgende Unterlagen
sind vorzulegen:

- Aktuelles Zeugnis
- Schriftliche Bestätigung der

jeweiligen Fachlehrkraft zur
Notwendigkeit und Umfang
des Nachhilfeunterrichts

- Aussagekräftige, schriftliche
Stellungnahme der
zuständigen Fachkraft des
Jugend- und Sozialdienstes,
(Erforderlichkeit der
zusätzlichen Leistung, Dauer,
Umfang und Kosten der Hilfe,
Qualifikation der
Nachhilfekraft).

Verfügt ein junger Mensch über
Einkommen aus einer Berufs-
ausbildung werden die Beihilfen aus
2.3,2.4a, 2.5,2.8 und 2.10 nicht zur
Verfügung gestellt.

Ergänzung
aufgrund der
Gesetzesänderung
zum 01.01.2023
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3.Beihilfen, die für spezielle
Hilfearten Anwendung finden:

3.1 Anschaffung von Mobiliar (§ 33)
Für die Anschaffung von Mobiliar
kann bei Beginn eines
Pflegeverhältnisses oder bei einem
Wechsel der Pflegestelle eine Beihilfe
von maximal 750.-€ gewährt werden.

3.2 Anschaffung
Kindersitz/Kinderwagen (§§ 19/ 33)
Für die Anschaffung eines Autositzes
für ein Kleinkind bis zu 4 Jahren wird
einmalig ein Betrag von bis zu 120.- €
zur Verfügung gestellt.
Für eine Sitzerhöhung für Kinder im
Alter von 5-12 Jahren kann eine
Beihilfe von bis zu 80.- € gewährt
werden.
Für die Anschaffung eines
Kinderfahrradsitzes kann eine Beihilfe
von einmalig bis zu 50.-€ zur
Verfügung gestellt werden.
Für die Anschaffung eines
Kinderwagens/Buggy für ein Kleinkind
bis zu 3 Jahren wird ein Beitrag von
maximal 100.- € einmal zur Verfügung
gestellt.

3.3 Einzelfallregelung (§ 33)
Entstehen Pflegeeltern durch das
Pflegeverhältnis außergewöhnlich
hohe finanzielle Belastungen und
droht es dadurch zu scheitern, kann
eine einmalige Beihilfe in Höhe von 25
% der außergewöhnlichen
Aufwendungen bis zu einer
maximalen Höhe von 2.500.- €
gewährt werden. Eine positive,
schriftliche Stellungnahme des
Jugend- und Sozialdienstes und der
Pflegekindervermittlung ist hierfür
Voraussetzung.

3.Beihilfen, die für spezielle Hilfearten
Anwendung finden:

3.1 Anschaffung von Mobiliar (§ 33)
Für die Anschaffung von Mobiliar kann
bei Beginn eines Dauerpflege-
verhältnisses oder, bei einem Wechsel
der Dauerpflegestelle oder Aufnahme
der Tätigkeit als Bereitschafts-
pflegestelle eine Beihilfe von maximal
750.-€ gewährt werden.
Eine Bereitschaftspflegestelle kann 5
Jahre nach Aufnahme der Tätigkeit
eine erneute Beihilfe von maximal
750.-€ beantragen.

3.2 Anschaffung
Kindersitz/Kinderwagen etc. (§§
19/33)
Für die Anschaffung eines Autositzes
für ein Kleinkind bis zu 4 Jahren wird
einmalig ein Betrag von bis zu 120.- €
zur Verfügung gestellt.
Für eine Sitzerhöhung für Kinder im
Alter von 5-12 Jahren kann eine
Beihilfe von bis zu 80.- € gewährt
werden.
Für die Anschaffung einen
Kinderfahrradsitzes kann eine Beihilfe
von einmalig bis zu 50.-€ zur Ver-
fügung gestellt werden.
Für die Anschaffung einen Kinder-
wagens /Buggy für ein Kleinkind bis zu
3 Jahren wird ein Beitrag von maximal
100.- € einmalig zur Verfügung
gestellt.

3.3 Einzelfallregelung (§ 33)
Entstehen Pflegeeltern durch das
Pflegeverhältnis außergewöhnlich
hohe finanzielle Belastungen und
droht es dadurch zu scheitern, kann
eine einmalige Beihilfe in Höhe von 25
% der außergewöhnlichen Auf-
wendungen bis zu einer maximalen
Höhe von 2.500.- € gewährt werden.
Eine positive, schriftliche
Stellungnahme des Jugend- und
Sozialdienstes und der Pflegekinder-
vermittlung ist hierfür Voraussetzung.

Erweiterung für
die Bereitschafts-
pflege

Redaktionelle
Änderungen
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3.4
Unfallversicherung/Alterssicherung
(§ 33)
Nachgewiesene Aufwendungen zu
einer Unfallversicherung und 50 % der
angemessenen Alterssicherung der
Pflegeeltern sind vom Jugendamt
gemäß § 39 Abs. 4 SGB VIII zu tragen.

3.5 Fahrtkosten zur Schule oder
Berufsausbildung/Schulmaterial (§
33)
Jugendliche und junge Volljährige
erhalten auf Antrag einen Ersatz der
notwendigen und nachgewiesenen
Fahrtkosten sowie nachgewiesener
Kosten für die Anschaffung von
Schulmaterial.

3.6 Motivationshilfe (§ 33)
Jugendliche und junge Volljährige, die
nach Abschluss der Regelschulzeit (9.
Schuljahr) weiterführende Schulen
besuchen oder an berufsvor-
bereitenden Maßnahmen ohne
Ausbildungsvergütung teilnehmen,
werden monatlich  26% des jeweils
gültigen Eckregelsatzes SGB II
zusätzlich zum Pflegegeld als
Motivationshilfe zur Verfügung
gestellt.

3.7 Ferien- und Freizeitmaßnahmen
(§ 33)
Zur pauschalen Abgeltung von
Aufwendungen für Ferien- und
Freizeitmaßnahmen einer
Pflegefamilie wird im Juli eines jeden
Jahres ein Betrag von 160.-€ zum
Pflegegeld ohne Antrag gezahlt.

3.4
Unfallversicherung/Alterssicherung (§
33)
Nachgewiesene und zuvor beantragte
Aufwendungen zu einer
Unfallversicherung und 50 % der
angemessenen Alterssicherung der
Pflegeeltern sind vom Jugendamt
gemäß § 39 Abs. 4 SGB VIII- auch bei
Unterbringung in einer Bereitschafts-
pflegestelle- zu tragen.

3.5 Fahrtkosten zur Schule oder
Berufsausbildung/Schulmaterial (§
33)
Jugendliche und junge Volljährige in
Schulausbildung erhalten auf Antrag
einen Ersatz der notwendigen und
nachgewiesenen Fahrtkosten sowie
nachgewiesener Kosten für die
Anschaffung von Schulmaterial.

3.6 Motivationshilfe (§ 33)
Jugendliche und junge Volljährige, die
nach Abschluss der Regelschulzeit (9.
Schuljahr) weiterführende Schulen
besuchen oder an berufsvor-
bereitenden Maßnahmen ohne
Ausbildungsvergütung teilnehmen,
werden monatlich  26% des jeweils
gültigen Eckregelsatzes SGB II
zusätzlich zum Pflegegeld als
Motivationshilfe zur Verfügung
gestellt.
Sollte ein Ausbildungsgeld gemäß
§ 122 SGB III oder eine Berufs-
ausbildungsbeihilfe gemäß § 56 SGB III
gewährt werden, entfällt diese
Leistung.

3.7 Ferien- und Freizeitmaßnahmen (§
33)
Zur pauschalen Abgeltung von
Aufwendungen für Ferien- und
Freizeitmaßnahmen einer
Pflegefamilie wird im Juli eines jeden
Jahres ein Betrag von 160.-€ zum
Pflegegeld ohne Antrag gezahlt.

Redaktionelle
Änderung

Anpassung an die
Praxis

Anpassung
aufgrund
Gesetzesänderung
zum 01.01.2023

Neuregelung
aufgrund
Gesetzesänderung
in § 93 Abs.1 SGB
VIII ab 01.01.2023
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3.8 Weihnachtsbeihilfe (§ 33)
Eine Weihnachtsbeihilfe wird in Höhe
von 10 % des gültigen Eckregelsatzes
SGB II im Dezember jeden Jahres
ohne Antrag gewährt.

3.9 Haftpflichtversicherung (§ 33)
Bei Haftpflichtschäden gegenüber
Dritten sind diese zunächst der
Haftpflicht-versicherung der
Pflegeeltern/Eltern zu melden. Ein
weitergehender Versicherungs-schutz
ist im gesetzlichen Rahmen einer vom
Kreis Rendsburg-Eckernförde
abgeschlossenen
Sammelhaftpflichtversicherung für
Pflegekinder gegeben. Verursachen
Pflegekinder Schäden am Eigentum
der Pflegeeltern, ist dabei eine
Selbstbeteiligung von 20 % je
Schadensfall, mindestens 51,12 €,
höchstens 511,29€, von den
Pflegeeltern zu tragen.

3.10 Taschengeld/Barbetrag (§§
19/34)
Taschengeld wird nach der jeweils
gültigen Landesregelung des
Ministeriums für Soziales, Gesundheit,
Jugend , Familie und Senioren des
Landes Schleswig-Holstein gewährt.

3.11 Miethöhe im betreuten Wohnen
(§§ 34/35)
Es wird eine Miete nach den jeweils
aktuellen „Richtwerten der
angemessenen Unterkunftskosten“ im
Kreis Rendsburg-Eckernförde für
Leistungen nach § 35 SGB XII bzw. §
22 SGB II zur Verfügung gestellt
werden. Dieser Betrag beinhaltet
sowohl die angemessene Kaltmiete
sowie kalte Betriebskosten als auch
die Heizkosten (siehe Anlage).
Darüberhinausgehende Beträge
werden nicht aus Jugendhilfemitteln
finanziert.

3.8 Weihnachtsbeihilfe (§ 33)
Eine Weihnachtsbeihilfe wird in Höhe
von 10 % des gültigen Eckregelsatzes
SGB II im Dezember jeden Jahres ohne
Antrag gewährt.

3.9 Haftpflichtversicherung (§ 33)
Bei Haftpflichtschäden gegenüber
Dritten sind diese zunächst der
Haftpflicht-versicherung der
Pflegeeltern/Eltern zu melden. Ein
weitergehender Versicherungs-schutz
ist im gesetzlichen Rahmen einer vom
Kreis Rendsburg-Eckernförde
abgeschlossenen
Sammelhaftpflichtversicherung für
Pflegekinder gegeben. Verursachen
Pflegekinder Schäden am Eigentum
der Pflegeeltern, ist dabei eine
Selbstbeteiligung von 20 % je
Schadensfall, mindestens 51,12 €,
höchstens 511,29€, von den
Pflegeeltern zu tragen.

3.10 Taschengeld/Barbetrag (§§
19/34)
Taschengeld wird nach der jeweils
gültigen Landesregelung des
Ministeriums für Soziales, Gesundheit,
Jugend , Familie, Senioren, Integration
und Gleichstellung des Landes
Schleswig-Holstein gewährt.

3.11 Miethöhe im betreuten Wohnen
(§§ 34/35)
Es wird eine Miete nach den jeweils
aktuellen „Richtwerten der
angemessenen Unterkunftskosten“ im
Kreis Rendsburg-Eckernförde für
Leistungen nach § 35 SGB XII bzw. § 22
SGB II zur Verfügung gestellt werden.
Dieser Betrag beinhaltet sowohl die
angemessene Kaltmiete sowie kalte
Betriebskosten als auch die Heizkosten
(siehe Anlage).
Darüberhinausgehende Beträge
werden nicht aus Jugendhilfemitteln
finanziert.

Redaktionelle
Änderung

Redaktionelle
Änderung
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4.Gewährung von Vollzeitpflegegeld
(§ 33)

4.1 Gesetzliche Grundlage
Für die in Vollzeitpflege
untergebrachten jungen Menschen
werden gemäß § 39 Absatz 5 SGB VIII
i.V.m. der jeweils gültigen
Landesverordnung über die
Leistungen zum Lebensunterhalt in
der Jugendhilfe (Lebensunterhalts-
verordnung/LUVO) des Landes
Schleswig-Holstein Pauschalbeträge
(sogenanntes Pflegegeld) gewährt.

4.2 Pflegegeld
Mit dem Pflegegeld nach Ziffer 4.1 bis
4.4 ist neben den Kosten für die
Erziehung der gesamte regelmäßig
wiederkehrende Lebensbedarf des
Kindes abgegolten. Sämtliche
Ersatzbeschaffungen sind aus dem
laufenden Pflegegeld zu bestreiten.
Gemäß § 39 Abs. 4 Satz 4 SGB VIII
kann eine angemessene Kürzung des
Pflegegeldes in Höhe von 10 % des
Sachaufwandes erfolgen, wenn eine
Unterbringung bei Pflegepersonen,
die in gerader Linie verwandt sind,
erfolgt.

4.3 Erhöhtes Pflegegeld
In begründeten Ausnahmefällen kann
das Pflegegeld bei erhöhtem Bedarf
nach den individuellen Erfordernissen
zur Abdeckung des zusätzlichen
materiellen und/oder pädagogischen
Mehraufwandes mit zeitlicher
Befristung um bis zu 150 % des
Betrages für Pflege und Erziehung
gem. der jeweils gültigen
Lebensunterhalts-verordnung (LUVO)
des Landes Schleswig-Holstein
angehoben werden.
Eine begründende schriftliche
Stellungnahme des Jugend- und
Sozialdienstes und der
Pflegekindervermittlung ist hierfür
Voraussetzung.

4.4 Bereitschaftspflege
Bei Unterbringung in einer
anerkannten Bereitschaftspflege-

4.Gewährung von Vollzeitpflegegeld
(§ 33)

4.1 Gesetzliche Grundlage
Für die in Vollzeitpflege
untergebrachten jungen Menschen
werden gemäß § 39 Absatz 5 SGB VIII
i.V.m. der jeweils gültigen
Landesverordnung über die Leistungen
zum Lebensunterhalt in der
Jugendhilfe (Lebensunterhalts-
verordnung/LUVO) des Landes
Schleswig-Holstein Pauschalbeträge
(sogenanntes Pflegegeld) gewährt.

4.2 Pflegegeld
Mit dem Pflegegeld nach Ziffer 4.1 bis
4.4 ist neben den Kosten für die
Erziehung der gesamte regelmäßig
wiederkehrende Lebensbedarf des
Kindes abgegolten. Sämtliche
Ersatzbeschaffungen sind aus dem
laufenden Pflegegeld zu bestreiten.
Gemäß § 39 Abs. 4 Satz 4 SGB VIII kann
eine angemessene Kürzung des
Pflegegeldes in Höhe von 10 % des
Sachaufwandes erfolgen, wenn eine
Unterbringung bei Pflegepersonen, die
in gerader Linie verwandt sind, erfolgt.

4.3 Erhöhtes Pflegegeld
In begründeten Ausnahmefällen kann
das Pflegegeld bei erhöhtem Bedarf
nach den individuellen Erfordernissen
zur Abdeckung des zusätzlichen
materiellen und/oder pädagogischen
Mehraufwandes mit zeitlicher
Befristung um bis zu 150 % des
Betrages für Pflege und Erziehung
gem. der jeweils gültigen
Lebensunterhalts-verordnung (LUVO)
des Landes Schleswig-Holstein
angehoben werden.
Eine begründende schriftliche
Stellungnahme des Jugend- und
Sozialdienstes und der
Pflegekindervermittlung ist hierfür
Voraussetzung.

4.4 Bereitschaftspflege
Bei Unterbringung in einer
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familie wird ein Pflegegeld nach der
jeweiligen Altersstufe der Lebens-
unterhaltsverordnung (LUVO) des
Landes Schleswig-Holstein in der
jeweils gültigen Fassung zuzüglich des
maximalen Mehraufwandes nach 4.3
für bis zu acht Wochen
kalendertäglich gewährt.
In besonderen Einzelfällen kann auch
eine zeitlich darüberhinausgehende
Gewährung erfolgen.

4.5 Auszahlungsverfahren

4.5.1 Die Pflegegeldzahlung erfolgt im
Voraus bis zum 5. eines jeden Monats
auf ein von den Pflegeeltern
benanntes Konto.

4.5.2 Die Pflegegeldzahlung ist
einzustellen
a) mit Ablauf des Tages, an dem das
Pflegeverhältnis beendet wird. Endet
das Pflegeverhältnis bis einschließlich
zum 15. des Monats, erfolgt die
Rückforderung des Pflegegeldes für
einen halben Monat. Bei Beendigung
ab dem 16. des Monats erfolgt keine
Rückforderung.
b) mit dem Tag der Volljährigkeit
eines Pflegekindes.
c) bei Adoptionspflege zum Zeitpunkt
des Zuganges der Einwilligung des/der
Sorgeberechtigten beim Vormund-
schaftsgericht (§ 1750 BGB) oder dem
Erlass/Eintritt der Rechtskraft eines
Ersetzungsbeschlusses gemäß § 1748
BGB.

anerkannten Bereitschaftspflege-
familie wird ein Pflegegeld nach der
jeweiligen Altersstufe der Lebens-
unterhaltsverordnung (LUVO) des
Landes Schleswig-Holstein in der
jeweils gültigen Fassung zuzüglich des
maximalen Mehraufwandes nach 4.3
für in der Regel bis zu acht Wochen
kalendertäglich gewährt.
In besonderen Einzelfällen kann auch
eine zeitlich darüberhinausgehende
Gewährung erfolgen.
Fahrtkosten zur Beibehaltung der
regelmäßigen täglichen Kontakte zur
Kindertagesstätte oder Schule können
nach Ablauf von 8 Wochen nach
Aufnahme und entsprechender
Stellungnahme durch die zuständige
Fachkraft des Jugend- und
Sozialdienstes in Höhe von pauschal
100.-€ monatlich zusätzlich zur
Verfügung gestellt werden.

4.5 Auszahlungsverfahren

4.5.1 Die Pflegegeldzahlung erfolgt im
Voraus bis zum 5. eines jeden Monats
auf ein von den Pflegeeltern
benanntes Konto.

4.5.2 Die Pflegegeldzahlung ist
einzustellen
a) mit Ablauf des Tages, an dem das
Pflegeverhältnis beendet wird. Endet
das Pflegeverhältnis bis einschließlich
zum 15. des Monats, erfolgt die
Rückforderung des Pflegegeldes für
einen halben Monat. Bei Beendigung
ab dem 16. des Monats erfolgt keine
Rückforderung.
b) mit dem Tag der Volljährigkeit eines
Pflegekindes.
c) bei Adoptionspflege zum Zeitpunkt
des Zuganges der Einwilligung des/der
Sorgeberechtigten beim Vormund-
schaftsgericht (§ 1750 BGB) oder dem
Erlass/Eintritt der Rechtskraft eines
Ersetzungsbeschlusses gemäß § 1748
BGB.

Anpassung an die
Praxis

Anpassung an die
Praxis
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5. Anzurechnendes Einkommen

5.1 Anrechnung von Einkünften
Bei Gewährung von Jugendhilfe-
leistungen in vollstationärer Form
nach §§ 27/41 i.V.m. §§ 33/ 34/ 35
SGB VIII bzw. § 19 SGB VIII sind alle
Einkünfte des jungen Menschen
anzurechnen, die ihm aufgrund eines
eigenen Anspruchs (z.B. Einkünfte aus
Waisenrenten, Berufsausbildungs-
beihilfe, BAföG, Ausbildungsgeld)
zustehen (§ 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII).
In der Regel werden vom Jugendamt
Ersatzansprüche bei den
auszahlenden Stellen angemeldet.
Volljährige haben bei einer
Maßnahme nach § 19 SGB VIII in
zumutbarer Weise auch ihr Vermögen
gem. § 92 Abs. 1a SGB VIII bei
Gewährung von stationären
Jugendhilfeleistungen einzusetzen.

5.2 Kostenbeitrag des jungen
Menschen
Bei jungen Menschen die Einkommen
aus beruflicher Beschäftigung oder
Ausbildung erzielen, sind gem. § 94
Abs. 6 SGB VIII unter Berücksichtigung
von Freibeträgen 25 % des
Einkommens als monatlich zu
zahlender Kostenbeitrag einzusetzen.
Das Jugendamt ist von der Erzielung
solcher Einkünfte rechtzeitig von den
betreuenden Einrichtungen/
Pflegeeltern/ dem jungen Menschen
in Kenntnis zu setzen, um im Rahmen
einer Kostenbeitragsberechnung die
Leistungsfähigkeit festzustellen und
einen Kostenbeitragsbescheid zu
erlassen.

5.3 Anrechnung von Einkünften der
Pflegeeltern (§ 33)
Einkünfte oder Teile von Einkünften,

5. Anzurechnendes Einkommen

5.1 Anrechnung von Einkünften
Bei Gewährung von Jugendhilfe-
leistungen in vollstationärer Form
nach §§ 27/41 i.V.m. §§ 33/ 34/ 35
SGB VIII bzw. § 19 SGB VIII sind alle
Einkünfte des jungen Menschen
anzurechnen, die ihm aufgrund eines
eigenen Anspruchs (z.B. Einkünfte aus
Waisenrenten, Berufsausbildungs-
beihilfe, BAföG, Ausbildungsgeld)
zustehen (§ 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII).
In der Regel werden vom Jugendamt
Ersatzansprüche bei den auszahlenden
Stellen angemeldet. Bei Gewährung
einer Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)
oder Ausbildungsgeld (ABG) werden
die gemäß § 93 Absatz 1 SGB VIII i.V.m.
§§ 61 bzw. 123 SGB III vorgesehenen
Freibeträge an den jungen Menschen
ausgezahlt, wenn die gesamte o.a.
Sozialleistung an das Jugendamt
ausgezahlt wird.
Volljährige haben bei einer Maßnahme
nach § 19 SGB VIII in zumutbarer
Weise auch ihr Vermögen gem. § 92
Abs. 1a SGB VIII bei Gewährung von
stationären Jugendhilfeleistungen
einzusetzen.

5.2 Kostenbeitrag des jungen
Menschen
Bei jungen Menschen , die Einkommen
aus beruflicher Beschäftigung oder
Ausbildung erzielen, sind gem. § 94
Abs. 6 SGB VIII unter Berücksichtigung
von Freibeträgen 25 % des
Einkommens als monatlich zu
zahlender Kostenbeitrag einzusetzen.
Das Jugendamt ist von der Erzielung
solcher Einkünfte rechtzeitig von den
betreuenden Einrichtungen/
Pflegeeltern/ dem jungen Menschen in
Kenntnis zu setzen, um im Rahmen
einer Kostenbeitragsberechnung die
Leistungsfähigkeit festzustellen und
einen Kostenbeitragsbescheid zu
erlassen.

5.2 Anrechnung von Einkünften der
Pflegeeltern (§ 33)

Ergänzung durch
Gesetzesänderung
zum 01.01.2023

Streichung durch
Gesetzesänderung
zum 01.01.2023

Streichung durch
Gesetzesänderung
zum 01.01.2023
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die den Pflegeeltern für ein Pflegekind
zustehen, sind auf das Pflegegeld (mit
Ausnahme des Kindergeldes gemäß §
39 Abs. 6 SGB VIII) nicht anzurechnen.
Diese Richtlinie tritt aufgrund der
Empfehlung des Jugendhilfeausschuss
vom 17.11.2021 bzw. Beschluss des
Hauptausschusses vom 02.12.2021
am 01.01.2022 in Kraft.

Einkünfte oder Teile von Einkünften,
die den Pflegeeltern für ein Pflegekind
zustehen, sind auf das Pflegegeld (mit
Ausnahme des Kindergeldes gemäß §
39 Abs. 6 SGB VIII) nicht anzurechnen.
Diese Richtlinie tritt aufgrund der
Empfehlung des Jugendhilfeausschuss
vom 22.02.2023 bzw. Beschluss des
Hauptausschusses vom ?? am
01.03.2023 in Kraft.
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Vorwort 

Das Jahr 2020 mit Corona hat vieles verändert. Zurückgeworfen auf die Mikroebene: die 

Familie. Die in 2020 weggebrochenen Strukturen und Kontakte mussten in 2021 oft mühsam 

wiederaufgebaut werden. 

Welche Auswirkungen die Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen langfristig ge-

sehen insbesondere auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen haben wird, ist zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen. 

Bezogen auf die Fachkräfte stellte sich die Situation in 2021 wie folgt dar: Mitarbeitende des 

Kreises wurden über alle Abteilungen hinweg als Unterstützende im Fachbereich Gesundheit 

engagiert, um dort in der Gesundheitsabfrage und der Quarantänebegleitung auszuhelfen. 

Viele Tätigkeiten konnten erst ab dem Sommerhalbjahr in den Normalbetrieb zurückkehren.  

Der Kinderschutz wurde dabei zu jeder Zeit sichergestellt, Familien mit den Angeboten ver-

sorgt, die sie benötigten. Fachkräfte berichteten von „einem Rückzug in die Familie“, zum 

Teil gab es weniger Anrufe als sonst und aufsuchende Angebote wurden eher zögerlich an-

genommen. 

Der vorliegende Bericht informiert über die Entwicklung der Meldungen von Kindeswohlge-

fährdungen im Kreisgebiet im Jahr 2021 und gibt zudem einen Einblick in die präventive 

Versorgungsarbeit im Rahmen der Frühen Hilfen.  

Die Berichterstattung bietet Anlass zu Qualitätsdebatten und dient als Grundlage für einen 

konstruktiven Diskurs zwischen dem Fachbereich Jugend und Familie und weiteren handeln-

den Akteuren im Kreisgebiet.  

Ziel der Debatte bleibt die Weiterentwicklung eines fachlich abgestimmten und bedarfsge-

rechten Angebotes an Aktivitäten, Programmen, Arbeitsansätzen und Projekten zum Schutz 

von Kindern im Kreis Rendsburg-Eckernförde. 
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1. Meldungen von Kindeswohlgefährdungen 2021 

§ 8a SGB VIII konkretisiert den im Grundgesetz verankerten Schutzauftrag und regelt die 

Verfahrensschritte des Jugendamtes beim Bekanntwerden einer (möglichen) Kindeswohlge-

fährdung. Die konkrete Umsetzung des Verfahrens obliegt den Jugendämtern.  

In die Statistik wird eine Meldung aufgenommen, 

o wenn gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Ju-

gendlichen vorliegen, 

o der JSD sich dann einen Eindruck von dem/der Minderjährigen und seiner/ihrer per-

sönlichen Umgebung verschafft und 

o eine Einschätzung des Gefährdungsrisikos im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 

erfolgt ist. 

Hilfen und Unterstützungsangebote werden den Familien je nach Dringlichkeit und Gefah-

renlage unterbreitet.  

 
Meldungen von Kindeswohlgefährdung 2020 und 2021 
 

 

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 871 Meldungen von Kindeswohlgefährdung von den Mitar-

beitenden des Jugend- und Sozialdienstes geprüft.  
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Jugendhilfeplanung und Koordinatorin Frühe Hilfen/ und Kinderschutz arbeiten seit 2022 

erstmals gemeinsam an dem Kinderschutzbericht, d.h. Daten und Inhalte werden gemein-

sam bewertet. Das bedeutet für den vorliegenden (2021) und zukünftige Berichte eine er-

leichterte und qualitative Verbesserung der Datenerhebung und Berichterstattung. 

Im Folgenden werden die Zahlen unserer 8a- Verfahren mit den Zahlen aus der Bundessta-

tistik verglichen: dargestellt sind jeweils die Zahl der Meldungen pro 1.000 Jugendeinwohner. 

In Rendsburg-Eckernförde haben wir im Vergleich 

- einen höheren Anteil an Verfahren insgesamt 

- weniger Fälle mit einer akuten oder latenten Gefahrenlage 

- ein gleich hohes Aufkommen im Bereich „keine KWG aber Unterstützungsbedarf“ und  

- doppelt so viele Fälle, in denen weder eine KWG vorliegt noch ein Unterstützungsbe-

darf festgestellt werden konnte. 

In einer Arbeitsgruppe (AG) mit dem Jugend- und Sozialdienst werden die Ergebnisse rück-

gekoppelt. Die AG setzt sich zusammen aus der Fachdienstleitung Jugend- und Sozialdienst 

sowie den Mitarbeitenden aus dem Jugend- und Sozialdienst und der Koordination Frühe 

Hilfen und Kinderschutz. 

 

Meldungen insgesamt pro 1.000 JEW 

Kreis Bund 

18 (im Vorjahr 16) 14 (im Vorjahr 14) 

 

Ergebnis: Akute KWG pro 1.000 JEW 

Kreis Bund 

1 (im Vorjahr 1) 2 (im Vorjahr 2) 

 

Ergebnis: Latente KWG pro 1.000 JEW 

Kreis Bund 

1 (im Vorjahr 1) 2 (im Vorjahr 2) 

 

Ergebnis: Keine KWG aber ein Unterstützungsbedarf pro 1.000 JEW 

Kreis Bund 

5 (im Vorjahr 5) 5 (im Vorjahr 5) 
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Ergebnis: Keine KWG und kein Unterstützungsbedarf pro 1.000 JEW 

Kreis Bund 

10 (im Vorjahr 9) 5 (im Vorjahr 5) 

 

 

Die Arbeit im Jugend- und Sozialdienst 

So wie bereits das Vorjahr, war auch das Jahr 2021 geprägt von Corona. Der Lockdown 

wurde bis Mitte Februar verlängert und auch Schulen und Kindertageseinrichtungen mussten 

erneut schließen. Meldesysteme wie Schule und Kitas fielen somit weg und das Leben der 

Familien wurde erneut stark in den häuslichen Bereich verlagert.  

 
 

Der Jugend- und Sozialdienst blieb während der gesamten Ausnahmesituation jederzeit er-

reichbar. Kollegen und Kolleginnen arbeiteten in Schichten, um eine dauerhafte Versorgung 

von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern im Kreisgebiet sicherzustellen. Für alle Eltern im 

Kreis Rendsburg-Eckernförde wurde zusätzlich zu den bewährten Rufnummern ein Notfall-

telefon eingerichtet.  
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Alter der Kinder, für die ein Hinweis eingegangen ist: 2020 und 2021 
 
Bezug: Anzahl aller Meldungen, in % 
 

 

 

Rundungsbedingte Abweichungen möglich. 

Die meisten Meldungen entfielen 2021 auf die Altersgruppe der 6-10-jährigen Kinder (26%). 

Im Bereich der unter 3-jährigen Kinder gab es insgesamt einen leichten Rückgang in den 

Meldungen, die prozentuale Anzahl der Meldungen für Kinder unter 1 Jahr hat sich im Ver-

gleich zum Vorjahr nicht verändert.  

Bezogen auf die Anzahl der JEW (pro 1.000) liegen die Meldungen im Bereich der U3-jähri-

gen in Deutschland bei knapp 3 Meldungen und im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei knapp 

2 Meldungen. Im Bereich der unter 1-jährigen gab es in Deutschland 1 Meldung pro 1.000 

JEW, in Rendsburg-Eckernförde liegt die Zahl knapp darunter (0,6). 
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Gefährdungseinschätzung 2020 und 2021 

 

wurde angeregt von…, in%  

 

 

Rundungsbedingte Abweichungen möglich. 

Auch im Jahr 2021 sind die meisten Meldungen aus dem System Polizei/ Justiz zu verzeich-

nen. Die zweithöchste Anzahl von Meldungen kam aus dem familiären- und Nahbereich.  
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Inanspruchnahme von Leistungen des SGB VIII zum Zeitpunkt der Gefährdungsein-

schätzung 2020-2021 

 

 

2021 wurden zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung 27 % der gemeldeten Kinder (232 

von 871) im Kreis Rendsburg-Eckernförde bereits mit Leistungen der Jugendhilfe unterstützt 

(Im Vorjahr waren es knapp 33%). 

Am häufigsten erhielten die Kinder und Jugendlichen Leistungen nach §§ 27-32 und 35 SGB 

VIII (Hilfen zur Erziehung, Erziehungsberatung, intensive sozialpädagogische Einzelbetreu-

ung u.a.). 
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Neue Hilfen: 2020 – 2021 

 

Es wurden insgesamt 183 neue Hilfen eingerichtet (2020: 151 neue Hilfen). In weiteren 30 

Fällen wurde eine bestehende Leistung fortgeführt. Bei den neuen Hilfen handelte es sich 

am häufigsten um ambulante Maßnahmen (§§ 16-18 SGB VIII, §§27-32 SGB VIII oder § 35 

SGB VIII).  
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2. Kriseninterventionen, Inobhutnahmen 

Der Jugend- und Sozialdienst stellt in enger Zusammenarbeit mit dem Kriseninterventions-

team KIT für den Kreis Rendsburg-Eckernförde die zeitnahe Versorgung und Hilfe für Kinder 

und Jugendliche in akuten Notsituationen sicher. Dabei ist das Ziel, die Krise mit den Res-

sourcen der gesamten Familie und des sozialen Umfeldes zu bewältigen und tragfähige Lö-

sungen zu erarbeiten. Der JSD und das KIT sind rund um die Uhr über eine zentrale Ruf-

nummer zu erreichen. Wird vom JSD im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte eine Inob-

hutnahme des Kindes oder Jugendlichen als unabdingbar eingeschätzt, ist KIT für die Durch-

führung aller sich aus einer Inobhutnahme ergebenden Aufgaben zuständig, insbesondere 

die Auswahl und Vermittlung der Inobhutnahmeplätze und die Organisation der Unterbrin-

gung. Die Gesamtheit der KIT-Einsätze für den Kreis ist differenziert in ambulante und stati-

onäre Kriseneinsätze. Die ambulanten und stationären Kriseneinsätze werden vom JSD ziel-

orientiert verfügt. Die Kriseneinsätze des JSDs und dem KIT Team erfolgen 24/7. Die we-

sentlichen Ziele sind Sicherung des Kinder- und Jugendschutzes in der Abgrenzung von Kin-

deswohlgefährdung sowie die kurzfristige Stabilisierung der Krisensituation in der Familie. 

Die Ein-sätze erfolgen durchgängig im 4-Augen-Prinzip. 
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3. Die insoweit erfahrene Fachkraft „InsoFa“ 

Die Aufgabe der „insoweit erfahrenen Fachkraft im Kinderschutz“ ergibt sich aus den §§ 8a 

SGB VIII, 8b SGB VIII und 4 Abs. 2 KKG.  

Fachkräfte, die gemäß der oben genannten Paragraphen beruflich mit Kindern/ Jugendlichen 

und Eltern zu tun haben, sollen - wenn Ihnen gewichtige Anhaltpunkte für eine Kindeswohl-

gefährdung vorliegen - zur Einschätzung der Gefährdungssituation eine insoweit erfahrene 

Fachkraft (InsoFa) zu Rate ziehen. 

Die fachliche Aufgabe der InsoFa ist es, Fachkräfte auf dem Weg zu einer Bewertung zu 

coachen, für anstehende Elterngespräche zu sensibilisieren und über mögliche weitere 

Schritte im Verfahren zu informieren. 

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat die Aufgabe der insoweit erfahrenen Fachkraft für die 

in den §§ 8a und 8b SGB VIII sowie § 4 KKG genannten Personenkreise an das Diakonische 

Werk des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde und das Kinderschutzzentrum Kiel über-

tragen. 

 

Anfrage für eine InsoFa  

Auswertung in % 

 

Im Jahr 2021 gingen bei der Diakonie insgesamt 53 Anfragen für eine Gefährdungsein-

schätzung nach §8a ein (2020: 43 Anfragen) 

In Folge der Einschätzung und Unterteilung in die Bereiche Gefährdungsbereich, Graube-

reich und keiner Gefährdungslage wurden Handlungswege eingeleitet.  
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Ergebnis der Gefährdungseinschätzung  

Auswertung in % 
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Bericht der Diakonie Rendsburg-Eckernförde 20211 

Sachbericht                                                                                              
Beratungen als Insoweit Erfahrene Fachkraft 2021 
 
Im Berichtsjahr 2021 war die Nachfrage nach einer Beratung durch eine Insofern Erfahrene Fach-
kraft um wenige Anfragen höher als im Vorjahr, etwa um 10%. 
Es fällt auf, dass in den Sommermonaten, wenn Ferienzeiten sind, deutlich weniger Anfragen kom-
men. Schulen und Kitas haben geschlossen, sodass weniger Kinder gesehen werden. 
 
Insgesamt wurden 53 Beratungen vor Ort in Anspruch angefragt und zeitnah bedient. 
In einigen Fällen gab es auch mehrfach Einschätzungen, aufgrund der dynamischen Entwicklung in 
den jeweiligen Fällen. 
 
Wie in den vergangenen Berichtsjahren kommen die meisten Anfragen aus dem Bereich Kita, dicht 
gefolgt von schulischen Anfragen. 
Aber auch in den ambulanten Hilfen zur Erziehung und im Beratungsangebot der Erziehungs- und 
Schwangerschaftsberatung sind vermehrt Risikoeinschätzungen vorgenommen worden. 
 
Hatten wir im Jahr 2020 den Blick auf die Folgen von Schulschließungen und familiärer Enge, füh-
ren wir in diesem Berichtsjahr viele Beobachtungen auf langanhaltende Belastungen zurück, die Fa-
milien ermüden, abstumpfen lassen und die in eine gewisse Hoffnungslosigkeit münden. 
Deutlich zu verzeichnen war eine gesteigerte Bereitschaft der unterschiedlichen Träger, die zumeist 
drohende KWG mit eigenen Mitteln abzuwenden, dies zeugt trotz erschwerter Bedingungen unter 
Infektionsschutzbedingungen von einem hohen Verantwortungs-bewusstsein, ausgeprägt guter 
Fachlichkeit und großem Engagement. 
 
Nach der Neubelebung der Netzwerke Kinderschutz im Kreis nehmen die InSoFa auch an diesen 
Netzwerktreffen teil und wir erhoffen uns dadurch einen noch leichteren Zugang zu unserem Ange-
bot an fachlicher Beratung zum Thema Kinderschutz. 
Wir streben an, unsere Angebote immer wieder in allen Netzwerken bekannt zu machen, leider war 
dies in Präsenz nur in kurzen Zeitfenstern möglich. 
 
Im Rahmen unserer Erziehungsberatung werden kontinuierlich Familien mit Fragen zu möglichen 
Vorfällen von Gewalt oder sexuellem Missbrauch begleitet, ebenso melden sich Jugendliche, die 
von Gewalt und anderen körperlichen Übergriffen betroffen sind, um sich Unterstützung zu holen. 
Hier verzeichnen wir stabile Fallzahlen auf niedrigem Niveau. 
Oft tauchen diese Themen nicht isoliert auf, sie entwickeln sich im Beratungskontext und werden im 
Rahmen der Erziehungsberatung mit Eltern, Jugendlichen und anderen den Kindern nahestehende 
Personen bearbeitet. 
 
Perspektivisch wird auch im Jahr 2022 die Zusammenarbeit mit dem Projekt TiK S-H weitergeführt 
und im Rahmen der Qualifizierung der Kitas im traumapädagogischen Bereich die Hinzuziehung ei-
ner InSoFa stets thematisiert. Zudem bieten wir regelhaft Informationsveranstaltungen in den rele-
vanten Treffen und Zusammenhängen an und entwickeln unser Angebot ständig weiter. 
Die stetige Weitergabe von Informationen zum Thema Kinderschutz und der Aufgabe, die das Dia-
konische Werk des Kirchenkreises übertragen bekommen hat, gehört auch im kommenden Jahr zu 
unserer Hauptaufgabe. 
 
Wir hoffen sehr auf den positiven Effekt der neu gegründeten Netzwerke Kinderschutz, in deren Zu-
sammenhang wir mehr Fachkräfte strukturiert und regelhaft erreichen und auf unser Angebot ver-
weisen können. 

                                                           
1 Quelle: Auszüge aus dem Sachbericht Diakonie Rendsburg-Eckernförde 2021 
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Bericht des Kinderschutz-Zentrums Kiel 2021 
 

Das Kinderschutzzentrum Kiel berät Mitarbeiter*Innen des Jugend- und Sozialdienstes bei 

der Bewertung gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung durch Gewalt, 

sexuelle oder psychische Misshandlung und begleitet die Fallarbeit.  

Das Kinderschutz- Zentrum beteiligt sich an den lokalen Netzwerken an den vier Standor-

ten im Kreis und nimmt ebenso teil an dem Arbeitskreis gegen sexualisierte Gewalt.  

Außerdem übernimmt es die Aufgabe der InsoFa nach §§ 8b SGB VIII und 4 KKG. 

2021 waren die Anfragen nach Fachberatung im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich.  

2021 wurden 96 Fachkräfte 

durch das Kinderschutz-Zent-

rum Kiel beraten (2020: 95).  

73 Fachkräfte waren dem Ju-

gend- und Sozialdienst des 

Kreises zuzuordnen,  

23 Fachkräfte kamen von 

freien Trägern ambulanter Hil-

fen, die restlichen Anfragen 

verteilten sich auf verschie-

dene Institutionen. 

Insgesamt standen dabei 171 

(2020: 169) betroffene Kinder- 

und Jugendliche im Fokus der 

Fachberatung                                                                                                   
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Weitergehende Informatio-

nen finden Sie im Jahresbe-

richt des Kinderschutz-Zent-

rum Kiel im Internet.2  

 

 

  

                                                           
2 https://www.kinderschutz-zentrum-kiel.de/images/KSZ_Jahresbericht_2021_web.pdf 
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4. Frühe Hilfen im Kreis Rendsburg-Eckernförde  

Frühe Hilfen sind frühe Hilfen in Form möglichst passgenauer frühzeitiger Unterstützungsan-

gebote für Eltern und Kinder ab der Schwangerschaft bis zur Vollendung des dritten Lebens-

jahres des Kindes.  

Für ein gutes Hilfesystem braucht es ein stabiles, tragfähiges und vielfältiges Netzwerk aus 

Fachkräften, dem Jugend- und Sozialdienst des Kreises Rendsburg-Eckernförde, öffentli-

chen Trägern, Ehrenamtlichen, Kitas und weiteren Kooperationspartnern aus dem Bereich 

der Frühen Hilfen. 

Die multiprofessionellen Netzwerken Frühe Hilfen3 des Kreises Rendsburg-Eckernförde sind 

in die vier Regionalgruppen Rendsburg, Nortorf, Eckernförde und Kieler Umland unterteilt. 

Eine Zuordnung zum jeweiligen Arbeitsumkreis kann somit zielgerichteter stattfinden. Ein 

Austausch über die Regionalgruppen hinaus findet in Form eines Gesamtnetzwerktreffens 

statt.  

Die Möglichkeit des Austausches, der regionalen und überregionalen Vernetzung als auch 

die Vorstellung der jeweils beteiligten Netzwerkpartner in Form von Besuchen in den Räum-

lichkeiten schafft eine Verbundenheit und somit eine Sicherheit, die für ein gut funktionieren-

des Hilfesystem unabdingbar ist. 

Im Folgenden werden exemplarisch wichtige Bausteine der Frühen Hilfen im Kreis Rends-

burg-Eckernförde dargestellt. 

 

4.1 Schutzengel 2021 

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde organisiert das Schutzengel-Angebot seit 2006 mit der 

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V. als Durchführungsträger. 

Das Schutzengelangebot als auch das bei der Brücke angegliederte Familienhebammenpro-

jekt verbinden Angebote und Maßnahmen des Gesundheitswesens als auch der Kinder- und 

Jugendhilfe miteinander. 

Die Angebote richten sich an alle Schwangeren, Alleinerziehenden und Familien mit Babys 

und Kleinkindern im Alter von null bis drei Jahren im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Über eine 

zentrale Telefonnummer können die Mitarbeitenden des Schutzengelteams angefordert wer-

den. Familien werden auf Wunsch zu Hause besucht oder können eine der vielzähligen 

                                                           
3 vgl. Begleitbroschüre zum Film „Guter Start in die Familie“, S. 17,  NZFH, 2014 
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Räumlichkeiten der Brücke nutzen. Die Schutzengel helfen und unterstützen bei Fragen rund 

ums Kind, in Erschöpfungszuständen oder in schwierigen Lebenslagen.  

Das Angebot ist freiwillig, kostenfrei und vertraulich. Zum Team gehören Familienhebammen, 

Familienkinderkrankenschwestern und pädagogische 

Fachkräfte. 

Eine regelmäßige Evaluation des Projektes, sowie 

Steuerungsgruppen und Qualitätszirkel tragen zu ei-

ner fachlichen Weiterentwicklung bei. 

 

Clearingeinsätze 2018-2021 

 

Nach einem Einbruch der Clearing-Zahlen 2018 konnte das Niveau an Einsätzen von 2019 

trotz Corona 2020 nahezu gehalten werden und unterliegt in 2021 nur einer minimalen Ver-

ringerung um 4 Fälle.  

 

Hauptanlass für eine Kontaktaufnahme zu den Schutzengeln waren4  

o Psychische Probleme eines/ beider Elternteile (15 Nennungen) 

o Soziale Isolation (14 Nennungen vgl. 21 Nennungen im Vorjahr) 

o Unsicherheit/ Überforderung bei der Versorgung eines Säuglings (14 Nennungen)  

o Bindungsstörung, Erziehungsprobleme (12 Nennungen) 

                                                           
4 Gewichtung nach Anzahl der Nennungen 
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4.2 Familienhebammen/ Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegende 

Mit der Durchführung und Organisation des flächendeckenden Einsatzes von Familienheb-

ammen/ Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenschwestern (FGKiKps) im Kreisgebiet ist 

die Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V. beauftragt worden.  

Familienhebammen und Familien- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen erbringen 

Leistungen, die über eine die Regelversorgung der Hebammen hinausgehen. Eine Familien-

hebamme ist eine Hebamme mit einer Zusatzausbildung. Die Familienhebamme begleitet 

Frauen in der Schwangerschaft bis zum 1.Geburtstag ihres Kindes.  

Eine Familien- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegende ist eine Kinderkrankenschwester 

mit einer Zusatzausbildung. Die Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegende beglei-

tet Frauen ab der Geburt bis zum 1. Geburtstag des Kindes.  

Beide unterstützen und beraten zu Themen wie dem Bindungsaufbau, der Ernährung und 

Pflege des Kindes, bei der Förderung der Regulationsfertigkeiten des Säuglings, bei der Ent-

wicklungs- und Gesundheitsförderung uvm.  

Bei speziellen Fragen oder Problemen helfen die Familienhebammen bzw. die Familien-Ge-

sundheits- und Kinderkrankenpflegenden dabei, geeignete Fachleute bzw.    Unterstützungs-

angebote zu finden und begleiten auf Wunsch dorthin. 

 

 

Fallzahlen Familienhebammen 2018-2021  
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Nach einem Einbruch im Jahr 2018 sind die Einsatzzahlen im Jahr 2020 im Vergleich zum 

Vorjahr gleichgeblieben. Im Jahr 2021 sind die Zahlen leicht um 4 Fälle gesunken. 

Ebenso wie schon bei den Schutzengeln ist der Anteil an Hausbesuchen für das Jahr 2021, 

in denen die Corona bedingten Beschränkungen galten immer noch hoch: 243 Hausbesuche 

konnten 2021 durchgeführt werden. 

Hauptanlass für den Einsatz einer Familienhebamme/ FGKiKP waren 2021: 

o Psychische Probleme eines/ beider Elternteile sowie (10 Nennungen) 

o Soziale Isolation (8 Nennungen) 

o Desorganisierte Alltag (7 Nennungen) 

o Probleme mit dem KV und /oder LebenspartnerIn (7 Nennungen) 

 

4.3 Extra-Förderung Landesmittel Schleswig-Holstein  

Durch eine Extraförderung des Landes Schleswig-Holstein wurden 2021 folgende zusätzli-

che und niedrigschwellige Angebote für Familien kurzfristig umgesetzt.  

Leider konnten dann im Laufe des Jahres aufgrund der durch die Corona Verordnung auf-

erlegten gesetzlichen Kontaktbeschränkungen einige Angebote nicht in vollem Umfang 

stattfinden.   

1. Elterncafé, Soziales Beratungs- und Dienstleistungszentrum, Altenholz 

Das Soziale Beratungs- und Dienstleistungszentrum (SBDZ) bietet in den Räumen 

der DRK Begegnungsstätte in Altenholz ein Elterncafé an für junge Familien mit Klein-

kindern im Alter von 0 bis 18 Monate.  

Als regelmäßiger Treffpunkt bietet das Elterncafe die Möglichkeit des Kennenlernens 

und des Austausches sowie das Angebot einer sachkundigen Beratung durch eine 

Fachkraft. Auch Informationsveranstaltungen mit externen ReferentInnen zu erzie-

hungsrelevanten Themen waren geplant. 

Leider konnten aufgrund des Ausfalls vieler Präsenzveranstaltungen viele Eltern nicht 

wie gewünscht erreicht werden.  

 

2. Eltern im Gespräch, Hebammenpraxis Sonnenweg in Bordesholm 

Auch in diesem Jahr konnte die Kooperation mit der Hebammenpraxis Sonnenweg in 

Bordesholm fortgeführt werden, die weiterhin zwei Angebote mithilfe der Landesför-

derung umgesetzt haben. 

Sowohl junge Familien, die noch ein Geschwisterkind erwarten, als auch Schwangere 

suchen die Hebammenpraxis Sonnenweg auf.  

In Form von Workshops werden hier die elterlichen Kompetenzen gestärkt. Die The-

men waren z.B. „Geschwister als Team“, „Essen, trinken, schlafen“, „Wertschätzende 

Kommunikation“ oder „Bedürfnisse- was brauchst du, was brauche ich“. Neue Impulse 

und konkrete Hilfestellungen konnten gut in den Alltag integriert werden. 
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Zwischen fünf und acht Familien konnten an den Workshops teilnehmen und sich auch 

untereinander austauschen. Die Sonnenweg-Hebammen gehören zu dem regionalen 

Netzwerk Frühe Hilfen, können bei Bedarf an andere Stellen verweisen und sind ein 

wichtiger Kooperationspartner im Bereich des Gesundheitswesens. 

 

3. ElternZeit, Hebammenpraxis Sonnenweg in Bordesholm  

1x pro Woche findet eine offene Sprechstunde statt. Diese findet parallel zu den be-

reits etablierten Hebammensprechstunden (MilchCafé) statt. Im Rahmen der Eltern-

zeit haben die Familien die Möglichkeit individuelle Beratung zu ihren Erziehungsfra-

gen durch eine pädagogische Fachkraft zu erhalten. Zudem besteht die Möglichkeit 

der Abklärung von Unterstützungsbedarf und ggf. Weiterleitung an die Frühen Hilfen 

im Kreis Rendsburg-Eckernförde.    

 

4. Familie goes digital, Diakonisches Werk des Kirchenkreises RD-Eck gGmbH 

Über die Homepage der Diakonie Rendsburg-Eckernförde finden Interessierte Kon-

taktmöglichkeiten für den Bedarf einer Beratung- und Unterstützung, sowie Informati-

onsmaterial und Verlinkungen bspw. zu den Themen rund ums Eltern werden, zur 

Entwicklung eines Babys, alles zum Thema Stillen, Spiel- und Förderideen für die 

Kleinsten oder Tips zum Kita Start. Auch zum Thema Elterngeld gibt es dort Informa-

tionen, sowie Anregungen für Eltern mit Kindern sich in Form von Eltern- Kindgruppen 

oder Angeboten von Sportvereinen zu vernetzen sind dort zu finden.  

Fazit: Auch 2021 wurde deutlich, wie flexibel die Fachkräfte im Bereich der Frühen Hilfen 

sich den Herausforderungen in den Familien anpassen, welche individuellen Ansätze erfor-

derlich sind, um Elternschaft gerecht zu werden und Entlastung für Eltern zu schaffen. Dabei 

war die Nutzung digitaler Medien in Form von Online Workshops oder Vorträgen ein wichtiger 

Faktor 

 

Babymobil 

Mit der Bereitstellung von Mitteln aus dem „Corona-Aufholpaket“ des Bundes wurde Ende 

2021 die Idee des „Baby-Mobil“ umgesetzt. Das Projekt ist ein Kooperationsprojekt zwischen 

der Brücke Rendsburg-Eckernförde und dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Rends-

burg. Das Kreisgebiet wurde in zwei Regionen aufgeteilt. Für den Südkreis war die Diakonie 

zuständig und den nördlichen Kreis hat die Brücke mit ihren Fachkräften abgedeckt.  

 

Ziele 

Die Idee des Babymobils umfasst im wesentlichen folgende 3 Zielvorstellungen, die sich aus 
den Erfahrungen von Fachkräften und Familien im Verlaufe der letzten Jahre entwickelt ha-
ben: 
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Versorgung ländlicher und strukturschwacher Regionen  

Das Babymobil soll die ländlichen und strukturschwachen Regionen des Kreises Rendsburg-Eckern-

förde anfahren und dort im Rahmen niedrigschwelliger Frühen Hilfen Familien beraten und unterstüt-

zen. 

Vermittlung der Angebote über Ärzte                                                                                                            

Eine Fachkraft- optimal Familien- Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in (FGKiKp) oder Famili-

enhebamme- arbeitet auf „Zuruf“ von Arztpraxen, Therapeuten und Fachkräften und unterstützt Fa-

milien im Sinne niedrigschwelliger Früher Hilfen im gesamten Kreisgebiet. Die Verbindung zwischen 

Ärzteschaft und den Frühen Hilfen soll durch den Einsatz des Babymobils langfristig auf eine tragfä-

hige Basis gestellt werden 

Anbindung an Angebote Früher Hilfen 

Eine Beratung von Familien in deren Haushalten ist möglich. So kann eine unkomplizierte Erstver-

sorgung im Sinne der Frühen Hilfen stattfinden. Im Weiteren können die Eltern und ihre Kinder dann 

im Netzwerk Frühe Hilfen und die bestehenden Systeme (Jugendhilfe, Gesundheitswesen u.a.) an-

gebunden werden.  

 

Zielerreichung 

Versorgung ländlicher und strukturschwacher Regionen 

Besonders der ländliche Raum sollte für das Projekt im Fokus stehen. Von Fachkräften der 

Frühen Hilfen gab es kreisweit die Rückmeldung, dass Familien in strukturschwachen Ge-

bieten der Zugang zu den Angeboten fehlen würde. Die originäre Idee des Babymobil über 

die Kooperation mit der Ärzteschaft einen Zugang zu den Familien zu bekommen, war er-

schwert durch die Tatsache, dass es in ländlichen Regionen an Kinderärzten mangelt.  

Bis zum Ende des dritten Quartals wurde von den Fachkräften des Babymobils immer wieder 

der Versuch unternommen, die ursprüngliche Idee umzusetzen und eine Zusammenarbeit 

mit dem medizinischen Sektor aufzubauen. Da der gewünschte Erfolg mit der Ärzteschaft 

ausblieb, wurde Mitte des Jahres der Radius von potentiellen Kooperationspartnern erwei-

tert.  

Das Familienzentrum Hanerau-Hademarschen konnte zum Ende des Jahres als interessier-

ter Kooperationspartner gewonnen werden. Im Rahmen einer Babygruppe fand dort ein Be-

ratungsangebot durch die Diakonie statt.  

Ebenso konnte eine Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum in Jevenstedt und Hohen-

weststedt durch die Diakonie aufgebaut und bereits durch feste Beratungsstunden gefestigt 

werden. Ein Kontakt mit dem Familienzentrum in Aukrug hat stattgefunden und ist im Aufbau.  
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Vermittlung der Angebote über Ärzte 

Die Fachkräfte des Babymobils haben kontinuierlich versucht, Kontakt zu den Ärzten aufzu-

bauen. Es wurden sowohl Flyer verteilt als auch persönliche Gespräche geführt. Die Rück-

meldung von der Ärzteschaft war durchweg positiv, allerdings kam es nur in drei Fällen zu 

einer direkten Kontaktaufnahme von Ärzten und Weitervermittlung an das Babymobil.  

Eine Kooperation mit einer Kinderärztin in Gettorf kam Ende des Jahres zustande. Seit Ok-

tober 2022 findet in Gettorf in den Räumlichkeiten einer Kinderärztin eine wöchentliche offene 

Sprechstunde statt. Diese wird von einer Fachkraft (Familien- Gesundheits- und Kinderkran-

kenpflegende) der Brücke durchgeführt.  

Insgesamt konnte die Zielvorstellung, den medizinischen Sektor im Kreis Rendsburg-Eckern-

förde, im Speziellen die GynäkologInnen, KinderärztInnen oder die Klinik in Rendsburg als 

Vermittler der Familien in das Projekt Babymobil zu nutzen, bislang noch nicht kreisweit er-

folgreich umgesetzt werden.  

Anbindung an Angebote Früher Hilfen 

Durch die Mobilität war es möglich, flexibel, bedarfsorientiert und persönlich sowohl in ver-

schiedenen Einrichtungen als auch bei den Familien zu Hause zu beraten. Auch war das 

Baby- Mobil eine Art Vermittlerstelle zu weiteren Angeboten der Frühen Hilfen. Durch die 

Beschriftung diente das Auto des Babymobils zusätzlich als Werbung, um die Frühen Hilfen 

im Kreis bekannt zu machen. Deshalb wurde das Auto zusätzlich an öffentlichen Veranstal-

tungen wie z.B. Tag der offenen Tür oder beim Wochenmarkt platziert.  

Zusammenfassung 

Die Fachkräfte des Babymobils berichteten über Einschränkungen im Bereich des Angebots- 

und Unterstützungssystems durch die Corona Lage. Dies erschwerte insgesamt die Möglich-

keit der Informationsverbreitung, besonders zu der Ärzteschaft.  

Die Diakonie konnte zum Projektende in ihrem Südkreis gute und regelmäßige Kooperatio-

nen mit verschiedenen Familienzentren aufbauen. Es sind viele Ideen entstanden, wie z.B. 

themenspezifische Elternkurse/-abende oder Einzel- oder Gruppenberatungsangebote, wel-

che bedarfsgerecht angeboten werden können.  

In zwei Familienzentren (Jevenstedt und Hohenweststedt) finden bereits jeweils wöchentli-

che Beratungssprechstunden statt. Ebenso wurde gezielt in den Regionen nach weiteren 

Kooperationspartnern gesucht. So konnten neben Kindertagesstätten auch Apotheken mit 

einem speziellen Mutter-Kind Bereich als mögliche Partner gewonnen werden.  

Die Brücke hat neben ihrer Zusammenarbeit mit der Kinderärztin aus Gettorf anfallende Be-

darfe über das Schutzengelprojekt versorgen können. So konnte eine nahtlose Überleitung 

in bereits bestehende Unterstützungsangebote erfolgen.  

Die originäre Idee der Vermittlung von Familien durch Ärzte konnte noch nicht gewinnbrin-

gend umgesetzt werden.  

TOP 7.3



24 
 

Weitere Angebote in Form niedrigschwelliger Beratung in Arztpraxen sind weiter wünschens-

wert, die Anbahnung der Kontakte zu den Ärzten erfordert allerdings viel Geduld. 

Sollte das Projekt fortgeführt werden, sollten für den niedrigschwelligen Zugang zu der Ziel-

gruppe neben Ärzten weitere Kooperationspartner wie z.B. Familienzentren, Apotheken usw. 

in den Blick genommen werden.  

 
4.4 Bericht über die Aktivitäten im Bereich Frühe Hilfen: Netzwerke  

Im Jahr 2021 konnten die Erfahrungen der digitalen Zusammenarbeit weiterentwickelt wer-

den. Im April nahmen 36 Fachkräfte an einer digitalen Veranstaltung für alle Netzwerk-

standorte teil. Da die Gründung einer vierten Netzwerkgruppe in die Coronazeit fiel und 

Präsenztreffen nicht durchgeführt werden konnten, war ein Ziel der Veranstaltung, die Teil-

nehmenden mit den Fachgruppenleitungen im Jugend- und Sozialdienst bekannt zu ma-

chen und die inhaltlichen Bedarfe für künftige Netzwerktreffen abzufragen. 

Carsten Reichentrog, Fachdienstleiter des Jugend- und Sozialdienstes vermittelte den 

Netzwerkpartnern die neue Struktur und gab Hinweise zu den aktuellen Entwicklungen im 

Jugend- und Sozialdienst. 

Danach fand mit den 4 Fachgruppenleitungen in digitalen Kleingruppenräumen ein Aus-

tausch statt:  

Christel Schröder, Fachgruppenleitung Rendsburg 

Hans Vöske, Fachgruppenleitung Eckernförde 

Dennis Weiß, Fachgruppenleitung Nortorf 

Claudia Borkenhagen, Fachgruppenleitung Kieler Umland 

 

So konnten Vorbereitungen für ein erstes Treffen in der regionalen Netzwerkgruppe getrof-

fen. Gemeinsam wurden relevante Themen und noch fehlende Akteure identifiziert.  

 

Im weiteren Verlauf des Jahres konnten Präsenztreffen an allen Standorten wieder aufge-

nommen werden. 

Inhaltlich variierten die Themen netzwerktypisch und nach Bedarf der anwesenden Fach-

kräfte. 

 

In Rendsburg konnten neue Kolleginnen im Netzwerk willkommen geheißen werden, z.B. 

stellte sich Ioana Klopf als Ärztin der Gesundheitsdienste vor und bot an, für Aufklärungs- 

und Impfkampagnen in Einrichtungen und Institutionen zu kommen (ioana.klopf@kreis-

rd.de). 

Weiter wurde ein „Fall“ vorgestellt, der in Rendsburg durch die Öffentlichkeit ging und an 

dem die Notwendigkeit einer Vernetzung von Fachkräften überaus deutlich wurde. So 

konnten in einer syrischen Familie mit Drillingen und einem 12-jährigen Sohn Frühe Hilfen 

in Form einer Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin wirksam werden, sowie 

durch den Einsatz von Ehrenamtlichen durch das Programm wellcome. 

Den Babys ging es zu jeder Zeit gut, aber der Familie fehlte im Alltag ein Netzwerk und 

Unterstützung in den diversen Herausforderungen des Alltags. 
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Dank eines engagierten Einsatzes alle Fachkräfte in den Frühen Hilfen konnte eine eng-

maschige und sehr individuelle Betreuung geleistet werden. Als besonders hilfreich erwies 

sich der Einsatz der 3 ehrenamtlichen Frauen von wellcome, die tief in das Familiengefüge 

eintauchen konnten. Für die Familie, sowie für die Frauen von wellcome wurde der Einsatz 

als besonders und wertvoll erlebt. 

 

Das Netzwerk Frühe Hilfen im Kieler Umland fand zum ersten Mal nach Gründung der 

vierten Fachgruppe statt. Die Anlehnung der Netzwerkgruppen an die jeweiligen Fachgrup-

pen des Jugend- und Sozialdienstes (JSD) ist insofern wichtig, als dass die Mitarbeitenden 

im JSD eine gute vor-Ort-Kenntnis präventiver Angebote wie Ansprechpartner und -innen 

für ihre Familien besitzen müssen. Für die Fachkräfte freier Träger, Therapeuten und an-

dere in den Frühen Hilfen tätigen Personen ist es wiederum wichtig, die Kontakte zum JSD 

pflegen zu können und dort, wo präventive Arbeit sich erschöpft hat, Familien gut in weitere 

Hilfen des Jugend- und Sozialdienstes abgeben zu können. 

 

Die Eckernförder Gruppe traf sich sowohl im digitalen Raum für einen Austausch als auch 

im Familienzentrum der AWO in Eckernförde. Das Thema Bedarfsermittlung von Familien 

wurde u.a. diskutiert. Während im JSD - Stand August - eher wenig Familien anfragen, 

nutzen die Familienzentren ihre Kita-Nähe, um die Bedarfe der Familien zu erfassen. Es 

wurde herausgestellt, dass insbesondere Kitas auf dem Dorf oftmals schlecht mit Informa-

tionsmaterialien ausgestattet werden und ein besonderes Augenmerk auch auf die Versor-

gung von Familien im ländlichen Bereich gelegt werden solle. 

Für die Frühe Hilfen Angebote gilt aus Sicht der Fachkräfte im Netzwerk oft der Grundsatz: 

„an den Gedanken der Hilfe zur Selbsthilfe“ erinnern – nicht, Familien mit gut gemeinten 

Angeboten zu überschwemmen.  

Ein Thema, welches vertieft werden sollte ist Social Media – zur Angebotsbewerbung und 

zur Bewerbung von besonderen Aktionen. Dort hat Frau von Stipriaan (Koordinatorin Fa-

milienzentrum der AWO in Eckernförde) gute Erfahrungen gemacht. Herausfordernd: 

Pflege und Aktualität. 

 

In der Regionalgruppe Nortorf bestand der Bedarf an Information zu Angeboten für ge-

flüchtete Familien. Zum Treffen wurde eine Mitarbeiterin der Koordinierungsstelle Integra-

tion, Fachgruppe Integration und Einbürgerung, des Kreises Rendsburg-Eckernförde ein-

geladen.  

Diese Stelle gibt es seit 2015, es arbeiten 4 Mitarbeiterinnen auf 2 Vollzeitstellen. 

 

Verschiedene Schwerpunkte werden bearbeitet, u.a. –Arbeit, -Sprache, -Frauen. In allen 

Themenbereichen wird eine Vernetzung mit relevanten Akteuren*innen angestrebt. 

Insgesamt geht es darum, für die Fläche des Kreises zu wissen, wo es welche Bedarfe 

gibt, auf welche Angebote zurückgegriffen werden kann und wo es Neues zu entwickeln 

gilt. 

Zudem wird die Verwaltung in dem komplexen Prozess der interkulturellen Öffnung ange-

leitet und unterstützt. 
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Die Zusammenarbeit erfolgt mit allen denkbaren Schnittstellen (z.B. den Frühen Hilfen), 

mit relevanten Beratungsstellen im Kreis und dem Land SH. 

 

Dazu kamen konkrete Nachfragen kamen aus dem Netzwerk, z.B. 

Beim Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) kommen vermehrt Frauen in die Beratung, 

die intensivere Unterstützung bedürfen, weil sie fehlende Sprachkenntnisse haben und, 

insbesondere durch die besondere Coronasituation nicht wissen, an wen sie sich wenden 

können. Sie sind zudem oftmals mit den Online-Terminierungen überfordert. Seitdem das 

Service-Büro der Flüchtlingsbetreuung Pro Regio in Nortorf Anfang 2021 geschlossen 

wurde, ist fraglich, welche Ansprechpartner im Nortorfer Raum bestehen, die hier ganz 

pragmatisch Hilfe und Begleitung bieten können.  

 

In der Kita Nortorf wird die Elternarbeit mit nicht-deutsch-sprachigen Familienmitgliedern 

für die Mitarbeitenden in der Kita als extrem herausfordernd erlebt. Einige Eltern kommen 

nicht zu Elternabenden. Die Kita hat in der Vergangenheit viel investiert und begleitet, um 

die Zusammenarbeit mit den Eltern zu verbessern bzw. erst möglich zu machen. Für die 

Kitas wäre ein Pool an Dolmetscher*innen mit sozpäd- Zusatzausbildung eine große Er-

leichterung. 

 

Konstanze Kubiessa und Brigitte Oeltzen (Gleichstellungsbeauftragte Nortorfer Land) be-

richten im Wechsel von den Möglichkeiten, Migranten*innen auf den Weg zu bringen, eine 

Liste mit Ansprechpartnern*innen wird den Netzwerkteilnehmenden zur Verfügung gestellt. 

 

 

 

 

Bundesmodellprojekt Qualitätsdialoge in den Frühen Hilfen 

Das Bundesmodellprojekt wurde im Jahr 2021 mit einer digitalen Abschlussveranstaltung 

zu Ende gebracht.  

Beweggründe für die Bewerbung an einer Teilnahme wurden 2018 für den Kreis Rends-

burg-Eckernförde wie folgt formuliert: 

Die bedarfsgerechte Versorgung von Familien im ländlichen Raum erfordert besondere 

Konzepte, umsichtigen Einsatz von Ressourcen (z.B. Budget Familienhebammen) und 

eine funktionierende Vernetzung. Für letztere wurde und wird viel Zeit investiert, um die 

relevanten Akteure für eine Teilnahme in den Netzwerken zu identifizieren, zu motivieren 

und dauerhaft zu engagieren.  

Eine derart detailreiche Qualitätsentwicklung, wie sie der Qualitätsrahmen des NZFH vor-

sieht, konnte bisher noch nicht begonnen werden - es mangelte an Zeit/ Akteuren/Hand-

werkszeug und einem unvoreingenommenen Blick, einer kritischen Begleitung "von au-

ßen".  

Auf dem „kommunalen Abschlussposter“ können die wichtigsten Erkenntnisse aus dem 

Prozess eingesehen werden: 
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Insgesamt lässt sich die Methode der Qualitätsdialoge für Netzwerkarbeit empfehlen. Die 

Auseinandersetzung innerhalb der Netzwerke aber auch mit Fachkräften anderer Kreise 

und kreisfreien Städte wurde als wertvoll und inspirierend empfunden. Die intensive Zeit, 

die Fachkräfte der Frühen Hilfen dem Thema Qualität widmen konnten – losgelöst aus 

Arbeitsbezügen, zum Teil an anderen Orten (Bremerhaven), die gemeinsame Anreise zu 

den Treffen – all das fördert die Gemeinschaft, die Vernetzung und ist identitätsstiftend. 

 
Da die digitale Abschlussveranstaltung des NZFH von vielen Fachkräften als unbefriedigend 

erlebt wurde, wurde im August mit den Teilnehmenden aus dem Kreis Rendsburg-Eckern-

förde eine kleine Feierstunde im Fährhaus der Brücke durchgeführt. Thomas Voerste und 

Beate Nielsen sprachen den Fachkräften ihren Dank für die Teilnahme aus, gemeinsam 

wurde der dreijährige Prozess für alle zu einem guten Abschluss gebracht.  
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5. Kinderschutz im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Netzwerkarbeit 

Auftaktveranstaltung im Hohen Arsenal in Rendsburg:  
Lokale Netzwerke Kinder- und Jugendschutz nach § 8 Landeskinderschutzgesetz SH 
im Kreis Rendsburg-Eckernförde. 
 
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat am 21.09.2021 eine Auftaktveranstaltung für lokale 

Netzwerke im Kinder- und Jugendschutz veranstaltet und griff damit - nach einem komplexen 

Umbauprozess des Fachbereiches Jugend und Familie - erneut eine Aufgabe auf, die das 

Land seit Verabschiedung des Landeskinderschutzgesetzes 2008 den Kommunen zur Aus-

führung vorgibt. 

In dem vom Gesetz vorgesehenen Rahmen geht es um den Schutz von Kindern und Jugend-

lichen durch gut informierte und sicher vernetzte Fachkräfte, die um die Möglichkeiten und 

Grenzen ihrer jeweiligen Einsatzbereiche wissen. Eine wirksame Vernetzung der im Kinder-

schutz tätigen Fachkräften erhöht erfahrungsgemäß die Aussicht, dass Hilfen und Leistun-

gen im Kontext des Kinderschutzes früh und rechtzeitig erbracht werden.  

Die Netzwerkpraxis im Kreisgebiet steht bereits auf starken „Säulen“, so beteiligten sich be-

reits 2009 rund 30 Akteure*innen aus dem Kinderschutz über einen Zeitraum von 1,5 Jahren 

an dem Bundesmodellprojekt „Aus Fehlern lernen“. Seither gilt das Prinzip der dialogischen 

Qualitätsentwicklung, d.h. die örtliche Kinderschutzpraxis ist darauf ausgelegt, im Dialog mit 

allen Beteiligten die bestmögliche Unterstützung für Kinder und Jugendliche im Kreis Rends-

burg-Eckernförde sicherzustellen. 

Dies geschieht momentan an 4 Standorten im Kreisgebiet, wo die Mitarbeitenden des Ju-

gend- und Sozialdienstes für die Kinder und Jugendlichen und ihre Familien täglich und en-

gagiert im Einsatz sind. 

An diesen Standorten gibt es außerdem 4 Präventionsnetzwerke aus dem Bereich der Frü-

hen Hilfen für Familien (Altersklasse 0-3-jährige), in denen Fachkräfte aus Gesundheitswe-

sen und Jugendhilfe seit 2012 vertrauensvoll und dialogisch zusammenarbeiten.  

Die lokalen Netzwerke Kinder- und Jugendschutz sollen für die Altersklasse der 0-18 jährigen 

alle für den Kinderschutz relevanten Themen aufgreifen und eine interdisziplinäre Plattform 

für Fachkräfte bieten.  

Die Liste der zu beteiligenden Akteure*innen liest sich „bunt“, so sind neben öffentlicher 

und freier Jugendhilfe auch Vertreter*innen der Polizei, Hebammen und Kinderärzte*innen, 

Gynäkologen*innen und Geburtsklinik, Schulsozialarbeiter*innen, Kinderschutzorganisatio-

nen uvm. für die Arbeit im Netzwerk vorgesehen. 

Die Veranstaltung am 21.09.21 bildet erfreulicherweise genau diese Vielfalt der Akteure*in-

nen ab.  

Das Programm haben Thomas Voerste, Fachbereichsleiter Jugend und Familie, Carsten 

Reichentrog, Fachdienstleitung Jugend- und Sozialdienst und Wiebke Schmitz, 
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Netzwerkkoordination Frühe Hilfen in Kooperation mit der Arbeitsgruppe Kinderschutz im 

Hause abgestimmt.  

Für die Außensicht und einen Impulsvortrag konnte Anselm Brößkamp, ehemals Leiter des 

Fachbereiches Jugend und Familie in Plön und Mitverfasser des Landes-Kinderschutzbe-

richtes Schleswig-Holstein gewonnen werden. 

 

5.1  AG- Kinderschutz 

Die „AG Kinderschutz“ hat den Auftrag die strukturellen und inhaltlichen Arbeitsprozesse in 

diesem Arbeitsfeld zu überprüfen und vor dem Hintergrund aktueller fachlicher, rechtlicher 

und struktureller Standards unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten weiterzuent-

wickeln. 

Die Mitglieder der „AG Kinderschutz“ vertreten für den Fachdienst auf der Grundlage geklär-

ter Verantwortlichkeiten in der Zuständigkeit sowie fachlich-rechtlicher Standards das Thema 

Kinderschutz in stetiger Zusammenarbeit mit der Fachdienstleitung und der Koordinatorin 

Frühe Hilfen im Kinderschutz (z.B. Kooperationsgespräche mit dem Gericht) nach innen und 

nach außen.  

Die Mitglieder der „AG Kinderschutz“ sichern die Kommunikationsprozesse in diesem Ar-

beitsfeld nach innen in ihren Fachgruppen und binden die Kollegen und Kolleginnen vor dem 

Hintergrund des regionalen Fallaufkommens fachlich ein 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

Gemeinsame Inobhutnahmestelle mit dem Kreis Plön 

VO/2023/010 
 
öffentlich 
 
FB 3 Jugend, Familie und Schule 
 
 

Beschlussvorlage öffentlich 
 
Datum:  12.01.2023 
 
Ansprechpartner/in:Thomas Voerste 
 
Bearbeiter/in: Thomas Voerste 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

22.02.2023 Jugendhilfeausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
Entfällt 

 
Beschlussvorschlag 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt das von der Verwaltung mit dem Kreis Plön 
erarbeitete Konzeptpapier zur Schaffung einer gemeinsamen Inobhutnahmestelle mit 
dem Kreis Plön zur Kenntnis. Der Ausschuss bittet die Verwaltung, das Konzept 
sowie die Umsetzungsplanung so weiter zu entwickeln, dass der Kreistag nach 
vorheriger Beratung und Beschlussfassung im Jugendhilfeausschuss spätestens im 
November 2023 über die Umsetzung entscheiden kann. 
 

Sachverhalt 
Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen bzw. 
eine Jugendliche in Obhut zu nehmen, wenn die Person um Inobhutnahme bittet 
oder eine dringende Gefahr für sie eine Inobhutnahme erforderlich macht. Um dieser 
Aufgabe gerecht werden zu können, muss der Kreis Rendsburg-Eckernförde eine 
geeignete Struktur vorhalten. 
 
Wie stellt der Kreis Rendsburg-Eckernförde seine Handlungsfähigkeit gegenwärtig 
sicher? 
Eine Inobhutnahme ist ein hoheitlicher Akt. Über die Notwendigkeit einer solchen 
Maßnahme entscheiden die Fachkräfte des Jugend- und Sozialdienstes (JSD) nach 
Inaugenscheinnahme der Situation und Beratung. Bei der praktischen Umsetzung 
der Inobhutnahme (in der Regel Unterbringung und Versorgung des Kindes oder 
Jugendlichen in einer Bereitschaftspflegefamilie oder einer stationären 
Jugendhilfeeinrichtung) werden sie durch das Kriseninterventionsteam der 
Familienhorizonte unterstützt. Die Unterbringung der jungen Menschen erfolgt 
entweder in Regeleinrichtungen der Jugendhilfe oder in Bereitschaftspflegefamilien  
 
Warum bedarf es einer Weiterentwicklung des Systems? 
Für die möglichst reibungslose Umsetzung einer Inobhutnahme bedarf es einer 
ausreichenden Zahl an Plätzen in Bereitschaftspflegestellen und Heimeinrichtungen. 

TOP 7.4



 Seite: 2/2 
 

Um die Belastung für die betroffenen Kinder und Jugendlichen möglichst gering zu 
halten, muss die Zeit zwischen der Entscheidung über eine Inobhutnahme und der 
Ankunft am Unterbringungsort so kurz wie möglich sein. Am Unterbringungsort sollte 
dann Personal vorhanden sein, welches Erfahrung im Umgang mit jungen Menschen 
in solchen Krisensituationen hat.  
Die Inobhutnahmen werden gegenwärtig in regulären Heimeinrichtungen sowie in 
Bereitschaftspflegefamilien umgesetzt. Durch die erheblich gestiegene 
Inanspruchnahme von Plätzen in Heimeinrichtungen für reguläre Unterbringungen 
nach § 34 SGB VIII stehen dort kaum noch Plätze für Inobhutnahmen zur Verfügung. 
Die Zahl der sehr wertvollen Plätze in Bereitschaftspflegefamilien stagniert.  
Es wird für die Fachkräfte insbesondere in der Nacht zunehmend schwieriger, 
Inobhutnahmen zügig und reibungsarm umzusetzen. Es dauert zum Teil mehrere 
Stunden, bis eine geeignete Unterbringung gefunden werden kann. Das ist für die 
Betroffenen wie für die Fachkräfte kaum zumutbar. 
 
Wie könnte eine Lösung aussehen? 
Ergänzend zu dem bewährten System der Inobhutnahme soll eine zentrale 
Anlaufstelle geschaffen werden. Eine solche Inobhutnahmestelle böte Fachkräften 
eine zuverlässige Anlaufstelle und Betroffenen eine sichere und fachkompetente 
Unterbringung in Krisensituationen. Gemeinsam mit dem Kreis Plön wurde eine 
Konzeptskizze erstellt (siehe Anlage). Die Einrichtung soll von einem freien Träger 
der Jugendhilfe betrieben werden, die Errichtung einer kreiseigenen Einrichtung ist 
nicht vorgesehen. Um zu gewährleisten, dass die Einrichtung ihre Plätze 
ausschließlich für Inobhutnahmen vorhält, ist eine Pauschalfinanzierung angestrebt. 
Durch die gemeinsame Nutzung der Inobhutnahmestelle mit dem Kreis Plön sollen 
Kostenrisiken minimiert werden. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
entfällt 
 

Finanzielle Auswirkungen 
Die Maßnahme soll im Rahmen der für Inobhutnahme eingestellten Haushaltsmittel 
umgesetzt werden. Auch für die kommenden Haushalte sollen keine zusätzlichen 
Mittel dafür eingestellt werden. 

Anlage/n: 

1 Gemeinsame Inobhutnahmestelle 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 
Fachbereich  Jugend und Familie 
 

 
 
 

08.12.2022 

 
1. Eckpunkte als Diskussionsgrundlage für eine gemeinsame Inobhutnahmestelle 

der Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde 
 
 
Ausgangssituation 
Sowohl im Kreis Plön als auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde fehlen Kapazitäten für 
eine effiziente Umsetzung von Inobhutnahmen - vor allem in der Nacht. Beide Kreise 
verfügen zwar über Inobhutnahmestrukturen, die aber inzwischen regelmäßig an ihre 
Grenzen kommen. Es bedarf einer Lösung, um Zeiträume zwischen dem Einsatz der 
Fachkräfte vor Ort und der tatsächlichen Unterbringung in einer geeigneten Wohnform 
insbesondere im Interesse der betroffenen Kinder und Jugendlichen berechenbar zu 
verkürzen.  
 
Ziel 
Eine gemeinsame Inobhutnahmeeinrichtung zwischen den o. g. Kreisen 

• ist eine zuverlässige Anlaufstelle für den JSD/ASD zur Umsetzung von Inobhut-
nahmen (Aufnahmeverpflichtung) 

• pflegt ein Netzwerk von weiteren Anlaufstellen (insbesondere Bereitschaftspfle-
gen für jüngere Kinder) um den Bedarfen aller ankommenden Kinder und Ju-
gendlichen gerecht werden zu können 

• hat (in geeigneten Fällen) Angebote für die Begleitung von Rückführungen inner-
halb der ersten Woche der Inobhutnahme – dies beinhaltet keine Aufgabenstel-
lung eines aufwendigen Clearingverfahrens  

• Clearingprozess erfolgt parallel durch ASD/JSD – Einbindung der Herkunftsfami-
lie und Klärung weitergehender Hilfen 
 

 
Erreichbarkeit und Rahmenbedingungen 
Die Inobhutnahmestelle muss für beide Kreise gleichermaßen gut erreichbar sein. Vor 
dem Hintergrund der Größe der Kreise wird ein geeigneter Standort im Grenzbereich 
beider Kreise gesucht. Anreisezeiten von bis zu einer Stunde werden im Einzelfall nicht 
zu vermeiden sein. Solche Anreisezeiten entstehen aber auch heute schon regelmäßig. 
Ergänzt durch Zeiten der Platzsuche ist der Zeitraum für die Organisation einer Inobhut-
nahme bisher sogar zum Teil deutlich länger. Durch die Einrichtung ist eine Erreichbar-
keit und die Option der Inobhutnahme im 24/7-Modus sicher zu stellen. 
 
Struktur der Einrichtung 

• Inobhutnahmestelle mit 10 (+2) Plätzen mit Aufnahmeverpflichtung 

• Altersstruktur 0-18 Jahre; 0-6 Jahre / Säuglinge und Kleinkinder in Netzwerkein-
richtungen oder Bereitschaftspflegesystemen 

• Verbindliches Clearing und Perspektivgespräch durch JSD/ASD innerhalb von 7 
Tagen 

• Koordinierungsstelle für Inobhutnahmen (z.B. Pflege eines Netzes an Bereit-
schaftspflegestellen und Vermittlung von Plätzen für jüngere Kinder) 

• Bereitschaftspflege wird weiterhin im kreiseigenen Kontext organisiert 

• 24-Stunden Erreichbarkeit 
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• maximale Verweildauer von 14 Werktagen 

• in gesonderten Einzelfällen erfolgt ein Ambulantes Angebot zur Begleitung  
- der unmittelbaren Krisenbearbeitung,  
- des ersten Clearingsprozesses und  
- der Entwicklung einer Rückführungsperspektive  
in der ersten Woche der Inobhutnahme durch den freien Träger der Jugendhilfe 

• die bereits vorhandenen Konzepte zur ION beider Kreise sind Teil des Netzwerks 
und stimmen die Leistungen entsprechend ab 
 
 

Erwartete Leistungen: 

• Unterbringung mit Grundversorgung und pädagogische Krisenbetreuung der Kin-
der und Jugendlichen 

• Kontaktpflege zum ASD/JSD 

• Klärung der akuten Krise, Erstversorgung und Entwicklung erster Perspektiven 
(z. B. Rückführung; Unterbringungsbedarf etc.) erfolgt möglichst in 7 Werktagen 

• auch die Erstaufnahme von Grenzgängern ist sicherzustellen; Konzeption zum 
Umgang mit Grenzgängern, z.B. in Zusammenarbeit mit bereits vorhandenen 
Angeboten in den Kreisen  

• Offenheit zur trägerübergreifenden Vernetzung und kooperative, lösungsorien-
tierte Grundhaltung 

• Konzeptionelle Grundlage zum Umgang mit dort stattfindenden Krisensituationen 
z. B. Notwendigkeit von Umplatzierung im Rahmen einer ION; Organisation der 
und Zuführung zur Umplatzierung oder ggf. in eine kinder- und jugendpsychiatri-
sche Unterbringung  

 
 
Kooperation 
Grundlage der Zusammenarbeit ist ein Kooperationsvertrag zwischen den Kreisen. In 
diesem Vertrag werden unter anderem ein Standard und eine verbindliche Vereinba-
rung 

- zum Vorgehen bei einer Inobhutnahme (z.B. welche Prozessschritte und Fris-
ten seitens des JSD/ASD während der Inobhutnahme verbindlich einzuhalten 
sind)  

- zur Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung mit einem leistungser-
bringenden Träger  

- zur Finanzierung der Einrichtung 
 

erarbeitet und getroffen bzw. abgeschlossen.  
 
Finanzierung 
Die Inobhutnahmestelle wird über eine Pauschalfinanzierungsvereinbarung, die je hälf-
tig durch die beiden beteiligten Kreise gedeckt ist, finanziert. Jeweils im Folgejahr Ver-
rechnung der Kosten nach Inanspruchnahme. 
 
Weiteres Vorgehen 

• Abstimmung der Rahmenbedingungen zwischen den Kreisen 

• Abstimmung mit den zu beteiligenden Gremien (JHA, HA) 

• Vorbereitung der Ausschreibung 

• Entwicklung des Kooperationsvertrages, Zustimmung des Kreistages 

• Vollzug der Ausschreibung, Trägerwahl 
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• Umsetzung 
 
 
 
 
Thomas Voerste 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 
 
 

Jugendschöffenwahl 2023- Amtsperiode 2024- 2028 

VO/2023/049 
 
öffentlich 
 
FB 3 Jugend, Familie und Schule 
 
 

Mitteilungsvorlage öffentlich 
 
Datum:  30.01.2023 
 
Ansprechpartner/in:Thomas Voerste 
 
Bearbeiter/in: Heike Krause 

  

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

22.02.2023 Jugendhilfeausschuss (Kenntnis) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entfällt 

 
Sachverhalt 
Nach der Bekanntmachung des Ministeriums für Justiz und Gesundheit vom 
19.12.2022 sind für die Aufstellung der Vorschlagslisten für die Jugendschöffinnen 
und Jugendschöffen die Jugendhilfeausschüsse zuständig (§ 35 
Jugendgerichtsgesetz-JGG).  
 
Zeitplan für die Wahl: 
Bis zum 15.02.2023 erfolgt die Bekanntgabe der jeweiligen Vorschlagszahl durch 
das zuständige Amtsgericht.  
Die Vorschlagslisten müssen bis zum 01.08.2023 unter Verwendung des 
elektronischen Formulars erstellt werden.  
Die öffentliche Auflegung hat bis spätestens 15.08.2023 zu erfolgen. 
Frist zur Einreichung der Vorschlagslisten in Papierform- nebst eventuellen 
Einsprüchen ist der 01.09.2023. 
Der Wahlausschuss tritt bis zum 01.11.2023 zusammen.  
Die letztendliche Auslosung der Jugendschöffinnen und Jugendschöffen erfolgt bis 
zum 30.11.2023. 
 
Die Städte, amtsfreien Gemeinden, Ämter des Kreises, die Arbeitsgemeinschaften 
der freien Wohlfahrtsverbände, der Kreisjugendring, der Sportverband und die 
Fraktionen des Kreises wurden mit Schreiben vom 08.02.2023 gebeten, Ihre 
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Vorschläge für die Jugendschöffinnen und Jugendschöffen bis zum 05.05.2023 zur 
Beratung im Jugendhilfeausschuss am 10.05. 2023 beim Kreis Rendsburg- 
Eckernförde, Fachbereich Jugend, Familie und Schule einzureichen. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
entfällt 
 

Finanzielle Auswirkungen 
nein 

Anlage/n: 
Keine 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

Neufassung der Satzung des Kreises Rendsburg-
Eckernförde zur  

Förderung der Kindertagespflege 

VO/2023/055 
 
öffentlich 
 
FD 3.1 Kinder, Jugend, Sport 
 
 

Beschlussvorlage öffentlich 
 
Datum:  02.02.2023 
 
Ansprechpartner/in:Voerste, Thomas 
 
Bearbeiter/in: Marco Röschmann 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

22.02.2023 Jugendhilfeausschuss (Beratung) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entfällt 

 
Beschlussvorschlag 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, die Neufassung der Satzung des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Förderung der Kindertagespflege rückwirkend 
zum 01.01.2023 zu beschließen. 
 

Sachverhalt 
Der Landtag von Schleswig-Holstein hat verschiedenste Änderungen des 
Kindertagesstättenförderungsgesetzes (KiTaG) beschlossen. So wurde u.a. am 
15.12.2022 die Entlastung für Familien mit geringem Einkommen durch die 
Erweiterung der Sozialermäßigung für Elternbeiträge aufgrund der stark 
angestiegenen Energiepreise beschlossen. Hierfür wurde die bereits bestehende 
Regelung des § 7 KiTaG zur sozialen Ermäßigung temporär ausgeweitet. § 7 KiTaG 
ist um Abs. 3 ergänzt, wonach für den Zeitraum ab Januar bis Juli 2023 Familien 
lediglich 25 % statt der ursprünglichen 50 % des Einkommens über der 
Einkommensgrenze für Elternbeiträge einsetzen müssen. Infolgedessen ist § 10 Satz 
10 der Satzung zu ändern.   
 
Das Land erstattet den örtlichen Trägern die Mehrausgaben zzgl. einer 
Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 5 % der Mehrausgaben. 
 
Seit Inkrafttreten des neuen KiTaG wurden auch die Höchstbeiträge der 
Elternbeiträge für die Förderung von Kindern unter drei Jahren abgesenkt. Aufgrund 
der Änderung des § 31 Abs. 1 Nr. 1 KiTaG ist die Satzung anzupassen. Der 
Elternbeitrag darf im Monat 5,80 € pro wöchentlicher Betreuungsstunde nicht 
überschreiten, zuvor durfte ein Höchstbeitrag von 7,21 € nicht überschritten werden. 
Demzufolge ist § 9 Nr. 1 der Satzung anzupassen.  
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 Seite: 2/2 
 

 
Des Weiteren wurden redaktionelle Änderungen in Bezug auf Anpassungen an die 
Praxis und weiteren Regelungen des Landes Schleswig-Holstein vorgenommen. Auf 
die als Anlage beigefügte Synopse für den Vergleich der aktuellen mit der neuen 
Version wird verwiesen. 
 
Ebenfalls ist die Anlage zu § 8 der Satzung (Gewährung laufender Geldleistungen für 
Kindertagespflegepersonen nach §§ 44 bis 47 KiTaG) anzupassen. Diese ist der als 
weiteren Anlage beigefügten Lesefassung der angepassten Satzung zu entnehmen. 
Änderungen wurden farblich in roter Schriftfarbe dargestellt. 
 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Anlage/n: 

1 Synopse Satzung zur Förderung der Kindertagespflege 
 

2 Lesefassung Satzung_Tagespflege_Januar 2023 
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Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Förderung der Kindertagespflege 

Synopse mit Stand vom 02.02.2023 

Aktuelle Satzung Änderungen Anmerkungen 

Präambel 
 
Der Kreis Rendsburg-
Eckernförde erlässt diese 
Satzung nach § 4 Abs. 1 Satz 1 
Kreisordnung. Die Förderung der 
Kindertagespflege erfolgt auf der 
Grundlage der §§ 22, 24 und 90 
des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch – Kinder und 
Jugendhilfe – (SGB VIII) in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. September 2012 (BGBl. 
I S. 2022), zuletzt geändert durch 
Artikel 12 des Gesetzes vom 4. 
Mai 2021 (BGBl. I S. 882) sowie 
des 
Kindertagesförderungsgesetzes 
(KiTaG) in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes zur 
Stärkung der Qualität in der 
Kindertagesbetreuung und zur 
finanziellen Entlastung von 
Familien und Kommunen (KiTa-
Reform-Gesetz) vom 12. 
Dezember  2019, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 29. April 2022 
(GVOBl. S. 480). 

 
§ 1 Förderungsgrundsätze 

  
Die Förderung in 
Kindertagespflege im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde umfasst 
nach Maßgabe von § 24 SGB 
VIII die Vermittlung des Kindes 
zu einer geeigneten 
Tagespflegeperson, soweit diese 
nicht von der 
erziehungsberechtigten Person 
nachgewiesen wird, deren 
fachliche Beratung, Begleitung 
und weitere Qualifizierung sowie 
die Gewährung einer laufenden 
Geldleistung an die 
Tagespflegeperson. 
 
 
 

§ 2 Vermittlung von 
Kindertagespflegepersonen 

Präambel 
 
Der Kreis Rendsburg-
Eckernförde erlässt diese 
Satzung nach § 4 Abs. 1 Satz 1 
Kreisordnung. Die Förderung der 
Kindertagespflege (KTP) erfolgt 
auf der Grundlage der §§ 22, 24 
und 90 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch – Kinder und 
Jugendhilfe – (SGB VIII) in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. September 2012 (BGBl. 
I S. 2022), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 3. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 1444) 
sowie des 
Kindertagesförderungsgesetzes 
(KiTaG) in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes zur 
Stärkung der Qualität in der 
Kindertagesbetreuung und zur 
finanziellen Entlastung von 
Familien und Kommunen (KiTa-
Reform-Gesetz) vom 12. 
Dezember 2019, zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2022 (GVOBl. S. 
1006). 

 
§ 1 Förderungsgrundsätze 

  
Die Förderung in KTP im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde umfasst 
nach Maßgabe von § 24 SGB VIII 
die Vermittlung des Kindes zu 
einer geeigneten 
Kindertagespflegeperson (KTPP), 
soweit diese nicht von der 
erziehungsberechtigten Person 
nachgewiesen wird, deren 
fachliche Beratung, Begleitung 
und weitere Qualifizierung sowie 
die Gewährung einer laufenden 
Geldleistung an die KTPP. 
 
 
 
 
 

§ 2 Vermittlung von 
Kindertagespflegepersonen 
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Im Kreis Rendsburg-Eckernförde 
sind in Abstimmung mit den 
Kommunen zur Vermittlung von 
Kindertagespflegepersonen 
regionale Vermittlungszentren 
und eine zentrale 
Koordinationsstelle eingerichtet 
worden. 
Zu den Aufgaben der regionalen 
Vermittlungsstellen gehören das 
Werben und Vermitteln sowie die 
Begleitung und fachliche 
Beratung von Pflegepersonen 
und die Beratung von Eltern. 
Die Koordination der 
Kindertagespflege erfolgt durch 
den öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe in einer zentralen 
Koordinationsstelle. 
Zu den Aufgaben der zentralen 
Koordinationsstelle gehören die 
Überprüfung und 
Erlaubniserteilung für 
Tagespflegepersonen, die 
Beratung und Unterstützung der 
regionalen Vermittlungsstellen, 
die Planung und Ausgestaltung 
eines bedarfsgerechten 
Angebotes sowie die 
Organisation der Qualifikation 
von Tagespflegepersonen. 
Zur Wahrnehmung der 
vorgenannten Aufgaben nutzt die 
zentrale Koordinationsstelle die 
landesweite Kita-Datenbank im 
Sinne des § 3 KiTaG.   
 
§ 3 Beratung, Begleitung und 

Qualifizierung von 
Kindertagespflegepersonen 

 
Zur Qualifizierung von 
Kindertagespflegepersonen 
werden Ausbildungslehrgänge 
durch einen freien Träger der 
Jugendhilfe angeboten, die sich 
an dem durch den 
Jugendhilfeausschuss 
beschlossenen Rahmenkonzept 
orientieren. 
Die Qualifizierung zur 
Kindertagespflegeperson 
umfasst mindestens 160 
Unterrichtsstunden. Ein 
zusätzliches Praktikum von 

 
Im Kreis Rendsburg-Eckernförde 
sind in Abstimmung mit den 
Kommunen zur Vermittlung von 
KTPP regionale 
Vermittlungsstellen und eine 
zentrale Koordinationsstelle 
eingerichtet worden. 
Zu den Aufgaben der regionalen 
Vermittlungsstellen gehören das 
Werben und Vermitteln sowie die 
Begleitung und fachliche 
Beratung von KTPP und die 
Beratung von Eltern. 
Die Koordination der KTP erfolgt 
durch den öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe in einer zentralen 
Koordinationsstelle. 
Zu den Aufgaben der zentralen 
Koordinationsstelle gehören die 
Überprüfung und 
Erlaubniserteilung für KTPP, die 
Beratung und Unterstützung der 
regionalen Vermittlungsstellen, 
die Planung und Ausgestaltung 
eines bedarfsgerechten 
Angebotes sowie die 
Organisation der Qualifikation 
von KTPP. 
Zur Wahrnehmung der 
vorgenannten Aufgaben nutzt die 
zentrale Koordinationsstelle die 
landesweite Kita-Datenbank im 
Sinne des § 3 KiTaG.   
 
 
 
 
§ 3 Beratung, Begleitung und 

Qualifizierung von 
Kindertagespflegepersonen 

 
Zur Qualifizierung von KTPP 
werden  
Grund- und Aufbaukurse 
(tätigkeitsvorbereitende 
Grundqualifizierung und 
tätigkeitsbegleitende 
Grundqualifizierung) durch einen 
freien Träger der Jugendhilfe 
angeboten, die sich an dem 
durch den Jugendhilfeausschuss 
beschlossenen Rahmenkonzept 
orientieren. 
Die tätigkeitsvorbereitende 
Qualifizierung zur KTPP umfasst 
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mindestens 80 Stunden ist bei 
einer Kindertagespflegeperson 
oder in einer Krippe durch die 
Kindertagespflegeperson zu 
absolvieren.  
Die Grundqualifizierung ist auch 
dann Voraussetzung für die 
Förderung der 
Kindertagespflege, wenn die 
Kindertagespflegeperson im 
Haushalt der Eltern tätig ist. 
Kindertagespflegepersonen 
sollen zur weiteren Qualifizierung 
an zwei 
Fortbildungsveranstaltungen im 
Jahr von mindestens 8 
Unterrichtsstunden zuzüglich 4 
Stunden Kollegialer Beratung 
bzw. Supervision teilnehmen.  
Eltern, 
Kindertagespflegepersonen und 
Zusammenschlüsse von 
Kindertagespflegepersonen 
werden zu allen Fragen der 
Kindertagespflege beraten. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 4 Erlaubnis für 
Kindertagespflegepersonen 

 
Kindertagespflegepersonen 
benötigen eine Erlaubnis nach § 
43 SGB VIII, wenn sie Kinder 
außerhalb der elterlichen 
Wohnung in anderen Räumen 
während eines Teils des Tages 
und mehr als 15 Stunden 
wöchentlich gegen Entgelt länger 
als drei Monate betreuen. Die 
Erlaubnis ist zu erteilen, wenn 
die Person für die 
Kindertagespflege im sinne des § 
5 dieser Satzung geeignet ist. 
 
Die Erlaubnis befugt zur 
Betreuung von bis zu fünf 
gleichzeitig anwesenden, 
fremden Kindern. Die Erlaubnis 
ist beim Kreis Rendsburg-
Eckernförde – Fachdienst 3.1 – 
zu beantragen. Vor Erteilung der 

160 Unterrichtsstunden. Ein 
zusätzliches Praktikum von 80 
Stunden ist bei einer KTPP oder 
in einer Krippe durch die KTPP 
zu absolvieren.  
Die Grundqualifizierung ist auch 
dann Voraussetzung für die 
Förderung der Kindertagespflege, 
wenn die KTPP im Haushalt der 
Eltern tätig ist. 
Kindertagespflegepersonen 
sollen zur weiteren Qualifizierung 
an zwei 
Fortbildungsveranstaltungen im 
Jahr von mindestens 8 
Unterrichtsstunden zuzüglich 4 
Stunden Kollegialer Beratung 
bzw. Supervision teilnehmen. 
Des Weiteren können bereits 
tätige KTPP sich in einer 
Aufbauqualifikation 
(tätigkeitsbegleitende 
Grundqualifikation) weiterbilden. 
Diese umfasst 140 
Unterrichtsstunden. Zusätzlich 
kann ein Praktikum von 40 
Stunden absolviert werden. 
Eltern, KTPP und 
Zusammenschlüsse von KTPP 
werden zu allen Fragen der KTP 
beraten. 
 

§ 4 Erlaubnis für 
Kindertagespflegepersonen 

 
KTPP benötigen eine Erlaubnis 
nach § 43 SGB VIII, wenn sie 
Kinder außerhalb der elterlichen 
Wohnung in anderen Räumen 
während eines Teils des Tages 
und mehr als 15 Stunden 
wöchentlich gegen Entgelt länger 
als drei Monate betreuen. Die 
Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die 
Person für die KTP im Sinne des 
§ 5 dieser Satzung geeignet ist. 
 
Die Erlaubnis befugt zur 
Betreuung von bis zu fünf 
gleichzeitig anwesenden, 
fremden Kindern. Die Erlaubnis 
ist beim Kreis Rendsburg-
Eckernförde – Fachdienst 3.1 – 
zu beantragen. Vor Erteilung der 
Erlaubnis findet in jedem Fall ein 
Hausbesuch statt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung 
aufgrund von 
Anpassung an die 
Praxis 
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Erlaubnis findet in jedem Fall ein 
Hausbesuch statt. 
Zwei TPP können 
nebeneinander tätig werden, 
wenn diese in ihren jeweils 
zugeordneten Räumen die 
Kinder betreuen. Hier bedarf es 
je eines Spielzimmers und eines 
Schlafraumes. Neben- und 
Funktionsräume wie Küche, Bad 
und Flur dürfen gemeinsam 
genutzt werden. 
 
Im Angestelltenverhältnis tritt die 
TPP ihre Ansprüche auf eine 
laufende Geldleistung an den 
Träger oder an die 
Erziehungsberechtigten (TP im 
Haushalt der Eltern) ab. 
 
§ 5 Eignung einer Person zur 

Kindertagespflege 
 
Die Tagespflegeperson muss im 
Sinne des § 23 Abs. 1 und 3 
SGB VIII geeignet sein. Eine 
Kindertagespflegeperson ist 
dann geeignet, wenn 
 

• sie sich durch ihre 
Persönlichkeit, 
Sachkompetenz und 
Kooperationsbereitschaft 
mit 
Erziehungsberechtigten 
und anderen 
Tagespflegepersonen 
auszeichnet und über 
kindgerechte 
Räumlichkeiten verfügt 

• sie mindestens 21 Jahre 
alt ist 

• sie mindestens einen 
ersten allgemeinen 
Schulabschluss mit 
abgeschlossener 
Berufsausbildung oder 
einen mittleren 
Schulabschluss besitzt 

• keine medizinischen 
Bedenken hinsichtlich der 
Aufnahme eines 
Tagespflegekindes aller 
Familienangehörigen 
bestehen  

Zwei KTPP können 
nebeneinander tätig werden, 
wenn die Betreuung in 
getrennten, den jeweiligen KTPP 
zugewiesenen, geeigneten 
Räumen erfolgt. Neben- und 
Funktionsräume, wie auch Bad, 
Flur und Außenbereiche dürfen 
gemeinsam genutzt werden. 
 
Im Angestelltenverhältnis tritt die 
KTPP ihre Ansprüche auf eine 
laufende Geldleistung an den 
Träger oder an die 
Erziehungsberechtigten (KTP im 
Haushalt der Eltern) ab. 
 
 
 
 

§ 5 Eignung einer Person zur 
Kindertagespflege 

 
Die KTPP muss im Sinne des § 
23 Abs. 1 und 3 SGB VIII 
geeignet sein. Eine KTPP ist 
dann geeignet, wenn 
 
 

• sie sich durch ihre 
Persönlichkeit, 
Sachkompetenz und 
Kooperationsbereitschaft 
mit 
Erziehungsberechtigten 
und anderen KTPP 
auszeichnet und über 
kindgerechte 
Räumlichkeiten verfügt 

• sie mindestens 21 Jahre 
alt ist 

• sie mindestens einen 
ersten allgemeinen 
Schulabschluss mit 
abgeschlossener 
Berufsausbildung oder 
einen mittleren 
Schulabschluss besitzt 

• keine medizinischen 
Bedenken hinsichtlich der 
Aufnahme eines 
Tagespflegekindes aller 
Familienangehörigen 
bestehen  

• ein polizeiliches 
Führungszeugnis der 
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• ein polizeiliches 
Führungszeugnis der 
Tagespflegeperson und 
aller im Haushalt 
lebenden Personen über 
18 Jahre vorliegt und 
dabei keine Eintragungen 
im Führungszeugnis 
vorliegen, die dem 
Kindeswohl entgegen 
stehen 

• sie zur Kooperation mit 
den Eltern, der 
Vermittlungsstelle und 
dem Jugendamt bereit ist 

• sie einen Erste-Hilfe-Kurs 
erfolgreich besucht hat 
und diesen alle zwei 
Jahre wiederholt 

• sie über vertiefte 
Kenntnisse hinsichtlich 
der Anforderungen an 
Kindertagespflege 

• verfügt, die sie in 
qualifizierten Lehrgängen 
erworben oder in anderer 
Weise nachgewiesen hat 

• sie sich einer 
Erstbelehrung gemäß § 
43 Infektionsschutzgesetz 
unterzogen hat 

• sie einen Nachweis über 
ihre Masernimmunität 
vorlegt 

 
Zur Feststellung der Eignung 
einer Kindertagespflegeperson 
sind ein ausführliches 
persönliches Erstgespräch und 
ein Hausbesuch durch das 
Jugendamt in Anwesenheit aller 
Haushaltsmitglieder erforderlich. 
 
Eine pädagogische Eignung von 
Tagespflegepersonen ist in der 
Regel gegeben, wenn eine 
pädagogische Berufsausbildung 
vorliegt oder die 
Tagespflegeperson die 
erfolgreiche Teilnahme an einem 
Ausbildungslehrgang 
nachweisen kann. 
Kindertagespflegepersonen mit 
der Zusatzqualifikation Fachkraft 

KTPP und aller im 
Haushalt lebenden 
Personen über 18 Jahre 
vorliegt und dabei keine 
Eintragungen im 
Führungszeugnis 
vorliegen, die dem 
Kindeswohl 
entgegenstehen 

• sie zur Kooperation mit 
den Eltern, der 
Vermittlungsstelle und 
dem Jugendamt bereit ist 

• sie einen Erste-Hilfe-Kurs 
erfolgreich besucht hat 
und diesen alle zwei 
Jahre wiederholt 

• sie über vertiefte 
Kenntnisse hinsichtlich 
der Anforderungen an 
KTP 

• verfügt, die sie in 
qualifizierten Lehrgängen 
erworben oder in anderer 
Weise nachgewiesen hat 

• sie sich einer 
Erstbelehrung gemäß § 
43 Infektionsschutzgesetz 
unterzogen hat 

• sie einen Nachweis über 
ihre Masernimmunität 
vorlegt 

 
 
 
Zur Feststellung der Eignung 
einer KTPP sind ein 
ausführliches persönliches 
Erstgespräch und ein 
Hausbesuch durch das 
Jugendamt in Anwesenheit aller 
Haushaltsmitglieder erforderlich. 
 
Eine pädagogische Eignung von 
KTPP ist in der Regel gegeben, 
wenn eine pädagogische 
Berufsausbildung vorliegt oder 
die KTPP die erfolgreiche 
Teilnahme an einem 
Ausbildungslehrgang nachweisen 
kann. KTPP mit der 
Zusatzqualifikation Fachkraft für 
Frühpädagogik werden 300 
Unterrichtsstunden anerkannt. 
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für Frühpädagogik werden 300 
Unterrichtsstunden anerkannt. 
 

§ 6 Vertretung für 
Kindertagespflegepersonen 

 
Der Kreis hat gemäß § 23 (4) 
SGB VIII dafür Sorge zu tragen, 
dass bei Ausfall der 
Kindertagespflegeperson die 
Betreuung sichergestellt ist.  
 

 
§ 7 Anspruch auf Gewährung 
einer laufenden Geldleistung 

 
In der Kindertagespflege soll das 
Kind in seiner Entwicklung zu 
einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit gefördert werden. 
Der Förderauftrag umfasst die 
Erziehung, Bildung und 
Betreuung des Kindes. Eine 
Betreuung an mindestens zwei 
Tagen in der Woche mit 
insgesamt zehn Stunden wird 
vorausgesetzt, um dem 
Bildungs- und Erziehungsauftrag 
gerecht werden zu können. Für 
Kinder über drei Jahren wird eine 
Betreuung an mindestens zwei 
Tagen von insgesamt fünf 
Stunden festgesetzt. 
 
Voraussetzung für die 
Gewährung der laufenden 
Geldleistung ist, dass der 
Umfang der Förderung mit dem 
Kindeswohl vereinbar ist und 
dass die 
Kindertagespflegeperson   

1. über eine Erlaubnis zur 
Kindertagespflege gemäß 
§ 43 SGB VIII verfügt,   

2. selbst oder durch ihren 
Anstellungsträger in 
schriftlicher oder 
elektronischer Form die 
Daten des Kindes 
übermittelt hat,   

3. mitgeteilt hat, an welchen 
Tagen sie keine Leistung 
angeboten hat 
(Ausfallzeiten). 

§ 6 Vertretung für 
Kindertagespflegepersonen 

 
Der Kreis hat gemäß § 23 (4) 
SGB VIII dafür Sorge zu tragen, 
dass bei Ausfall der KTPP die 
Betreuung sichergestellt ist.  
 
 

 
§ 7 Anspruch auf Gewährung 
einer laufenden Geldleistung 

 
In der KTP soll das Kind in seiner 
Entwicklung zu einer 
eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit gefördert werden. 
Der Förderauftrag umfasst die 
Erziehung, Bildung und 
Betreuung des Kindes. Eine 
Betreuung an mindestens zwei 
Tagen in der Woche mit 
insgesamt zehn Stunden wird 
vorausgesetzt, um dem Bildungs- 
und Erziehungsauftrag gerecht 
werden zu können. Für Kinder 
über drei Jahren wird eine 
Betreuung an mindestens zwei 
Tagen von insgesamt fünf 
Stunden festgesetzt. 
 
Voraussetzung für die 
Gewährung der laufenden 
Geldleistung ist, dass der 
Umfang der Förderung mit dem 
Kindeswohl vereinbar ist und 
dass die KTPP  

1. über eine Erlaubnis zur 
KTP gemäß § 43 SGB 
VIII verfügt,   

2. selbst oder durch ihren 
Anstellungsträger in 
schriftlicher oder 
elektronischer Form die 
Daten des Kindes 
übermittelt hat,   

3. mitteilt, an welchen Tagen 
sie keine Leistung 
anbietet, bzw. angeboten 
hat (Ausfallzeiten). 

 
Eine Förderung der KTP kann für 
Kinder bis zur Vollendung des 14. 
Lebensjahres gewährt werden, 
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Eine Förderung der 
Kindertagespflege kann für 
Kinder bis zur Vollendung des 
14. Lebensjahres gewährt 
werden, wenn sie erforderlich 
und geeignet ist. 
Anspruch auf Förderung in 
Kindertagespflege haben  

• Kinder vor Vollendung 
des 3. Lebensjahres in 
Höhe des individuellen 
Bedarfs.  

• Kinder, die das 1. 
Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, wenn 
die Kindertagespflege für 
ihre Entwicklung zu einer 
eigenverantwortlichen 
und 
gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit geboten 
ist, sofern die 
Erziehungsberechtigten 
- einer Erwerbstätigkeit 

nachgehen, eine 
Erwerbstätigkeit 
aufnehmen oder 
Arbeit suchend sind 
oder 

- sich in einer 
beruflichen 
Bildungsmaßnahme, 
in der 
Schulausbildung oder 
Hochschulausbildung 
befinden oder  

- Leistungen zur 
Eingliederung in 
Arbeit im Sinne des 
Zweiten Buches 
erhalten.  

• Kinder, die das 3. 
Lebensjahr vollendet 
haben bis zum 
Schuleintritt, die statt 
oder neben einer 
Betreuung in einer 
Kindertagesstätte 
besonderen Bedarf an 
einer ergänzenden 
Förderung haben. 

• Kinder im schulpflichtigen 
Alter bis zum 14. 
Lebensjahr, sofern sie 
einen besonderen Bedarf 

wenn sie erforderlich und 
geeignet ist. 
Anspruch auf Förderung in KTP 
haben  

• Kinder vor Vollendung 
des 3. Lebensjahres in 
Höhe des individuellen 
Bedarfs.  

• Kinder, die das 1. 
Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, wenn die 
KTP für ihre Entwicklung 
zu einer 
eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit geboten ist, 
sofern die 
Erziehungsberechtigten 
- einer Erwerbstätigkeit 

nachgehen, eine 
Erwerbstätigkeit 
aufnehmen oder 
arbeitssuchend sind 
oder 

- sich in einer 
beruflichen 
Bildungsmaßnahme, 
in der 
Schulausbildung oder 
Hochschulausbildung 
befinden oder  

- Leistungen zur 
Eingliederung in 
Arbeit im Sinne des 
Zweiten Buches 
erhalten.  

• Kinder, die das 3. 
Lebensjahr vollendet 
haben bis zum 
Schuleintritt, die statt oder 
neben einer Betreuung in 
einer Kindertagesstätte 
besonderen Bedarf an 
einer ergänzenden 
Förderung haben. 

• Kinder im schulpflichtigen 
Alter bis zum 14. 
Lebensjahr, sofern sie 
einen besonderen Bedarf 
an einer ergänzenden 
Förderung haben. 
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an einer ergänzenden 
Förderung haben. 

 
Ab Vollendung des 12. 
Lebensjahres ist eine erweiterte 
Prüfung des Bedarfes 
vorgesehen. 
 
Lebt das Kind nur mit einem 
Erziehungsberechtigten 
zusammen, so tritt diese Person 
an die Stelle der 
Erziehungsberechtigten. 
 
Die Gewährung der Förderung 
erfolgt in der Regel rückwirkend 
zum Ersten des Monats, in dem 
der Antrag gestellt wird. 
Beginnen die Vertragslaufzeit 
oder das Nutzungsverhältnis 
jedoch im Laufe eines Monats, 
verringern sich die Beträge nach 
Satz 1 für diesen Monat 
entsprechend. Die Kürzung 
erfolgt im Verhältnis der in die 
Vertrags- oder Nutzungszeit 
fallenden Betreuungstage zur 
Gesamtzahl der Betreuungstage 
in dem betreffenden 
Kalendermonat. Hiervon nicht 
betroffen sind Änderungen des 
Betreuungsumfanges während 
der laufenden Betreuung. 
 
Der Antrag ist von den 
Sorgeberechtigten zu stellen. 
Der Antrag ist hinsichtlich des 
Betreuungsbedarfes und 
Umfanges von der 
Tagespflegeperson 
gegenzuzeichnen. 
 
Bei der Bemessung der 
laufenden Geldleistung ist der 
reguläre vereinbarte 
Betreuungsumfang auch für  
Eingewöhnungszeiten  mit  
geringerem  Betreuungsumfang  
maßgeblich.  Der durchschnittlich 
je Woche erforderliche und zu 
bewilligende Betreuungsumfang 
bemisst sich nach dem 
individuellen Bedarf des Kindes. 
 
Die Betreuung durch Verwandte 
in gerader Linie und Verwandte 

Ab Vollendung des 12. 
Lebensjahres ist eine erweiterte 
Prüfung des Bedarfes 
vorgesehen. 
 
Lebt das Kind nur mit einem 
Erziehungsberechtigten 
zusammen, so tritt diese Person 
an die Stelle der 
Erziehungsberechtigten. 
 
Die Gewährung der Förderung 
erfolgt in der Regel rückwirkend 
zum Ersten des Monats, in dem 
der Antrag gestellt wird. 
Beginnen die Vertragslaufzeit 
oder das Nutzungsverhältnis 
jedoch im Laufe eines Monats, 
verringern sich die Beträge nach 
Satz 1 für diesen Monat 
entsprechend. Die Kürzung 
erfolgt im Verhältnis der in die 
Vertrags- oder Nutzungszeit 
fallenden Betreuungstage zur 
Gesamtzahl der Betreuungstage 
in dem betreffenden 
Kalendermonat. Hiervon nicht 
betroffen sind Änderungen des 
Betreuungsumfanges während 
der laufenden Betreuung. 
 
Der Antrag ist von den 
Sorgeberechtigten zu stellen. Der 
Antrag ist hinsichtlich des 
Betreuungsbedarfes und 
Umfanges von der 
Tagespflegeperson 
gegenzuzeichnen. 
 
Bei der Bemessung der 
laufenden Geldleistung ist der 
reguläre vereinbarte 
Betreuungsumfang auch für 
Eingewöhnungszeiten mit 
geringerem Betreuungsumfang 
maßgeblich.  Der durchschnittlich 
je Woche erforderliche und zu 
bewilligende Betreuungsumfang 
bemisst sich nach dem 
individuellen Bedarf des Kindes. 
 
Die Betreuung durch Verwandte 
in gerader Linie und Verwandte in 
der Seitenlinie bis zum zweiten 
Grad ist grundsätzlich keine KTP. 
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in der Seitenlinie bis zum zweiten 
Grad ist grundsätzlich keine 
Kindertagespflege. 
 
§ 8 Höhe der Geldleistung an 
die Kindertagespflegeperson 

 
Der Kreis Rendsburg-
Eckernförde fördert die 
Kindertagespflege nach § 23 
SGB VIII. Die Höhe der 
laufenden Geldleistung wird auf 
die Mindesthöhe nach §§ 45 bis 
47  
KiTaG festgesetzt. Die 
entsprechenden Beträge sind der 
Anlage 1 zu entnehmen. 
 
Kindertagespflegepersonen 
werden außerdem auf Antrag 

• die nachgewiesenen 
hälftigen Aufwendungen 
zu einer angemessenen 
Alterssicherung, 

• die nachgewiesenen 
Aufwendungen für 
Beiträge zu einer 
Unfallversicherung 

• die nachgewiesenen 
hälftigen Aufwendungen 
zu einer angemessenen 
Krankenversicherung und 
Pflegeversicherung 
erstattet. 

 
Die Angemessenheit der 
Aufwendungen zur 
Alterssicherung orientiert sich am 
Mindestbeitrag zur gesetzlichen 
Rentenversicherung 
(Mindestbemessungsgrundlage 
für freiwillig Versicherte gemäß § 
167 SGB VI in Verbindung mit 
dem Beitragsgesetz). 
 
Als angemessene 
Aufwendungen zur 
Unfallversicherung werden die 
jeweiligen Beiträge zur 
gesetzlichen Unfallversicherung 
für Tagespflegepersonen 
anerkannt (BGW 
Hamburg).Besteht eine 
Beitragspflicht zu einer Kranken- 
und Pflegeversicherung, gelten 

 
§ 8 Höhe der Geldleistung an 
die Kindertagespflegeperson 

 
Der Kreis Rendsburg-
Eckernförde fördert die KTP nach 
§ 23 SGB VIII. Die Höhe der 
laufenden Geldleistung wird auf 
die Mindesthöhe nach §§ 45 bis 
47  
KiTaG festgesetzt. Die 
entsprechenden Beträge sind der 
Anlage 1 zu entnehmen. 
 
KTPP werden außerdem auf 
Antrag 

• die nachgewiesenen 
hälftigen Aufwendungen 
zu einer angemessenen 
Alterssicherung, 

• die nachgewiesenen 
angemessenen 
Aufwendungen für 
Beiträge zu einer 
Unfallversicherung 

• die nachgewiesenen 
hälftigen Aufwendungen 
zu einer angemessenen 
Krankenversicherung und 
Pflegeversicherung 
erstattet. 

 
Die Angemessenheit der 
Aufwendungen zur 
Alterssicherung orientiert sich am 
Mindestbeitrag zur gesetzlichen 
Rentenversicherung 
(Mindestbemessungsgrundlage 
für freiwillig Versicherte gemäß § 
167 SGB VI in Verbindung mit 
dem Beitragsgesetz). 
 
Als angemessene Aufwendungen 
zur Unfallversicherung werden 
die jeweiligen Beiträge zur 
gesetzlichen Unfallversicherung 
für KTPP anerkannt (BGW 
Hamburg), sofern die 
Mindestversicherungssumme 
gewählt wurde oder die 
Versicherungssumme das 
Jahresbruttoeinkommen nicht 
übersteigt. Besteht eine 
Beitragspflicht zu einer Kranken- 
und Pflegeversicherung, gelten 
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Änderung 
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die nachgewiesenen Beiträge als 
angemessen. 
 

 
 

§ 9 Kostenbeitrag der 
Erziehungsberechtigten 

 
Gemäß § 90 Abs. 1 SGB VIII 
werden für die Inanspruchnahme 
von Angeboten der Förderung in 
Kindertagespflege nach §§ 22 
bis 24 SGB VIII in Verbindung 
mit § 50 KiTaG Kostenbeiträge 
festgesetzt. 
 
Die Elternbeiträge dürfen die in § 
31 (1) KiTaG festgesetzten 
Höchstbeträge nicht übersteigen.  
Diese betragen derzeit 

1. 7,21 Euro  für  Kinder,  
die  das  dritte  
Lebensjahr  zu  Beginn  
des  Monats  noch  nicht 
vollendet haben, und  

2. 5,66 Euro für ältere 
Kinder  

pro wöchentlicher 
Betreuungsstunde.  
  
Die Kindertagespflegeperson  
darf  mit  Ausnahme  eines  
angemessenen  Entgelts  für  die 
Verpflegung und Auslagen für 
Ausflüge keine zusätzlichen 
Elternbeiträge verlangen. 
 
§ 10 Ermäßigung bzw. Erlass 
des Kostenbeitrages für die 

Förderung in 
Kindertagespflege 

 
Familien mit geringerem 
Einkommen, deren Kinder in 
Kindertagespflege betreut und 
gefördert werden, erhalten eine 
Ermäßigung oder einen Erlass 
des Elternbeitrages, wenn die 
Belastung den Eltern und dem 
Kind nicht zuzumuten ist (§ 90 
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 SGB VIII 
i. V. m. § 7 (2) KiTaG). 
Kinder, für die eine Ermäßigung 
bzw. der Erlass des 
Kostenbeitrages der Eltern 
beantragt wird, müssen ihren 

die nachgewiesenen Beiträge als 
angemessen. 
 

§ 9 Kostenbeitrag der 
Erziehungsberechtigten 

 
Gemäß § 90 Abs. 1 SGB VIII 
werden für die Inanspruchnahme 
von Angeboten der Förderung in 
KTP nach §§ 22 bis 24 SGB VIII 
in Verbindung mit § 50 KiTaG 
Kostenbeiträge festgesetzt. 
 
 
Die Elternbeiträge dürfen die in § 
31 (1) KiTaG festgesetzten 
Höchstbeträge nicht übersteigen.  
Diese betragen derzeit 

1. 5,80 Euro für Kinder, die 
das dritte Lebensjahr zu 
Beginn des Monats noch 
nicht vollendet haben, und  

2. 5,66 Euro für ältere 
Kinder  

pro wöchentlicher 
Betreuungsstunde.  
  
Die KTPP darf mit Ausnahme 
eines angemessenen Entgelts für 
die Verpflegung und Auslagen für 
Ausflüge keine zusätzlichen 
Elternbeiträge verlangen. 
 

 
 

§ 10 Ermäßigung bzw. Erlass 
des Kostenbeitrages für die 

Förderung in 
Kindertagespflege 

 
Familien mit geringerem 
Einkommen, deren Kinder in KTP 
betreut und gefördert werden, 
erhalten eine Ermäßigung oder 
einen Erlass des Elternbeitrages, 
wenn die Belastung den Eltern 
und dem Kind nicht zuzumuten 
ist (§ 90 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 
SGB VIII i. V. m. § 7 (2) KiTaG). 
Kinder, für die eine Ermäßigung 
bzw. der Erlass des 
Kostenbeitrages der Eltern 
beantragt wird, müssen ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde haben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung 
aufgrund von 
Gesetzesänderung 
zum 01.01.2022 
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gewöhnlichen Aufenthalt im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde haben. 
 
Maßgeblich für die Berechnung 
des Kostenbeitrages ist die Höhe 
des Einkommens des Kindes 
oder Jugendlichen sowie der 
Elternteile und Geschwister, mit 
denen es bzw. er zusammenlebt.  
 
Für die Feststellung der 
zumutbaren Belastung gelten die 
§§ 82 bis 85, 87, 88 und 92 a 
des Zwölften Buches 
entsprechend. 
 
Bei der Einkommensberechnung 
bleiben das Baukindergeld des 
Bundes sowie die 
Eigenheimzulage nach dem 
Eigenheimzulagengesetz außer 
Betracht. 
 
Empfängern von 
• Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhaltes nach dem 
SGB II, 
• Leistungen nach dem 
Dritten und Vierten Kapitel des 
SGB XII, 
• Leistungen nach den §§ 2 
und 3 des 
Asylbewerberleistungsgesetzes, 
• Kinderzuschlag nach § 6 
a des Bundeskindergeldgesetzes 
oder 
• Wohngeld nach dem 
Wohngeldgesetz 
ist die Zahlung von 
Elternbeiträgen nicht zuzumuten. 
Sie erhalten bei Vorlage des 
entsprechenden 
Leistungsbescheides bei der 
zuständigen Behörde ohne 
Einzelfallberechnung einen 
Bescheid über die Übernahme 
des Elternbeitrages. 
 
Liegt das nach §§ 82 – 84 SGB 
XII zu berücksichtigende 
Einkommen unter der zu 
ermittelnden Einkommensgrenze 
(§ 85 SGB XII), ist den Eltern 
und dem Kind die Zahlung des 
Elternbeitrages nicht 
zuzumuten. Dieser wird vom 

Maßgeblich für die Berechnung 
des Kostenbeitrages ist die Höhe 
des Einkommens des Kindes 
oder Jugendlichen sowie der 
Elternteile und Geschwister, mit 
denen es bzw. er zusammenlebt.  
 
Für die Feststellung der 
zumutbaren Belastung gelten die 
§§ 82 bis 85, 87, 88 und 92 a des 
Zwölften Buches entsprechend. 
 
Bei der Einkommensberechnung 
bleiben das Baukindergeld des 
Bundes sowie die 
Eigenheimzulage nach dem 
Eigenheimzulagengesetz außer 
Betracht. 
 
Empfängern von 
• Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhaltes nach dem 
SGB II, 
• Leistungen nach dem 
Dritten und Vierten Kapitel des 
SGB XII, 
• Leistungen nach den §§ 2 
und 3 des 
Asylbewerberleistungsgesetzes, 
• Kinderzuschlag nach § 6 
a des Bundeskindergeldgesetzes 
oder 
• Wohngeld nach dem 
Wohngeldgesetz 
ist die Zahlung von 
Elternbeiträgen nicht zuzumuten. 
Sie erhalten bei Vorlage des 
entsprechenden 
Leistungsbescheides bei der 
zuständigen Behörde ohne 
Einzelfallberechnung einen 
Bescheid über die Übernahme 
des Elternbeitrages. 
 
Liegt das nach §§ 82 – 84 SGB 
XII zu berücksichtigende 
Einkommen unter der zu 
ermittelnden Einkommensgrenze 
(§ 85 SGB XII), ist den Eltern und 
dem Kind die Zahlung des 
Elternbeitrages nicht 
zuzumuten. Dieser wird vom 
Kreis Rendsburg-Eckernförde 
übernommen.  
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 
übernommen.  
 
Übersteigt das zu 
berücksichtigende Einkommen 
die zu ermittelnde 
Einkommensgrenze (§ 85 SGB 
XII), so sind von den Eltern 50 % 
des Einkommens über der 
Einkommensgrenze als 
Elternbeitrag einzusetzen (§ 7 (2) 
KiTaG).   
 
Unabhängig von einer 
Ermäßigung des 
Kostenbeitrages tragen die 
Erziehungsberechtigten die 
angemessenen Kosten der 
Verpflegung. 
 
 
 
 

 
§ 11 Geschwisterermäßigung 

 
Werden mehrere, in einem 
Haushalt lebende Kinder einer 
Familie vor dem Schuleintritt in 
Kindertageseinrichtungen oder 
Kindertagespflege gefördert, 
übernimmt oder erlässt der Kreis 
Rendsburg-Eckernförde gemäß 
§ 7 (1) KiTaG auf Antrag den 
Kostenbeitrag der Eltern 

• für das zweitälteste Kind 
zur Hälfe (50 %) und 

• für jüngere Kinder 
vollständig (100 %). 

 
Der Träger der 
Kindertageseinrichtung 
berücksichtigt die 
Geschwisterermäßigung bei der 
Festsetzung des 
Kostenbeitrages der Eltern. 
 

§ 12 Fortdauer der Leistung 
 
Die Zahlung der laufenden 
Geldleistung sowie die Erhebung 
des Kostenbeitrages der Eltern 
erfolgt bis zur Beendigung der 
Förderung des Kindes auch für 
Zeiten, in denen das Kind die 
angebotene Leistung nicht nutzt. 

Übersteigt das zu 
berücksichtigende Einkommen 
die zu ermittelnde 
Einkommensgrenze (§ 85 SGB 
XII), so sind von den Eltern 25 % 
des Einkommens über der 
Einkommensgrenze im 
Zeitraum von Januar bis Juli 
2023 und 50 % des 
Einkommens über der 
Einkommensgrenze ab August 
2023 als Elternbeitrag 
einzusetzen (§ 7 (2) KiTaG).   
 
Unabhängig von einer 
Ermäßigung des Kostenbeitrages 
tragen die 
Erziehungsberechtigten die 
angemessenen Kosten der 
Verpflegung. 
 
§ 11 Geschwisterermäßigung 

 
Werden mehrere, in einem 
Haushalt lebende Kinder einer 
Familie vor dem Schuleintritt in 
Kindertageseinrichtungen oder 
KTP gefördert, übernimmt oder 
erlässt der Kreis Rendsburg-
Eckernförde gemäß § 7 (1) 
KiTaG auf Antrag den 
Kostenbeitrag der Eltern 

• für das zweitälteste Kind 
zur Hälfe (50 %) und 

• für jüngere Kinder 
vollständig (100 %). 

 
Der Träger der 
Kindertageseinrichtung 
berücksichtigt die 
Geschwisterermäßigung bei der 
Festsetzung des Kostenbeitrages 
der Eltern. 
 

§ 12 Fortdauer der Leistung 
 
Die Zahlung der laufenden 
Geldleistung sowie die Erhebung 
des Kostenbeitrages der Eltern 
erfolgt bis zur Beendigung der 
Förderung des Kindes auch für 
Zeiten, in denen das Kind die 
angebotene Leistung nicht nutzt. 
 
Für die Ausfallzeiten der KTPP 
sind in den vom Land Schleswig-
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Eine Fortzahlung der Vergütung 
erfolgt bei Ausfall der 
Kindertagespflegeperson für bis 
zu 30 Tage (Urlaub, Krankheit 
und Fortbildung). Der 
Kostenbeitrag der Eltern wird für 
diese Zeit weiter erhoben. Der 
Urlaub ist im Vorwege mit den 
Eltern abzusprechen.  
 
Darüber hinausgehende 
Fehlzeiten werden nicht 
gefördert. 
 
Die Fehlzeiten der 
Tagespflegeperson sind dem 
Kreis Rendsburg-Eckernförde 
mitzuteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 13 Beendigung der Leistung 
 
Die Gewährung der laufenden 
Geldleistung und die 
Kostenbeitragspflicht enden in 
der Regel zum Ablauf des 
Monats, in dem der letzte 
Betreuungstag stattgefunden hat. 
Enden die Vertragslaufzeit oder 
das Nutzungsverhältnis jedoch 
im Laufe eines Monats, 
verringern sich die Beiträge nach 
Satz 1 für diesen Monat 
entsprechend. Die Kürzung 
erfolgt im Verhältnis der in die 
Vertrags- oder Nutzungszeit 
fallenden Betreuungstage zur 
Gesamtzahl der Betreuungstage 
in dem betreffenden 
Kalendermonat. Die Beendigung 
des Betreuungsverhältnisses ist 
dem Kreis Rendsburg-
Eckernförde unverzüglich 
mitzuteilen. 
 

Holstein festgelegten 
Mindesthöhen für den 
Anerkennungsbetrag und die 
Sachaufwandpauschale Beträge 
enthalten, die einen Ausfall der 
laufenden Geldleistung für 50 
Tage ausgleichen (30 Tage 
Urlaub, 15 Tage Krankheit, 5 
Tage Fortbildung). Darüber 
hinaus gewährt der Kreis 
Rendsburg-Eckernförde eine 
Fortzahlung der Vergütung bei 
einem Ausfall der KTPP für bis zu 
30 weitere Tage (Urlaub, 
Krankheit und Fortbildung). Der 
Kostenbeitrag der Eltern wird für 
diese Zeit weiter erhoben. Der 
Urlaub ist im Vorfeld mit den 
Eltern abzusprechen.  
 
Darüberhinausgehende 
Fehlzeiten werden nicht 
gefördert. 
 
Die Fehlzeiten der KTPP sind 
dem Kreis Rendsburg-
Eckernförde mitzuteilen. 
 
§ 13 Beendigung der Leistung 

 
Die Gewährung der laufenden 
Geldleistung und die 
Kostenbeitragspflicht enden in 
der Regel zum Ablauf des 
Monats, in dem der letzte 
Betreuungstag stattgefunden hat. 
Enden die Vertragslaufzeit oder 
das Nutzungsverhältnis jedoch im 
Laufe eines Monats, verringern 
sich die Beiträge nach Satz 1 für 
diesen Monat entsprechend. Die 
Kürzung erfolgt im Verhältnis der 
in die Vertrags- oder 
Nutzungszeit fallenden 
Betreuungstage zur Gesamtzahl 
der Betreuungstage in dem 
betreffenden Kalendermonat. Die 
Beendigung des 
Betreuungsverhältnisses ist dem 
Kreis Rendsburg-Eckernförde 
unverzüglich mitzuteilen. 
 

 
§ 14 Härtefallregelung 

 

Landes S-H (vgl. § 
23 SGB VIII i. V. 
m. § 45 KiTaG) 
und des Kreis RD-
Eck (vgl. § 44 Abs. 
6 KiTaG) 
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§ 14 Härtefallregelung 
 
In besonders begründeten 
Härtefällen kann unter 
Berücksichtigung der sozialen 
Verhältnisse des Einzelfalls von 
vorstehenden Richtlinien 
abgewichen werden, wenn die 
individuellen Bedürfnisse oder 
die Bedürfnisse der 
Erziehungsberechtigten dies 
rechtfertigen. 
 

In besonders begründeten 
Härtefällen kann unter 
Berücksichtigung der sozialen 
Verhältnisse des Einzelfalls von 
vorstehenden Richtlinien 
abgewichen werden, wenn die 
individuellen Bedürfnisse oder die 
Bedürfnisse der 
Erziehungsberechtigten dies 
rechtfertigen. 
 

   

 

TOP 8.1



1 

 

 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 

Fachbereich Jugend und Familie 

 

   

 

Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
zur Förderung der Kindertagespflege 

 
Präambel 

 
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde erlässt diese Satzung nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Kreis-
ordnung. Die Förderung der Kindertagespflege (KTP) erfolgt auf der Grundlage der §§ 
22, 24 und 90 des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – (SGB 
VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1444) sowie 
des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung 
von Familien und Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz) vom 12. Dezember 2019, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.12.2022 (GVOBl. S. 1006). 

 
§ 1 Förderungsgrundsätze 

  
Die Förderung in KTP im Kreis Rendsburg-Eckernförde umfasst nach Maßgabe von § 
24 SGB VIII die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Kindertagespflegeperson 
(KTPP), soweit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, 
deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung 
einer laufenden Geldleistung an die KTPP. 
 

§ 2 Vermittlung von Kindertagespflegepersonen 
 
Im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind in Abstimmung mit den Kommunen zur Vermitt-
lung von KTPP regionale Vermittlungsstellen und eine zentrale Koordinationsstelle ein-
gerichtet worden. 
Zu den Aufgaben der regionalen Vermittlungsstellen gehören das Werben und Vermit-
teln sowie die Begleitung und fachliche Beratung von KTPP und die Beratung von El-
tern. 
Die Koordination der KTP erfolgt durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe in einer 
zentralen Koordinationsstelle. 
Zu den Aufgaben der zentralen Koordinationsstelle gehören die Überprüfung und Er-
laubniserteilung für KTPP, die Beratung und Unterstützung der regionalen Vermittlungs-
stellen, die Planung und Ausgestaltung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie die 
Organisation der Qualifikation von KTPP. 
Zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben nutzt die zentrale Koordinationsstelle 
die landesweite Kita-Datenbank im Sinne des § 3 KiTaG.   
 

§ 3 Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen 
 
Zur Qualifizierung von KTPP werden Grund- und Aufbaukurse (tätigkeitsvorbereitende 
Grundqualifizierung und tätigkeitsbegleitende Grundqualifizierung) durch einen freien 
Träger der Jugendhilfe angeboten, die sich an dem durch den Jugendhilfeausschuss 
beschlossenen Rahmenkonzept orientieren. 

TOP 8.1



- 2 - 

Die tätigkeitsvorbereitende Qualifizierung zur KTPP umfasst 160 Unterrichtsstunden. 
Ein zusätzliches Praktikum von 80 Stunden ist bei einer KTPP oder in einer Krippe 
durch die KTPP zu absolvieren.  
Die Grundqualifizierung ist auch dann Voraussetzung für die Förderung der Kinderta-
gespflege, wenn die KTPP im Haushalt der Eltern tätig ist. 
KTPP sollen zur weiteren Qualifizierung an zwei Fortbildungsveranstaltungen im Jahr 
von mindestens 8 Unterrichtsstunden zuzüglich 4 Stunden Kollegialer Beratung bzw. 
Supervision teilnehmen. Des Weiteren können bereits tätige KTPP sich in einer Aufbau-
qualifikation (tätigkeitsbegleitende Grundqualifikation) weiterbilden. Diese umfasst 140 
Unterrichtsstunden. Zusätzlich kann ein Praktikum von 40 Stunden absolviert werden. 
Eltern, KTPP und Zusammenschlüsse von KTPP werden zu allen Fragen der KTP bera-
ten. 
 

§ 4 Erlaubnis für Kindertagespflegepersonen 
 
KTPP benötigen eine Erlaubnis nach § 43 SGB VIII, wenn sie Kinder außerhalb der el-
terlichen Wohnung in anderen Räumen während eines Teils des Tages und mehr als 15 
Stunden wöchentlich gegen Entgelt länger als drei Monate betreuen. Die Erlaubnis ist 
zu erteilen, wenn die Person für die KTP im Sinne des § 5 dieser Satzung geeignet ist. 
 
Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von bis zu fünf gleichzeitig anwesenden, fremden 
Kindern. Die Erlaubnis ist beim Kreis Rendsburg-Eckernförde – Fachdienst 3.1 – zu be-
antragen. Vor Erteilung der Erlaubnis findet in jedem Fall ein Hausbesuch statt. 
Zwei KTPP können nebeneinander tätig werden, wenn die Betreuung in getrennten, 
den jeweiligen KTPP zugewiesenen, geeigneten Räumen erfolgt. Neben- und Funkti-
onsräume, wie auch Bad, Flur und Außenbereiche dürfen gemeinsam genutzt werden. 
 
Im Angestelltenverhältnis tritt die KTPP ihre Ansprüche auf eine laufende Geldleistung 
an den Träger oder an die Erziehungsberechtigten (KTP im Haushalt der Eltern) ab. 
 

§ 5 Eignung einer Person zur Kindertagespflege 
 
Die KTPP muss im Sinne des § 23 Abs. 1 und 3 SGB VIII geeignet sein. Eine KTPP ist 
dann geeignet, wenn 
 

• sie sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft 
mit Erziehungsberechtigten und anderen KTPP auszeichnet und über kindge-
rechte Räumlichkeiten verfügt 

• sie mindestens 21 Jahre alt ist 

• sie mindestens einen ersten allgemeinen Schulabschluss mit abgeschlossener 
Berufsausbildung oder einen mittleren Schulabschluss besitzt 

• keine medizinischen Bedenken hinsichtlich der Aufnahme eines Tagespflegekin-
des aller Familienangehörigen bestehen  

• ein polizeiliches Führungszeugnis der KTPP und aller im Haushalt lebenden Per-
sonen über 18 Jahre vorliegt und dabei keine Eintragungen im Führungszeugnis 
vorliegen, die dem Kindeswohl entgegenstehen 

• sie zur Kooperation mit den Eltern, der Vermittlungsstelle und dem Jugendamt 
bereit ist 

• sie einen Erste-Hilfe-Kurs erfolgreich besucht hat und diesen alle zwei Jahre wie-
derholt 

• sie über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen an KTP 
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• verfügt, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer Weise 
nachgewiesen hat 

• sie sich einer Erstbelehrung gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz unterzogen hat 

• sie einen Nachweis über ihre Masernimmunität vorlegt 
 
Zur Feststellung der Eignung einer KTPP sind ein ausführliches persönliches Erstge-
spräch und ein Hausbesuch durch das Jugendamt in Anwesenheit aller Haushaltsmit-
glieder erforderlich. 
 
Eine pädagogische Eignung von KTPP ist in der Regel gegeben, wenn eine pädagogi-
sche Berufsausbildung vorliegt oder die KTPP die erfolgreiche Teilnahme an einem 
Ausbildungslehrgang nachweisen kann. KTPP mit der Zusatzqualifikation Fachkraft für 
Frühpädagogik werden 300 Unterrichtsstunden anerkannt. 
 

§ 6 Vertretung für Kindertagespflegepersonen 
 
Der Kreis hat gemäß § 23 (4) SGB VIII dafür Sorge zu tragen, dass bei Ausfall der 
KTPP die Betreuung sichergestellt ist.  
 
 

§ 7 Anspruch auf Gewährung einer laufenden Geldleistung 
 
In der KTP soll das Kind in seiner Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. Der Förderauftrag umfasst die Er-
ziehung, Bildung und Betreuung des Kindes. Eine Betreuung an mindestens zwei Ta-
gen in der Woche mit insgesamt zehn Stunden wird vorausgesetzt, um dem Bildungs- 
und Erziehungsauftrag gerecht werden zu können. Für Kinder über drei Jahren wird 
eine Betreuung an mindestens zwei Tagen von insgesamt fünf Stunden festgesetzt. 
. 
Voraussetzung für die Gewährung der laufenden Geldleistung ist, dass der Umfang der 
Förderung mit dem Kindeswohl vereinbar ist und dass die KTPP  

1. über eine Erlaubnis zur KTP gemäß § 43 SGB VIII verfügt,   
2. selbst oder durch ihren Anstellungsträger in schriftlicher oder elektronischer 

Form die Daten des Kindes übermittelt hat,   
3. mitteilt, an welchen Tagen sie keine Leistung anbietet, bzw. angeboten hat (Aus-

fallzeiten). 
 
Eine Förderung der KTP kann für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres ge-
währt werden, wenn sie erforderlich und geeignet ist. 
Anspruch auf Förderung in KTP haben  

• Kinder vor Vollendung des 3. Lebensjahres in Höhe des individuellen Bedarfs.  
• Kinder, die das 1. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wenn die KTP für ihre 

Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit geboten ist, sofern die Erziehungsberechtigten 
- einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder ar-

beitssuchend sind oder 
- sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder 

Hochschulausbildung befinden oder  
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Zweiten Buches erhal-

ten.  
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• Kinder, die das 3. Lebensjahr vollendet haben bis zum Schuleintritt, die statt oder 
neben einer Betreuung in einer Kindertagesstätte besonderen Bedarf an einer 
ergänzenden Förderung haben. 

• Kinder im schulpflichtigen Alter bis zum 14. Lebensjahr, sofern sie einen beson-
deren Bedarf an einer ergänzenden Förderung haben. 

 
Ab Vollendung des 12. Lebensjahres ist eine erweiterte Prüfung des Bedarfes vorgese-
hen. 
 
Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zusammen, so tritt diese Person 
an die Stelle der Erziehungsberechtigten. 
 
Die Gewährung der Förderung erfolgt in der Regel rückwirkend zum Ersten des Monats, 
in dem der Antrag gestellt wird. Beginnen die Vertragslaufzeit oder das Nutzungsver-
hältnis jedoch im Laufe eines Monats, verringern sich die Beträge nach Satz 1 für die-
sen Monat entsprechend. Die Kürzung erfolgt im Verhältnis der in die Vertrags- oder 
Nutzungszeit fallenden Betreuungstage zur Gesamtzahl der Betreuungstage in dem be-
treffenden Kalendermonat. Hiervon nicht betroffen sind Änderungen des Betreuungs-
umfanges während der laufenden Betreuung. 
 
Der Antrag ist von den Sorgeberechtigten zu stellen. Der Antrag ist hinsichtlich des Be-
treuungsbedarfes und Umfanges von der Tagespflegeperson gegenzuzeichnen. 
 
Bei der Bemessung der laufenden Geldleistung ist der reguläre vereinbarte Betreuungs-
umfang auch für Eingewöhnungszeiten mit geringerem Betreuungsumfang maßgeblich.  
Der durchschnittlich je Woche erforderliche und zu bewilligende Betreuungsumfang be-
misst sich nach dem individuellen Bedarf des Kindes. 
 
Die Betreuung durch Verwandte in gerader Linie und Verwandte in der Seitenlinie bis 
zum zweiten Grad ist grundsätzlich keine KTP. 
 

§ 8 Höhe der Geldleistung an die Kindertagespflegeperson 
 
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde fördert die KTP nach § 23 SGB VIII. Die Höhe der 
laufenden Geldleistung wird auf die Mindesthöhe nach §§ 45 bis 47  
KiTaG festgesetzt. Die entsprechenden Beträge sind der Anlage 1 zu entnehmen. 
 
KTPP werden außerdem auf Antrag 

• die nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssi-
cherung, 

• die nachgewiesenen angemessenen Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfall-
versicherung 

• die nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen zu einer angemessenen Kranken-
versicherung und Pflegeversicherung erstattet. 

 
Die Angemessenheit der Aufwendungen zur Alterssicherung orientiert sich am Mindest-
beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung (Mindestbemessungsgrundlage für freiwil-
lig Versicherte gemäß § 167 SGB VI in Verbindung mit dem Beitragsgesetz). 
 
Als angemessene Aufwendungen zur Unfallversicherung werden die jeweiligen Beiträge 
zur gesetzlichen Unfallversicherung für KTPP anerkannt (BGW Hamburg), sofern die 
Mindestversicherungssumme gewählt wurde oder die Versicherungssumme das 
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Jahresbruttoeinkommen nicht übersteigt. Besteht eine Beitragspflicht zu einer Kranken- 
und Pflegeversicherung, gelten die nachgewiesenen Beiträge als angemessen. 
 
 

§ 9 Kostenbeitrag der Erziehungsberechtigten 
 
Gemäß § 90 Abs. 1 SGB VIII werden für die Inanspruchnahme von Angeboten der För-
derung in KTP nach §§ 22 bis 24 SGB VIII in Verbindung mit § 50 KiTaG Kostenbei-
träge festgesetzt. 
 
Die Elternbeiträge dürfen die in § 31 (1) KiTaG festgesetzten Höchstbeträge nicht über-
steigen.  
Diese betragen derzeit 

1. 5,80 Euro für Kinder, die das dritte Lebensjahr zu Beginn des Monats noch nicht 
vollendet haben, und  

2. 5,66 Euro für ältere Kinder  
pro wöchentlicher Betreuungsstunde.  
  
Die KTPP darf mit Ausnahme eines angemessenen Entgelts für die Verpflegung und 
Auslagen für Ausflüge keine zusätzlichen Elternbeiträge verlangen. 
 
§ 10 Ermäßigung bzw. Erlass des Kostenbeitrages für die Förderung in Kinderta-

gespflege 
 
Familien mit geringerem Einkommen, deren Kinder in KTP betreut und gefördert wer-
den, erhalten eine Ermäßigung oder einen Erlass des Elternbeitrages, wenn die Belas-
tung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist (§ 90 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 SGB 
VIII i. V. m. § 7 (2) KiTaG). 
Kinder, für die eine Ermäßigung bzw. der Erlass des Kostenbeitrages der Eltern bean-
tragt wird, müssen ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Kreis Rendsburg-Eckernförde ha-
ben. 
 
Maßgeblich für die Berechnung des Kostenbeitrages ist die Höhe des Einkommens des 
Kindes oder Jugendlichen sowie der Elternteile und Geschwister, mit denen es bzw. er 
zusammenlebt.  
 
Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92 a 
des Zwölften Buches entsprechend. 
 
Bei der Einkommensberechnung bleiben das Baukindergeld des Bundes sowie die Ei-
genheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz außer Betracht. 
 
Empfängern von 
• Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II, 
• Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel des SGB XII, 
• Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes, 
• Kinderzuschlag nach § 6 a des Bundeskindergeldgesetzes oder 
• Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 
ist die Zahlung von Elternbeiträgen nicht zuzumuten. Sie erhalten bei Vorlage des ent-
sprechenden Leistungsbescheides bei der zuständigen Behörde ohne Einzelfallberech-
nung einen Bescheid über die Übernahme des Elternbeitrages. 
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Liegt das nach §§ 82 – 84 SGB XII zu berücksichtigende Einkommen unter der zu er-
mittelnden Einkommensgrenze (§ 85 SGB XII), ist den Eltern und dem Kind die Zahlung 
des Elternbeitrages nicht zuzumuten. Dieser wird vom Kreis Rendsburg-Eckernförde 
übernommen.  
 
Übersteigt das zu berücksichtigende Einkommen die zu ermittelnde Einkommens-
grenze (§ 85 SGB XII), so sind von den Eltern 25 % des Einkommens über der Ein-
kommensgrenze im Zeitraum von Januar bis Juli 2023 und 50 % des Einkommens 
über der Einkommensgrenze ab August 2023 als Elternbeitrag einzusetzen (§ 7 (2) 
KiTaG).   
 
Unabhängig von einer Ermäßigung des Kostenbeitrages tragen die Erziehungsberech-
tigten die angemessenen Kosten der Verpflegung. 
 

§ 11 Geschwisterermäßigung 
 
Werden mehrere, in einem Haushalt lebende Kinder einer Familie vor dem Schuleintritt 
in Kindertageseinrichtungen oder KTP gefördert, übernimmt oder erlässt der Kreis 
Rendsburg-Eckernförde gemäß § 7 (1) KiTaG auf Antrag den Kostenbeitrag der Eltern 

• für das zweitälteste Kind zur Hälfe (50 %) und 
• für jüngere Kinder vollständig (100 %). 

 
Der Träger der Kindertageseinrichtung berücksichtigt die Geschwisterermäßigung bei 
der Festsetzung des Kostenbeitrages der Eltern. 
 

§ 12 Fortdauer der Leistung 
 
Die Zahlung der laufenden Geldleistung sowie die Erhebung des Kostenbeitrages der 
Eltern erfolgt bis zur Beendigung der Förderung des Kindes auch für Zeiten, in denen 
das Kind die angebotene Leistung nicht nutzt. 
 
Für die Ausfallzeiten der KTPP sind in den vom Land Schleswig-Holstein festgelegten 
Mindesthöhen für den Anerkennungsbetrag und die Sachaufwandpauschale Beträge 
enthalten, die einen Ausfall der laufenden Geldleistung für 50 Tage ausgleichen (30 
Tage Urlaub, 15 Tage Krankheit, 5 Tage Fortbildung). Darüber hinaus gewährt der 
Kreis Rendsburg-Eckernförde eine Fortzahlung der Vergütung bei einem Ausfall der 
KTPP für bis zu 30 weitere Tage (Urlaub, Krankheit und Fortbildung). Der Kostenbeitrag 
der Eltern wird für diese Zeit weiter erhoben. Der Urlaub ist im Vorfeld mit den Eltern 
abzusprechen.  
 
Darüberhinausgehende Fehlzeiten werden nicht gefördert. 
 
Die Fehlzeiten der KTPP sind dem Kreis Rendsburg-Eckernförde mitzuteilen. 
 

§ 13 Beendigung der Leistung 
 

Die Gewährung der laufenden Geldleistung und die Kostenbeitragspflicht enden in der 
Regel zum Ablauf des Monats, in dem der letzte Betreuungstag stattgefunden hat. En-
den die Vertragslaufzeit oder das Nutzungsverhältnis jedoch im Laufe eines Monats, 
verringern sich die Beiträge nach Satz 1 für diesen Monat entsprechend. Die Kürzung 
erfolgt im Verhältnis der in die Vertrags- oder Nutzungszeit fallenden Betreuungstage 
zur Gesamtzahl der Betreuungstage in dem betreffenden Kalendermonat. Die 
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Beendigung des Betreuungsverhältnisses ist dem Kreis Rendsburg-Eckernförde unver-
züglich mitzuteilen. 
 

 
§ 14 Härtefallregelung 

 
In besonders begründeten Härtefällen kann unter Berücksichtigung der sozialen Ver-
hältnisse des Einzelfalls von vorstehenden Richtlinien abgewichen werden, wenn die 
individuellen Bedürfnisse oder die Bedürfnisse der Erziehungsberechtigten dies recht-
fertigen. 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig wird die Satzung 
des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Förderung der KTP vom 20.12.2021 aufgeho-
ben. 
 
 
Rendsburg, den 
 
 
 
 
Dr. Rolf-Oliver Schwemer 
(Landrat) 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 
 
 

Neufassung der Satzung des Kreises Rendsburg-
Eckernförde zur Geschwisterermäßigung und sozialen 

Ermäßigung von Elternbeiträgen zur Förderung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen 

VO/2023/057 
 
öffentlich 
 
FD 3.1 Kinder, Jugend, Sport 
 
 

Beschlussvorlage öffentlich 
 
Datum:  02.02.2023 
 
Ansprechpartner/in:Voerste, Thomas 
 
Bearbeiter/in: Marco Röschmann 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

22.02.2023 Jugendhilfeausschuss (Beratung) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entfällt 

 
Beschlussvorschlag 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, die Neufassung der Satzung des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Geschwisterermäßigung und sozialen 
Ermäßigung von Elternbeiträgen zur Förderung von Kindern in Kindertages-
einrichtungen rückwirkend zum 01.01.2023 zu beschließen. 
 

Sachverhalt 
Der Landtag von Schleswig-Holstein hat verschiedenste Änderungen des 
Kindertagesstättenförderungsgesetzes (KiTaG) beschlossen. So wurde u.a. am 
15.12.2022 die Entlastung für Familien mit geringem Einkommen durch die 
Erweiterung der Sozialermäßigung für Elternbeiträge aufgrund der stark 
angestiegenen Energiepreise beschlossen. Hierfür wurde die bereits bestehende 
Regelung des § 7 KiTaG zur sozialen Ermäßigung temporär ausgeweitet. § 7 KiTaG 
ist um Abs. 3 ergänzt, wonach für den Zeitraum ab Januar bis Juli 2023 Familien 
lediglich 25 % statt der ursprünglichen 50 % des Einkommens über der 
Einkommensgrenze für Elternbeiträge einsetzen müssen. Infolgedessen ist § 2 
letzter Satz der Satzung zu ändern. 
Das Land erstattet den örtlichen Trägern die Mehrausgaben zzgl. einer 
Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 5 % der Mehrausgaben. 
 
Des Weiteren wurden redaktionelle Änderungen in Bezug auf Anpassungen an die 
Praxis vorgenommen. 
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Auf die als Anlage beigefügte Lesefassung der angepassten Satzung wird insoweit 
verwiesen. Änderungen wurden farblich in roter Schriftfarbe dargestellt. 
 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Anlage/n: 

1 Satzung soziale Ermäßigung Kita zum 01.01.23 Stand 31.01.2023 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
zur Geschwisterermäßigung  

und sozialen Ermäßigung von Elternbeiträgen  
zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 

 
 

Präambel 
 
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde erlässt diese Satzung gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 der 
Kreisordnung. 
 
Der Elternbeitrag für Familien mit geringerem Einkommen, deren Kinder in einer Kinderta-
geseinrichtung betreut und gefördert werden, wird auf Grundlage des § 90 Abs. 1 Nr. 3 
sowie Abs. 3 und 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – 
(SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt 
geändert durch Artikel 16 a des Gesetzes vom 28.04.2020 (BGBl. I S. 960) sowie des 
Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur 
Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von 
Familien und Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz) vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. S.  759), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.04.2022 19.12.2022 (GVOBl. S. 480 
1006) ganz oder teilweise übernommen, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind 
nicht zuzumuten ist. 
 
Diese Satzung bezieht sich auf die Inanspruchnahme von Angeboten zur Förderung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen, die im Bedarfsplan des Kreises Rendsburg-
Eckernförde aufgenommen sind.  
 
Kinder, für die eine Ermäßigung des Elternbeitrages nach der vorgenannten Rechtsgrund-
lage beantragt wird, müssen ihren Hauptwohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde haben. Der dem Träger im Falle eines Ermäßigungsanspruches 
des Elternbeitrages entstehende Einnahmeausfall wird diesem durch den Kreis 
Rendsburg-Eckernförde erstattet. 
 
 

§ 1 Festsetzung des Elternbeitrages 
 

Der Träger der Kindertageseinrichtung legt die Höhe des Elternbeitrages durch 
Beitragssatzung bzw. Gebührenordnung fest. 
 
Die Elternbeiträge dürfen die in § 31 (1) KiTaG festgesetzten Höchstbeträge nicht 
übersteigen. 
 
Die Träger der Kindertageseinrichtungen können in eigener Verantwortung den 
Elternbeitrag unterhalb der vorgenannten Grenzen festsetzen. Die dadurch entstehenden 
Einnahmeausfälle werden durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde nicht erstattet. 
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§ 2 Übernahme der Elternbeiträge 
 

Maßgeblich für die Berechnung des Elternbeitrages ist die Höhe des Einkommens des 
Kindes oder Jugendlichen sowie der Elternteile und Geschwister, mit denen es bzw. er 
zusammenlebt. 
 

Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten grundsätzlich die §§ 82 bis 85, 87, 
88 und 92 a des Zwölften Buches (SGB XII) entsprechend. 
 
Bei der Einkommensberechnung bleiben das Baukindergeld des Bundes sowie die 
Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz außer Betracht. 
 
Empfängern von 
• Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II, 
• Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel des SGB XII, 
• Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes, 
• Kinderzuschlag nach § 6 a des Bundeskindergeldgesetzes oder 
• Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 
ist die Zahlung von Elternbeiträgen nicht zuzumuten. Sie erhalten bei Vorlage des 
entsprechenden Leistungsbescheides bei der zuständigen Behörde (siehe § 4) ohne 
Einzelfallberechnung einen Bescheid über die Übernahme des Elternbeitrages. 
 
Liegt das nach §§ 82 – 84 SGB XII zu berücksichtigende Einkommen unter der zu 
ermittelnden Einkommensgrenze (§ 85 SGB XII), ist den Eltern und dem Kind die Zahlung 
des Elternbeitrages nicht zuzumuten. Dieser wird vom Kreis Rendsburg-Eckernförde 
übernommen.  
 
Übersteigt das zu berücksichtigende Einkommen die zu ermittelnde Einkommensgrenze (§ 
85 SGB XII), so sind von den Eltern 25 % des Einkommens über der Einkommensgrenze 
in dem Zeitraum von Januar bis Juli 2023 und 50% des Einkommens über der 
Einkommensgrenze ab August 2023 als Elternbeitrag einzusetzen (§ 7 (2) KiTaG).   
 

§ 3 Geschwisterermäßigung 
 

Werden mehrere, in einem Haushalt lebende Kinder einer Familie in Kindertages- 
einrichtungen oder Kindertagespflege gefördert, übernimmt der Kreis Rendsburg-
Eckernförde gemäß § 7 (1) KiTaG auf Antrag den Elternbeitrag   
 

• für das zweitälteste Kind zur Hälfte (50 %) und 
• für jüngere Kinder vollständig (100 %). 
 
Der Träger der Kindertageseinrichtung berücksichtigt die Geschwisterermäßigung bei der 
Festsetzung des Elternbeitrages. 
 
 

§ 4 Feststellung der Ermäßigungsvoraussetzungen / Verfahren 
 

Bei Aufnahme eines Kindes in eine Kindertageseinrichtung weist der Träger dieser 
Kindertageseinrichtung die Personensorgeberechtigten auf die Möglichkeiten der 
Ermäßigung des Elternbeitrages nach den §§ 2 und 3 dieser Satzung sowie das 
entsprechende Verfahren hin. 
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soziale Ermäßigung 
Um eine wohnortnahe Hilfestellung zu ermöglichen, ist der Antrag auf soziale 
(einkommensabhängige) Ermäßigung bei der zuständigen Amts-, Gemeinde- oder 
Stadtverwaltung (zuständige Verwaltung) zu stellen. Für den Antrag ist das vom 
Jugendamt ausgegebene Formular zu verwenden. 
  
Von der zuständigen Verwaltung erhält der Antragsteller nach Prüfung der einkommens- 
bedingten Ermäßigungsvoraussetzungen -  im Auftrag, im Namen und nach Weisung des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde - einen rechtsmittelfähigen Bescheid über Höhe und 
Dauer der Ermäßigung, welcher beim Träger der Kindertageseinrichtung vorzulegen ist.   
 
Die Ermäßigung wird rückwirkend zum 01. des Monats, in dem der Antrag eingegangen ist, 
gewährt. 
 
Geschwisterermäßigung 
Der Antrag auf Geschwisterermäßigung ist direkt beim Träger der Kindertageseinrichtung 
zu stellen. 
 
 
Die Festsetzung des Elternbeitrages erfolgt durch den Träger der Kindertageseinrichtung 
(siehe § 1) unter Berücksichtigung des Bescheides der zuständigen Verwaltung über die 
einkommensbedingte Ermäßigung nach § 2 und ggf. der Ermäßigungsvoraussetzungen 
nach § 3 (Geschwisterermäßigung). 
 
Unabhängig von einer Ermäßigung des Kostenbeitrages tragen die Erziehungsbe- 
rechtigten die Kosten der Verpflegung. 
 
 

§ 5 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 mit Wirkung zum 01.01.2021 in Kraft. 
 
Gleichzeitig wird die Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Geschwister- 
ermäßigung und sozialen Ermäßigung von Elternbeiträgen zur Förderung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen vom 01.08.2020 01.01.2021 aufgehoben. 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

Kindertagesstättenbedarfsplan des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde 

VO/2023/054 
 
öffentlich 
 
FD 3.1 Kinder, Jugend, Sport 
 
 

Beschlussvorlage öffentlich 
 
Datum:  02.02.2023 
 
Ansprechpartner/in:Voerste, Thomas 
 
Bearbeiter/in: Marco Röschmann 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

22.02.2023 Jugendhilfeausschuss (Beratung) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entfällt 

 
Beschlussvorschlag 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, die Änderungen zum 
Kindertagesstättenbedarfsplan des Kreises mit Stand vom 01.02.2023 zu 
beschließen. 
 
 

Sachverhalt 
Der Kindertagesstättenbedarfsplan (erster und zweiter Abschnitt) wird an die 
Vorgaben des KitaG des Landes sowie die kreisinternen Regelungen zur 
Bedarfsplanung angepasst. Der aktuelle Bedarfsplan des Kreises mit Stand vom 
01.02.2023 erfolgte in Abstimmung mit den Gemeinden zum Kita-Halbjahr 
2022/2023. Dieser wird dem Jugendhilfeausschuss und dem Kreistag vorgelegt. Die 
Weiterentwicklung des Angebotes erfolgt stetig. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Anlage/n: 

1 BP Erster Abschnitt gesamt 2.2023 
 

2 BP Zweiter Abschnitt gesamt 2.2023 
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 23

Amt: 3-6,5 Jahre: 53

7-14 Jahre: 82

Nr. von bis komm. frei

E1 Achtern Diek 6 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E2 Achtern Diek 6 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K1 Achtern Diek 6 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K2 Achtern Diek 6 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R1 Achtern Diek 6 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Achtern Diek 6 E/R altersgem. 15 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R3 Achtern Diek 6 E/R altersgem. 15 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R4 Achtern Diek 6 E/R altersgem. 7 15:00 16:00 5 2023/2024 x

TP 0

TP 0

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 20 0 20 23 87,0%

Ü3 40 0 40 53 75,5%

SK 0 0 0 82 0,0%

Gemeinde Achterwehr

Gemeinde Achterwehr

Gemeinde Achterwehr

Gemeinde Achterwehr

Gemeinde Achterwehr

Gemeinde Achterwehr

Kita/Träger

Gemeinde:

Amt Achterwehr

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Achterwehr

Förderzeitraum

 bis

Träger

Gemeinde Achterwehr

Gemeinde Achterwehr
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 40

Amt: 3-6,5 Jahre: 68

7-14 Jahre: 141

Nr. von bis komm. frei

A1
Rolfshörner

 Weg 7 altersgem. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

A2
Rolfshörner

 Weg 7 altersgem. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

A3
Rolfshörner

 Weg 7 altersgem. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K1
Rolfshörner

 Weg 7 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E1
Rolfshörner

 Weg 7 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E2
Rolfshörner

 Weg 7 Kinderggrp 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R1
Rolfshörner

 Weg 7 E/R Kinderggrp. 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2
Rolfshörner

 Weg 7 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R3
Rolfshörner

 Weg 7 E/R altersgem. 15 14:00 16:30 12,5 2023/2024 x

R4
Rolfshörner

 Weg 7 E/R Kinderggrp. 20 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R8
Rolfshörner

 Weg 7 E/R Krippe 5 14:00 15:00 5 2023/2024 x

Gemeinde: Bredenbek

Amt Achterwehr

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Johanniter Unfall Hilfe e.V.
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 40

Amt: 3-6,5 Jahre: 68

7-14 Jahre: 141

Nr. von bis komm. frei

TP KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP U3 25 0 25 40 62,5%

Ü3 65 0 65 68 95,6%

SK 0 0 0 141 0,0%

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/TrägerO
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Gemeinde: Bredenbek

Amt Achterwehr

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 44

Amt: 3-6,5 Jahre: 73

7-14 Jahre: 170

Nr. von bis komm. frei

A1 Raiffeisenstr. 2a altersgem. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E1 Raiffeisenstr. 2a Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E2 Raiffeisenstr. 2a Natur 16 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E3 Raiffeisenstr. 2a Natur 16 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E4 Am Lärchenweg Natur 16 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K1 Raiffeisenstr. 2a Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K2 Raiffeisenstr. 2a Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K3 Raiffeisenstr. 2a Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R1 Raiffeisenstr. 2a E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Raiffeisenstr. 2a E/R Krippe 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R3 Raiffeisenstr. 2a E/R Kinderggrp 20 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R4 Raiffeisenstr. 2a E/R altersgem. 7 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R6 Raiffeisenstr. 2a E/R Krippe 10 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R8 Raiffeisenstr. 2a E/R altersgem. 15 15:00 17:00 10 2023/2024 x

R9 Raiffeisenstr. 2a E/R altersgem. 7 07:00 08:00 5 2023/2024 x

TP Dorfstr. 6 Felde 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 35 5 40 44 90,9%

Ü3 78 78 73 106,8%

SK 0 0 0 170 0,0%

Gemeinde Felde

Gemeinde Felde

Gemeinde: Felde

Amt Achterwehr

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Gemeinde Felde

Gemeinde Felde

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Felde

Gemeinde Felde

Gemeinde Felde

Gemeinde Felde

Gemeinde Felde

Gemeinde Felde

Gemeinde Felde

Gemeinde Felde

Gemeinde Felde

Gemeinde Felde

Gemeinde Felde
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 59

Amt: 3-6,5 Jahre: 99

7-14 Jahre: 152

Nr. von bis komm. frei

K1 Karkkamp 4 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K2 Karkkamp 4 Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

E1 Karkkamp 17a Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E2 Karkkamp 17a Kinderggrp 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E3 Karkkamp 17a Natur 16 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E4 Karkkamp 17a Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

A1 Karkkamp 17a altersgem. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R1 Karkkamp 4 E/R Krippe 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Karkkamp 17a E/R altersgem 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R7 Karkkamp 17a E/R Kinderggrp 20 14:00 16:00 10 2023/2024 x

R8 Karkkamp 17a E/R Kinderggrp 20 14:00 16:00 10 2023/2024 x

R10 Karkkamp 4 E/R Krippe 10 14:00 16:00 10 2023/2024 x

TP Am Ihlberg 18a Melsdorf 3 KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP Köhlerkoppel 20 Melsdorf 5 U3 25 8 33 59 55,9%

Ü3 81 0 81 99 81,8%

SK 0 0 0 152 0,0%

Gemeinde Melsorf

Gemeinde Melsorf

Gemeinde Melsorf

Gemeinde Melsorf

Gemeinde Melsorf

Gemeinde Melsorf

Gemeinde Melsorf

Gemeinde Melsorf

Gemeinde Melsorf

Gemeinde Melsorf
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Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Melsorf

Gemeinde Melsorf

Gemeinde: Melsdorf

Amt Achterwehr

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 43

Amt: 3-6,5 Jahre: 70

7-14 Jahre: 76

Nr. von bis komm. frei

A1 Dorfstr. 45a altersgem. 15 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

A2 Dorfstr. 45a altersgem. 15 07:30 14:30 35 2023/2024 x

E1 Dorfstr. 45a Kinderggrp 20 07:30 14:30 35 2023/2024 x

E2 Dorfstr. 45a Natur 16 07:30 14:30 35 2023/2024 x

R1 Dorfstr. 45a E/R altersgem. 15 14:30 16:00 7,5 2023/2024 x

R3 Dorfstr. 45a E/R altersgem. 7 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

ITP Dorfstr. 73 Ottendorf 3

ITP Dorfstr. 73 Ottendorf 5

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 10 8 18 43 41,9%

Ü3 56 0 56 70 80,0%

SK 0 0 0 76 0,0%

Bemerkung:

Gemeinde:

Amt Achterwehr

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Ottendorf

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 51

Amt: 3-6,5 Jahre: 75

7-14 Jahre: 141

Nr. von bis komm. frei

E1 Mönkbergseck 27 Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E2 Mönkbergseck 27 Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E3 Mönkbergseck 27 Natur 16 08:00 13:00 25 2023/2024 x

K1 Mönkbergseck 27 Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

K2 Mönkbergseck 27 Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

R1 Mönkbergseck 27 E/R Krippe 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Mönkbergseck 27 E/R Kinderggrp 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R3 Mönkbergseck 27 E/R Kinderggrp 20 13:00 15:00 10 2023/2024 x

R4 Mönkbergseck 27 E/R Kinderggrp. 20 13:00 15:00 10 2023/2024 x

R5 Mönkbergseck 27 E/R altersgem. 15 15:00 16:00 5 2023/2024 x

TP Sturenberg 32 Quarnbek 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP U3 20 5 25 51 49,0%

Ü3 56 0 56 75 74,7%

SK 0 0 0 141 0,0%

Gemeinde Quarnbek

Gemeinde Quarnbek

Kita/Träger

Gemeinde Quarnbek

Gemeinde Quarnbek

Gemeinde Quarnbek

Gemeinde Quarnbek

Gemeinde Quarnbek

Gemeinde Quarnbek

Gemeinde Quarnbek

Gemeinde Quarnbek

Gemeinde: Quarnbek

Amt Achterwehr

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 37

Amt: 3-6,5 Jahre: 66

7-14 Jahre: 111

Nr. von bis komm. frei

A1 Dorfstr. 1 altersgem. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

A2 Dorfstr. 1 altersgem. 15 08:00 14:00 30 2023/2024

K1 Schulweg 7 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E1 Dorfstr. 1 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E2 Dorfstr. 1 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E3 Dorfstr. 1 Natur 16 08:00 12:00 20 2023/2024 x

R1 Dorfstr. 1 E/R altersgem. 15 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R2 Dorfstr. 1 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R3 Dorfstr. 1 E/R altersgem. 15 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R4 Dorfstr. 1 E/R altersgem. 7 15:00 16:00 5 2023/2024 x

R5 Dorfstr. 1 E/R altersgem. 15 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 20 0 20 37 54,1%

Ü3 76 0 76 66 115,2%

SK 0 0 0 111 0,0%

Gemeinde:

Amt Achterwehr

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Förderzeitraum

 bis

Träger

Westensee

Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein 

Bemerkung:

Schließzeiten: 20 Tage

Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein 

Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein 

Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein 

Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein 

Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein 

Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein 

Kita/Träger

Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein 

Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein 

Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein 

Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein 

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 191

Amt: 3-6,5 Jahre: 275

7-14 Jahre: 444

Nr. von bis komm. frei

A1 Birkenweg 25 altersgem. 15 07:30 15:00 37,5 2023/2024 x

E1 Birkenweg 25 Kinderggrp 20 08:00 15:00 35 2023/2024 x

E2 Birkenweg 25 Kinderggrp 20 08:00 15:00 35 2023/2024 x

E3 Birkenweg 25 Natur 16 08:00 13:00 25 2023/2024 x

K1 Birkenweg 25 Krippe 10 07:30 15:00 37,5 2023/2024 x

R1 Birkenweg 25 E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R3 Birkenweg 25 E/R Kinderggrp. 10 15:00 16:00 5 2023/2024 x

E4 Möhlenkamp 26b Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E5 Möhlenkamp 26b Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E6 Möhlenkamp 26b Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E7 Möhlenkamp 26b Natur 16 08:00 16:00 40 2023/2024 x

K2 Möhlenkamp 26b Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

K3 Möhlenkamp 26b Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

R4 Möhlenkamp 26b E/R Kinderggrp. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R5 Möhlenkamp 26b E/R Kinderggrp. 20 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R6 Möhlenkamp 26b E/R Kinderggrp. 15 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R7 Möhlenkamp 26b E/R Kinderggrp. 20 15:00 16:00 5 2023/2024 x

R8 Möhlenkamp 26b E/R Krippe 5 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde:

Amt Bordesholm

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bordesholm

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

Gemeinde: 0-3 Jahre: 191

Amt: 3-6,5 Jahre: 275

7-14 Jahre: 444

Nr. von bis komm. frei

E8 Bahnhofstr. 60 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E9 Bahnhofstr. 60 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K4 Bahnhofstr. 60 Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

I1 Bahnhofstr. 60 integr. Grp 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R9 Bahnhofstr. 60 E/R Kinderggrp. 20 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R10 Bahnhofstr. 60 E/R Kinderggrp. 20 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R12 Bahnhofstr. 60 E/R Krippe 5 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R16 Bahnhofstr. 60 E/R Kinderggrp. 10 14:00 15:00 5 2023/2024 x

E10 Lindenplatz 18 Kinderggrp 15 07:30 15:00 37,5 2023/2024 x

A2 Wildhofstr.23 altersgem. 15 08:30 15:00 32,5 2023/2024 x

A3 Wildhofstr.23 altersgem. 15 08:30 12:30 20 2023/2024 x

R13 Wildhofstr.23 E/R altersgem. 15 07:30 08:30 5 2023/2024 x

R17 Wildhofstr.23 E/R Kinderggrp. 10 08:00 08:30 2,5 2023/2024 x

R18 Wildhofstr.23 E/R Kinderggrp. 15 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

R19 Wildhofstr.23 E/R Kinderggrp. 10 14:00 15:00 5 2023/2024 x

E11 Eidersteder Str. 22 Kinderggrp 20 08:00 15:00 35 2023/2024 x

E12 Eidersteder Str. 22 Kinderggrp 20 08:00 15:00 35 31.07.2023 x

K5 Eidersteder Str. 22 Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

K6 Eidersteder Str. 22 Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

R14 Eidersteder Str. 22 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R15 Eidersteder Str. 22 E/R Kinderggrp. 15 15:00 16:00 5 2023/2024 x

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bordesholm

Kindergartenjahr:

Bordesholm
Amt Bordesholm

2022/2023

Kindergruppe im Bürgerhaus e.V.
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Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bordesholm

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bordesholm

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bordesholm

Die kleinen Früchtchen e.V.

Kindergruppe im Bürgerhaus e.V.

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bordesholm

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bordesholm
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Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bordesholm

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bordesholm

Kindergruppe im Bürgerhaus e.V.

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Bordesholm

Kindergruppe im Bürgerhaus e.V.

Kindergruppe im Bürgerhaus e.V.

Kindergruppe im Bürgerhaus e.V.

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

Gemeinde: 0-3 Jahre: 191

Amt: 3-6,5 Jahre: 275

7-14 Jahre: 444

Nr. von bis komm. frei

TP Friedrich-Heyn-Str. 8a Bordesholm 5

TP Eiderkamspredder 5 Bordesholm 5

TP Langenheisch 7 Bordesholm 5

TP Eiderkamspweg 2a Bordesholm 5

TP Finnenredder 50 Bordesholm 5

TP Oelendiek 6 Bordesholm 5

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 75 30 105 191 55,0%

Ü3 272 0 272 275 98,9%

SK 0 0 0 444 0,0%

Bemerkung:

KiTa Birkenweg: flex. Rdztangeb. 16 - 17 Uhr

KiTa Möhlenkamp: flex. Rdztangeb. 16 - 17 Uhr

KiTa am See: flex. Rdztangeb. 16 - 17 Uhr

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bordesholm
Amt Bordesholm

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 42

Amt: 3-6,5 Jahre: 67

7-14 Jahre: 92

Nr. von bis komm. frei

K1 Oberdorf 17a Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

E1 Oberdorf 17a Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E2 Oberdorf 17a Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R1 Oberdorf 17a E/R altersgem. 15 07:15 08:00 3,75 2023/2024 x

R2 Oberdorf 17a E/R Kinderggrp. 20 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R3 Oberdorf 17a E/R Kinderggrp. 10 15:00 16:00 5 2023/2024 x

E3 Dorfstr. 6-8 Kinderggrp 20 07:30 14:00 32,5 2023/2024 x

TP

Reichsbund-

siedlung 4 Brügge 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP Oberdorf 12 Brügge 5 U3 10 10 20 42 47,6%

Ü3 60 0 60 67 89,6%

SK 0 0 0 92 0,0%
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Gemeinde: Brügge

Amt Bordesholm

Kindergartenjahr: 2022/2023

St. Johannis Kirchengemeinde

Gemeinde Brügge

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Brügge

Gemeinde Brügge

Gemeinde Brügge

Gemeinde Brügge

Gemeinde Brügge

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 24

Amt: 3-6,5 Jahre: 11

7-14 Jahre: 17

Nr. von bis komm. frei

TP Wischhof 3a Groß Buchwald 5

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 0 5 5 24 20,8%

Ü3 0 0 0 11 0,0%

SK 0 0 0 17 0,0%
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Gemeinde: Groß Buchwald

Amt Bordesholm

Kindergartenjahr: 2022/2023

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 12

Amt: 3-6,5 Jahre: 15

7-14 Jahre: 37

Nr. von bis komm. frei

A1 Dorfstr. 36 altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E1 Dorfstr. 36 Natur 16 08:00 13:00 25 2023/2024 x

R1 Dorfstr. 36 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Dorfstr. 36 E/R altersgem. 15 13:00 15:00 10 2023/2024 x

ITP KiTas TP gesamt Kinder Quote

ITP U3 5 0 5 12 41,7%

Ü3 26 0 26 15 173,3%

SK 0 0 0 37 0,0%
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Gemeinde: Mühbrook

Amt Bordesholm

Kindergartenjahr: 2022/2023

Gemeinde Mühbrook

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Mühbrook

Gemeinde Mühbrook

Gemeinde Mühbrook

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 4

Amt: 3-6,5 Jahre: 7

7-14 Jahre: 17

Nr. von bis komm. frei

TP Dorfstr. 7 Reesdorf 5

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 0 5 5 4 125,0%

Ü3 0 0 0 7 0,0%

SK 0 0 0 17 0,0%

Gemeinde:

Amt Bordesholm

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Reesdorf

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 5

Amt: 3-6,5 Jahre: 10

7-14 Jahre: 16

Nr. von bis komm. frei

TP Dorfstr. 5a Schönbek 5

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 0 5 5 5 100,0%

Ü3 0 0 0 10 0,0%

SK 0 0 0 16 0,0%

SchönbekGemeinde:

Amt Bordesholm

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 83

Amt: 3-6,5 Jahre: 109

7-14 Jahre: 251

Nr. von bis komm. frei

E1 Schulstr. 8 Kinderggrp 20 08:00 15:00 35 2023/2024 x

E2 Schulstr. 8 Kinderggrp 20 08:00 15:00 35 2023/2024 x

E3 Rosenstr. 30 Kinderggrp 20 08:00 15:00 35 2023/2024 x

E4 Rosenstr. 30 Kinderggrp 20 08:00 15:00 35 2023/2024 x

E5 Rosenstr. 30 Kinderggrp 20 08:00 15:00 35 2023/2024 x

K1 Rosenstr. 30 Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

K2 Rosenstr. 30 Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

K3 Rosenstr. 30 Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

R1 Rosenstr. 30 E/R Krippe 5 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R2 Rosenstr. 30 E/R Kinderggrp. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R3 Rosenstr. 30 E/R Krippe 10 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R4 Rosenstr. 30 E/R Kinderggrp. 20 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R5 Rosenstr. 30 E/R Krippe 5 15:00 16:00 5 2023/2024 x

R6 Rosenstr. 30 E/R Kinderggrp. 20 15:00 16:00 5 2023/2024 x

R7 Rosenstr. 30 E/R altersgem. 7 16:00 17:00 5 2023/2024 x

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 30 0 30 83 36,1%

TP Ü3 100 0 100 109 91,7%

SK 0 0 0 251 0,0%

Gemeinde Wattenbek

Gemeinde Wattenbek

Gemeinde Wattenbek

Gemeinde Wattenbek

Gemeinde Wattenbek

Gemeinde Wattenbek

Gemeinde Wattenbek

Gemeinde Wattenbek

Gemeinde Wattenbek

Gemeinde Wattenbek

Gemeinde Wattenbek

Gemeinde Wattenbek

Gemeinde Wattenbek
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Gemeinde: Wattenbek

Amt Bordesholm

Kindergartenjahr: 2022/2023

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Wattenbek

Gemeinde Wattenbek

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 78

Amt: 3-6,5 Jahre: 130

7-14 Jahre: 338

Nr. von bis komm. frei

E1 Schulstraße 48 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E2 Schulstraße 48 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E3 Schulstraße 48 Kinderggrp 20 08:00 15:00 35 2023/2024 x

E4 Schulstraße 48 Kinderggrp 20 08:00 15:00 35 2023/2024 x

K1 Schulstraße 48 Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

R1 Schulstraße 48 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Schulstraße 48 E/R Kinderggrp. 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R7 Schulstraße 48 E/R Krippe 5 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R3 Schulstraße 48 E/R altersgem. 15 15:00 16:00 5 2023/2024 x

R6 Schulstraße 48 E/R Kinderggrp. 15 15:00 16:00 5 2023/2024 x

E5 Kirchenstraße 3 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

A1 Kirchenstraße 3 altersgem. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K2 Kirchenstraße 3 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R4 Kirchenstraße 3 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R6 Kirchenstraße 3 E/R altersgem. 15 14:00 16:00 10 2023/2024 x

K3 Schulstraße 48a Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K4 Schulstraße 48a Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

K5 Schulstraße 48a Krippe 5 08:00 15:00 35 2023/2024 x

R5 Schulstraße 48a E/R Krippe 10 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R8 Schulstraße 48a E/R Krippe 10 15:00 16:00 5 2023/2024 x Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Gemeinde:

Amt Dänischenhagen

Kindergartenjahr: 2022/2023
O

rt
s
te

il
/S

tr
a
ß

e

G
ru

p
p

e
n

a
rt

G
ru

p
p

e
n

g
rö

ß
e

Öffnungszeit

Ö
ff

n
u

n
g

s
z
e
it

p
ro

 W
o

c
h

e

Dänischenhagen

Förderzeitraum

 bis

Träger

DRK Ortsverein Dänischenhagen

DRK Ortsverein Dänischenhagen

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Kita/Träger

DRK Ortsverein Dänischenhagen

DRK Ortsverein Dänischenhagen

DRK Ortsverein Dänischenhagen

DRK Ortsverein Dänischenhagen

DRK Ortsverein Dänischenhagen

DRK Ortsverein Dänischenhagen

DRK Ortsverein Dänischenhagen

DRK Ortsverein Dänischenhagen

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 78

Amt: 3-6,5 Jahre: 130

7-14 Jahre: 338

Nr. von bis komm. frei

ITP KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP U3 50 0 50 78 64,1%

Ü3 110 0 110 130 84,6%

SK 0 0 0 338 0,0%

Gemeinde: Dänischenhagen

Amt Dänischenhagen

Kindergartenjahr: 2022/2023

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/TrägerO
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 88

Amt: 3-6,5 Jahre: 115

7-14 Jahre: 269

Nr. von bis komm. frei

E1 An der Schule 9a Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E2 An der Schule 9a Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K1 An der Schule 9a Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R1 An der Schule 9a E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 An der Schule 9a E/R Krippe 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R3 An der Schule 9a E/R Kinderggrp. 20 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R4 An der Schule 9a E/R Krippe 10 14:00 15:00 5 2023/2024 x

E3 Jägersberg 1a Kinderggrp 20 07:00 15:00 40 2023/2024 x

E4 Jägersberg 1a Kinderggrp 20 07:00 16:00 45 2023/2024 x

K2 Jägersberg 1a Krippe 10 07:00 16:00 45 2023/2024 x

K4 Jägersberg 1a Krippe 10 07:00 15:00 40 2023/2024 x

E5 Kirchstr. 13 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K3 Kirchstr. 13 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R5 Kirchstr. 13 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R6 Kirchstr. 13 E/R altersgem. 15 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R7 Kirchstr. 13 E/R Krippe 5 14:00 15:00 5 2023/2024 x Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Kita/Träger

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Elterninitiative Schwedeneck e.V. 

Elterninitiative Schwedeneck e.V. 

DRK Kreisverband Rendsburg-Eckernförde

DRK Kreisverband Rendsburg-Eckernförde

DRK Kreisverband Rendsburg-Eckernförde

DRK Kreisverband Rendsburg-Eckernförde

Elterninitiative Schwedeneck e.V. 

DRK Kreisverband Rendsburg-Eckernförde

DRK Kreisverband Rendsburg-Eckernförde

Elterninitiative Schwedeneck e.V. 

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

DRK Kreisverband Rendsburg-Eckernförde

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Gemeinde: Schwedeneck, Noer

Amt Dänischenhagen

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 88

Amt: 3-6,5 Jahre: 115

7-14 Jahre: 269

Nr. von bis komm. frei

TP An der Steilküste Noer 5

TP Kirchstr. 23 Schwedeneck 5

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 40 10 50 88 56,8%

Ü3 100 0 100 115 87,0%

SK 0 0 0 269 0,0%

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/TrägerO
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Gemeinde: Schwedeneck, Noer

Amt Dänischenhagen

Kindergartenjahr: 2022/2023

Bemerkung:

R3 und R4 nur von montags bis donnerstags

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 32

Amt: 3-6,5 Jahre: 50

7-14 Jahre: 134

Nr. von bis komm. frei

E1 Am Mühlenteich 1a Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E2 Am Mühlenteich 1a Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E3 Am Mühlenteich 1a Natur 16 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R1 Am Mühlenteich 1a E/R Kinderggrp 20 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R2 Am Mühlenteich 1a E/R Kinderggrp 10 14:00 16:00 10 2023/2024 X

R3 Am Mühlenteich 1a E/R Kinderggrp 15 14:00 16:00 10 2023/2024 X

TP

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 0 0 0 32 0,0%

Ü3 56 0 56 50 112,0%

SK 0 0 0 134 0,0%

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Gemeinde: Strande

Amt Dänischenhagen

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Förderzeitraum
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Kita/Träger

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 40

Amt: 3-6,5 Jahre: 68

7-14 Jahre: 101

Nr. von bis komm. frei

E1 Dorfstraße 56 a Kinderggrp 20 07:00 13:00 30 2023/2024 x

E2 Dorfstraße 56 a Natur 16 07:00 13:00 30 2023/2024 x

K1 Dorfstraße 56 a Krippe 10 07:00 13:00 30 2023/2024 x

A1 Dorfstraße 56 a altersgem. 15 07:00 13:00 30 2023/2024 x

R1 Dorfstraße 56 a E/R Kinderggrp. 20 13:00 15:00 10 2023/2024 x

R2 Dorfstraße 56 a E/R Krippe 10 13:00 15:00 10 2023/2024 x

R3 Dorfstraße 56 a E/R altersgem. 15 13:00 15:00 10 2023/2024 x

TP

TP

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 15 0 15 40 37,5%

Ü3 46 0 46 68 67,6%

SK 0 0 0 101 0,0%

Gemeinde Felm

Gemeinde Felm

Kita/Träger

Gemeinde Felm

Gemeinde Felm

Gemeinde Felm

Gemeinde Felm

Gemeinde Felm

Gemeinde:

Dänischer Wohld

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Felm
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 189

Amt: 3-6,5 Jahre: 360

7-14 Jahre: 615

Nr. von bis komm. frei

E1 Am Sportplatz 16 Kinderggrp 20 08:00 16:00 40 2023/2024 x

E2 Am Sportplatz 16 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K1 Am Sportplatz 16 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K2 Am Sportplatz 16 Krippe 10 08:00 16:00 40 2023/2024 x

A1 Am Sportplatz 16 altersgem. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

I1 Am Sportplatz 16 Integr. Grp. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R1 Am Sportplatz 16 E/R Kinderggrp. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Am Sportplatz 16 E/R Kinderggrp. 20 14:00 16:00 10 2023/2024 x

R3 Am Sportplatz 16 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R4 Am Sportplatz 16 E/R altersgem. 7 14:00 16:00 10 2023/2024 x

E3 Pastorengang 13 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E4 Pastorengang 13 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R6 Pastorengang 13 E/R Kinderggrp. 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

K3 Am Brook 16 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K4 Am Brook 16 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R7 Am Brook 16 E/R Krippe 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

A2 Herrenstr. 4 altersgem. 15 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

R8 Am Brook 16 E/R Krippe 5 14:00 16:00 10 2023/2024 x

R18 Am Brook 16 E/R Kinderggrp. 15 14:00 16:00 15 2023/2024 x

Gemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf
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Gemeinde: Gettorf

Dänischer Wohld

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Gemeinde Gettorf

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 189

Amt: 3-6,5 Jahre: 360

7-14 Jahre: 615

Nr. von bis komm. frei

E6 Ofeld 29 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E7 Ofeld 29 Kinderggrp 20 08:00 16:00 40 2023/2024 x

K5 Ofeld 29 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K6 Ofeld 29 Krippe 10 08:00 16:00 40 2023/2024 x

A3 Ofeld 29 altersgem. 15 08:00 16:00 40 2023/2024 x

R9 Ofeld 29 E/R Krippe 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R10 Ofeld 29 E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

E8 Parkallee 7 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E9 Parkallee 7 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E10 Parkallee 7 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E11 Parkallee 7 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E12 Parkallee 7 Natur 16 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K7 Parkallee 7 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K8 Parkallee 7 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

A4 Fischerstr. 14 altersgem. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R11 Parkallee 7 E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R12 Parkallee 7 E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R13 Parkallee 7 E/R Kinderggrp. 20 14:00 16:00 10 2023/2024 x

R14 Parkallee 7 E/R Kinderggrp. 20 14:00 16:00 10 2023/2024 x

R15 Parkallee 7 E/R Krippe 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R16 Parkallee 7 E/R Krippe 10 14:00 16:00 10 2023/2024 x

R17 Fischerstr. 14 E/R altersgem. 7 07:00 08:00 5 2023/2024 x

Gemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf

Pädiko e.V.

Kita/TrägerÖ
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Pädiko e.V.

Pädiko e.V.

Pädiko e.V.

Pädiko e.V.
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Gemeinde: Gettorf

Dänischer Wohld

Kindergartenjahr: 2022/2023

Pädiko e.V.

Pädiko e.V 

Gemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 189

Amt: 3-6,5 Jahre: 360

7-14 Jahre: 615

Nr. von bis komm. frei

R19 Parkallee 7 E/R Kinderggrp. 10 14:00 16:00 10 2023/2024 x

R20 Parkallee 7 E/R Krippe 5 07:00 08:00 5 2023/2024 x

TP Gartenstr. 24 Gettorf 5

TP Rosenweg 5 Gettorf 5

TP Parkallee 2 Gettorf 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP Am Bürgerpark 18 Gettorf 5 U3 100 34 134 189 70,9%

TP Süderstr. 15 Gettorf 5 Ü3 291 0 291 360 80,8%

TP Hasselrott 48 Gettorf 5 SK 0 0 0 615 0,0%

TP Amselstieg 1 Gettorf 4

Kita/Träger

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Träger

Gemeinde Gettorf

Gemeinde Gettorf

Bemerkung:

Pädiko: - Randztangeb. Krippe 7 - 8 Uhr

                 -Randztangeb. Kiggrp 7 - 8 Uhr

Gemeinde: Gettorf

Dänischer Wohld
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 46

Amt: 3-6,5 Jahre: 78

7-14 Jahre: 99

Nr. von bis komm. frei

E1

Königsförder 

Str. 2a Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

A1

Königsförder 

Str. 2a altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E2

Raiffeisenstr. 

Revensdorf Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

K1

Königsförder 

Str. 2a Krippe 10 08:00 13:00 25 31.07.2023 x

R1

Königsförder 

Str. 2a E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2

Königsförder 

Str. 2a E/R altersgem. 15 13:00 16:00 15 2023/2024 x

R3

Königsförder 

Str. 2a E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R4

Königsförder 

Str. 2a E/R Kinderggrp. 20 13:00 16:00 15 2023/2024 x

Ü3 50 0 50 78 64,1%

SK 0 0 0 99 0,0%

Gemeinde Lindau

Gemeinde Lindau

Gemeinde Lindau

Gemeinde Lindau

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Lindau

Gemeinde Lindau

Gemeinde Lindau

Gemeinde Lindau

Gemeinde: Lindau

Dänischer Wohld

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 35

Amt: 3-6,5 Jahre: 57

7-14 Jahre: 72

Nr. von bis komm. frei

E1 Dorfstraße 6a Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

A1 Dorfstraße 6a altersgem. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K1 Am Dorfplatz 12 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R1 Dorfstraße 6a E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Dorfstraße 6a E/R altersgem. 15 14:00 15:00 5 2023/2024 x

ITP

ITP

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 15 0 15 35 42,9%

Ü3 30 0 30 57 52,6%

SK 0 0 0 72 0,0%

AWO Landesverband Schleswig-Holstein

AWO Landesverband Schleswig-Holstein

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

AWO Landesverband Schleswig-Holstein

AWO Landesverband Schleswig-Holstein

AWO Landesverband Schleswig-Holstein

Gemeinde:

Dänischer Wohld

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 41

Amt: 3-6,5 Jahre: 38

7-14 Jahre: 66

Nr. von bis komm. frei

E1 Hauptstraße 24 Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

K1 Hauptstraße 24 Krippe 10 08:00 13:00 25 2023/2024 x

A1 Hauptstraße 24 altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

R1 Hauptstraße 24 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Hauptstraße 24 E/R Kinderggrp. 20 13:00 16:00 15 2023/2024 x

R3 Hauptstraße 24 E/R altersgem. 15 13:00 16:00 15 2023/2024 x

ITP

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 15 0 15 41 36,6%

Ü3 30 0 30 38 78,9%

SK 0 0 0 66 0,0%

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Neuwittenbek

Gemeinde Neuwittenbek

Gemeinde Neuwittenbek

Gemeinde Neuwittenbek

Gemeinde Neuwittenbek

Gemeinde Neuwittenbek

Gemeinde:

Dänischer Wohld

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Neuwittenbek
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 80

Amt: 3-6,5 Jahre: 127

7-14 Jahre: 183

Nr. von bis komm. frei

E1 Zur Schule 4 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E2 Zur Schule 4 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

A1 Zur Schule 4 altersgem. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R1 Zur Schule 4 E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Zur Schule 4 E/R Kinderggrp. 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R3 Zur Schule 4 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R6 Zur Schule 4 E/R Kinderggrp 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R7 Zur Schule 4 E/R altersgem. 15 14:00 16:00 10 2023/2024 x

E3 Zur Schule 1c Kinderggrp. 20 07:00 14:00 35 2023/2024 x

E4 Zur Schule 1c Kinderggrp. 20 07:00 14:00 35 2023/2024 x

E5
Am Hegenwohld

Außenst. Noer Natur 16 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E6 Im Pongbarg Natur 16 07:00 14:00 35 2023/2024 x

K2 Zur Schule 1c Krippe 10 07:00 14:00 35 2023/2024 x

K3 Zur Schule 1c Krippe 10 07:00 16:00 45 2023/2024 x

K4 Zur Schule 1c Krippe 10 07:00 16:00 45 2023/2024 x

R4 Zur Schule 1c E/R Kinderggrp. 20 14.00 16.00 10 2023/2024 x

R5 Zur Schule 1c E/R Kinderggrp. 20 14.00 16.00 10 2023/2024 x Gemeinde Osdorf

Gemeinde Osdorf

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Gemeinde Osdorf

Gemeinde Osdorf

Gemeinde Osdorf  

Kita/Träger

Osdorf

Gemeinde Osdorf

Gemeinde Osdorf

Gemeinde Osdorf

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Gemeinde Osdorf

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Gemeinde:

Dänischer Wohld

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 80

Amt: 3-6,5 Jahre: 127

7-14 Jahre: 183

Nr. von bis komm. frei

TP Hauptstr. 16a Osdorf 5

TP Gildeweg25 Osdorf 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 50 10 60 80 75,0%

Ü3 132 0 132 127 103,9%

SK 0 0 0 183 0,0%

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/TrägerO
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Kindergartenjahr: 2021/2022

Gemeinde:

Dänischer Wohld

Osdorf
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 14

Amt: 3-6,5 Jahre: 44

7-14 Jahre: 87

Nr. von bis komm. frei

E1

Roggenrader 

Weg 1 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E2

Roggenrader 

Weg 1 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K1

Roggenrader 

Weg 1 Krippe 5 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R1

Roggenrader 

Weg 1 E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2

Roggenrader 

Weg 1 E/R Kinderggrp. 20 14:00 15:00 5 2023/2024 x

Ü3 40 0 40 44 90,9%

SK 0 0 0 87 0,0%

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf

Gemeinde: Schinkel

Dänischer Wohld

Kindergartenjahr: 2022/2023
O

rt
s
te

il
/S

tr
a
ß

e

G
ru

p
p

e
n

a
rt

G
ru

p
p

e
n

g
rö

ß
e

Öffnungszeit

Ö
ff

n
u

n
g

s
z
e
it

p
ro

 W
o

c
h

e

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf
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0-3 Jahre: 43

Amt: 3-6,5 Jahre: 68

7-14 Jahre: 97

Nr. von bis komm. frei

E1 Am Steinkamp 2 Kinderggrp- 20 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

E2 Am Steinkamp 2 Kinderggrp- 15 07:30 15:00 37,5 2023/2024 x

A1 Am Steinkamp 2 altersgem. 15 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

A2 Am Steinkamp 2 altersgem. 15 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

R1 Am Steinkamp 2 E/R altersgem. 15 13:00 15:00 10 2023/2024 x

R2 Am Steinkamp 2 E/R altersgem. 15 13:00 15:00 10 2023/2024 x

R3 Am Steinkamp 2 E/R Kinderggrp. 20 13:00 15:00 10 2023/2024 x

TP Eckholz 16 Tüttendorf 5

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 10 10 20 43 46,5%

Ü3 55 0 55 68 80,9%

SK 0 0 0 97 0,0%

Gemeinde Tüttendorf

Gemeinde Tüttendorf

Gemeinde Tüttendorf

Gemeinde Tüttendorf

Gemeinde Tüttendorf

Gemeinde Tüttendorf

Gemeinde:

Dänischer Wohld

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Tüttendorf

Förderzeitraum
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Träger

Kita/Träger

Gemeinde Tüttendorf

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 33

Amt: 3-6,5 Jahre: 47

7-14 Jahre: 75

Nr. von bis komm. frei

E1 An der Kirche 20 Kinderggrp 20 07:00 14:00 35 2023/2024 x

A1 An der Kirche 20 altersgem. 15 07:00 13:00 30 2023/2024 x

A2 An der Kirche 20 altersgem. 15 07:00 17:00 50 2023/2024 x

A3 An der Kirche 20 altersgem. 15 07:00 17:00 50 2023/2024 x

H1 An der Kirche 20 Hort 15 12:30 17:00 22,5 2023/2024 x

TP No de Masch 4 Bovenau 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP U3 15 5 20 33 60,6%

Ü3 50 0 50 47 106,4%

SK 15 0 15 75 20,0%

Kita/Träger

AWO S-H gGmbH

AWO S-H gGmbH

AWO S-H gGmbH

AWO S-H gGmbH

AWO S-H gGmbH

Gemeinde:

Amt Eiderkanal

Kindergartenjahr: 2022/2023
O

rt
s
te

il
/S

tr
a
ß

e

G
ru

p
p

e
n

a
rt

G
ru

p
p

e
n

g
rö

ß
e

Öffnungszeit

Ö
ff

n
u

n
g

s
z
e
it

p
ro

 W
o

c
h

e

Bovenau
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 156

Amt: 3-6,5 Jahre: 152

7-14 Jahre: 281

Nr. von bis komm. frei

A1 Fehmarnstr. 1 altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

A2 Fehmarnstr. 1 altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

A3 Fehmarnstr. 1 altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

A6 Fehmarnstr.1 altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E1 Fehmarnstr. 1 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E2 Fehmarnstr. 1 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E3 Fehmarnstr. 1 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

R10 Fehmarnstr. 1 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Fehmarnstr. 1 E/R Krippe 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R11 Fehmarnstr. 1 E/R altersgem. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R6 Fehmarnstr. 1 E/R Kinderggrp 20 13:00 15:00 10 2023/2024 x

R12 Fehmarnstr. 1 E/R Krippe 10 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R13 Fehmarnstr. 1 E/R Krippe 10 13:00 15:00 10 2023/2024 x

R9 Fehmarnstr. 1 E/R altersgem. 15 15:00 16:00 5 2023/2024 x

E4 Öhldörp 62 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E5 Öhldörp 62 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

A4 Öhldörp 62 altersgem. 15 07:00 14:00 35 2023/2024 x

A5 Öhldörp 62 altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

R3 Öhldörp 62 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R4 Öhldörp 62 E/R altersgem. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

AWO S-H gGmbH

AWO S-H gGmbH

AWO S-H gGmbH

AWO S-H gGmbH

AWO S-H gGmbH

AWO S-H gGmbH

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Gemeinde: Osterrönfeld

Amt Eiderkanal

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Kita/Träger

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 156

Amt: 3-6,5 Jahre: 152

7-14 Jahre: 281

Nr. von bis komm. frei

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 30 10 40 156 25,6%

TP Im Winkel 1a Osterrönfeld 5 Ü3 160 0 160 152 105,3%

TP Memeler Weg 3 Osterrönfeld 5 SK 0 0 0 281 0,0%

Gemeinde: Osterrönfeld

Amt Eiderkanal

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 125

Amt: 3-6,5 Jahre: 192

7-14 Jahre: 352

Nr. von bis komm. frei

E1 Kanalstr. 1 Kinderggrp 15 08:00 12:00 20 2023/2024 x

E2 Kanalstr. 1 Kinderggrp 20 07:00 14:00 35 2023/2024 x

E3 Kanalstr. 1 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E4 Kanalstr. 1 Kinderggrp 20 8:00 14:00 30 2023/2024 x

K1 Kanalstr. 1 Krippe 10 07:00 14:00 35 2023/2024 x

R1 Kanalstr. 1 E/R Kinderggrp 10 14:00 15:00 5 2023/2024 x

E6

Am Buchenknick 

1 Kinderggrp 20 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

E7

Am Buchenknick 

1 Kinderggrp 20 07:30 14:00 32,5 2023/2024 x

A1

Am Buchenknick 

1 altersgem. 15 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

A2

Am Buchenknick 

1 altersgem. 15 07:30 14:00 32,5 2023/2024 x

R5

Am Buchenknick 

1 E/R altersgem. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R6

Am Buchenknick 

1 E/R Kinderggrp 20 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R7

Am Buchenknick 

1 E/R Kinderggrp 20 15:00 16:00 5 2023/2024 x

Ev.-Luth Kirchengemeinde St. Johannis

Gemeinde: Schacht-Audorf

Amt Eiderkanal

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Ev.-Luth Kirchengemeinde St. Johannis

Ev.-Luth Kirchengemeinde St. Johannis

AWO S-H gGmbH

AWO S-H gGmbH

AWO S-H gGmbH

Ev.-Luth Kirchengemeinde St. Johannis

Ev.-Luth Kirchengemeinde St. Johannis

AWO S-H gGmbH

AWO S-H gGmbH

AWO S-H gGmbH

Ev.-Luth Kirchengemeinde St. Johannis

AWO S-H gGmbH

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 125

Amt: 3-6,5 Jahre: 192

7-14 Jahre: 352

Nr. von bis komm. frei

E8 Dorfstr. 14 Kinderggrp 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E9 Dorfstr. 14 Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

K2 Dorfstr. 14 Krippe 10 08:00 13:00 25 2023/2024 x

R2 Dorfstr. 14 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R3 Dorfstr. 14 E/R altersgem. 15 13:00 15:00 10 2023/2024 x

R4 Dorfstr. 14 E/R altersgem. 15 13:00 15:00 10 2023/2024 x

TP Dorfstr. 15 Schacht-Audorf 5

TP Dorfstr. 40 Schacht-Audorf 5

TP Kastanienweg 1 Schacht-Audorf 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP
Zum Eichengrund 

21 Schacht-Audorf 5 U3 30 25 55 125 44,0%

TP
Zum Eichengrund 

21 Schacht-Audorf 5 Ü3 170 0 170 192 88,5%

SK 0 0 0 352 0,0%

Träger
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Förderzeitraum

 bis

Bemerkung:

KiTa St. Johannis: flex. Rdztang. 15-16 Uhr

Brücke RD-ECK e.V.

Gemeinde: Schacht-Audorf

Amt Eiderkanal

Brücke RD-ECK e.V.

Brücke RD-ECK e.V.

Brücke RD-ECK e.V.

Kita/Träger

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Brücke RD-ECK e.V.

Brücke RD-ECK e.V.
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 53

Amt: 3-6,5 Jahre: 75

7-14 Jahre: 160

Nr. von bis komm. frei

A4 Dorfstr. 8 altersgem. 15 07:30 12:30 25 2023/2024 x

A5 Dorfstr. 8 altersgem. 15 07:30 14:30 35 2023/2024 x

R2 Dorfstr. 8 E/R altersgem. 7 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R3 Dorfstr. 8 E/R altersgem. 7 14:30 15:30 5 2023/2024 x

A2 Dorfstr. 12a altersgem. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R1 Dorfstr. 12a E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Dorfstr. 12a E/R altersgem. 15 14:00 16:00 10 2023/2024 x

TP Mühlenweg 3 Ostenfeld 5

TP Mühlenweg 3 Ostenfeld 5

TP Kieler Str. 9 Ostenfeld 5

TP Dorfstr. 1 Haßmoor 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 15 20 35 53 66,0%

Ü3 30 0 30 75 40,0%

SK 0 0 0 160 0,0%Bemerkung:

Zentrum für Kirchliche Dienste

Zentrum für Kirchliche Dienste
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Zentrum für Kirchliche Dienste

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Pädiko e.V. (Ostenfeld)

Pädiko e.V. (Ostenfeld)

Pädiko e.V. (Ostenfeld)

Pädiko e.V. (Ostenfeld)

Gemeinde:

Amt Eiderkanal

Kindergartenjahr: 2022/2023

Schülldorf, Ostenfeld, Rade/r., Haßmoor

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 210

Amt: 3-6,5 Jahre: 237

7-14 Jahre: 529

Nr. von bis komm. frei

E1 Dickskamp 6 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E2 Dickskamp 6 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E3 Dickskamp 6 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E4 Dickskamp 6 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E5 Brückenstr. 24 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K1 Dickskamp 6 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K2 Dickskamp 6 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K3 Dickskamp 6 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R1 Dickskamp 6 E/R altersgem. 15 06:30 07:00 2,5 2023/2024 x

R2 Dickskamp 6 E/R altersgem. 15 16:00 17:00 5 2023/2024 x

R7 Dickskamp 6 E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R9 Dickskamp 6 E/R Kinderggrp. 20 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R11 Dickskamp 6 E/R Kinderggrp. 20 14:00 16:00 10 2023/2024 x

R12 Dickskamp 6 E/R Kinderggrp. 20 14:00 16:00 10 2023/2024 x

R13 Dickskamp 6 E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R14 Dickskamp 6 E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R16 Dickskamp 6 E/R Krippe 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R17 Dickskamp 6 E/R Krippe 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R18 Dickskamp 6 E/R Krippe 10 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R20 Dickskamp 6 E/R Krippe 10 14:00 16:00 10 2023/2024 x

Gemeinde Flintbek

Gemeinde Flintbek

Gemeinde Flintbek

Gemeinde Flintbek

Gemeinde Flintbek

Gemeinde Flintbek

Gemeinde Flintbek

Gemeinde Flintbek

Kita/Träger

Gemeinde Flintbek

Gemeinde Flintbek

Gemeinde Flintbek

Gemeinde Flintbek

Gemeinde Flintbek

Gemeinde:

Amt Flintbek

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Flintbek

Förderzeitraum

 bis

Träger

Gemeinde Flintbek

Gemeinde Flintbek

Gemeinde Flintbek

Gemeinde Flintbek

Gemeinde Flintbek

Gemeinde Flintbek

Gemeinde Flintbek

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 210

Amt: 3-6,5 Jahre: 237

7-14 Jahre: 529

Nr. von bis komm. frei

K8 Kätnerskamp 6 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R21 Kätnerskamp 6 E/R Krippe 10 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R22 Kätnerskamp 6 E/R Krippe 10 14:00 15:00 5 2023/2024 x

E6 Dorfstr. 5 Kinderggrp 20 08:00 16:00 40 2023/2024 x

E7 Dorfstr. 5 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E8 Dorfstr. 5 Natur 16 08:00 16:00 40 2023/2024 x

K6 Dorfstr. 5 Krippe 10 08:00 16:00 40 2023/2024 x

K7 Dorfstr. 5 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R4 Dorfstr. 5 E/R Krippe 5 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R3 Dorfstr. 5 altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

E9 Storchennest 3 Kinderggrp 20 07:30 14:30 35 2023/2024 x

E10 Storchennest 3 Kinderggrp 20 07:30 14:30 35 2023/2024 x

A3 Burkamp 8 altersgem. 15 07:30 14:00 32,5 2023/2024 x

I1 Storchennest 3 Integrgrp 15 07:30 13:30 30 2023/2024 x

K4 Storchennest 3 Krippe 10 07:30 14:30 35 2023/2024 x

K5 Storchennest 3 Krippe 10 07:30 14:30 35 2023/2024 x

A4 Kätnerskamp altersgem. 15 07:30 14:30 35 2023/2024 x

E11 Langstücken 5a Naturgruppe 16 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R5 Langstücken 5a E/R Naturgrp 16 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R6 Langstücken 5a E/R Naturgrp 16 14:00 15:00 5 2023/2024 x

Gemeinde Flintbek

Gemeinde Flintbek

Gemeinde Flintbek
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Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde: Flintbek
Amt Flintbek

Kindergartenjahr: 2022/2023

Pädiko

Pädiko

Pädiko

AWO-Landesverband SH e.V.

AWO-Landesverband SH e.V.

AWO-Landesverband SH e.V.

AWO-Landesverband SH e.V.

Kindertagesstätte Kleine Füße e.V.

Ev.-Luth Kirchengemeinde Flintbek

Ev.-Luth Kirchengemeinde Flintbek

AWO-Landesverband SH e.V.

AWO-Landesverband SH e.V.

Ev.-Luth Kirchengemeinde Flintbek

Ev.-Luth Kirchengemeinde Flintbek

Ev.-Luth Kirchengemeinde Flintbek

Ev.-Luth Kirchengemeinde Flintbek

Ev.-Luth Kirchengemeinde Flintbek

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 210

Amt: 3-6,5 Jahre: 237

7-14 Jahre: 529

Nr. von bis komm. frei

TP Demenbeck 19 Flintbek 5

TP Hinterweg 8 Flintbek 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP Vogelstange 37 Flintbek 5 U3 90 30 120 210 57,1%

TP Tulpenweg 14 Flintbek 5 Ü3 247 0 247 237 104,2%

TP Butenschönsredder 50 Flintbek 5 SK 0 0 0 529 0,0%

TP Langstücken 5a Flintbek 5

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde: Flintbek
Amt Flintbek

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 57

Amt: 3-6,5 Jahre: 60

7-14 Jahre: 145

Nr. von bis komm. frei

E1 Am Markt 4 Kinderggrp 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E2 Am Markt 4 Kinderggrp 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E3 Am Markt 4 Kinderggrp 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

K1 Am Markt 4 Krippe 10 07:30 12:30 25 2023/2024 x

K2 Am Markt 4 Krippe 10 07:30 12:30 25 2023/2024 x

R1 Am Markt 4 E/R Kinderggrp 20 12:30 13:30 5 2023/2024 x

R2 Am Markt 4 E/R altersgem. 15 13:30 15:00 7,5 2023/2024 x

R3 Am Markt 4 E/R Krippe 10 12:30 13:30 5 2023/2024 x

R4 Am Markt 4 E/R Kinderggrp 10 12:30 13:30 5 2023/2024 x

R5 Am Markt 4 E/R altersgem. 7 15:00 16:00 5 2023/2024 x

R6 Am Markt 4 E/R Krippe 10 12:30 13:30 5 2023/2024 x

R7 Am Markt 4 E/R altersgem. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R8 Am Markt 4 E/R altersgem. 7 13:30 15:00 12,5 2023/2024 x

TP Bahnhofstr. 22b Alt Duvenstedt 5

TP

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 20 5 25 57 43,9%

Ü3 60 0 60 60 100,0%

SK 0 0 0 145 0,0%

Gemeinde Alt Duvenstedt

Gemeinde Alt Duvenstedt

Gemeinde Alt Duvenstedt

Gemeinde Alt Duvenstedt

Gemeinde Alt Duvenstedt

Bemerkung:

flex. Rdztangeb. 16 - 17 Uhr

Gemeinde:

Amt Fockbek

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Alt Duvenstedt

Förderzeitraum

 bis

Träger

Gemeinde Alt Duvenstedt

Gemeinde Alt Duvenstedt

Kita/Träger

Gemeinde Alt Duvenstedt

Gemeinde Alt Duvenstedt

Gemeinde Alt Duvenstedt

Gemeinde Alt Duvenstedt

Gemeinde Alt Duvenstedt

Gemeinde Alt Duvenstedt

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 164

Amt: 3-6,5 Jahre: 198

7-14 Jahre: 457

Nr. von bis komm. frei

E1 Friedhofsweg 7a Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E2 Friedhofsweg 7a Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E3 Friedhofsweg 7a Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E4 Friedhofsweg 7a Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E5 Friedhofsweg 7a Kinderggrp 20 08:00 15:00 35 2023/2024 x

I1 Friedhofsweg 7a Integr. Gruppe 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

A1 Friedhofsweg 7a altersgem. 15 08:00 15:00 45 2023/2024 x

K1 Friedhofsweg 7a Krippe 10 08:00 13:00 25 2023/2024 x

K2 Friedhofsweg 7a Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

R1 Friedhofsweg 7a E/R Kinderggrp 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Friedhofsweg 7a E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R3 Friedhofsweg 7a E/R Krippe 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R4 Friedhofsweg 7a E/R Krippe 5 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R14 Friedhofsweg 7a E/R Kinderggrp 10 13:00 14:00 5 2023/2024 x

E6 Rendsburger Str. Kinderggrp 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E8 Rendsburger Str. Kinderggrp 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E9 Rendsburger Str. Kinderggrp 10 07:30 12:30 25 bis 31.07.2023 x

A3 Rendsburger Str. altersgem. 15 07:30 12:30 25 2023/2024 x

K3 Rendsburger Str. Krippe 10 07:30 12:30 25 2023/2024 x

R7 Rendsburger Str. E/R altersgem. 15 14:30 17:00 12,5 2023/2024 x

Gemeinde Fockbek

Gemeinde Fockbek

Gemeinde Fockbek

Gemeinde Fockbek

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Zentrum für Kirchliche Dienste

Zentrum für Kirchliche Dienste
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Zentrum für Kirchliche Dienste

Gemeinde Fockbek

Gemeinde: Fockbek

Amt Fockbek

Kindergartenjahr: 2022/2023

Zentrum für Kirchliche Dienste

Zentrum für Kirchliche Dienste

Zentrum für Kirchliche Dienste

Zentrum für Kirchliche Dienste

Zentrum für Kirchliche Dienste

Zentrum für Kirchliche Dienste

Zentrum für Kirchliche Dienste

Zentrum für Kirchliche Dienste

Zentrum für Kirchliche Dienste

Zentrum für Kirchliche Dienste

Zentrum für Kirchliche Dienste

Gemeinde Fockbek

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 164

Amt: 3-6,5 Jahre: 198

7-14 Jahre: 457

Nr. von bis komm. frei

K5 Rendsburger Str. Krippe 10 07:30 12:30 25 2023/2024 x

R16 Rendsburger Str. E/R altersgem. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R17 Rendsburger Str. E/R Kinderggrp. 20 12:30 14:30 10 2023/2024 x

R18 Rendsburger Str. E/R Kinderggrp. 20 12:30 14:30 10 2023/2024 x

R19 Rendsburger Str. E/R Krippe 10 12:30 14:30 10 2023/2024 x

R20 Rendsburger Str. E/R Krippe 5 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

R21 Rendsburger Str. E/R Kinderggrp. 10 12:30 14:30 10 2023/2024 x

E7 Am Mühlenkamp Natur 16 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

K4 Im Sande 3 Krippe 10 07:30 14:30 35 2023/2024 x

R8 Im Sande 3 E/R Krippe 5 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R9 Im Sande 3 E/R Krippe 5 14:30 15:00 2,5 2023/2024 x

TP Außenweg14 Fockbek 5

TP Loher Weg Fockbek 5

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 60 10 70 164 42,7%

Ü3 201 0 201 198 101,5%

SK 0 0 0 457 0,0%

Bemerkung:

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/TrägerO
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Gemeinde: Fockbek

Amt Fockbek

Kindergartenjahr: 2022/2023

Fockbeker Strolche e.V.

Gemeinde Fockbek

Gemeinde Fockbek

Gemeinde Fockbek

Gemeinde Fockbek

Gemeinde Fockbek

Naturkindergarten Fockbek e.V.

Fockbeker Strolche e.V.

Fockbeker Strolche e.V.

Gemeinde Fockbek

Gemeinde Fockbek

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 43

Amt: 3-6,5 Jahre: 56

7-14 Jahre: 139

Nr. von bis komm. frei

E1 Achterfeld 21 Kinderggrp. 20 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

A1 Achterfeld 21 altersgem. 15 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

A2 Achterfeld 21 altersgem. 15 07:00 14:00 35 2023/2024 x

K1 Achterfeld 21 Krippe 10 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

R2 Achterfeld 21 E/R altersgem. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

K2 Achterfeld 21 Krippe 10 07:30 13:00 27,5 voraussichtlich ab 15.08.2023

TP KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 20 0 20 43 46,5%

Ü3 40 0 40 56 71,4%

SK 0 0 0 139 0,0%

Bemerkung:

Gemeinde:

Amt Fockbek

Kindergartenjahr: 2022/2023

Nübbel

Kinderstube Nübbel e.V.
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Kinderstube Nübbel e.V.

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Kinderstube Nübbel e.V.

Kinderstube Nübbel e.V.

Kinderstube Nübbel e.V.
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 27

Amt: 3-6,5 Jahre: 29

7-14 Jahre: 77

Nr. von bis komm. frei

E1

An der 

Sportkoppel Natur 16 07:30 12:30 25 2023/2024 x

A1 Dorfstr. 32 altersgem. 15 07:30 15:00 37,5 voraussichtlich zum 01.08.2023

TP Amselweg 8 Rickert 5

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 0 5 5 27 18,5%

Ü3 16 16 29 55,2%

SK 0 0 0 77 0,0%

Gemeinde: Rickert

Amt Fockbek

Kindergartenjahr: 2022/2023

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Naturkindergarten Rickert e.V.
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 35

Amt: 3-6,5 Jahre: 35

7-14 Jahre: 95

Nr. von bis komm. frei

E1 Kirchenstr. 14 Kinderggrp 20 07:00 13:00 30 2023/2024 x

E2 Kirchenstr. 14 Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

A1 Kirchenstr. 14 altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

A2 Kirchenstr. 14 altersgem. 15 14:00 17:00 15 2023/2024 x

R1 Kirchenstr. 14 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Kirchenstr. 14 E/R altersgem. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

TP

TP

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 10 0 10 35 28,6%

Ü3 60 0 60 35 171,4%

SK 0 0 0 95 0,0%

Bemerkung:

die altersgem. Nachmittagsgruppe wird nicht gezählt. Nimmt 

Kinder aus Vormittag auf

Gemeinde Breiholz

Gemeinde Breiholz

Gemeinde Breiholz

Gemeinde Breiholz

Gemeinde Breiholz

Gemeinde Breiholz

Gemeinde: Breiholz

Amt Hohner Harde

Kindergartenjahr: 2022/2023

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/TrägerO
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 45

Amt: 3-6,5 Jahre: 52

7-14 Jahre: 141

Nr. von bis komm. frei

E1 Bargstaller Str.2 Kinderggrp 20 07:00 14:00 35 2023/2024 x

E2 Bokelweg 9 Kinderggrp 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E3 Bokelweg 9 Kinderggrp 10 07:30 12:30 25 2023/2024 x

K1 Bokelweg 9 Krippe 10 07:30 12:30 25 2023/2024 x

A1 Bokelweg 9 altersgem. 15 07:30 12:30 25 2023/2024 x

A2 Bokelweg 9 altersgem. 15 07:30 12:30 25 2023/2024 x

R1 Bokelweg 9 E/R altersgem. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R2 Bokelweg 9 E/R Kinderggrp. 20 12:30 13:30 5 2023/2024 x

R3 Bokelweg 9 E/R altersgem. 15 12:30 15:00 12,5 2023/2024 x

R4 Bokelweg 9 E/R altersgem. 15 12:30 15:00 12,5 2023/2024 x

R5 Bokelweg 9 E/R Kinderggrp. 10 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

TP Klint 4 Elsdorf-W. 5

Klingt TP gesamt Kinder Quote

U3 20 5 25 45 55,6%

Ü3 70 70 52 134,6%

SK 0 0 0 141 0,0%

Gemeinde Elsdorf-Westermühlen

Gemeinde Elsdorf-Westermühlen

Gemeinde Elsdorf-Westermühlen

Gemeinde Elsdorf-Westermühlen

Gemeinde Elsdorf-Westermühlen

Gemeinde Elsdorf-Westermühlen

Gemeinde Elsdorf-Westermühlen

Gemeinde Elsdorf-Westermühlen

Gemeinde Elsdorf-Westermühlen

Gemeinde: Elsdorf-Westermühlen

Amt Hohner Harde

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Gemeinde Elsdorf-Westermühlen

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 12

Amt: 3-6,5 Jahre: 15

7-14 Jahre: 41

Nr. von bis komm. frei

A1 Dorfstr. 2 altergem. 15 07:30 12:30 25 2023/2024 x

TP Schrammoor 20 Friedrichsholm 5

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 5 5 10 12 83,3%

Ü3 10 0 10 15 66,7%

SK 0 0 0 41 0,0%

Gemeinde: Friedrichsholm

Amt Hohner Harde

Kindergartenjahr: 2022/2023

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Friedrichsholm
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 52

Amt: 3-6,5 Jahre: 48

7-14 Jahre: 118

Nr. von bis komm. frei

E1 Dorfstr. 8a Kinderggrp 20 07:00 14:00 35 2023/2024 x

E2 Dorfstr. 8a Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

K1 Dorfstr. 8a Krippe 10 07:00 14:00 35 2023/2024 x

R1 Dorfstr. 8a E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Dorfstr. 8a E/R altersgem. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

K2 Dorfstr. 8a Krippe 10 07:00 14:00 35 31.07.2024 x

E3 Scheidekoppel Natur 16 07:30 12:30 25 31.01.2023 x

TP Schulmeisterweg 9 Hamdorf 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 20 5 25 52 48,1%

Ü3 56 0 56 48 116,7%

SK 0 0 0 118 0,0%

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Hamdorf

Gemeinde Hamdorf

Gemeinde Hamdorf

Gemeinde Hamdorf

Gemeinde Hamdorf

Gemeinde Hamdorf

Gemeinde Hamdorf

Gemeinde:

Amt Hohner Harde

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Hamdorf
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 63

Amt: 3-6,5 Jahre: 79

7-14 Jahre: 206

Nr. von bis komm. frei

E1 Hauptstraße 24 Kinderggrp 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E2 Hauptstraße 24 Kinderggrp 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E3 Hauptstraße 24 Kinderggrp 20 07:30 14:00 32,5 2023/2024 x

E4 Hauptstraße 24 Kinderggrp 20 07:30 14:00 32,5 2023/2024 x

E5 Hauptstraße 24 Natur 16 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E6 Hauptstraße 24 Kinderggrp 15 07:30 12:30 25 2023/2024 x

K1 Hauptstraße 24 Krippe 10 07:30 12:30 25 2023/2024 x

K2 Hauptstraße 24 Krippe 10 07:30 12:30 25 2023/2024 x

A1 Hauptstraße 24 altersgem. 15 07:30 12:30 25 2023/2024 x

R1 Hauptstraße 24 E/R Kinderggrp. 20 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R2 Hauptstraße 24 E/R altersgem. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R3 Hauptstraße 24 E/R Kinderggrp. 15 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

R4 Hauptstraße 24 E/R altersgem. 15 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

R5 Hauptstraße 24 E/R Kinderggrp. 10 14:00 16:30 10 2023/2024 x

R6 Hauptstraße 24 E/R altersgem. 7 14:00 16:30 10 2023/2024 x

R7 Hauptstraße 24 E/R Krippe 5 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

R8 Hauptstraße 24 E/R Kinderggrp. 15 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

Gemeinde Hohn

Gemeinde Hohn

Gemeinde Hohn

Gemeinde Hohn 

Gemeinde Hohn

Gemeinde Hohn

Gemeinde Hohn 

Gemeinde Hohn

Gemeinde: Hohn

Amt Hohner Harde

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Hohn

Gemeinde Hohn

Gemeinde Hohn

Gemeinde Hohn

Gemeinde Hohn

Gemeinde Hohn 

Gemeinde Hohn

Gemeinde Hohn

Gemeinde Hohn 
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 63

Amt: 3-6,5 Jahre: 79

7-14 Jahre: 206

Nr. von bis komm. frei

TP Heisch 14 Hohn 5

TP Heischweg 3 Hohn 5

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 25 10 35 63 55,6%

Ü3 121 0 121 79 153,2%

SK 0 0 0 206 0,0%

Bemerkung:

R5 und R6 nur von Montag bis Donnerstag

Gemeinde: Hohn

Amt Hohner Harde

Kindergartenjahr: 2020/2021
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Kita/Träger
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 58

Amt: 3-6,5 Jahre: 74

7-14 Jahre: 168

Nr. von bis komm. frei

E1 Schulberg 4 Kinderggrp. 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E2 Schulberg 4 Kinderggrp. 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

K1 Schulberg 4 Krippe 10 07:30 12:30 25 2023/2024 x

K2 Schulberg 4 Krippe 10 07:30 12:30 25 2023/2024 x

A1 Schulberg 4 altersgem. 15 07:30 12:30 25 2023/2024 x

R1 Schulberg 4 E/R Hort 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Schulberg 4 E/R Krippe 10 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

R3 Schulberg 4 E/R Krippe 10 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R4 Schulberg 4 E/R Kinderggrp. 20 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

R5 Schulberg 4 E/R Kinderggrp. 20 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R6 Schulberg 4 E/R altersgem. 15 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

R7 Schulberg 4 E/R altersgem. 15 14:00 17:00 15 2023/2024 x

E3 Dorfstraße 25 Kinderggrp. 20 07:30 14:30 35 2023/2024 x

E4 Dorfstraße 25 Kinderggrp. 20 07:30 14:30 35 2023/2024 x

R8 Dorfstraße 25 E/R Kinderggrp. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R9 Dorfstraße 25 E/R Kinderggrp. 15 14:30 15:00 2,5 2023/2024 x

TP Unterhütten 33 Hütten 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP U3 25 5 30 58 51,7%

Ü3 90 0 90 74 121,6%

SK 0 0 0 168 0,0%

Dansk Skoleforning for Sydslesvig

Dansk Skoleforning for Sydslesvig

Dansk Skoleforning for Sydslesvig

Dansk Skoleforning for Sydslesvig

 Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

 Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

 Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

Gemeinde:

Hüttener Berge

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Förderzeitraum

 bis

Träger

 Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

 Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

Ascheffel (Ahlefeld-Bistensee, Damendorf, Hütten) 

 Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

 Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

Kita/Träger

 Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

 Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

 Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

 Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

 Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 48

Amt: 3-6,5 Jahre: 70

7-14 Jahre: 137

Nr. von bis komm. frei

E2 Tränkeweg 1e Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E3 Tränkeweg 1e Kinderggrp. 15 08:00 13:00 25 2020/2021 x

K1 Tränkeweg 1e Krippe 10 08:00 13:00 25 2023/2024 x

A1 Tränkeweg 1e altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

A2 Tränkeweg 1e altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

A3 Tränkeweg 1e altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

R1 Tränkeweg 1e E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Tränkeweg 1e E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R3 Tränkeweg 1e E/R altersgem. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R4 Tränkeweg 1e E/R altersgem. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R5 Tränkeweg 1e E/R Kinderggrp. 20 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R6 Tränkeweg 1e E/R altersgem. 15 14:00 15:00 5 2023/2024 x

ITP KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 25 0 25 48 52,1%

Ü3 65 0 65 70 92,9%

SK 0 0 0 137 0,0%

Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

Gemeinde: Borgstedt

Hüttener Berge

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

Bemerkung:

Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 20

Amt: 3-6,5 Jahre: 37

7-14 Jahre: 82

Nr. von bis komm. frei

A1 Schulweg 10 altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E1 Schulweg 10 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

R1 Schulweg 10 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Schulweg 10 E/R Kinderggrp. 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R3 Schulweg 10 E/R altersgem. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R4 Schulweg 10 E/R Kinderggrp. 10 13:00 14:00 5 2023/2024 x

TP

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 5 0 5 20 25,0%

Ü3 30 0 30 37 81,1%

SK 0 0 0 82 0,0%

Gemeinde: Brekendorf

Hüttener Berge

Kindergartenjahr: 2022/2023

Bemerkung:

Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R.
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Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R.

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R.

Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R.

Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R.

Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R.
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 36

Amt: 3-6,5 Jahre: 39

7-14 Jahre: 102

Nr. von bis komm. frei

A1 Am See 4 altersgem. 15 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E1 Seeblick 2 Kindergrp. 15 07:30 12:30 25 31.07.2023 x

R1 Am See 4 E/R altersgem. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R2 Am See 4 E/R altersgem. 15 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

ITP

ITP

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 5 0 5 36 13,9%

Ü3 25 0 25 39 64,1%

SK 0 0 0 102 0,0%

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R.

Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R.

Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R.

Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R.

Gemeinde:

Hüttener Berge

Kindergartenjahr: 2022/2023

Bünsdorf (Holzbunge, Klein Wittensee, Neu Duvenstedt)
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 112

Amt: 3-6,5 Jahre: 151

7-14 Jahre: 327

Nr. von bis komm. frei

K1 Auf der Höh 36 Krippe 10 08:00 13:00 25 2023/2024 x

A1 Auf der Höh 36 altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

A2 Auf der Höh 36 altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E1 Auf der Höh 36 Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E2 Auf der Höh 36 Natur 16 08:00 13:00 25 2023/204 x

R1 Auf der Höh 36 E/R Krippe 10 07:00 08:00 5 2023/204 x

R2 Auf der Höh 36 E/R altersgem 15 07:00 08:00 5 2023/204 x

R3 Auf der Höh 36 E/R Kinderggrp 20 07:00 08:00 5 2023/204 x

R4 Auf der Höh 36 E/R Natur 16 07:00 08:00 5 2023/204 x

R5 Auf der Höh 36 E/R Krippe 10 13:00 14:00 5 2023/204 x

R6 Auf der Höh 36 E/R altersgem 15 13:00 14:00 5 2023/204 x

R7 Auf der Höh 36 E/R Kinderggrp 20 13:00 14:00 5 2023/204 x

R8 Auf der Höh 36 E/R Natur 16 13:00 14:00 5 2023/204 x

R9 Auf der Höh 36 E/R Krippe 10 14:00 16:00 10 2023/204 x

R10 Auf der Höh 36 E/R Kinderggrp 15 14:00 16:00 10 2023/204 x

R11 Auf der Höh 36 E/R Kinderggrp 10 14:00 16:00 10 2023/204 x

Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.

Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.

Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.

Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.

Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.

Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.

Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.

Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.

Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.

Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.

Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.

Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.

Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.

Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.

Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.

Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.

Gemeinde:

Hüttener Berge

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Groß Wittensee (Haby, Holtsee, Sehestedt )

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 112

Amt: 3-6,5 Jahre: 151

7-14 Jahre: 327

Nr. von bis komm. frei

K2 Mühlenstraße 10 Krippe 10 07:30 12:30 25 2023/2024 x

K3* Mühlenstraße 10 Krippe 5 07:30 12:30 25 31.07.2023 x

E3 Mühlenstraße 10 Kinderggrp. 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

A3 Mühlenstraße 10 altersgem. 15 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E6 Mühlenstraße 10 Kinderggrp. 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

R12 Mühlenstraße 10 E/R Kinderggrp. 10 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R13 Mühlenstraße 10 E/R Kinderggrp. 20 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

R18 Mühlenstraße 10 E/R Kinderggrp. 20 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

R19 Mühlenstraße 10 E/R Krippe 10 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

R20 Mühlenstraße 10 E/R Krippe 10 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R21 Mühlenstraße 10 E/R altersgem. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R22 Mühlenstraße 10 E/R altersgem. 15 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

R30 Mühlenstraße 10 E/R altersgem.. 7 14:00 16:00 10 2023/2024 x

Gemeinde Groß Wittensee

Gemeinde Groß Wittensee

Gemeinde Groß Wittensee

Gemeinde Groß Wittensee

Gemeinde Groß Wittensee

Gemeinde Groß Wittensee

Gemeinde Groß Wittensee

Gemeinde Groß Wittensee

Gemeinde Groß Wittensee

Gemeinde Groß Wittensee

Gemeinde Groß Wittensee

Gemeinde Groß Wittensee

Gemeinde Groß Wittensee

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/TrägerO
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Gemeinde: Groß Wittensee (Haby, Holtsee, Sehestedt )

Hüttener Berge

Kindergartenjahr: 2022/2023

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 112

Amt: 3-6,5 Jahre: 151

7-14 Jahre: 327

Nr. von bis komm. frei

A5 Am Dornbrook 12 altersgem. 15 07:30 12:30 25 2023/2024 x

R23 Am Dornbrook 12 E/R altersgem. 15 07:15 07:30 2,5 2023/2024 x

R24 Am Dornbrook 12 E/R altersgem. 15 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

E5 Kirchenweg 10 Kinderggrp. 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

K4 Kirchenweg 10 Krippe 10 07:30 12:30 25 bis 31.07.2024 x

R25 Kirchenweg 10 E/R altersgem. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R26 Kirchenweg 10 E/R altersgem. 15 12:30 13:00 2,5 2023/2024 x

R27 Kirchenweg 10 E/R Kinderggrp 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R28 Kirchenweg 10 E/R Kinderggrp 15 12:30 13:00 2,5 2023/2024 x

R29 Kirchenweg 10 E/R altersgem. 15 13:00 15:00 10 2023/2024 x

TP KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP U3 60 60 112 53,6%

Ü3 137 0 137 151 90,7%

SK 0 0 0 327 0,0%

Kita/Träger

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Bemerkung:

K3 befristet bis zum 31.07.2023

K4 befristet bis zum 31.07.2024

Ev. - luth. Kirchengemeinde Sehestedt

Ev. - luth. Kirchengemeinde Sehestedt

Ev. - luth. Kirchengemeinde Sehestedt

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Ev. - luth. Kirchengemeinde Sehestedt

Ev. - luth. Kirchengemeinde Sehestedt

Ev. - luth. Kirchengemeinde Sehestedt

Ev. - luth. Kirchengemeinde Sehestedt

Kindergartenjahr: 2022/2023
O

rt
s
te

il
/S

tr
a
ß

e

G
ru

p
p

e
n

a
rt

G
ru

p
p

e
n

g
rö

ß
e

Öffnungszeit

Ö
ff

n
u

n
g

s
z
e
it

p
ro

 W
o

c
h

e

Förderzeitraum

 bis
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Gemeinde: Groß Wittensee (Haby, Holtsee, Sehestedt )

Hüttener Berge

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 44

Amt: 3-6,5 Jahre: 40

7-14 Jahre: 107

Nr. von bis komm. frei

E1 Schulstraße 23 Kinderggrp. 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

K1 Schulstraße 23 Krippe 10 07:30 12:30 25 2023/2024 x

K2 Schulstraße 23 Krippe 5 07:30 12:30 25 2023/2024 x

A1 Schulstraße 23 altersgem. 15 07:30 12:30 25 2023/2024 x

R1 Schulstraße 23 E/R altersgem. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R2 Schulstraße 23 E/R altersgem. 15 14:00 17:00 15 2023/2024 x

R3 Schulstraße 23 E/R altersgem. 15 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

R5 Schulstraße 23 E/R altersgem. 15 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

R6 Schulstraße 23 E/R altersgem. 15 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

E2 Op de Barg 13 Kinderggrp. 20 07:30 13:30 30 2023/2024 x

R4 Op de Barg 13 E/R Kinderggrp. 10 13:30 15:00 7,5 2023/2024 x

TP

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 20 0 20 44 45,5%

Ü3 50 0 50 40 125,0%

SK 0 0 0 107 0,0%

Gemeinde Osterby

Gemeinde Osterby

Gemeinde Osterby

Gemeinde Osterby

Gemeinde Osterby

Storchennest e.V.

Storchennest e.V.

Gemeinde Osterby

Gemeinde Osterby

Gemeinde Osterby

Kita/Träger

Osterby

Gemeinde Osterby

Bemerkung:

K2 ist befristet bis zur Fertigstellung des 

Erweiterungsbaus

Gemeinde:

Hüttener Berge

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 92

Amt: 3-6,5 Jahre: 110

7-14 Jahre: 336

Nr. von bis komm. frei

E1 Sportallee 2 Kinderggrp 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E2 Sportallee 2 Kinderggrp 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E3 Sportallee 2 Kinderggrp 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E4 Sportallee 2 Kinderggrp 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E5 Sportallee 2 Kinderggrp 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E6 Sportallee 2 Natur 16 07:30 12:30 25 2023/2024 x

K1 Sportallee 2 Krippe 10 7:30 12:30 25 2023/2024 x

K2 Sportallee 2 Krippe 10 7:00 17:00 50 2023/2024 x

K3 Sportallee 2 Krippe 10 7:00 14:30 37,5 2023/2024 x

K4 Sportallee 2 Krippe 10 7:00 14:30 37,5 2023/2024 x

A1 Sportallee 2 altersgem. 15 07:30 14:30 35 2023/2024 x

R1 Sportallee 2 E/R Kinderggrp 20 12:30 17:00 22,5 2023/2024 x

R2 Sportallee 2 E/R Kinderggrp 20 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R3 Sportallee 2 E/R Kinderggrp 10 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R4 Sportallee 2 E/R Kinderggrp 20 12:30 14:30 10 2023/2024 x

R5 Sportallee 2 E/R Kinderggrp 20 12:30 14:30 10 2023/2024 x

R6 Sportallee 2 E/R altersgem 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 45 0 45 92 48,9%

Ü3 126 0 126 110 114,5%

SK 0 0 0 336 0,0%

Gemeinde Owschlag

Gemeinde Owschlag

Gemeinde Owschlag

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Owschlag

Gemeinde Owschlag

Gemeinde Owschlag

Gemeinde Owschlag

Gemeinde Owschlag

Gemeinde Owschlag

Gemeinde Owschlag

Gemeinde Owschlag

Gemeinde Owschlag

Gemeinde Owschlag

Gemeinde Owschlag

Gemeinde Owschlag

Gemeinde: Owschlag

Hüttener Berge

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Gemeinde Owschlag

Gemeinde Owschlag

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 14

Amt: 3-6,5 Jahre: 23

7-14 Jahre: 67

Nr. von bis komm. frei

E1 Schulstr. 15 Kinderggrp 15 07:30 12:30 25 2022/2023 x

TP

TP

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 0 0 0 14 0,0%

Ü3 15 0 15 23 65,2%

SK 0 0 0 67 0,0%

Bemerkung:

flex. Rdztang. 12:30 - 13 Uhr

Gemeinde:

Amt Jevenstedt

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Haale, Embühren

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Haale

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 36

Amt: 3-6,5 Jahre: 57

7-14 Jahre: 72

Nr. von bis komm. frei

E1 Dorfstr. 13 Kinderggrp 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

K1 Dorfstr. 13 Krippe 10 07:30 12:30 25 2023/2024 x

A1 Dorfstr. 13 altersgem. 15 07:30 12:30 25 2023/2024 x

R1 Dorfstr. 13 E/R altersgem. 15 12:30 13:30 5 2023/2024 x

TP

TP

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 15 0 15 36 41,7%

Ü3 30 0 30 57 52,6%

SK 0 0 0 72 0,0%

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt

Bemerkung:

Hamweddel (Brinjahe, Luhnstedt, Stafstedt)

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt

Gemeinde:

Amt Jevenstedt

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Kita/Träger

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 99

Amt: 3-6,5 Jahre: 127

7-14 Jahre: 269

Nr. von bis komm. frei

A1 Am Sportplatz 3 altersgem. 15 08:00 15:00 35 2023/2024 x

E1 Am Sportplatz 3 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E2 Am Sportplatz 3 Kinderggrp. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

K1 Am Sportplatz 3 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K2 Am Sportplatz 3 Krippe 10 07:00 14:00 35 2023/2024 x

R3 Am Sportplatz 3 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R4 Am Sportplatz 3 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R5 Am Sportplatz 3 E/R altersgem. 15 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R6 Am Sportplatz 3 E/R altersgem. 15 15:00 16:00 5 2023/2024 x

A2 Am Sportplatz 2 altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E3 Am Sportplatz 2 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E4 Am Sportplatz 2 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E5 Am Sportplatz 2 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

R1 Am Sportplatz 2 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Am Sportplatz 2 E/R altersgem. 7 15:00 17:00 10 2023/2024 x

R7 Am Sportplatz 2 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R8 Am Sportplatz 2 E/R altersgem. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R9 Am Sportplatz 2 E/R altersgem. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R10 Am Sportplatz 2 E/R altersgem. 15 14:00 15:00 5 2023/2024 x

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt

Arbeiterwohlfahrt S-H gGmbH

Arbeiterwohlfahrt S-H gGmbH

Arbeiterwohlfahrt S-H gGmbH

Arbeiterwohlfahrt S-H gGmbH

Arbeiterwohlfahrt S-H gGmbH

Arbeiterwohlfahrt S-H gGmbH

Arbeiterwohlfahrt S-H gGmbH

Arbeiterwohlfahrt S-H gGmbH

Arbeiterwohlfahrt S-H gGmbH

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt

Gemeinde: Jevenstedt

Amt Jevenstedt

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Träger

Kita/Träger

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 99

Amt: 3-6,5 Jahre: 127

7-14 Jahre: 269

Nr. von bis komm. frei

KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP Schwabe 26 Jevenstedt 5 U3 30 15 45 99 45,5%

TP

Roggenkoppel 

20 Jevenstedt 5 Ü3 115 0 115 127 90,6%

TP Am Ring 5 Jevenstedt 5 SK 0 0 0 269 0,0%

Gemeinde: Jevenstedt

Amt Jevenstedt

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Kita/Träger
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 26

Amt: 3-6,5 Jahre: 37

7-14 Jahre: 60

Nr. von bis komm. frei

A1 Dorfstr. 28 altersgem. 15 07:00 16:00 45 2023/2024 x

E1 Dorfstr. 28 Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

K1 Dorfstr. 28 Krippe 10 07:00 15:00 40 2023/2024 x

TP

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 15 0 15 26 57,7%

Ü3 30 0 30 37 81,1%

SK 0 0 0 60 0,0%

Bemerkung:

flex. Rdztang. 13 - 14 Uhr

flex. Rdztang. 16 - 17 Uhr

Gemeinde: Schülp/R.

Amt Jevenstedt

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Förderzeitraum
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Kita/Träger

Gemeinde Schülp/R.

Gemeinde Schülp/R.

Gemeinde Schülp/R.

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 126

Amt: 3-6,5 Jahre: 189

7-14 Jahre: 336

Nr. von bis komm. frei

K1 Am Busbahnhof 14b Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

K2 Am Busbahnhof 14b Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

E1 Am Busbahnhof 14b Kinderggrp. 20 08:00 15:00 35 2023/2024 x

E2 Am Busbahnhof 14b Kinderggrp. 20 08:00 15:00 35 2023/2024 x

E3 Am Busbahnhof 14b Kinderggrp. 20 08:00 15:00 35 2023/2024 x

A1 Am Busbahnhof 14b altersgem. 15 08:00 15:00 35 2023/2024 x

E4 Am Busbahnhof 14b Natur 16 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E5 Am Busbahnhof 14b Natur 16 08:00 15:00 35 2023/2024 x

R1 Am Busbahnhof 14b E/R Krippe 5 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Am Busbahnhof 14b E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R3 Am Busbahnhof 14b E/R Kinderggrp. 15 15:00 17:00 10 2023/2024 x

K3 Am Kindergarten 1 Krippe 10 07:00 14:00 35 2023/2024 x

E6 Am Kindergarten 1 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E7 Am Kindergarten 1 Kinderggrp. 10 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E8 Am Kindergarten 1 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 31.07.2023 x

R4 Am Kindergarten 1 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R5 Am Kindergarten 1 E/R Kinderggrp. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R6 Am Kindergarten 1 E/R Kinderggrp. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R7 Am Kindergarten 1 E/R Kinderggrp. 10 14:00 15:00 5 2023/2024 x

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Westerrönfeld

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Westerrönfeld

Gemeinde Westerrönfeld

Gemeinde Westerrönfeld

Gemeinde Westerrönfeld

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Westerrönfeld

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Westerrönfeld

Gemeinde Westerrönfeld

Gemeinde Westerrönfeld

Gemeinde Westerrönfeld

Gemeinde Westerrönfeld

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Westerrönfeld

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Westerrönfeld

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Westerrönfeld

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Westerrönfeld

Kita/Träger

Gemeinde Westerrönfeld

Gemeinde Westerrönfeld

Gemeinde Westerrönfeld

Gemeinde Westerrönfeld

Gemeinde:

Amt Jevenstedt

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Westerrönfeld

Förderzeitraum
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 126

Amt: 3-6,5 Jahre: 189

7-14 Jahre: 336

Nr. von bis komm. frei

ITP KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 35 10 45 126 35,7%

Ü3 152 0 152 189 80,4%

SK 0 0 0 336 0,0%

Bemerkung

Gemeinde: Westerrönfeld

Amt Jevenstedt

Kindergartenjahr: 2022/2023

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/TrägerO
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 112

Amt: 3-6,5 Jahre: 149

7-14 Jahre: 301

Nr. von bis komm. frei

A1 Im Kloster 12a altersgem. 15 08:00 12:00 20 2023/2024 x

E1 Im Kloster 12a Kinderggrp 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x

E2 Im Kloster 12a Kinderggrp 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x

E3 Kanalstr. Natur 16 07:00 13:00 30 2023/2024 x

K1 Im Kloster 12a Krippe 10 08:00 12:00 20 2023/2024 x

R1 Im Kloster 12a E/R Krippe 5 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Im Kloster 12a E/R Kinderggrp. 20 12:00 13:00 5 2023/2024 x

R3 Im Kloster 12a E/R Krippe 5 12:00 13:00 5 2023/2024 x

R4 Im Kloster 12a E/R altersgem. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R5 Im Kloster 12a E/R Kinderggrp. 10 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R8 Im Kloster 12a E/R Kinderggrp. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

E4 Probst-Templin-Weg 4 Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E5 Probst-Templin-Weg 4 Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

K2 Probst-Templin-Weg 4 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R6 Probst-Templin-Weg 4 E/R altersgem. 7 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R7 Probst-Templin-Weg 4 E/R Kinderggrp. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

TP KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP U3 25 0 25 112 22,3%

Ü3 106 0 106 149 71,1%

SK 0 0 0 301 0,0%

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Gemeinde Hanerau-Hademarschen

Gemeinde Hanerau-Hademarschen

Gemeinde Hanerau-Hademarschen

Gemeinde Hanerau-Hademarschen

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Gemeinde Hanerau-Hademarschen

Gemeinde Hanerau-Hademarschen

Gemeinde Hanerau-Hademarschen

Gemeinde Hanerau-Hademarschen

Gemeinde Hanerau-Hademarschen

Gemeinde Hanerau-Hademarschen

Gemeinde Hanerau-Hademarschen

Gemeinde:

Mittelholstein

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Hanerau-Hademarschen ( Beldorf, Bornholt, Oldenbüttel, Steenfeld, Tackesdorf, Thaden )

Förderzeitraum
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Kita/Träger

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 194

Amt: 3-6,5 Jahre: 278

7-14 Jahre: 585

Nr. von bis komm. frei

A1 Rektor-Wurr-Str altersgem. 15 08:00 12:00 20 2023/2024 x

E1 Rektor-Wurr-Str Kinderggrp 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x

E2 Rektor-Wurr-Str Kinderggrp 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x

E3 Rektor-Wurr-Str Kinderggrp 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x

E4 Rektor-Wurr-Str Kinderggrp 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x

E5 Rektor-Wurr-Str Kinderggrp 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x

E6 Rektor-Wurr-Str Kinderggrp 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x

E7 Rektor-Wurr-Str Kinderggrp 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x

E8 Rektor-Wurr-Str Kinderggrp 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x

E9 Rektor-Wurr-Str Natur 16 08:00 12:00 20 2023/2024 x

K1 Rektor-Wurr-Str Krippe 10 08:00 12:00 20 2023/2024 x

K2 Rektor-Wurr-Str Krippe 10 08:00 12:00 20 2023/2024 x

K3 Rektor-Wurr-Str Krippe 10 08:00 12:00 20 2023/2024 x

K4 Rektor-Wurr-Str Krippe 10 08:00 12:00 20 2023/2024 x

K5 Parkstraße 15 Krippe 10 08:00 12:00 20 2023/2024 x

K6 Parkstraße 15 Krippe 5 08:00 12:00 20 2023/2024 x

R1 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 20 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R2 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 20 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R3 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R4 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 15 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R5 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R6 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 15 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R7 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 20 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

Gemeinde:

Mittelholstein

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Hohenwestedt (Grauel, Heinkendorf, Jahrsdorf, Meezen, Mörel, Rade, Remmels; Tappendorf, Wapelfeld )

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 194

Amt: 3-6,5 Jahre: 278

7-14 Jahre: 585

Nr. von bis komm. frei

R8 Rektor-Wurr-Str E/R Krippe 10 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R9 Rektor-Wurr-Str E/R Krippe 10 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R10 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 15 12:00 12:30 2,5 2023/2024 x

R11 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 20 12:00 12:30 2,5 2023/2024 x

R12 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 20 12:00 12:30 2,5 2023/2024 x

R13 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 10 12:00 12:30 2,5 2023/2024 x

R14 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 20 12:30 13:00 2,5 2023/2024 x

R15 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 20 12:30 13:00 2,5 2023/2024 x

R16 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 20 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R17 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 15 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R18 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 20 12:00 12:30 2,5 2023/2024 x

R19 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 20 12:00 12:30 2,5 2023/2024 x

R20 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 20 12:30 13:00 2,5 2023/2024 x

R21 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 15 12:30 13:00 2,5 2023/2024 x

R22 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 20 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R23 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 20 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R24 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 20 12:00 12:30 2,5 2023/2024 x

R25 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 20 12:00 12:30 2,5 2023/2024 x

R26 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 20 12:30 13:00 2,5 2023/2024 x

R27 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 20 12:30 13:00 2,5 2023/2024 x

R28 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 20 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R29 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Hohenwestedt (Grauel, Heinkendorf, Jahrsdorf, Meezen, Mörel, Rade, Remmels; Tappendorf, Wapelfeld

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Hohenwestedt
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Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Kindergartenjahr: 2022/2023

Gemeinde:

Mittelholstein

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 194

Amt: 3-6,5 Jahre: 278

7-14 Jahre: 585

Nr. von bis komm. frei

R30 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 20 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R31 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 15 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R32 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 20 15:00 16:00 5 2023/2024 x

R34 Rektor-Wurr-Str E/R Krippe 10 12:00 12:30 2,5 2023/2024 x

R35 Rektor-Wurr-Str E/R Krippe 10 12:00 12:30 2,5 2023/2024 x

R36 Rektor-Wurr-Str E/R Krippe 10 12:00 12:30 2,5 2023/2024 x

R37 Rektor-Wurr-Str E/R Krippe 10 12:30 13:00 2,5 2023/2024 x

R38 Rektor-Wurr-Str E/R Krippe 10 12:30 13:00 2,5 2023/2024 x

R39 Rektor-Wurr-Str E/R Krippe 10 12:30 13:00 2,5 2023/2024 x

R40 Rektor-Wurr-Str E/R Krippe 10 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R41 Rektor-Wurr-Str E/R Krippe 5 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R42 Rektor-Wurr-Str E/R Krippe 10 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R43 Rektor-Wurr-Str E/R Kinderggrp. 10 12:30 13:00 2,5 2023/2024 x

R44 Rektor-Wurr-Str E/R Krippe 10 12:00 12:30 2,5 2023/2024 x

R45 Rektor-Wurr-Str E/R Krippe 5 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

I 1 Parkstr. 19 integr. Grp 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

I 2 Parkstr. 19 integr. Grp 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

I 3 Parkstr. 19 integr. Grp 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R43 Parkstr. 19 E/R integr. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

A2 Alte Schule/Meezen altersgem. 15 07:30 12:30 25 2023/2024 x

Lebenshilfewerk Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Kita/Träger

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Kirchengem. Kellinghusen (Hohenwestedt)

Lebenshilfewerk Hohenwestedt

Lebenshilfewerk Hohenwestedt

Gemeinde Hohenwestedt

Lebenshilfewerk Hohenwestedt

Mittelholstein

Kindergartenjahr: 2022/2023
O

rt
s
te

il
/S

tr
a
ß

e

G
ru

p
p

e
n

a
rt

G
ru

p
p

e
n

g
rö

ß
e

Öffnungszeit

Ö
ff

n
u

n
g

s
z
e
it

p
ro

 W
o

c
h

e

Förderzeitraum

 bis

Träger

Gemeinde Hohenwestedt

Gemeinde: Hohenwestedt (Grauel, Heinkendorf, Jahrsdorf, Meezen, Mörel, Rade, Remmels; Tappendorf, Wapelfeld )

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 194

Amt: 3-6,5 Jahre: 278

7-14 Jahre: 585

Nr. von bis komm. frei

TP Hörsten 48 Remmels 5

TP Hörsten 48 Remmels 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP Am Teich Hohenwestedt 5 U3 65 25 90 194 46,4%

TP Rendsb. Str. 15 Hohenwestedt 5 Ü3 241 0 241 278 86,7%

TP Brodersenstr. 24 Hohenwestedt 5 SK 0 0 0 585 0,0%

Kita/Träger

Mittelholstein

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Förderzeitraum

 bis

Träger

Gemeinde: Hohenwestedt (Grauel, Heinkendorf, Jahrsdorf, Meezen, Mörel, Rade, Remmels; Tappendorf, Wapelfeld )

Bemerkung:

KiTa Hohenw.: flex. Rdztang.  7 - 7:30 Uhr /7:30-8 Uhr/13-14 Uhr/15-

16 Uhr

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 8

Amt: 3-6,5 Jahre: 11

7-14 Jahre: 36

Nr. von bis komm. frei

A1 Weidenweg 2 altersgem. 15 07:30 12:30 25 2023/2024 x

ITP Weidenweg 2 Lütjenwestedt 5

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 5 5 10 8 125,0%

Ü3 10 0 10 11 90,9%

SK 0 0 0 36 0,0%

Bemerkung:

flex. Rdztangeb. 07:00 - 07:30 Uhr

flex. Rdztangeb. 12:30 - 13:00 Uhr

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Lütjenwestedt
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Gemeinde: Lütjenwestedt

Mittelholstein

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 20

Amt: 3-6,5 Jahre: 26

7-14 Jahre: 38

Nr. von bis komm. frei

A1 Dorfstr. 29 altersgem. 15 08:00 12:30 22,5 2023/2024 x

R1 Dorfstr. 29 E/R altersgem. 7 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R2 Dorfstr. 29 E/R altersgem. 7 12:30 13:00 2,5 2023/2024 x

K1 Dorfstr. 29 Krippe 10 08:00 12:30 22,5 voraussichtlich ab 01.08.2023

ITP Dorfstr. 29 Nienborstel 5

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 5 5 10 20 50,0%

Ü3 10 0 10 26 38,5%

SK 0 0 0 38 0,0%

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Nienborstel

Gemeinde Nienborstel

Gemeinde Nienborstel
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Gemeinde: Nienborstel

Mittelholstein

Kindergartenjahr: 2022/2023

Bemerkung:
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 23

Amt: 3-6,5 Jahre: 31

7-14 Jahre: 30

Nr. von bis komm. frei

E1 Dorfstr. 24 Kinderggrp. 20 07:00 13:00 30 2023/2024 x

A1 Dorfstr. 24 altersgem. 15 07:30 13:00 27,5 31.07.2023 x

ITP Dorfstr. 20 Nindorf 5

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 5 5 10 23 43,5%

Ü3 30 0 30 31 96,8%

SK 0 0 0 30 0,0%

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Nindorf

Gemeinde Nindorf
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Gemeinde: Nindorf

Mittelholstein

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 22

Amt: 3-6,5 Jahre: 18

7-14 Jahre: 50

Nr. von bis komm. frei

A1 Hauptstr. 34 altersgem. 15 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E1 Hauptstr. 34 Natur 16 07:30 12:30 25 2023/2024 x

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 5 0 5 22 22,7%

Ü3 26 0 26 18 144,4%

SK 0 0 0 50 0,0%

Osterstedt

Mittelholstein

2022/2023
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Förderzeitraum

 bis

Öffnungszeit

Kita/Träger

Gemeinde Osterstedt

Gemeinde Osterstedt

Träger

Gemeinde:

Kindergartenjahr:
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 138

Amt: 3-6,5 Jahre: 194

7-14 Jahre: 378

Nr. von bis komm. frei

A1 Hauptstr. 60 altersgem. 15 08:00 12:00 20 2023/2024 x

E1 Hauptstr. 60 Kinderggrp 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x

E2 Hauptstr. 60 Kinderggrp 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x

E3 Hauptstr. 60 Kinderggrp 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x

K1 Hauptstr. 60 Krippe 10 08:00 12:00 20 2023/2024 x

R1 Hauptstr. 60 E/R altersgem. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R2 Hauptstr. 60 E/R Kinderggrp 20 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R3 Hauptstr. 60 E/R Krippe 5 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R4 Hauptstr. 60 E/R Kinderggrp 20 12:00 13:00 5 2023/2024 x

R5 Hauptstr. 60 E/R Kinderggrp 20 12:00 13:00 5 2023/2024 x

R6 Hauptstr. 60 E/R Krippe 10 12:00 13:00 5 2023/2024 x

R7 Hauptstr. 60 E/R altersgem. 15 12:00 13:00 5 2023/2024 x

R8 Hauptstr. 60 E/R Kinderggrp 20 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R9 Hauptstr. 60 E/R Kinderggrp 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R10 Hauptstr. 60 E/R Krippe 5 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R11 Hauptstr. 60 E/R Kinderggrp 20 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R12 Hauptstr. 60 E/R Krippe 5 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R13 Hauptstr. 60 E/R Kinderggrp 15 15:00 16:00 5 2023/2024 x

Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)

Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)

Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)

Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)

Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)

Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)

Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)

Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)

Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)

Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)

Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)

Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)

Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)

Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)

Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)

Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)

Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)

Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)

Gemeinde:

Mittelholstein

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Padenstedt ( Arpsdorf, Ehndorf, Padenstedt, Wasbek)

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 138

Amt: 3-6,5 Jahre: 194

7-14 Jahre: 378

Nr. von bis komm. frei

E4 Schulstr. 6 Kinderggrp 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

E5 Schulstr. 6 Kinderggrp 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

E6 Schulstr. 6 Kinderggrp 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x

E7 Schulstr. 6 Kinderggrp 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x

K2 Schulstr. 6 Krippe 10 08:00 12:00 20 2023/2024 x

K3 Schulstr. 6 Krippe 10 08:00 12:00 20 2023/2024 x

R14 Schulstr. 6 E/R altersgem. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R15 Schulstr. 6 E/R Kinderggrp 20 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R16 Schulstr. 6 E/R Kinderggrp 20 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R17 Schulstr. 6 E/R altersgem. 15 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R18 Schulstr. 6 E/R Kinderggrp 20 12:00 13:00 5 2023/2024 x

R19 Schulstr. 6 E/R Kinderggrp 20 12:00 13:00 5 2023/2024 x

R20 Schulstr. 6 E/R Kinderggrp 20 12:00 13:00 5 2023/2024 x

R21 Schulstr. 6 E/R Krippe 10 12:00 13:00 5 2023/2024 x

R22 Schulstr. 6 E/R Krippe 10 12:00 13:00 5 2023/2024 x

R28 Schulstr. 6 E/R Kinderggrp 20 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R29 Schulstr. 6 E/R Kinderggrp 20 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R30 Schulstr. 6 E/R Krippe 10 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R32 Schulstr. 6 E/R Kinderggrp 20 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R33 Schulstr. 6 E/R altersgem. 15 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R34 Schulstr. 6 E/R Krippe 10 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R35 Schulstr. 6 E/R altersgem. 15 15:00 16:00 5 2023/2024 x

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Kita/Träger

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Förderzeitraum

 bis

Träger

Gemeinde: Padenstedt ( Arpsdorf, Ehndorf, Padenstedt, Wasbek)

Mittelholstein

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 138

Amt: 3-6,5 Jahre: 194

7-14 Jahre: 378

Nr. von bis komm. frei

R37 Schulstr. 6 E/R Krippe 5 12:00 13:00 5 2023/2024 x

R38 Schulstr. 6 E/R Krippe 5 13:00 14:00 5 2023/2024 x

K4 Schulstr. 6 Krippe 10 08:00 12:00 20 2023/2024 x

R31 Schulstr. 6 E/R Krippe 10 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R39 Schulstr. 6 E/R Kinderggrp 10 13:00 14:00 5 2023/2024 x

TP Hauptstr. 13b Padenstedt 5

TP Poststr. 1d Padenstedt 5

TP Birkenweg 2 Ehndorf 5

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 45 15 60 138 43,5%

Ü3 150 0 150 194 77,3%

SK 0 0 0 378 0,0%

Kita/Träger

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Förderzeitraum

 bis

Träger

Mittelholstein
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Gemeinde: Padenstedt ( Arpsdorf, Ehndorf, Padenstedt, Wasbek)

Kindergartenjahr: 2022/2023

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Bemerkung:

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 32

Amt: 3-6,5 Jahre: 35

7-14 Jahre: 72

Nr. von bis komm. frei

A1 Hauptstr. 54 altersgem. 15 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E1 Hauptstr. 54 Kinderggrp. 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

R1 Hauptstr. 54 E/R altersgem. 15 12:30 13:30 5 2023/2024 x

K1 Hauptstr. 54 Krippe 10 07:30 12:30 25 2023/2024 x

R2 Hauptstr. 54 E/R altersgem. 15 13:30 17:00 17,5 2023/2024 x

R3 Hauptstr. 54 E/R Krippe 5 12:30 13:30 5 2023/2024 x

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 15 0 15 32 46,9%

Ü3 30 0 30 35 85,7%

SK 0 0 0 72 0,0%

Gemeinde: Todenbüttel

Mittelholstein

Kindergartenjahr: 2022/2023

Gemeinde Todenbüttel

Bemerkung:

flex. Rdztang. 07:00 - 07:30 Uhr
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Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Todenbüttel

Gemeinde Todenbüttel

Gemeinde Todenbüttel

Gemeinde Todenbüttel

Gemeinde Todenbüttel
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 10

Amt: 3-6,5 Jahre: 24

7-14 Jahre: 53

Nr. von bis komm. frei

E1 Dorfstr. 13a Kinderggrp. 20 07:30 13:30 30 2023/2024 x

A1 Dorfstr. 13a altersgem. 15 07:30 13:30 30 2023/2024 x

R1 Dorfstr. 13a E/R altersgem. 15 13:30 16:00 12,5 2023/2024 x

TP KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP U3 5 0 5 10 50,0%

Ü3 30 0 30 24 125,0%

SK 0 0 0 53 0,0%

Gemeinde:

Amt Molfsee

Kindergartenjahr: 2021/2022
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Blumenthal

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Blumenthal

Gemeinde Blumenthal

Gemeinde Blumenthal

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 42

Amt: 3-6,5 Jahre: 57

7-14 Jahre: 107

Nr. von bis komm. frei

E1 Dorfstraße 32 Kinderggrp. 20 08:00 15:30 37,5 2023/2024 x

E2 Dorfstraße 32 Kinderggrp. 20 08:00 15:30 37,5 2023/2024 x

A1 Dorfstraße 32 altersgem. 15 08:00 15:30 37,5 2023/2024 x

K1 Dorfstraße 32 Krippe 10 08:00 15:30 37,5 2023/2024 x

R1 Dorfstraße 32 E/R Krippe 10 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R2 Dorfstraße 32 E/R Kinderggrp. 20 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R3 Dorfstraße 32 E/R Kinderggrp. 20 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R4 Dorfstraße 32 E/R Kinderggrp. 20 15:30 16:00 2,5 2023/2024 x

R5 Dorfstraße 32 E/R Krippe 5 15:30 16:00 2,5 2023/2024 x

TP

Schönwohlder Str. 

10 Mielkendorf 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 15 5 20 42 47,6%

Ü3 50 0 50 57 87,7%

SK 0 0 0 107 0,0%

Gemeinde Mielkendorf

Gemeinde Mielkendorf

Gemeinde Mielkendorf

Gemeinde Mielkendorf

Gemeinde Mielkendorf

Gemeinde Mielkendorf

Gemeinde Mielkendorf

Gemeinde Mielkendorf

Gemeinde Mielkendorf

Gemeinde: Mielkendorf

Amt Molfsee

Kindergartenjahr: 2021/2022

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/TrägerO
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 101

Amt: 3-6,5 Jahre: 170

7-14 Jahre: 372

Nr. von bis komm. frei

E1 Schulstraße 3 Kinderggrp. 20 08:00 16:00 40 2023/2024 x

E2 Schulstraße 3 Kinderggrp. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K1 Schulstraße 3 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K4 Schulstraße 3 Krippe 10 08:00 16:00 40 2023/2024 x

R1 Schulstraße 3 E/R Krippe 5 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R2 Schulstraße 3 E/R Kinderggrp. 20 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R3 Schulstraße 3 E/R altersgem. 15 16:00 16:30 2,5 2023/2024 x

R11 Schulstraße 3 E/R Krippe 10 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

E3 Mielkendorfer Weg 4 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E4 Mielkendorfer Weg 4 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E5 Mielkendorfer Weg 4 Kinderggrp. 20 08:00 16:00 40 2023/2024 x

K2 Mielkendorfer Weg 4 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K3 Mielkendorfer Weg 4 Krippe 10 08:00 16:00 40 2023/2024 x

A1 Mielkendorfer Weg 4 altersgem. 15 08:00 16:00 40 2023/2024 x

R4 Mielkendorfer Weg 4 E/R Kinderggrp. 20 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R5 Mielkendorfer Weg 4 E/R Kinderggrp. 20 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R6 Mielkendorfer Weg 4 E/R Krippe 10 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R7 Mielkendorfer Weg 4 E/R altersgem. 15 16:00 16:30 2,5 2023/2024 x

E6 Rammseer Weg 59b Natur 16 07:30 14:00 32,5 2023/2024 x

E7 Rammseer Weg 59b Natur 16 07:30 14:00 32,5 2023/2024 x

E8 Kirchenweg 20 Kinderggrp. 20 07:30 14:00 32,5 2023/2024 x

E9 Kirchenweg 20 Kinderggrp. 20 07:30 14:00 32,5 2023/2024 x

R8 Kirchenweg 20 E/R Kinderggrp. 20 14:00 15:00 5 2023/2024 x

Gemeinde Molfsee 

Gemeinde Molfsee

Gemeinde Molfsee

Gemeinde Molfsee

Gemeinde Molfsee

Gemeinde Molfsee

Gemeinde Molfsee

Gemeinde Molfsee 

Gemeinde Molfsee

Gemeinde Molfsee

Gemeinde Molfsee

Gemeinde Molfsee

Gemeinde Molfsee

Gemeinde Molfsee

Gemeinde Molfsee

Gemeinde Molfsee

das wurzel.werk Naturpädagogik e.V.

das wurzel.werk Naturpädagogik e.V.

Ev.-luth. Kirchengemeinde Schulensee

Ev.-luth. Kirchengemeinde Schulensee

Ev.-luth. Kirchengemeinde Schulensee

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Molfsee 

Gemeinde Molfsee
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Gemeinde: Molfsee

Amt Molfsee

Kindergartenjahr: 2021/2022
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 101

Amt: 3-6,5 Jahre: 170

7-14 Jahre: 372

Nr. von bis komm. frei

E10 Dorfstraße 15 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E11 Dorfstraße 15 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R9 Dorfstraße 15 E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R10 Dorfstraße 15 E/R Kinderggrp. 20 14:00 15:00 5 2023/2024 x

TP

Großer Eiderkamp 

19 Molfsee 5

ITP Stuthagen 17 Molfsee 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP Landstr. 48 Molfsee 4 U3 45 14 59 101 58,4%

Ü3 217 0 217 170 127,6%

SK 0 0 0 372 0,0%

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/TrägerO
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Amt Molfsee

Kindergartenjahr: 2021/2022

Gemeinde: Molfsee

Bemerkung:

Schulverein der freien Waldorfschule e.V.

Schulverein der freien Waldorfschule e.V.

Schulverein der freien Waldorfschule e.V.

Schulverein der freien Waldorfschule e.V.
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 17

Amt: 3-6,5 Jahre: 33

7-14 Jahre: 72

Nr. von bis komm. frei

E1 Dorfstraße 21 Kinderggrp. 20 07:30 14:00 32,5 2023/2024 x

E2 Dorfstraße 21 Kinderggrp. 20 07:30 15:30 40 2023/2024 x

K1 Dorfstraße 21 Krippe 10 07:30 14:00 32,5 2023/2024 x

K2 Dorfstraße 21 Krippe 5 07:30 15:30 40 2023/2024 x

R4 Dorfstraße 21 E/R Krippe 10 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R2 Dorfstraße 21 E/R Kinderggrp. 20 15:30 16:00 2,5 2023/2024 x

R5 Dorfstraße 21 E/R altersgem. 15 15:30 16:00 2,5 2023/2024 x

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 15 0 15 17 88,2%

Ü3 40 0 40 33 121,2%

SK 0 0 0 72 0,0%

Gemeinde:

Amt Molfsee

Kindergartenjahr: 2021/2022

Rumohr

Gemeinde Rumohr
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Gemeinde Rumohr

Gemeinde Rumohr

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Rumohr

Gemeinde Rumohr

Gemeinde Rumohr

Gemeinde Rumohr

TOP 8.3



0-3 Jahre: 13

Amt: 3-6,5 Jahre: 8

7-14 Jahre: 13

Nr. von bis komm. frei

E1 Natur 16 geplant ab 1.8.23

TP

TP

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 0 0 0 13 0,0%

Ü3 16 0 16 8 200,0%

SK 0 0 0 13 0,0%

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde: Schierensee
Amt Molfsee

Kindergartenjahr: 2021/2022
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 28

Amt: 3-6,5 Jahre: 27

7-14 Jahre: 65

Nr. von bis komm. frei

E1 Dorfstraße 23 Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E2 Dorfstraße 23 Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

K1 Dorfstraße 23 Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

H1 Dorfstraße 23 Hort 20 12:00 15:00 15 2023/2024 x

R1 Dorfstraße 23 E/R Krippe 5 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R2 Dorfstraße 23 E/R Kinderggrp 20 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R3 Dorfstraße 23 E/R Kinderggrp 20 13:00 15:00 10 2023/2024 x

R4 Dorfstraße 23 E/R Kinderggrp 10 13:00 15:00 10 2023/2024 x

07:00 07:30

TP

TP

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 10 10 28 35,7%

Ü3 40 40 27 148,1%

SK 20 20 65 30,8%

* Randzeitenangebot

Gemeinde Bargstedt

Gemeinde Bargstedt

Gemeinde Bargstedt

Gemeinde Bargstedt

Gemeinde Bargstedt

Gemeinde Bargstedt

Bemerkung:

R2 darf Hort-Kinder aufnehmen befr. bis 31.07.23

Gemeinde Bargstedt

Gemeinde Bargstedt

Gemeinde:

 Nortorfer Land

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bargstedt

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 28

Amt: 3-6,5 Jahre: 30

7-14 Jahre: 77

Nr. von bis komm. frei

A1 Lindenallee 34 altersgem. 15 07:30 15:00 37,5 2023/2024 x

R1 Lindenallee 34 E/R altersgem. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

E1 Lindenallee 34 Kinderggrp 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

K1 Lindenallee 34 Krippe 10 07:30 12:30 25 2023/2024 x

R2 Lindenallee 34 E/R Krippe 5 12:30 15:00 12,5 2023/2024 x

ITP

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 15 0 15 28 53,6%

Ü3 30 0 30 30 100,0%

SK 0 0 0 77 0,0%

Gemeinde Bokel 

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Bokel

Gemeinde Bokel

Gemeinde Bokel 

Gemeinde Bokel

Gemeinde: Bokel, Ellerdorf

Nortorfer-Land

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 18

Amt: 3-6,5 Jahre: 24

7-14 Jahre: 60

Nr. von bis komm. frei

A1 Dorfstr. 42 altersgem. 15 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

R1 Dorfstr. 42 E/R altersgem. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

E1 Dorfstr. 42 Kinderggrp. 20 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

K1 Dorfstr. 42 Krippe 10 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

R2 Dorfstr. 42 E/R altersgem. 7 13:00 15:00 10 2023/2024 x

R3 Dorfstr. 42 E/R altersgem. 15 13:00 16:30 17,5 2023/2024 x

TP

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 15 0 15 18 83,3%

Ü3 30 0 30 24 125,0%

SK 0 0 0 60 0,0%

Gemeinde: Dätgen

Nortorfer-Land

Kindergartenjahr: 2022/2023

Gemeinde Dätgen

Gemeinde Dätgen

Förderzeitraum

 bis

Träger
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Kita/Träger

Gemeinde Dätgen

Gemeinde Dätgen

Gemeinde Dätgen

Gemeinde Dätgen
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 32

Amt: 3-6,5 Jahre: 33

7-14 Jahre: 74

Nr. von bis komm. frei

E1 Emkendorfstr.105 Kinderggrp. 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

A1 Emkendorfstr.105 altersgem. 15 07:30 14:00 32,5 2023/2024 x

R1 Emkendorfstr.105 E/R altersgem. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

A2 Emkendorfstr.105 altersgem. 15 07:30 12:30 25 2023/2024 x

R2 Emkendorfstr.105 E/R altersgem. 15 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

R3 Emkendorfstr.105 E/R altersgem. 7 14:00 16:00 10 2023/2024 x

R4 Emkendorfstr.105 E/R Kinderggrp. 10 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

TP Zum Fischteich 5 Emkendorf 5

TP Neumühlener Weg Emkendorf 4

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 10 9 19 32 59,4%

Ü3 40 0 40 33 121,2%

SK 0 0 0 74 0,0%

Gemeinde: Emkendorf

Nortorfer-Land

Kindergartenjahr: 2022/2023

Ev.-Luth.Kirchenkreis Altholstein

Bemerkung:
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Ev.-Luth.Kirchenkreis Altholstein

Ev.-Luth.Kirchenkreis Altholstein

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Ev.-Luth.Kirchenkreis Altholstein

Ev.-Luth.Kirchenkreis Altholstein

Ev.-Luth.Kirchenkreis Altholstein

Ev.-Luth.Kirchenkreis Altholstein
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 29

Amt: 3-6,5 Jahre: 31

7-14 Jahre: 73

Nr. von bis komm. frei

A1 Dorfstr. 26a altersgem. 15 07:30 15:00 37,5 2023/2024 x

E1 Dorfstr. 26a Kinderggrp 20 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

K1 Dorfstr. 26a Krippe 10 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

TP

TP

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 15 0 15 29 51,7%

Ü3 30 0 30 31 96,8%

SK 0 0 0 73 0,0%

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Gnutz

Gemeinde Gnutz

Gemeinde Gnutz

Gemeinde:

Nortorfer-Land

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Gnutz
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 45

Amt: 3-6,5 Jahre: 54

7-14 Jahre: 101

Nr. von bis komm. frei

E1 To'n Sprüttenhuus 2c Kinderggrp 20 07:30 15:00 37,5 2023/2024 x

E2 To'n Sprüttenhuus 2c Natur 16 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

E3 To'n Sprüttenhuus 2c Kinderggrp 20 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

A1 To'n Sprüttenhuus 2c altersgem. 15 07:30 17:00 47,5 2023/2024 x

K1 To'n Sprüttenhuus 2c Krippe 10 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

R1 To'n Sprüttenhuus 2c E/R altersgem. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

TP Bokeler Weg 36 Groß Vollstedt 5

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 15 5 20 45 44,4%

Ü3 66 0 66 54 122,2%

SK 0 0 0 101 0,0%

Bermerkung:

Kita/Träger

Groß Vollstedt, WarderGemeinde:

Nortorfer-Land

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Öffnungszeit

Gemeinde Groß Vollstedt

Ö
ff

n
u

n
g

s
z
e
it

p
ro

 W
o

c
h

e

Förderzeitraum

 bis

Träger

Gemeinde Groß Vollstedt

Gemeinde Groß Vollstedt

Gemeinde Groß Vollstedt

Gemeinde Groß Vollstedt

Gemeinde Groß Vollstedt
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 12

Amt: 3-6,5 Jahre: 13

7-14 Jahre: 39

Nr. von bis komm. frei

E1 Schulstr. 10 Kinderggrp 20 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

K1 Schulstr. 10 Krippe 10 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

R1 Schulstr. 10 E/R altersgem. 15 13:00 15:00 10 2023/2024 x

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 10 0 10 12 83,3%

Ü3 20 0 20 13 153,8%

SK 0 0 0 39 0,0%

Gemeinde: Krogaspe

Nortorfer-Land

Kindergartenjahr: 2022/2023

Gemeinde Krogaspe

Gemeinde Krogaspe

Gemeinde Krogaspe
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Kita/Träger
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 34

Amt: 3-6,5 Jahre: 57

7-14 Jahre: 105

Nr. von bis komm. frei

E1 Am Sportplatz 1b Kinderggrp 20 07:00 13:00 30 2023/2024 x

E3 Am Sportplatz 1b Natur 16 07:00 13:00 30 2023/2024 x

K1 Schulstraße 2 Krippe 10 07:00 13:00 30 2023/2024 x

K2 Am Sportplatz 1b Krippe 10 07:00 13:00 30 2023/2024 x

R1 Am Sportplatz 1b E/R Kinderggrp 20 13:00 14:30 7,5 2023/2024 x

R2 Am Sportplatz 1b E/R altersgem. 15 13:00 14:30 7,5 2023/2024 x

R3 Am Sportplatz 1b E/R altersgem. 15 14:30 16:00 7,5 2023/2024 x

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 20 0 20 34 58,8%

Ü3 36 0 36 57 63,2%

SK 0 0 0 105 0,0%

Gemeinde Langwedel

Gemeinde Langwedel

Gemeinde Langwedel

Gemeinde Langwedel

Gemeinde Langwedel

Gemeinde Langwedel
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Gemeinde: Langwedel

Nortorfer-Land

Kindergartenjahr: 2022/2023

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Langwedel

Bemerkung:

O
rt

s
te

il
/S

tr
a
ß

e

G
ru

p
p

e
n

a
rt

G
ru

p
p

e
n

g
rö

ß
e

Öffnungszeit

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 215

Amt: 3-6,5 Jahre: 262

7-14 Jahre: 553

Nr. von bis komm. frei

E1 Lerchenstr.1 Kinderggrp 20 08:00 16:00 40 2023/2024 x

E2 Lerchenstr.1 Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E3 Lerchenstr.1 Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

K1 Lerchenstr.1 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R1 Lerchenstr.1 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Lerchenstr.1 E/R Kinderggrp 20 13:00 14:00 5 2023/2024 x

I1 Kieler Str. 29a Integr.grp 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

I2 Kieler Str. 29a Integr.grp 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

I3 Kieler Str. 29a Integr.grp 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

I4 Kieler Str. 29a Integr.grp 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

I5 Kieler Str. 29a Integr.grp 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K2 Kieler Str. 29a Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K3 Kieler Str. 29a Krippe 10 07:00 15:00 40 2023/2024 x

R3 Kieler Str. 29a E/R Kinderggrp 20 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R4 Kieler Str. 29a E/R Kinderggrp 10 14:00 16:00 10 2023/2024 x

R5 Kieler Str. 29a E/R Integr.grp 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

E4 Galgenbergsweg Natur 16 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E5 Galgenbergsweg Natur 16 08:00 14:00 30 2023/2024 x

Zentrum für Kirchliche Dienste

Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Zentrum für Kirchliche Dienste

Zentrum für Kirchliche Dienste

Zentrum für Kirchliche Dienste

Zentrum für Kirchliche Dienste

Zentrum für Kirchliche Dienste
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Gemeinde:

Nortorfer-Land

Kindergartenjahr: 2022/2023

Nortorf (Eisendorf, Borgdorf-Seedorf, Schülp)

Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein

Naturkindergarten Zwergenwald e.V.

Naturkindergarten Zwergenwald e.V.

Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein

Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein

Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein

Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein

Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein
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Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein

Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein

Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 215

Amt: 3-6,5 Jahre: 262

7-14 Jahre: 553

E6

Friedrich-Hebbel-

Str. 37 Kinderggrp 20 07:00 16:30 47,5 2023/2024 x

E7

Friedrich-Hebbel-

Str. 37 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E8

Friedrich-Hebbel-

Str. 37 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E9

Friedrich-Hebbel-

Str. 37 Kinderggrp 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

K4

Friedrich-Hebbel-

Str. 37 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K5

Friedrich-Hebbel-

Str. 37 Krippe 10 07:00 15:00 40 2023/2024 x

TP Fritz-Reuter-

Weg 16a
Nortorf 5

TP Am Bellerbek 15 Nortorf 5

TP Stiegkoppel 5 Nortorf 5

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 50 15 65 215 30,2%

Ü3 247 0 247 262 94,3%

SK 0 0 0 553 0,0%

Nortorfer-Land

Kindergartenjahr: 2022/2023

Gemeinde: Nortorf

DRK Kinder- u. Jugendhilfe RD-ECK

DRK Kinder- u. Jugendhilfe RD-ECK

DRK Kinder- u. Jugendhilfe RD-ECK

DRK Kinder- u. Jugendhilfe RD-ECK

DRK Kinder- u. Jugendhilfe RD-ECK

DRK Kinder- u. Jugendhilfe RD-ECK

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 21

Amt: 3-6,5 Jahre: 39

7-14 Jahre: 67

Nr. von bis komm. frei

A1 Hauptstr. 21 altersgem. 15 07:30 15:00 37,5 2023/2024 x

E1 Hauptstr. 21 Kinderggrp 20 07:30 15:00 37,5 2023/2024 x

K1 Hauptstr. 21 Krippe 10 07:30 15:00 37,5 2023/2024 x

R1 Hauptstr. 21 E/R altersgem. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R2 Hauptstr. 21 E/R altersgem. 15 15:00 17:00 10 2023/2024 x

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 15 0 15 21 71,4%

Ü3 30 0 30 39 76,9%

SK 0 0 0 67 0,0%

Gemeinde Timmaspe

Gemeinde Timmaspe

Gemeinde Timmaspe

Gemeinde Timmaspe

Gemeinde Timmaspe

Träger

Kita/Träger

Timmaspe

Nortorfer-Land

Gemeinde:

Kindergartenjahr:
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 49

Amt: 3-6,5 Jahre: 77

7-14 Jahre: 123

Nr. von bis komm. frei

K1 Riesebyer Str. 3 Krippe 10 07:00 13:00 30 2023/2024 x

E1 Riesebyer Str. 3 Kinderggrp. 20 07:00 14:00 35 2023/2024 x

E2 Riesebyer Str. 3 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E3 Riesebyer Str. 3 Natur 16 08:00 13:00 25 2023/2024 x

R1 Riesebyer Str. 3 E/R Krippe 5 14:00 16:30 12,5 2023/2024 x

R3 Riesebyer Str. 3 E/R altersgem. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R4 Riesebyer Str. 3 E/R Kinderggrp. 10 14:00 16:30 12,5 2023/2024 x

TP Böhnrüher Weg 22 Barkelsby 5

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 10 5 15 49 30,6%

Ü3 56 0 56 77 72,7%

SK 0 0 0 123 0,0%

Bemerkung:

Gemeinde Barkelsby

Gemeinde Barkelsby

Gemeinde Barkelsby

Gemeinde Barkelsby

Gemeinde Barkelsby

Gemeinde Barkelsby

Gemeinde:

Amt Schlei-Ostsee

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Barkelsby

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Barkelsby
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 23

Amt: 3-6,5 Jahre: 45

7-14 Jahre: 97

Nr. von bis komm. frei

E1 St. Johannis-Stift 11 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E2 St. Johannis-Stift 11 Kinderggrp. 20 08:00 15:30 37,5 2023/2024 x

E3 St. Johannis-Stift 11 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K1 St. Johannis-Stift 11 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K2 St. Johannis-Stift 11 Krippe 10 08:00 15:30 37,5 2023/2024 x

R1 St. Johannis-Stift 11 E/R altersgem. 15 06:30 08:00 7,5 2023/2024 x

R2 St. Johannis-Stift 11 E/R Kinderggrp 15 06:30 08:00 7,5 2023/2024 x

R3 St. Johannis-Stift 11 E/R Krippe 5 14:00 15:30 7,5 2023/2024 x

ITP Büsenkoppel 11 Damp 5

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 20 5 25 23 108,7%

Ü3 60 0 60 45 133,3%

SK 0 0 0 97 0,0%

Gemeinde: Damp

Amt Schlei-Ostsee

Kindergartenjahr: 2022/2023

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
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Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 50

Amt: 3-6,5 Jahre: 85

7-14 Jahre: 188

Nr. von bis komm. frei

K1 Dorfstraße 2 Krippe 10 07:00 13:00 30 2023/2024 x

K2 Dorfstraße 2 Krippe 10 07:00 14:00 35 2023/2024 x

R1 Dorfstraße 2 E/R Krippe 5 13:00 14:00 5 2023/2024 x

E1 Schmiederedder2 Kinderggrp. 20 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

E2 Schmiederedder2 Kinderggrp. 10 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

E3 Luisenlunder Weg 12 Kinderggrp. 20 07:00 14:00 35 2023/2024 x

E4 Luisenlunder Weg 12 Kinderggrp. 20 07:00 14:00 35 2023/2024 x

E5 Luisenlunder Weg 12 Kinderggrp. 20 07:00 15:00 40 2023/2024 x

R2 Luisenlunder Weg 12 E/R Kinderggrp. 10 14:00 15:00 5 2023/2024 x

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 20 5 25 50 50,0%

Ü3 90 0 90 85 105,9%

SK 0 0 0 188 0,0%

TP Bramberg 3 Fleckeby 5

Gemeinde Fleckeby

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kosel

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kosel

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kosel

Waldorfkindergarten Rosenrot e.V.

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kosel

Waldorfkindergarten Rosenrot e.V.

Gemeinde Fleckeby

Gemeinde: Fleckeby

Amt Schlei-Ostsee

Kindergartenjahr: 2022/2023

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Fleckeby
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 19

Amt: 3-6,5 Jahre: 27

7-14 Jahre: 40

Nr. von bis komm. frei

A1* Pennywisch 11 altersgem. 15 07:30 15:00 37,5 2023/2024 x

E1 Pennywisch 11 Natur 16 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 5 0 5 19 26,3%

Ü3 26 0 26 27 96,3%

SK 0 0 0 40 0,0%

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V
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Gemeinde: Goosefeld

Amt Schlei-Ostsee

Kindergartenjahr: 2022/2023

Bermerkung:

A1 ist befristet bis 31.07.2025
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 16

Amt: 3-6,5 Jahre: 15

7-14 Jahre: 44

Nr. von bis komm. frei

A1 Schulweg 4 altersgem. 15 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

E1 Schulweg 4 Kinderggrp. 20 07:30 13:00 27,5 2023/2024 x

A2 Rosenstraße 10 altersgem. 15 07:00 14:30 37,5 2023/2024 x

A3 Rosenstraße 10 altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 15 0 15 16 93,8%

Ü3 50 0 50 15 333,3%

SK 0 0 0 44 0,0%

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Kindertagesstättenverband Nordschwansen

Kindertagesstättenverband Nordschwansen

Kindertagesstättenverband Nordschwansen

Kindertagesstättenverband Nordschwansen

Gemeinde:

Amt Schlei-Ostsee

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 32

Amt: 3-6,5 Jahre: 40

7-14 Jahre: 88

Nr. von bis komm. frei

E1 An der Kirche 2 Kinderggrp. 20 07:00 13:00 30 2023/2024 x

K1 An der Kirche 2 Krippe 5 07:00 13:00 30 2023/2024 x

R1 An der Kirche 2 E/R altersgem. 15 13:00 15:00 10 2023/2024 x

TP Schwansenweg 4 Kosel 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 5 5 10 32 31,3%

Ü3 20 0 20 40 50,0%

SK 0 0 0 88 0,0%

Gemeinde:

Amt Schlei-Ostsee

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Kosel

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kosel

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kosel

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kosel
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 49

Amt: 3-6,5 Jahre: 54

7-14 Jahre: 57

Nr. von bis komm. frei

A1 Dorfstraße 12a altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E1 Dorfstraße 12a Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

R1 Dorfstraße 12a E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Dorfstraße 12a E/R altersgem. 15 13:00 15:00 10 2023/2024 x

K1 Dorfstraße 12a Krippe 10 08:00 13:00 25

vorauss. ab 

01.08.2022 x

TP An der Au 41 Loose 5

TP Rosahler Weg 81 a Loose 5

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 5 10 15 49 30,6%

Ü3 30 0 30 54 55,6%

SK 0 0 0 57 0,0%

Gemeinde Loose

Gemeinde Loose

Gemeinde Loose

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Loose

Gemeinde Loose

Gemeinde: Loose

Amt Schlei-Ostsee

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 78

Amt: 3-6,5 Jahre: 146

7-14 Jahre: 250

Nr. von bis komm. frei

E1 Dorfstraße 29 Kinderggrp. 20 07:00 13:00 30 2023/2024 x

E2 Dorfstraße 29 Kinderggrp. 20 07:00 13:00 30 2023/2024 x

E5 Dorfstraße 29 Kinderggrp. 20 07:00 15:00 40 2023/2024 x

A2 Dorfstraße 29 altersgem. 15 07:00 14:00 35 2023/2024 x

R1 Dorfstraße 29 E/R Kinderggrp 10 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R2 Dorfstraße 29 E/R Kinderggrp 15 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R3 Dorfstraße 29 E/R Kinderggrp 10 15:00 17:00 10 2023/2024 x

E4 Goospool 1 Natur 16 08:00 13:00 25 2023/2024 x

A3 Petriweg 3 altersgem. 15 07:00 13:00 30 2023/2024 x

A4 Petriweg 3 altersgem. 15 07:00 15.00 40 2023/2024 x

TP Am Thiergarten 14a Rieseby 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP Ringstraße 32 Rieseby 5 U3 15 15 30 78 38,5%

TP Möhlnbarg 17 Rieseby 5 Ü3 106 0 106 146 72,6%

SK 0 0 0 250 0,0%

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Rieseby

Gemeinde Rieseby

Gemeinde: Rieseby

Amt Schlei-Ostsee

Kindergartenjahr: 2022/2023

Förderzeitraum
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Gemeinde Rieseby

Gemeinde Rieseby

Gemeinde Rieseby

Gemeinde Rieseby

Bemerkung:

Zentrum für Kirchliche Dienste

Zentrum für Kirchliche Dienste

Gemeinde Rieseby

Naturkindergarten Rieseby e.V.
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 29

Amt: 3-6,5 Jahre: 42

7-14 Jahre: 99

Nr. von bis komm. frei

E1 Breeland 4 Kinderggrp. 20 07:00 15:00 40 2023/2024 x

E2 Breeland 4 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K1 Breeland 4 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K2 Breeland 4 Krippe 5 08:00 14:00 30 31.07.2023 x

R1 Breeland 4 E/R Krippe 5 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Breeland 4 E/R Krippe 5 14:00 15:00 5 2023/2024 x

KiTas TP gesamt Kinder Quote

U3 15 0 15 29 51,7%

Ü3 40 0 40 42 95,2%

SK 0 0 0 99 0,0%

Bemerkung:

Gemeinde Waabs

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Gemeinde Waabs

Gemeinde Waabs

Gemeinde Waabs
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Gemeinde Waabs

Gemeinde Waabs

Gemeinde: Waabs

Amt Schlei-Ostsee

Kindergartenjahr: 2022/2023
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erster Abschnitt

0-3 Jahre: 269

Amt: 3-6,5 Jahre: 346

7-14 Jahre: 741

Nr. von bis komm. frei

E1 Stifter Allee 4 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E2 Stifter Allee 4 Kinderggrp. 20 08:00 15:00 35 2023/2024 x

E3 Stifter Allee 4 Kinderggrp. 20 08:00 15:00 35 2023/2024 x

I1 Stifter Allee 4 integrative 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K1 Stifter Allee 4 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K2 Stifter Allee 4 Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

K3 Stifter Allee 4 Krippe 10 08:00 16:00 40 2023/2024 x

R1 Stifter Allee 4 E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Stifter Allee 4 E/R Kinderggrp. 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R3 Stifter Allee 4 E/R Kinderggrp. 15 14:00 15:00 5 2023/2024 x

R4 Stifter Allee 4 E/R Krippe 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R5 Stifter Allee 4 E/R Kinderggrp. 10 15:00 16:00 5 2023/2024 x

E4 Postkamp 14 Natur 16 08:00 15:00 35 2023/2024 x

E5 Postkamp 14 Natur 16 08:00 15:00 35 2023/2024 x

E6 Klausdorfer Str. 78c Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E7 Klausdorfer Str. 78c Kinderggrp. 20 07:00 17:00 50 2023/2024 x

E8 Klausdorfer Str. 78c Kinderggrp. 20 07:00 14:00 35 2023/2024 x

E9 Klausdorfer Str. 78c Kinderggrp. 20 07:00 16:00 45 2023/2024 x

A1 Klausdorfer Str. 78c altersgem. 15 07:00 17:00 50 2023/2024 x

R13 Klausdorfer Str. 78c E/R Krippe 5 07:00 08:00 5 2023/2024 x

K4 Hasenholz 7 Krippe 10 07:00 17:00 50 2023/2024 x

K5 Hasenholz 7 Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

Gemeinde:

Gemeinde Altenholz

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Altenholz

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

AWO S-H e.V.

AWO S-H e.V.

AWO S-H e.V.

AWO S-H e.V.

AWO S-H e.V.

AWO S-H e.V.

AWO S-H e.V.

AWO S-H e.V.

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Naturkindergarten Zwergenhof e.V.

Naturkindergarten Zwergenhof e.V.

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 269

Amt: 3-6,5 Jahre: 346

7-14 Jahre: 741

Nr. von bis komm. frei

E10 Klausdorfer Str.74a Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E11 Klausdorfer Str.74a Kinderggrp. 20 08:00 16:00 40 2023/2024 x

K6 Klausdorfer Str.74a Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K7 Klausdorfer Str.74a Krippe 10 08:00 16:00 40 2023/2024 x

A2 Klausdorfer Str.74a altersgem. 15 08:00 16:00 40 31.07.2023 x

R6 Klausdorfer Str.74a E/R Kinderggrp. 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R7 Klausdorfer Str.74a E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R8 Klausdorfer Str.74a E/R altersgem. 7 16:00 17:00 5 2023/2024 x

E12 Am Buchholz 2 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E13 Am Buchholz 2 Kinderggrp. 20 08:00 15:00 35 2023/2024 x

E14 Am Buchholz 2 Kinderggrp. 20 08:00 15:00 35 2023/2024 x

K8 Am Buchholz 2 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K9 Am Buchholz 2 Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

K10 Am Buchholz 2 Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

R9 Am Buchholz 2 E/R Krippe 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R10 Am Buchholz 2 E/R Kinderggrp. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R11 Am Buchholz 2 E/R Kinderggrp. 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R12 Am Buchholz 2 E/R altersgem. 15 15:00 16:00 5 2023/2024 x

E15 Klausdorfer Str.78b Kinderggrp. 20 07:30 14:00 32,5 2023/2024 x

R14 Klausdorfer Str.78b E/R Kinderggrp. 15 14:00 15:00 5 2023/2024 x

K11 Kinderggrp. 4

DRK Kreisverband RD_ECK e.V.

DRK Kreisverband RD_ECK e.V.

DRK Kreisverband RD_ECK e.V.

DRK Kreisverband RD_ECK e.V.

DRK Kreisverband RD_ECK e.V.

DRK Kreisverband RD_ECK e.V.

DRK Kreisverband RD_ECK e.V.

DRK Kreisverband RD_ECK e.V.

DRK Kreisverband RD_ECK e.V.

DRK Kreisverband RD_ECK e.V.

Lerngrp. Altenholz die schlauen Füchse e.V.

UKSH Kiel Betriebskindergarten

Lerngrp. Altenholz die schlauen Füchse e.V.

Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Kiel

Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Kiel

Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Kiel

Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Kiel

Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Kiel

Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Kiel

Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Kiel

Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Kiel
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Förderzeitraum
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Träger

Kita/Träger

Gemeinde: Altenholz
Gemeinde Altenholz

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 269

Amt: 3-6,5 Jahre: 346

7-14 Jahre: 741

Nr. von bis komm. frei

TP Buchenweg 4 Altenholz 5

TP Vordere Wurth 24 Altenholz 5

TP
Rathmannsdorfer- 

Schleuse 2 Altenholz 5

ITP Klausdorfer Str. 91 Altenholz 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

ITP Klausdorfer Str. 91 Altenholz 5 U3 110 25 135 269 50,2%

Ü3 331 0 331 346 95,7%

SK 0 0 0 741 0,0%

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/TrägerO
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Gemeinde: Altenholz
Gemeinde Altenholz

Kindergartenjahr: 2022/2023

Bemerkung:

KiTa Lollipop Klausdorfer Str 74a

altersgem. Grp befristet bis 31.07.23 danach wird

diese Gruppe zur Regel-Krippengrp.
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 299

Amt: 3-6,5 Jahre: 373

7-14 Jahre: 756

Nr. von bis komm. frei

E1 Fußsteigkoppel 34 Kinderggrp. 20 08:00 16:00 40 2023/2024 x

E2 Fußsteigkoppel 34 Kinderggrp. 20 08:00 16:00 40 2023/2024 x

E3 Fußsteigkoppel 34 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K1 Fußsteigkoppel 34 Krippe 10 08:00 16:00 40 2023/2024 x

K2 Fußsteigkoppel 34 Krippe 10 08:00 16:00 40 2023/2024 x

A1 Fußsteigkoppel 34 altersgem. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R1 Fußsteigkoppel 34 E/R Kinderggrp. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R2 Fußsteigkoppel 34 E/R Krippe 5 07:00 08:00 5 2023/2024 x

E4 Claus-Sinjen-Str. 6 Kinderggrp. 20 08:00 16:00 40 2023/2024 x

E5 Claus-Sinjen-Str. 6 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K3 Claus-Sinjen-Str. 6 Krippe 10 08:00 16:00 40 2023/2024 x

K9 Claus-Sinjen-Str. 6 Krippe 10 08:00 16:00 40 2023/2024 x

I1 Claus-Sinjen-Str. 6 Integr. Grp 15 08:00 16:00 40 2023/2024 x

R3 Claus-Sinjen-Str. 6 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R4 Claus-Sinjen-Str. 6 E/R Kinderggrp. 10 14:00 15:00 5 2023/2024 x

E6

Kopperpahler Allee 

40 L Kinderggrp. 20 08:00 16:00 40 2023/2024 x

E7

Kopperpahler Allee 

40 L Kinderggrp. 20 08:00 16:00 40 2023/2024 x

Öffnungszeit
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Förderzeitraum

 bis

Träger

Ev. Kirchenkreis Altholstein

Ev. Kirchenkreis Altholstein

Ev. Kirchenkreis Altholstein

Ev. Kirchenkreis Altholstein

Gemeinde Kronshagen

Gemeinde Kronshagen
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Gemeinde Kronshagen

Gemeinde Kronshagen

Gemeinde Kronshagen

Gemeinde Kronshagen

Gemeinde Kronshagen

Ev. Kirchenkreis Altholstein

Ev. Kirchenkreis Altholstein

Gemeinde Kronshagen

Ev. Kirchenkreis Altholstein

Ev. Kirchenkreis Altholstein

Ev. Kirchenkreis Altholstein

Gemeinde: Kronshagen
Gemeinde Kronshagen

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 299

Amt: 3-6,5 Jahre: 373

7-14 Jahre: 756

Nr. von bis komm. frei

K4

Kopperpahler Allee 

40 L Krippe 10 08:00 16:00 40 2023/2024 x

A3

Kopperpahler Allee 

40 L altersgem. 15 08:00 16:00 40 2023/2024 x

H1

Kopperpahler Allee 

40 L Hort 20 12:30 17:00 22,5 2023/2024 x

H2

Kopperpahler Allee 

40 L Hort 20 12:30 17:00 22,5 2023/2024 x

R5

Kopperpahler Allee 

40 L E/R Kinderggrp. 10 07:00 08:30 7,5 2023/2024 x

R6

Kopperpahler

Allee 40L E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

E8

Kopperpahler Allee 

59 Kinderggrp 20 08:00 15:00 35 2023/2024 x

E9

Kopperpahler Allee 

59 Kinderggrp 20 08:00 16:00 40 2023/2024 x

A4

Kopperpahler Allee 

59 altersgem. 15 08:00 16:00 40 2023/2024 x

A5

Kopperpahler Allee 

59 altersgem. 15 08:00 15:00 35 2023/2024 x

R9

Kopperpahler Allee 

59 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

Gemeinde: Kronshagen

2022/2023Kindergartenjahr:

Gemeinde Kronshagen

Gemeinde Kronshagen

Kita/Träger

Gemeinde Kronshagen

Förderzeitraum

 bis

Träger

Ev. Kirchenkreis Altholstein

Gemeinde Kronshagen

Ev. Kirchenkreis Altholstein

Ev. Kirchenkreis Altholstein

Ev. Kirchenkreis Altholstein

Ev. Kirchenkreis Altholstein

Gemeinde Kronshagen

Ev. Kirchenkreis Altholstein
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Öffnungszeit

Gemeinde Kronshagen
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 299

Amt: 3-6,5 Jahre: 373

7-14 Jahre: 756

Nr. von bis komm. frei

A6

Kopperpahler Allee 

54 altersgem. 15 08:00 16:00 40 2023/2024 x

K5

Kopperpahler Allee 

54 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K6

Kopperpahler Allee 

54 Krippe 10 08:00 16:00 40 2023/2024 x

R10

Kopperpahler Allee 

54 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R11

Kopperpahler Allee 

54 E/R Krippe 5 14:00 15:00 5 2023/2024 x

E10 Vollbehrstr. 34 Kinderggrp. 20 07:30 15:00 37,5 2023/2024 x

A7 Steindamm 10a altersgem. 15 07:00 15:00 40 2023/2024 x

E11 Güstrower Weg 14 Kinderggrp. 20 08:00 16:00 40 2023/2024 x

K7 Güstrower Weg 14 Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

K8 Güstrower Weg 14 Krippe 10 08:00 16:00 40 2023/2024 x

A8 Güstrower Weg 14 altersgem. 15 08:00 16:00 40 2023/2024 x

R12 Güstrower Weg 14 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

Gemeinde Kronshagen

2022/2023

Kronshagen
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 bis

Träger

Gemeinde:

Kindergartenjahr:

AWO Landesverband Schleswig-Holstein

AWO Landesverband Schleswig-Holstein

Pädiko e.V

Pädiko e.V

Zwergenhausen e.V.

Schulverein der Fr. Waldorfschule Kiel e.V.

AWO Landesverband Schleswig-Holstein

AWO Landesverband Schleswig-Holstein

AWO Landesverband Schleswig-Holstein

Pädiko e.V

Pädiko e.V

Pädiko e.V

Kita/Träger
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 299

Amt: 3-6,5 Jahre: 373

7-14 Jahre: 756

Nr. von bis komm. frei

ITP Kopperpahler Allee 54 K'hagen 5

ITP Kopperpahler Allee 54 K'hagen 5

ITP Kopperpahler Allee 54 K'hagen 5

ITP Kopperpahler Allee 54 K'hagen 5

TP Kopperpahler Allee 159Kronshagen 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP Habichtsweg 35 Kronshagen 5 U3 125 49 174 299 58,2%

TP Am Holm 10 Kronshagen 5 Ü3 305 0 305 373 81,8%

TP 5 SK 40 0 40 756 5,3%

TP 4

TP 5

Bemerkung:

-Kinderh. Domanental:Randztangeb. 16-17 Uhr

-Ev. Kita: Randztangeb. 7-8 Uhr u. 16-17 Uhr

-Pädiko: Randztangeb. 16-17 Uhr
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Förderzeitraum
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Träger

Kopperpahler Allee 71 k K'hagen

Feierabendwinkel 24 K'hagen

Henri-Dunant-Allee 15 K'hagen
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Kindergartenjahr: 2022/2023

Gemeinde: Kronshagen
Gemeinde Kronshagen

Kita/Träger
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 241

Amt: 3-6,5 Jahre: 335

7-14 Jahre: 692

Nr. von bis komm. frei

E1 Zur Bücherei 1 Kinderggrp. 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x

E2 Zur Bücherei 1 Kinderggrp. 20 07:00 12:00 25 2023/2024 x

E3 Zur Bücherei 1 Kinderggrp. 20 07:00 14:00 35 2023/2024 x

E4 Zur Bücherei 1 Kinderggrp. 20 07:00 14:00 35 2023/2024 x

E5 Zur Bücherei 1 Kinderggrp. 20 07:00 14:00 35 2023/2024 x

A1 Zur Bücherei 1 altersgemischt 15 07:00 14:00 35 2023/2024 x

A8 Zur Bücherei 1 altersgemischt 15 07:00 14:00 35 2023/2024 x

A9 Zur Bücherei 1 altersgemischt 15 07:00 13:00 30 2023/2024 x

K1 Zur Bücherei 1 Krippe 5 07:00 14:00 35 2023/2024 x

K2 Zur Bücherei 1 Krippe 5 07:00 13:00 30 2023/2024 x

R1 Zur Bücherei 1 E/R Kinderggrp. 20 14:00 17:00 15 2023/2024 x

R3 Zur Bücherei 1 E/R Krippe 10 14:00 17:00 15 2023/2024 x

R8 Zur Bücherei 1 E/R altersgem. 15 14:00 17:00 15 2023/2024 x

E7 Dichterweg 25 Kinderggrp. 20 07:00 14:00 35 2023/2024 x

A2 Dichterweg 25 altersgemischt 15 07:00 12:00 25 2023/2024 x

A3 Dichterweg 25 altersgemischt 15 07:00 14:00 35 2023/2024 x

K4 Konr.-Adenauer-Str. Krippe 10 07:00 14:00 35 2023/2024 x

A3 Konr.-Adenauer-Str. altersgemischt 15 07:00 12:00 25 2023/2024 x

A4 Konr.-Adenauer-Str. altersgemischt 15 07:00 14:00 35 2023/2024 x

R4 Konr.-Adenauer-Str. E/R altersgem. 15 12:00 14:00 10 2023/2024 x

R5 Konr.-Adenauer-Str. E/R altersgem. 15 14:00 17:00 15 2023/2024 x

Stadt Büdelsdorf

Stadt Büdelsdorf

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Stadt Büdelsdorf

Stadt Büdelsdorf

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Gemeinde:

Stadt Büdelsdorf

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Büdelsdorf

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Stadt Büdelsdorf

Stadt Büdelsdorf

Stadt Büdelsdorf

Stadt Büdelsdorf

Stadt Büdelsdorf

Stadt Büdelsdorf

Stadt Büdelsdorf

Stadt Büdelsdorf

Stadt Büdelsdorf

Stadt Büdelsdorf

Stadt Büdelsdorf

Stadt Büdelsdorf
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 241

Amt: 3-6,5 Jahre: 335

7-14 Jahre: 692

Nr. von bis komm. frei

E8 Mühlenstraße 30 Kinderggrp. 20 07:00 14:00 35 2023/2024 x

E9 Mühlenstraße 30 Kinderggrp. 20 07:00 14:00 35 2023/2024 x

E10 Mühlenstraße 30 Kinderggrp. 20 07:00 15:00 40 2023/2024 x

A5 Mühlenstraße 30 altersgem. 15 07:00 14:00 35 2023/2024 x

K5 Mühlenstraße 30 Krippe 10 07:00 15:00 40 2023/2024 x

R6 Mühlenstraße 30 E/R altersgem. 15 15:00 16:00 5 2023/2024 x

R7 Mühlenstraße 30 E/R altersgem. 15 16:00 17:00 5 2023/2024 x

E11 Berliner Str. 20 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E12 Berliner Str. 20 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

A6 Berliner Str. 20 altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

A7 Berliner Str. 20 altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

K6 Berliner Str. 20 Krippe 10 08:00 13:00 25 2023/2024 x

A10 Berliner Str. 20 altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

R9 Berliner Str. 20 E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R10 Berliner Str. 20 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R11 Berliner Str. 20 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R12 Berliner Str. 20 E/R Kinderggrp. 20 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R13 Berliner Str. 20 E/R altersgem. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

Ev.-Luth Kirchengemeinde Büdelsdorf

Kita/Träger

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Ev.-Luth Kirchengemeinde Büdelsdorf

Ev.-Luth Kirchengemeinde Büdelsdorf

Ev.-Luth Kirchengemeinde Büdelsdorf

Ev.-Luth Kirchengemeinde Büdelsdorf

Ev.-Luth Kirchengemeinde Büdelsdorf

Ev.-Luth Kirchengemeinde Büdelsdorf

Ev.-Luth Kirchengemeinde Büdelsdorf

Ev.-Luth Kirchengemeinde Büdelsdorf

Ev.-Luth Kirchengemeinde Büdelsdorf

Ev.-Luth Kirchengemeinde Büdelsdorf

Gemeinde: Büdelsdorf

Stadt Büdelsdorf

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 241

Amt: 3-6,5 Jahre: 335

7-14 Jahre: 692

Nr. von bis komm. frei

R14 Berliner Str. 20 E/R altersgem. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R15 Berliner Str. 20 E/R Kinderggrp. 10 14:00 15:00 5 2023/2024 x

H1 Mühlenstraße 16 Hortgruppe 20 11:00 17:30 32,5 2023/2024 x

H2 Mühlenstraße 16 Hortgruppe 20 11:00 17:30 32,5 2023/2024 x

H3 Mühlenstraße 16 Hortgruppe 20 11:00 17:30 32,5 2023/2024 x

TP Rotdornstraße 6a Büdelsdorf 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP Dichterweg 18 Büdelsdorf 5 U3 95 25 120 241 49,8%

TP Dichterweg 10 Büdelsdorf 5 Ü3 330 0 330 335 98,5%

TP Kätnerweg 23 Büdelsdorf 5 SK 60 0 60 692 8,7%

TP Rickerter Weg I 51 Büdelsdorf 5

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Ev.-Luth Kirchengemeinde Büdelsdorf

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Ev.-Luth Kirchengemeinde Büdelsdorf

Kindergartenjahr: 2022/2023

Förderzeitraum

 bis

Bemerkung:

KiTa Kinderarche: die altersgem.Grp in Rickert ist beim 

Amt Fockbek hinterlegt

Gemeinde: Büdelsdorf

Träger

Kita/TrägerO
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Stadt Büdelsdorf
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 390

Amt: 3-6,5 Jahre: 519

7-14 Jahre: 1238

Nr. von bis komm. frei

E1 Wulfsteert 49 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E2 Wulfsteet 49 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E3 Wulfsteert 49 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K1 Wulfsteert 49 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

A1* Wulfsteert 49 altersgem. 15 14:00 17:00 15 2023/2024 x

R1 Wulfsteert 49 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

E4 Horn 1a Kinderggrp. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E5 Horn 1a Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E6 Horn 1a Kinderggrp. 20 08:00 17:00 45 2023/2024 x

E7** Horn 1a Kinderggrp. 20 13:00 17:00 20 2023/2024 x

K2 Horn 1a Krippe 10 08:00 13:00 25 2023/2024 x

K3 Horn 1a Krippe 10 08:00 17:00 45 2023/2024 x

K4** Horn 1a Krippe 10 13:00 17:00 20 2023/2024 x

R2 Horn 1a E/R Krippe 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R3 Horn 1a E/R Krippe 5 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R4 Horn 1a E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R5 Horn 1a E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

Kita/Träger

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Gemeinde:

Stadt Eckernförde

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 390

Amt: 3-6,5 Jahre: 519

7-14 Jahre: 1238

Nr. von bis komm. frei

K5 Zollhaus Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K6 Zollhaus Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R6 Zollhaus E/R Krippe 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R7 Zollhaus E/R Krippe 5 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R8 Zollhaus E/R Krippe 10 14:00 17:00 15 2023/2024 x

H1
H:C: Andersen

 Weg 6a Hort 20 11:15 17:45 32,5 2023/2024 x

H2
H:C: Andersen

 Weg 6a Hort 20 11:15 17:45 32,5 2023/2024 x

H3
H:C: Andersen

 Weg 6a Hort 20 11:15 17:45 32,5 2023/2024 x

E8 Schleswiger Str.116 Kinderggrp. 20 07:00 13:00 30 2023/2024 x

E9 Schleswiger Str.116 Kinderggrp. 20 07:00 13:00 30 2023/2024 x

K7 Schleswiger Str.116 Krippe 10 07:30 14:30 35 2023/2024 x

E10 Pastorengang Kinderggrp. 20 07:00 13:00 30 2023/2024 x

E11 Pastorengang Kinderggrp. 20 07:00 15:00 40 2023/2024 x

K15* Pastorengang Krippe 10 07:30 12:30 15 2023/2024 x

E33 Schleswiger Str.116 Kinderggrp. 20 07:00 15:00 40 2023/2024 x

K13 Schleswiger Str.116 Krippe 10 07:30 12:30 25 2023/2024 x

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Gemeinde: Eckernförde
Stadt Eckernförde

Kindergartenjahr: 2022/2023

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Förderzeitraum

 bis

Träger
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Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Verein für Waldorfpädagogik Eckernförde

Verein für Waldorfpädagogik Eckernförde

Verein für Waldorfpädagogik Eckernförde

Verein für Waldorfpädagogik Eckernförde

Verein für Waldorfpädagogik Eckernförde

Verein für Waldorfpädagogik Eckernförde

Verein für Waldorfpädagogik Eckernförde

Verein für Waldorfpädagogik Eckernförde

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 390

Amt: 3-6,5 Jahre: 519

7-14 Jahre: 1238

Nr. von bis komm. frei

E12 Borbyer Pastorenweg 1 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E13 Borbyer Pastorenweg 1 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E14 Borbyer Pastorenweg 1 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E15 Saxtorfer Weg 84 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

I1 Borbyer Pastorenweg 1 Integr. Gruppe 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

K8 Borbyer Pastorenweg 1 Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

K9 Saxtorfer Weg 84 Krippe 10 08:00 15:00 35 2023/2024 x

R9 Borbyer Pastorenweg 1 E/R Kinderggrp. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R10 Borbyer Pastorenweg 1 E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R11 Borbyer Pastorenweg 1 E/R Kinderggrp. 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R12 Borbyer Pastorenweg 1 E/R Krippe 5 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R13 Borbyer Pastorenweg 1 E/R Krippe 5 07:00 08:00 5 2023/2024 x

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby

Gemeinde: Eckernförde
Stadt Eckernförde

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Förderzeitraum
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Träger

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby

Kita/Träger

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 390

Amt: 3-6,5 Jahre: 519

7-14 Jahre: 1238

Nr. von bis komm. frei

R14 Borbyer Pastorenweg 1 E/R Kinderggrp. 10 13:00 16:00 15 2023/2024 x

R15 Saxtorfer Weg 84 E/R Kinderggrp 10 13:00 15:00 10 2023/2024 x

R16 Borbyer Pastorenweg 1 E/R Kinderggrp. 10 13:00 16:00 15 2023/2024 x

R17 Borbyer Pastorenweg 1 E/R Kinderggrp. 15 16:00 17:00 5 2023/2024 x

R31 Borbyer Pastorenweg 1 E/R Krippe 5 15:00 16:00 5 2023/2024 x

E16
H:C: Andersen

 Weg 6 Kinderggrp. 20 07:15 14:15 35 2023/2024 x

E17
H:C: Andersen

 Weg 6 Kinderggrp. 20 07:15 15:15 40 2023/2024 x

E18 Saxtorfer Weg 58a Kinderggrp. 20 07:30 14:30 35 2023/2024 x

E19 Saxtorfer Weg 58a Kinderggrp. 20 07:30 14:30 35 2023/2024 x

A4 Saxtorfer Weg 58a altersgem. 15 07:30 15:00 37,5 2023/2024 x

K10 Saxtorfer Weg 58a Krippe 10 07:30 14:30 35 2023/2024 x

R18 Saxtorfer Weg 58a E/R Kinderggrp 20 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R19 Saxtorfer Weg 58a E/R Krippe 5 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R20 Saxtorfer Weg 58a E/R altersgem. 15 14:30 15:00 2,5 2023/2024 x

R21 Saxtorfer Weg 58a E/R Kinderggrp 15 15:00 16:00 5 2023/2024 x

E20 Jungfernstieg 98 Kinderggrp. 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E21 Jungfernstieg 98 Kinderggrp. 20 07:30 14:00 32,5 2023/2024 x

R22 Jungfernstieg 98 E/R Kinderggrp. 20 14:00 15:00 5 2023/2024 x

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde

2022/2023Kindergartenjahr:

Stadt Eckernförde

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby
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Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Dansk Skoleforening Sydsylesvig

Dansk Skoleforening Sydsylesvig

EckernfördeGemeinde:

Dansk Skoleforening Sydsylesvig

Dansk Skoleforening Sydsylesvig

Dansk Skoleforening Sydsylesvig

Dansk Skoleforening Sydsylesvig

Dansk Skoleforening Sydsylesvig

Dansk Skoleforening Sydsylesvig

Dansk Skoleforening Sydsylesvig

Dansk Skoleforening Sydsylesvig

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 390

Amt: 3-6,5 Jahre: 519

7-14 Jahre: 1238

Nr. von bis komm. frei

E22
Richard-Vosgerau

Str. 90a Kinderggrp. 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E23
Richard-Vosgerau

Str. 90a Kinderggrp. 20 07:30 14:00 32,5 2023/2024 x

K11
Richard-Vosgerau

Str. 90a Krippe 10 07:00 14:00 35 2023/2024 x

E32
Richard-Vosgerau

Str. 90a Kinderggrp. 20 12:30 17:00 22,5 2023/2024 x

R24
Richard-Vosgerau

Str. 90a E/R Kinderggrp. 20 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

E24 Schleswiger Str. 11 Kinderggrp. 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E25 Schleswiger Str. 11 Kinderggrp. 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E26 Schleswiger Str. 11 Kinderggrp. 20 07:30 14:00 32,5 2023/2024 x

E27* Schleswiger Str. 11 Kinderggrp. 20 12:30 17:00 22,5 2023/2024 x

R25 Schleswiger Str. 11 E/R Kinderggrp. 20 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R26 Schleswiger Str. 11 E/R Kinderggrp. 20 14:00 15:00 5 2023/2024 x

E28 Brennofen Weg 32-34 Kinderggrp. 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E29 Brennofen Weg 32-34 Kinderggrp. 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

E30 Brennofen Weg 32-34 Kinderggrp. 20 07:30 12:30 25 2023/2024 x

I2 Brennofen Weg 32-34 Integr. Gruppe 15 07:30 12:30 25 2023/2024 x

I3 Brennofen Weg 32-34 Integr. Gruppe 15 07:30 12:30 25 2023/2024 x

K12 Brennofen Weg 32-34 Krippe 10 07:30 14:00 32,5 2023/2024 x

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde

Gemeinde: Eckernförde
Stadt Eckernförde

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Kita/Träger

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde 

Stadt Eckernförde
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 390

Amt: 3-6,5 Jahre: 519

7-14 Jahre: 1238

Nr. von bis komm. frei

A6* Brennofen Weg 32-34 altersgem. 15 12:30 17:00 22,5 2023/2024 x

E31 Brennofen Weg 32-34 Kinderggrp 20 12:30 17:00 22,5 2023/2024 x

R27 Brennofen Weg 32-34 E/R Kinderggrp. 20 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R28 Brennofen Weg 32-34 E/R altersgem. 15 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

R29 Brennofen Weg 32-34 E/R Kinderggrp. 20 12:30 14:00 7,5 2023/2024 x

R30 Brennofen Weg 32-34 E/R Kinderggrp. 20 12:30 15:00 12,5 2023/2024 x

K14 Am Ort 6 Krippe 10 07:30 15:30 40 2023/2025 x

A7 Am Ort 6 altersgem. 15 07:30 15:30 40 2023/2025 x

R32 Am Ort 6 E/R altersgem. 15 06:30 07:30 5 2023/2025 x

R33 Am Ort 6 E/R altersgem. 7 15:30 16:30 5 2023/2025 x

TP Ostlandstr. 2 Eckernförde 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP Ostlandstr. 2 Eckernförde 5 U3 150 40 190 390 48,7%

TP Domsland 165 Eckernförde 5 Ü3 680 0 680 519 131,0%

TP Domstag 52A Eckernförde 5 SK 60 0 60 1238 4,8%

TP Klemmsberg 2 Eckernförde 5

TP Norderstr. 9 Eckernförde 5

TP Sonderburger Str. 9 Eckernförde 5

TP Saxtorfer Weg 14b Eckernförde 5

Bemerkung:

bedarfsplantechnisch werden folgende Gruppen nicht 

mitgezählt:

E7, E27, A1, A6 und K4, E32

K15 nur an drei Tagen (Di+Mi+Do)

Pädiko e.V.

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde

Stadt Eckernförde

Kita/Träger

Pädiko e.V.

Pädiko e.V.

Pädiko e.V.

Gemeinde: Eckernförde
Stadt Eckernförde

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 740

Amt: 3-6,5 Jahre: 1345

7-14 Jahre: 2549

Nr. von bis komm. frei

E1

Nobiskrüger Allee 

116-118 Kinderggrp. 20 08:00 16:00 40 2023/2024 x

E2

Nobiskrüger Allee 

116-118 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E3

Nobiskrüger Allee 

116-118 Natur 16 08:00 13:00 25 2023/2024 x

K1

Nobiskrüger Allee 

116-118 Krippe 10 08:00 16:00 40 2023/2024 x

R2

Nobiskrüger Allee 

116-118 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R42

Nobiskrüger Allee 

116-118 E/R Kinderggrp. 20 13:00 14:00 5 2023/2024 x

E4 Ahlmannstr. 16 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E5 Ahlmannstr. 16 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E6 Ahlmannstr. 16 Kinderggrp. 20 08:00 16:00 40 2023/2024 x

K2 Ahlmannstr. 16 Krippe 10 08:00 16:00 40 2023/2024 x

A1 Ahlmannstr. 16 altersgem. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R3 Ahlmannstr. 16 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

E7 Alte Kieler Landstr. 19 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E8 Alte Kieler Landstr. 19 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E9 Alte Kieler Landstr. 19 Kinderggrp. 20 08:00 16:00 40 2023/2024 x

K3 Alte Kieler Landstr. 19 Krippe 10 08:00 16:00 40 2023/2024 x

Gemeinde:

Stadt Rendsburg

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Rendsburg

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 740

Amt: 3-6,5 Jahre: 1345

7-14 Jahre: 2549

Nr. von bis komm. frei

R4 Alte Kieler Landstr. 19 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

E10

Pastor-Schröder-

Str. 74 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E11

Pastor-Schröder-

Str. 74 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E12

Pastor-Schröder-

Str. 74 Kinderggrp. 20 08:00 16:00 40 2023/2024 x

K4

Pastor-Schröder-

Str. 74 Krippe 10 08:00 13:00 25 2023/2024 x

K5

Pastor-Schröder-

Str. 74 Krippe 10 08:00 16:00 40 2023/2024 x

R5

Pastor-Schröder-

Str. 74 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

E13 Breslauer Str.1-3 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E14 Breslauer Str.1-3 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

K6 Breslauer Str.1-3 Krippe 10 08:00 13:00 25 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

K7 Breslauer Str.1-3 Krippe 10 08:00 13:00 25 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

R6 Breslauer Str.1-3 E/R altersgem. 15 13:00 15:00 10 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

A10 Breslauer Str.1-3 altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

R45 Breslauer Str.1-3 E/R altersgem. 15 13:00 15:00 10 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

E41 Rotenhöfer Weg 48 Kinderggrp. 20 08:00 17:00 45 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

 Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Kita/Träger

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

Gemeinde: Rendsburg

Stadt Rendsburg

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 740

Amt: 3-6,5 Jahre: 1345

7-14 Jahre: 2549

Nr. von bis komm. frei

A4 Rotenhöfer Weg 48 altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

K16 Rotenhöfer Weg 48 Krippe 10 08:00 13:00 25 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

R7 Rotenhöfer Weg 48 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

R8 Rotenhöfer Weg 48 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

R42 Rotenhöfer Weg 48 E/R altersgem. 15 13:00 17:00 20 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

E15
Felix-Mendelssohn-Str. 

8-12 Kinderggrp. 20 07:00 13:00 30 2023/2024 x

E16
Felix-Mendelssohn-Str. 

8-12 Kinderggrp. 20 07:00 13:00 30 2023/2024 x

E17
Felix-Mendelssohn-Str. 

8-12 Kinderggrp. 20 07:00 13:00 30 2023/2024 x

K8
Felix-Mendelssohn-Str. 

8-12 Krippe 10 07:00 14:00 35 2023/2024 x

K9
Felix-Mendelssohn-Str. 

8-12 Krippe 10 07:00 14:00 35 2023/2024 x

R9
Felix-Mendelssohn-Str. 

8-12 E/R Kinderggrp. 20 13:00 14:00 5 2023/2024 x

E18 Gerhardtstr. 18a Natur 16 07:30 12:30 25 2023/2024 x

I1 Eiderstraße 100 Integr. Gruppe 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

I2 Eiderstraße 100 Integr. Gruppe 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

I3 Eiderstraße 100 Integr. Gruppe 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E19 Am Stadtsee 20 Kinderggrp. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Lebenshilfe-Werk Hohenwestedt u. U.

Lebenshilfe-Werk Hohenwestedt u. U.

Kind und Demokratie e.V.

Lebenshilfe-Werk Hohenwestedt u. U.
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Walddorfkindergarten Rendsburg e.V.

Gemeinde: Rendsburg

Stadt Rendsburg

Kindergartenjahr: 2022/2023

Walddorfkindergarten Rendsburg e.V.

Walddorfkindergarten Rendsburg e.V.

Walddorfkindergarten Rendsburg e.V.

Walddorfkindergarten Rendsburg e.V.

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Walddorfkindergarten Rendsburg e.V.
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 740

Amt: 3-6,5 Jahre: 1345

7-14 Jahre: 2549

Nr. von bis komm. frei

E20 Am Stadtsee 20 Kinderggrp. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

E21 Grüner Kamp 23 Kinderggrp. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E22 Grüner Kamp 23 Kinderggrp. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

E23 Grüner Kamp 23 Kinderggrp. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

A9 Grüner Kamp 23 altersgem. 15 07:30 15:00 37,5 2023/2024 x

E41 Grüner Kamp 23 Kinderggrp 20 07:30 15:00 37,5 2023/2024 x

K10 Grüner Kamp 23 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K11 Grüner Kamp 23 Krippe 10 08:00 14:30 32,5 2023/2024 x

R10 Grüner Kamp 23 E/R Kinderggrp. 15 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R11 Grüner Kamp 23 E/R Kinderggrp. 15 14:00 14:30 2,5 2023/2024 x

R12 Grüner Kamp 23 E/R Krippe 5 07:30 08:00 2,5 2023/2024 x

R13 Grüner Kamp 23 E/R Kinderggrp. 10 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R14 Grüner Kamp 23 E/R Kinderggrp. 10 14:30 15:30 5 2023/2024 x

R15 Grüner Kamp 23 E/R Kinderggrp. 15 07:30 08:30 5 2023/2024 x

R16 Grüner Kamp 23 E/R altersgem. 15 14:30 17:00 12,5 2023/2024 x

R17 Grüner Kamp 23 E/R Kinderggrp. 10 07:00 07:30 2,5 2023/2024 x

E24 Lilienstraße 39 Kinderggrp. 20 08:00 16:00 40 2023/2024 x

E25 Lilienstraße 39 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E26 Lilienstraße 39 Kinderggrp. 20 08:00 14:00 30 2023/2024 x

A6 Lilienstraße 39 altersgem. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K12 Lilienstraße 39 Krippe 10 08:00 14:00 30 2023/2024 x

K13 Lilienstraße 39 Krippe 10 08:00 16:00 40 2023/2024 x

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Elternselbsthilfe e.V.

Träger

Elternselbsthilfe e.V.

Elternselbsthilfe e.V.

Elternselbsthilfe e.V.

Elternselbsthilfe e.V.

Elternselbsthilfe e.V.

Kita/Träger

Elternselbsthilfe e.V.

Elternselbsthilfe e.V.

Elternselbsthilfe e.V.

Elternselbsthilfe e.V.

Elternselbsthilfe e.V.

Elternselbsthilfe e.V. 

Gemeinde: Rendsburg

Elternselbsthilfe e.V.

Elternselbsthilfe e.V.

Elternselbsthilfe e.V.

Stadt Rendsburg

Kindergartenjahr: 2022/2023
O

rt
s
te

il
/S

tr
a
ß

e

G
ru

p
p

e
n

a
rt

G
ru

p
p

e
n

g
rö

ß
e

Öffnungszeit

Ö
ff

n
u

n
g

s
z
e
it

p
ro

 W
o

c
h

e

Förderzeitraum

 bis

TOP 8.3



Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 740

Amt: 3-6,5 Jahre: 1345

7-14 Jahre: 2549

Nr. von bis komm. frei

R18 Lilienstraße 39 E/R altersgem. 15 05:45 07:00 6,25 2023/2024 x

R19 Lilienstraße 39 E/R Kinderggrp. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R20 Lilienstraße 39 E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R21 Lilienstraße 39 E/R Kinderggrp. 20 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R22 Lilienstraße 39 E/R Krippe 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R23 Lilienstraße 39 E/R Krippe 5 16:00 17:00 5 2023/2024 x

R37 Lilienstraße 39 E/R Kinderggrp. 10 16:00 17:00 5 2023/2024 x

E27 An der Untereider 17 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E28 An der Untereider 17 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E29 An der Untereider 17 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

R43 An der Untereider 17 E/R Kinderggrp. 10 13:00 16:00 15 2023/2024 x

E30 An der Untereider 17 Kinderggrp. 20 13:00 18:00 25 2023/2024 x

A7 An der Untereider 17 altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

K14 An der Untereider 17 Krippe 10 08:00 13:00 25 2023/2024 x

R24 An der Untereider 17 E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R25 An der Untereider 17 E/R altersgem. 7 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R26 An der Untereider 17 E/R Kinderggrp. 20 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R27 An der Untereider 17 E/R altersgem. 7 13:00 16:00 15 2023/2024 x

R28 An der Untereider 17 E/R altersgem. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

R29 An der Untereider 17 E/R altersgem. 7 16:00 17:00 5 2023/2024 x

E31 Ostlandstr. 42a Kinderggrp. 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg 

Stadt Rendsburg 

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/Träger

Stadt Rendsburg 

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg 
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Gemeinde: Rendsburg

Stadt Rendsburg

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 740

Amt: 3-6,5 Jahre: 1345

7-14 Jahre: 2549

Nr. von bis komm. frei

E32 Ostlandstr. 42a Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E33 Ostlandstr. 42a Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E34 Ostlandstr. 42a Kinderggrp. 20 12:00 16:00 20 2023/2024 x

A8 Ostlandstr. 42a altersgem. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

K15 Ostlandstr. 42a Krippe 10 08:00 13:00 25 2023/2024 x

R30 Ostlandstr. 42a E/R Kinderggrp. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R31 Ostlandstr. 42a E/R Kinderggrp. 15 12:00 13:00 5 2023/2024 x

R32 Ostlandstr. 42a E/R Kinderggrp. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

E35 Schleswiger Ch. 63 Kinderggrp. 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x

E36 Schleswiger Ch. 63 Kinderggrp. 20 08:00 12:00 20 2023/2024 x

E37 Schleswiger Ch. 63 Kinderggrp. 20 08:00 13:00 25 2023/2024 x

E38 Schleswiger Ch. 63 Kinderggrp. 20 13:00 18:00 25 2023/2024 x

E39 Schleswiger Ch. 63 Kinderggrp. 20 13:00 18:00 25 2023/2024 x

E40 Schleswiger Ch. 63 Kinderggrp. 15 08:00 13:00 25 2023/2024 x

I4 Schleswiger Ch. 63 Integr. Gruppe 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x

R33 Schleswiger Ch. 63 E/R Kinderggrp. 20 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R34 Schleswiger Ch. 63 E/R Kinderggrp. 10 07:00 08:00 5 2023/2024 x

R35 Schleswiger Ch. 63 E/R Kinderggrp. 20 12:00 13:00 5 2023/2024 x

R36 Schleswiger Ch. 63 E/R Kinderggrp. 15 13:00 14:00 5 2023/2024 x

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg 

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Gemeinde: Rendsburg

Stadt Rendsburg

Kindergartenjahr: 2022/2023

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Stadt Rendsburg

Förderzeitraum

 bis

Träger

Kita/TrägerO
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 740

Amt: 3-6,5 Jahre: 1345

7-14 Jahre: 2549

Nr. von bis komm. frei

I5 Arsenalstr. 24 Integr. Gruppe 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

I6 Arsenalstr. 24 Integr. Gruppe 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

A11 Arsenalstr. 24 altersgem. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

A12 Arsenalstr. 24 altersgem. 15 08:00 14:00 30 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

R38 Arsenalstr. 24 E/R altersgem. 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

R39 Arsenalstr. 24 E/R altersgem. 15 14:00 17:00 15 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

R40 Arsenalstr. 24 E/R integr Grp 15 07:00 08:00 5 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

R41 Arsenalstr. 24 E/R integr Grp 15 14:00 17:00 15 2023/2024 x  Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

E44 Rotenhöfer Weg 14 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 geplant ab 2023

E45 Rotenhöfer Weg 14 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 geplant ab 2023

E46 Rotenhöfer Weg 14 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 geplant ab 2023

K18 Rotenhöfer Weg 14 Krippe 10 08:00 14:00 30 geplant ab 2023

K19 Rotenhöfer Weg 14 Krippe 10 08:00 14:00 30 geplant ab 2023

K20 Rotenhöfer Weg 14 Krippe 10 08:00 14:00 30 geplant ab 2023

2022/2023

Kita/Träger

Stadt Rendsburg

Kindergartenjahr:
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Gemeinde: Rendsburg
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Bedarfsplan

erster Abschnitt

0-3 Jahre: 740

Amt: 3-6,5 Jahre: 1345

7-14 Jahre: 2549

Nr. von bis komm. frei

E47 Nobiskrüger Allee 75 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 geplant ab 2023

E48 Nobiskrüger Allee 75 Kinderggrp 20 08:00 14:00 30 geplant ab 2023

K21 Nobiskrüger Allee 75 Krippe 10 08:00 14:00 30 geplant ab 2023

K22 Nobiskrüger Allee 75 Krippe 10 08:00 14:00 30 geplant ab 2023

ITP Ernst-Barlach- 7 Rendsburg 5

ITP Ernst-Barlach- 7 Rendsburg 5

TP Ahlmann Str. 21 Rendsburg 5

TP Altstädter Gärten 23 Rendsburg 5 KiTas TP gesamt Kinder Quote

TP Gerdauener Str. Rendsburg 5 U3 205 30 235 740 31,8%

TP Tondernstraße 13 Rendsburg 5 Ü3 982 0 982 1345 73,0%

TP Büsumer Straße 6a Rendsburg 5 SK 0 0 0 2549 0,0%

TP Alsenstraße 29 Rendsburg 5

Kita/Träger

Bemerkung:

KiTa Neuwerk: flex. Rdztang. 16-17 Uhr 

und 17 - 18 Uhr

KiTa Villa Kunterb: flex Rdztang. 7-8 Uhr 

und 13 - 14 Uhr
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Förderzeitraum
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Träger

Gemeinde: Rendsburg

Stadt Rendsburg

Kindergartenjahr: 2022/2023
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Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Anstalt des ö.R. Kinderbetreuung in den Hüttener Bergen

über Amt Hüttener Berge

Anschrift Mühlenstraße 8

24361 Groß Wittensee

Einrichtung Kita Brekendorf, Schulweg 10, 24811 Brekendorf

Name der Leitung Frau Katrin Spannagel

Email: brekendorf@kinder-hb.de
Telefon 04336/449

Schließzeiten 15 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe ab 01.09.2022

Stammgruppen 2 U-3 5

E/R Gruppen 4 Ü-3 30

Einrichtung Kita Beerenhöhle, Am See 4, 24794 Bünsdorf

Name der Leitung Frau Monika Jost

Email: buensdorf@kinder-hb.de

Telefon 04356/1679

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 mittlere Kindergartengruppe  Seeblick 2 15 31.07.2023

Stammgruppen 2 U-3 5

E/R Gruppen 2 Ü-3 25

Geförderte Einrichtungsträger

im

 Kreis Rendsburg-Eckernförde

1

TOP 8.3
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Zweiter Abschnitt

Einrichtung Kita "Hummelnest", Schulberg 8, 24358 Ascheffel

Name der Leitung Frau Heise

Email: huettener-berge@kinder-hb.de

Telefon 04356/1021

Schließzeiten 15 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 10 2023/2024

1 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R Hort-Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 25

E/R Gruppen 7 Ü-3 50

Einrichtung Kita "Pusteblume", Tränkeweg 1e, 24794 Borgstedt
Name der Leitung Frau Gunda Ludwig

Email: pusteblume@kinder-hb.de
Telefon 04331/39445

Schließzeiten 15 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 15 2023/2024

1 15 2020/2021

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R Regel- Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 6 U-3 25

E/R Gruppen 6 Ü-3 65

Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Krippengruppe

Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe

mittlere Kindergartengruppe

2
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

über

Anschrift Am Kiel Kanal 2

24106 Kiel

Einrichtung AWO-KiTa Altenholz, Klausdorfer Straße 78c, 24161 Altenholz

Außenstelle Hasenholz 7, 24161 Altenholz

Name der Leitung Frau Anke Lilienthal-Schmiedel

Email: kita-altenholz@awo-sh.de

Telefon 0431/3294910

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe Außenst. 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe Außenst. 10 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 7 U-3 25

E/R Gruppen 1 Ü-3 90

Einrichtung AWO-KiTa Bovenau, An der Kirche 20, 24796 Bovenau

Name der Leitung Frau Stephanie Delfs

Email: kita-bovenau@awo-sh.de

Telefon 04334/1227

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 mittlere Hortgruppe 15 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 15

E/R Gruppen 0 Ü-3 50

H 15

3
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mailto:kita-bovenau@awo-sh.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Einrichtung AWO-KiTa "Lummerland", Am Sportplatz 3a, 24808 Jevenstedt

Name der Leitung Frau Susanne Schmidt

Email: kita-jevenstedt@awo-sh.de

Telefon 04337/914409

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 mittlere Kindergartengruppe 15 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 25

E/R Gruppen 4 Ü-3 45

Einrichtung AWO-KiTa "Hühnerland", Güstrower Weg 14, 24119 Kronshagen

Name der Leitung Frau Gaby Althoff

Email: kita-kronshagen@awo-sh.de

Telefon 0431/58369694

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 25

E/R Gruppen 1 Ü-3 30

4

TOP 8.3

mailto:kita-jevenstedt@awo-sh.de
mailto:kita-kronshagen@awo-sh.de
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Zweiter Abschnitt

Einrichtung AWO Kita Neudorf-Bornstein, Dorfstraße 6a, 24214 Neudorf-Bornst.

AWO Kinderkrippe Neudorf, Am Dorfplatz 12, 24214 Neudorf-Bornst.

Name der Leitung Herr Torben Friedrich

Email: kita-neudorf@awo-sh-de

Telefon 04346/6021596

Schließzeiten 15 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe Am Dorfplatz 12 10 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 15

E/R Gruppen 2 Ü-3 30

Einrichtung Kita "Storchennest", Storchennest 3/Burkamp 8,  24220 Flintbek

Name der Leitung Frau Angelika Ohrt

Email: kita-flintbek@awo-sh.de

Telefon 04347/708079

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe Burkamp 8 15 2023/2024

1 Integrationsgruppe 15 2023/2024

Stammgruppen 6 U-3 25

E/R Gruppen 0 Ü-3 65

5

TOP 8.3

mailto:kita-neudorf@awo-sh-de
mailto:kita-flintbek@awo-sh.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Einrichtung AWO-KiTa Osterrönfeld, Ohldörp 62, 24783 Osterrönfeld

Name der Leitung Frau Kirstin Möller

Email: kita-osterroenfeld@awo-sh.de

Telefon 04331/123935

Schließzeiten 7 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 10

E/R Gruppen 2 Ü-3 60

Einrichtung AWO-KiTa Schacht-A., Am Buchenknick 1, 24790 Schacht-Audorf

Name der Leitung Frau Bettina Lenzer

Email: kita-schachtaudorf@awo-sh.de

Telefon 04331/663461

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 10

E/R Gruppen 3 Ü-3 60

6

TOP 8.3

mailto:kita-osterroenfeld@awo-sh.de
mailto:kita-schachtaudorf@awo-sh.de
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

über

Anschrift Ahlmannstraße 2a

24768 Rendsburg

Einrichtung Kita "farbklecks", Konrad-Adenauer-Str. 3, 24782 Büdelsdorf

Name der Leitung Frau Nadine Seel

Email: kita.farbklecks@bruecke.org

Telefon 04331/1323828

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R  altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 20

E/R Gruppen 2 Ü-3 20

Einrichtung Krippe Sonnenschein, Schulstraße 48a, 24229 Dänischenhagen

Name der Leitung Frau Birgitt Knudsen

Email: krippe.daenischenhagen@bruecke.org

Telefon 04349/9146517

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 kleine Krippengruppe 5 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 25

E/R Gruppen 2 Ü-3 0
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mailto:kita.farbklecks@bruecke.org
mailto:krippe.daenischenhagen@bruecke.org
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Zweiter Abschnitt

Einrichtung

Name der Leitung Frau Astrid Altendorf

Email: villakunterbunt@bruecke.org

Telefon 04351/45429

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe nicht gezählt 2023/2024

1 mittlere Kindergartengruppe 15 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe nicht gezählt 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe Zollhaus 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe Zollhaus 10 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe Zollhaus 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe Zollhaus 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe Zollhaus 2023/2024

Stammgruppen 9 U-3 40

E/R Gruppen 7 Ü-3 55

 

Einrichtung Kita "Goosefeld, Pennywisch 11, 24340 Goosefeld

Name der Leitung Frau Ulrike Schumacher

Email: kita.goosefeld@bruecke.org

Telefon 04351/475183

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 5

E/R Gruppen 0 Ü-3 26

Kita "Villa Kunterbunt",Horn 1a, 24340 Eckernförde

Außenstelle Zollhaus

8
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mailto:villakunterbunt@bruecke.org
mailto:kita.goosefeld@bruecke.org
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Zweiter Abschnitt

Einrichtung Kita "Schmetterlingsburg", Am Dornbrook 12, 24361 Haby

Name der Leitung Frau Janine Azm

Email: kita.haby@bruecke.org

Telefon 04356/995225

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 5

E/R Gruppen 2 Ü-3 10

Einrichtung Kita "Mastbrook", Breslauer Str. 1-3, 24768 Rendsburg

Name der Leitung Herr Alexander Merten

Email: kita.mastbrook@bruecke.org

Telefon 04331/448509

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 10 2023/2024

1 10 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 ab 1.9.2021

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 25

E/R Gruppen 2 Ü-3 50

Einrichtung Kita "Pulverschuppen",Am Stadtsee 20, 24768 Rendsburg

Name der Leitung Frau Janina Runge

Email: kita.pulverschuppen@bruecke.org

Telefon 04331/13230

Schließzeiten 20 Tage

1 mittlere Kindergartengruppe Pulverschuppen 15 2023/2024

1 mittlere Kindergartengruppe Pulverschuppen 15 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 0

E/R Gruppen 0 Ü-3 30

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Krippengruppe

Regel-Krippengruppe
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mailto:kita.haby@bruecke.org
mailto:kita.mastbrook@bruecke.org
mailto:kita.pulverschuppen@bruecke.org
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Zweiter Abschnitt

Einrichtung Kita "Rotenhof", Rotenhöfer Weg 48, 24768 Rendsburg

Name der Leitung Herr Alexander Merten

Email: kita.rotenhof@bruecke.org

Telefon 04331/3359440

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 15 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 15

E/R Gruppen 3 Ü-3 30

Einrichtung Kita "Tulipan", Arsenalstraße 24, 24768 Rendsburg

Name der Leitung Herr Alexander Merten

Email: kita.tulipan@bruecke.org

Telefon 04331/3359440

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 15 2023/2024

1 15 2023/2024

1 integrative Gruppe 15 2023/2024

1 integrative Gruppe 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R integrative Gruppe 2023/2024

1 E/R integrative Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 10

E/R Gruppen 4 Ü-3 50

altersgemischte Gruppe

Regel-Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe

altersgemischte Gruppe

10
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mailto:kita.rotenhof@bruecke.org
mailto:kita.rotenhof@bruecke.org
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Zweiter Abschnitt

Einrichtung Kita "Farbenfroh", Dorfstraße 14, 24790 Schacht-Audorf

Name der Leitung Frau Nicole Stephansky

Email: kita.farbenfroh@bruecke.org

Telefon 04331/943720

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 10 2023/2024

1 15 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 10

E/R Gruppen 3 Ü-3 35

Einrichtung Kita "Strander Möwe" Strande, Am Mühlenteich 1a, 24229 Strande

Name der Leitung Frau Birgitt Knudsen

Email: kita.strande@bruecke.org

Telefon 04349/919747

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 16 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 0

E/R Gruppen 3 Ü-3 56

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Natur-Kindergartengruppe

mittlere Kindergartengruppe

E/R altersgemischte Gruppe
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mailto:kita.farbenfroh@bruecke.org
mailto:kita.strande@bruecke.org
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Dansk Skoleforening for Sydslesvig

über

Anschrift Stuhrsallee 22

24943 Flensburg

Einrichtung

Name der Leitung Frau Cecillia Persson Sørensen

Email: rendsborg-bydelsdorf.bhv@skoleforeningen.org

Telefon 04331/32905

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 15

E/R Gruppen 2 Ü-3 70

Einrichtung

Name der Leitung Frau Inken Flöge

Email: vestermoelle.bhv@skoleforeningen.org

Telefon 04332/477

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 0

E/R Gruppen 0 Ü-3 20

Dänische Kita "Bydelsdorf Börnehave"

Mühlenstraße 30, 24782 Büdelsdorf

Dänische Kita "Vestermölle Bornehave"

Bargstaller Straße 2, 24800 Elsdorf-Westermühlen

12
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mailto:rendsborg-bydelsdorf.bhv@skoleforeningen.org
mailto:vestermoelle.bhv@skoleforeningen.org


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Einrichtung

Name der Leitung Frau Tina Jensen-Nicolaisen

Email: askfelt.bhv@skoleforeningen.org

Telefon 04535/524

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 0

E/R Gruppen 2 Ü-3 40

Einrichtung

Name der Leitung Herr Ralf Timm

Email: egernfoerde.bhv@skoleforeningen.org

Telefon 04351/5478

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 0

E/R Gruppen 0 Ü-3 40

Dänischer Kindergarten "Egernförde Bornehave"

H.C. Andersen-Weg 6, 24340 Eckernförde

Dänischer Kindergarten "Askfelt Bornehave"

Dorfstraße 25, 24358 Ascheffel 

13
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mailto:askfelt.bhv@skoleforeningen.org
mailto:egernfoerde.bhv@skoleforeningen.org
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Zweiter Abschnitt

Einrichtung

Name der Leitung Frau Nicole Rudolph

Email: borreby.bhv@skoleforeningen.org

Telefon 04351/81478

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemeischte Gruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 15

E/R Gruppen 4 Ü-3 50

Name des Trägers das wurzel.werk Naturpädagogik e.V.

über

Anschrift Dorfstraße 25

24247 Rodenbek

Einrichtung

Name der Leitung Frau Birte Schärf

Email: info@daswurzelwerk.de

Telefon 0151/56115413

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 0

E/R Gruppen 0 Ü-3 32

Waldkindergarten Molfsee, Rammseer Weg 59b, 24113 Molfsee

Dänischer Kindergarten "Borreby Bornehave"

Saxtorfer Weg 58a, 24340 Eckernförde
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mailto:borreby.bhv@skoleforeningen.org
mailto:info@daswurzelwerk.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein

über Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie e.V.

Anschrift Aalborgstraße 61

24768 Rendsburg

Einrichtung Kindertagesstätte Nortorf, Kieler Straße 29a, 24589 Nortorf

Name der Leitung Frau Christiane Kurka

Email: info@kita-nortorf.de

Telefon 04392/3934

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Integrationsgruppe 15 2023/2024

1 Integrationsgruppe 15 2023/2024

1 Integrationsgruppe 15 2023/2024

1 Integrationsgruppe 15 2023/2024

1 Integrationsgruppe 15 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Integrationsgruppe 2023/2024

Stammgruppen 7 U-3 20

E/R Gruppen 3 Ü-3 75
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mailto:info@kita-nortorf.de
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Die Kleinen Früchtchen e.V.

über

Anschrift Lindenplatz 11

24582 Bordesholm

Einrichtung KiTa Kleine Früchtchen, Lindenplatz 18, 24582 Bordesholm

Name der Leitung Frau Wessels

Email: leitung@naturkindergarten-Bordesholm.de

Telefon 04322/886260

Schließzeiten 22 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 mittlere Kindergartengruppe 15 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 0

E/R Gruppen 0 Ü-3 15

Name des Trägers DRK Ortsverein Dänischenhagen e.V.

über

Anschrift Schulstraße 48

24229 Dänischenhagen

Einrichtung DRK KiTa Dänischenhagen, Schulstraße 48, 24229 Dänischenhagen

Name der Leitung Frau Susanne Rademacher

Email: info@drk-kita-daenischenhagen.de

Telefon 04349/919743

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 10

E/R Gruppen 5 Ü-3 80

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe
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mailto:leitung@naturkindergarten-Bordesholm.de
mailto:info@drk-kita-daenischenhagen.de
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers DRK Kinder- und Jugendhilfe

über Rendsburg-Eckernförde gGmbH

Anschrift Berliner Straße 2

24768 Rendsburg

Einrichtung DRK-KiGa Nortorf, Friedrich-Hebbel-Str. 37, 24589 Nortorf

Name der Leitung Frau Manuela Fassonge

Email: kindergarten@drk-nortorf.de

Telefon 04392/6660

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

Stammgruppen 6 U-3 20

E/R Gruppen 0 Ü-3 80

Name des Trägers DRK Kreisverband Rendsburg-Eckernförde

über

Anschrift Berliner Str. 2

24768 Rendsburg

Einrichtung DRK KiTa Schwedeneck, An der Schule 9a, 24229 Schwedeneck

Name der Leitung Frau Rena Knutinge-Kaas

Email: drk-kita@gmx.de

Telefon 04308/182505

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 10

E/R Gruppen 4 Ü-3 40

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

E/R Regel-Krippengruppe

E/R Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe
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mailto:kindergarten@drk-nortorf.de
mailto:drk-kita@gmx.de
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Zweiter Abschnitt

Einrichtung DRK-KiTa "Die Fördekieker", Am Buchholz 2, 24161 Altenholz

Name der Leitung Herr Sascha Chinnow

Email: kita@drk-altenholz.de

Telefon 0431/323413

Schließzeiten 17 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 6 U-3 30

E/R Gruppen 4 Ü-3 60

Name des Trägers Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.

über

Anschrift Auf der Höh 36

24363 Holtsee

Einrichtung Kindertagesstätte Holtsee, Auf der Höh 36, 24363 Holtsee

Name der Leitung Herr Marcel Walterscheid

Email: team@kindergarten-holtsee.de

Telefon 04357/999972

Schließzeiten 15 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 16 2023/2024

1 15 2023/2024

1 15 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Natur-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Natur-Kindergartengruppe 2023/2024

altersgemischte Gruppe

Regel-Kindergartengruppe

Natur-Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe
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Zweiter Abschnitt

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 20

E/R Gruppen 11 Ü-3 56

Name des Trägers Elterninitiative kleine Füße e.V.

über

Anschrift Kätnerskamp 10

24220 Flintbek

Einrichtung Kita "Kleine Füße", Kätnerskamp 10, 24220 Flintbek

Name der Leitung Frau Petra Birreck

Email: kleine-fuesse@online.de

Telefon 04347/7758

Schließzeiten 15 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 15 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 5

E/R Gruppen 0 Ü-3 10

Name des Trägers Elterninitiative Schwedeneck e.V.

über

Anschrift Schulweg 7

24229 Schwedeneck

Einrichtung Kita "Die Küstenkinder", Jägersberg 1a, 24229 Schwedeneck

Name der Leitung Frau Karin Kolf

Email: info@kita-schwedeneck.de

Telefon 04308/588

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 20

E/R Gruppen 0 Ü-3 40

altersgemischte Gruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Elternselbsthilfe e.V.

über

Anschrift Grüner Kamp 23

24768 Rendsburg

Einrichtung KiTa "Wunderwesen, Grüner Kamp 23, 24768 Rendsburg

Name der Leitung Frau Heidi Koch-Mehlert

Email: info@kita-wunderwesen.de

Telefon 04331/88278

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 mittlere Kindergartengruppe 15 2023/2024

1 mittlere Kindergartengruppe 15 2023/2024

1 mittlere Kindergartengruppe 15 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

Stammgruppen 7 U-3 25

E/R Gruppen 8 Ü-3 75

20

TOP 8.3

mailto:info@kita-wunderwesen.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Ev. Kirchengemeinde Christuskirche Bordesholm

über Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Anschrift Sophienblatt 60

24114 Kiel

Einrichtung Ev. KiTa "Bordesholm", Bahnhofstraße 60, 24582 Bordesholm

Name der Leitung Frau Stephanie Hannich

Email: kita.c@kirchebordesholm.de

Telefon 04322/696760

Schließzeiten 18 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Integrationsgruppe 15 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 10

E/R Gruppen 4 Ü-3 55
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Name des Trägers Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby

über

Anschrift Pastorenweg 1a

24340 Eckernförde

Einrichtung Ev. KiTa "Borby", Pastorenweg 1a, 24340 Eckernförde

Name der Leitung Frau Ute Heyn

Email: kindergarten.borby@kkre.de

Telefon 04351/81276

Schließzeiten 6 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Integrationsgruppe 15 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe Saxtorfer Weg 84 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe Saxtorfer Weg 84 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe Saxtorfer Weg 84 10 2023/2024

Stammgruppen 7 U-3 20

E/R Gruppen 10 Ü-3 95
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Name des Trägers Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büdelsdorf

über Zentrum für Kirchliche Dienste

Anschrift Margarethenhof 41

24768 Rendsburg

Einrichtung Ev. Kindergarten Kinderarche, Berliner Str. 20, 24782 Büdelsdorf

Name der Leitung Frau Britta Schäfer

Email: kinderarche@kibu.de

Telefon 04331/300113

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 6 U-3 25

E/R Gruppen 7 Ü-3 70
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Name des Trägers Ev.-Luth. Kirchengemeinde Flintbek

über Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Anschrift Martensdamm 2

24103 Kiel

Einrichtung Ev. Kita Flintbek, Dorfstraße 5, 24220 Flintbek

Name der Leitung Frau Julia Wendt

Email: ev.kindergartenflintbek@kielnet.de

Telefon 04347/707821

Schließzeiten 10 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Naturkindergartengruppe 16 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 20

E/R Gruppen 2 Ü-3 56
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Name des Trägers Ev.-Luth. Kirchengemeinde Fockbek

über Zentrum für Kirchliche Dienste

Anschrift Am Margarethenhof 41

24768 Rendsburg

Einrichtung Ev.-Kita "Paulus", Friedhofsweg 7a, 24787 Fockbek

Name der Leitung Frau Sabine Flacke

Email: paulus-kita@kirchengemeinde-fockbek.de

Telefon 04331/61330

Schließzeiten 17 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 Intergrationsgruppe 15 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 9 U-3 25

E/R Gruppen 5 Ü-3 125
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Name des Trägers Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf

über Zentrum für Kirchliche Dienste

Anschrift Am Magarethenhof 41

24768 Rendsburg

Einrichtung

Name der Leitung Frau Christina Gerth

Email: ev-kita-regenbogen-gettorf@kkre.de

Telefon 04346/938850

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 6 U-3 25

E/R Gruppen 5 Ü-3 70

Einrichtung Ev. KiTa "Sonnenstern", Roggenrader Weg 1, 24214 Schinkel

Name der Leitung Frau Elisabeth Schöler

Email: ev-kita-sonnenschein-schinkel@kkre.de

Telefon 04346/938870

Schließzeiten 25 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 kleine Krippengruppe 5 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 5

E/R Gruppen 2 Ü-3 40

Ev. KiTa "Regenbogen" und "Arche"

Pastorengang 13, 24214 Gettorf

26

TOP 8.3

mailto:ev-kita-regenbogen-gettorf@kkre.de
mailto:team@kindergarten-holtsee.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt

über Zentrum für Kirchliche Dienste

Anschrift Am Margarethenhof 41

24768 Rendsburg

Einrichtung

Name der Leitung Frau Anja Schmidt

Email: kiga-hamweddel@t-online.de

Telefon 04875/398

Schließzeiten 30 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 15

E/R Gruppen 1 Ü-3 30

Einrichtung

Name der Leitung Frau Ute Burmester

Email: bunte-arche@t-online.de

Telefon 04337/593

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 5

E/R Gruppen 6 Ü-3 70

Ev. KiTa Luhnau-Görn

Dorfstraße 13, 24816 Hamweddel

Ev. KiTa "Bunte Arche"

Am Sportplatz 2, 24808 Jevenstedt
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Name des Trägers Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kellinghusen

über Ev.-Luth. Kirchenkreis Rantzau- Münsterdorf

Anschrift Heinrichstraße 1

25524 Itzehoe

Einrichtung Ev. KiGa "Alte Schule"  Meetzen, Alte Schule, 24594 Meezen

Name der Leitung Frau Maike Stieper

Email: kiga@kiga-alteschule.de

Telefon 04877/638

Schließzeiten 29 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 5

E/R Gruppen 0 Ü-3 10

Name des Trägers Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kosel

über Zentrum für Kirchliche Dienste

Anschrift Am Margarethenhof 41

24768 Rendsburg

Einrichtung Ev. KiGa "Kosel"  An der Kirche 2, 24354 Kosel 

Name der Leitung Frau Nina Klang

Email: kita-kosel@kirche-kosel.de

Telefon 04354/996230

Schließzeiten 25 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 kleine Krippengruppe 5 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 5

E/R Gruppen 1 Ü-3 20
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Einrichtung Ev. KiGa "Fleckeby"  Luisenlunder Weg 12, 24357 Fleckeby

Name der Leitung Frau Inken Abel

Email: kiga-fleckeby@kirche-kosel.de

Telefon 04354/1696

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 0

E/R Gruppen 1 Ü-3 60

Name des Trägers Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schulensee

über Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Anschrift Martensdamm 2

24103 Kiel

Einrichtung Ev. KiGa "Schulensee", Kirchenweg 20, 24113 Molfsee

Name der Leitung Frau Maren Nickel

Email: kiga@thomasbote.de

Telefon 0431/650615

Schließzeiten 20

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 0

E/R Gruppen 1 Ü-3 40
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Name des Trägers Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sehestedt

über Zentrum für Kirchliche Dienste

Anschrift Am Margarethenhof 41

24768 Rendsburg

Einrichtung Ev. Kita Sehestedt, Kirchenweg 10, 24814 Sehestedt

Name der Leitung Frau Sandra Krämer

Email: kita.kanalwichtel@t-online.de

Telefon 04357/451

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 10 bis 31.07.24

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 10

E/R Gruppen 5 Ü-3 20

Name des Trägers Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Johannis Brügge

über Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Anschrift Martensdamm 2

24103 Kiel

Einrichtung Montessori Kinderhaus Brügge, Dorfstraße 6-8, 24582 Brügge

Name der Leitung Frau Silvia Frischmuth

Email: montessori@st-johannis-bruegge.de

Telefon 04346/2210

Schließzeiten 30 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 0

E/R Gruppen 0 Ü-3 20

Regel-Krippengruppe
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Name des Trägers Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Johannis Schacht-Audorf

über Ev.-Luth. Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde

Anschrift An der Marienkirche 7-8

24768 Rendsburg

Einrichtung Ev. KiTa St. Johannis, Kanalstr. 1, 24790 Schacht-Audorf

Name der Leitung Frau Lydia Deckert

Email: kiga-audorf@freenet.de

Telefon 04331/91423

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 mittlere Kindergartengruppe 15 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 10 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 10

E/R Gruppen 1 Ü-3 75

Name des Trägers Ev.-Luth. Kirchengemeinde Westerrönfeld

über Zentrum für Kirchliche Dienste

Anschrift Am Margarethenhof 41

24768 Rendsburg

Einrichtung Ev. Kita Westerrönfeld, Am Kindergarten 1, 24784 Westerrönfeld

Name der Leitung Herr Ingo König

Email: kiga@luth-kirche.de

Telefon 04331/459580

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 kleine Kindergartengruppe 10 2023/2024

1 20 31.07.2023

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 10

E/R Gruppen 4 Ü-3 50

Regel-Kindergartengruppe
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Name des Trägers Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

über

Anschrift Sophienblatt 60

24114 Kiel

Einrichtung Ev. Kinderhaus "Domänental", Claus-Sinjen-Str. 6, 24119 Kronshagen

Name der Leitung Frau Alexandra Kummutat

Email: ev.kita-domaenental@altholstein.de

Telefon 0431/2402986

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 15 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 20

E/R Gruppen 2 Ü-3 55

Einrichtung Ev. Kita Kopperpahler Allee, Kopperpahler Allee 40l, 24119 Kronshagen

Name der Leitung Frau Silke Hansen

Email: ev.kita-kronshagen@altholstein.de

Telefon 0431/2402990

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Hortgruppe 20 2023/2024

1 Regel-Hortgruppe 20 2023/2024

1 E/R  altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 6 U-3 15

E/R Gruppen 2 Ü-3 50

Hort 40

Integrationsgruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe
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Einrichtung Ev. KiTa "Hummelkiste",Emkendorfer Str. 105, 24802 Emkendorf

Name der Leitung Frau Britta Schulz

Email: ev.kita-hummelkiste@altholstein.de

Telefon 04330/517

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 10

E/R Gruppen 4 Ü-3 40

Name des Trägers Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

über

Anschrift Am Alten Kirchhof 5

24534 Neumünster 

Einrichtung Ev. Kindertagesstätte "Ottendorf", Dorfstraße 45a, 24107 Ottendorf

Name der Leitung Frau Loreen Henack

Email: ev.kita-ottendorf@altholstein.de

Telefon 0431/581561

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 15 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 10

E/R Gruppen 2 Ü-3 56

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe

33

TOP 8.3

mailto:ev.kita-hummelkiste@altholstein.de
mailto:ev.kita-ottendorf@altholstein.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Einrichtung Ev. KiTa "Westensee", Dorfstraße 1, 24259 Westensee

Name der Leitung Frau Susanne Jansen

Email: ev.kita-catharinen@altholstein.de

Telefon 04305/997939

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe Schulweg 7 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R  altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R  altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 6 U-3 20

E/R Gruppen 5 Ü-3 76

Name des Trägers Förderverein Fockbeker Strolche

über

Anschrift Im Sande 3

24787 Fockbek

Einrichtung Kita "Fockbeker Strolche, Im Sande 3, 24787 Fockbek

Name der Leitung Frau Dörthe Schaaf

Email: info@diefockbekerstrolche.de

Telefon 04331/3382138

Schließzeiten 30 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 10

E/R Gruppen 2 Ü-3 0

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

34

TOP 8.3

mailto:ev.kita-catharinen@altholstein.de
mailto:ev.kita-catharinen@altholstein.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Achterwehr

über Amt Achterwehr

Anschrift Inspektor -Weimar-Weg 17

24239 Achterwehr

Einrichtung Kindergarten Achterwehr, Achtern Diek 6, 24239 Achterwehr

Name der Leitung Herr Oliver Wächtler

Email: kindergarten@achterwehr.de

Telefon 04340/402555

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 10 2023/2024

1 10 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R  kleine altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 20

E/R Gruppen 4 Ü-3 40

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Krippengruppe

E/R altersgemischte Gruppe

Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe

35

TOP 8.3

mailto:kindergarten@achterwehr.de
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Alt Duvenstedt

über Amt Fockbek

Anschrift Rendsburger Straße 42

24787 Fockbek

Einrichtung Regenbogen-Kindergarten, Am Markt 4, 24791 Alt Duvenstedt

Name der Leitung Frau Romy Fey

Email: regenbogenkindergarten@gmx.de

Telefon 04338/500

Schließzeiten 25 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R kleine altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 20

E/R Gruppen 8 Ü-3 60

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

E/R altersgemischte Gruppe

Regel-Kindergartengruppe

E/R altersgemischte Gruppe

36

TOP 8.3

mailto:regenbogenkindergarten@gmx.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Aukrug

über Amt Mittelholstein

Anschrift Am Markt 15

24594 Hohenwestedt

Einrichtung Kita Aukrug, Ziegeleiweg 13, 24613 Aukrug

Name der Leitung Frau Annette Gerdes-Orschulik

Email: kindergarten.aukrug@web.de

Telefon 04873/473

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 16 2023/2024

1 16 2023/2024

1 16 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 kleine Hortgruppe 10 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel- Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Hortgruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 14 U-3 45

E/R Gruppen 18 Ü-3 118

H 50

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Hortgruppe

Natur-Kindergartengruppe

Regel-Hortgruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Natur-Kindergartengruppe

Natur-Kindergartengruppe

37

TOP 8.3

mailto:kindergarten.aukrug@web.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Bargstedt

über Amt Nortorfer-Land

Anschrift Niedernstraße 6

24589 Nortorf

Einrichtung Kindergarten "Rappelkiste", Dorfstraße 23, 24793 Bargstedt

Name der Leitung Frau Sarah Kumler

Email: info@kiga-rappelkiste.de

Telefon 04392/4247

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Regel Hortgruppe 20 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 10

E/R Gruppen 4 Ü-3 40

H 20

Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

38

TOP 8.3

mailto:info@kiga-rappelkiste.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Barkelsby

über Amt Schlei-Ostsee

Anschrift Holm 13

24340 Eckernförde

Einrichtung Kindergarten "Biberburg", Riesebyer Str. 3, 24630 Barkelsby

Name der Leitung Frau Christiane Tenter

Email: kita.biberburg@gmx.de

Telefon 04351/85540

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 10

E/R Gruppen 3 Ü-3 56

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Krippengruppe

39

TOP 8.3

mailto:kita.biberburg@gmx.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Bendorf

über Amt Mittelholstein

Anschrift Am Markt 15

24594 Hohenwestedt

Einrichtung Kita " De Kinner vun´n Möhlenbarg" Mühlenberg 6, 25557 Bendorf

Name der Leitung Frau Nancy Ehlers

Email: kontaktqkita-moehlenbarg.de

Telefon 0176/6566886

Schließzeiten 3 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 16 2023/2024

1 16 2023/2024

1 Naturkindergartengruppe 16 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 20

E/R Gruppen 7 Ü-3 48

Naturkindergartengruppe

Naturkindergartengruppe

Regel-Krippengruppe

E/R altersgemischte Gruppe

40

TOP 8.3

mailto:kiga.lindau@gmail.com
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Beringstedt

über Amt Mittelholstein

Anschrift Am Markt 15

24594 Hohenwestedt

Einrichtung Kita Beringstedt, Schulberg 3, 25575 Beringstedt

Name der Leitung Frau Katja Hermann

Email: kita@beringstedt.de

Telefon 04878/9001833

Schließzeiten 30 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 5

E/R Gruppen 1 Ü-3 30

Name des Trägers Gemeinde Blumenthal

über Amt Molfsee

Anschrift Mielkendorfer Weg 2

24113 Molfsee

Einrichtung Kindergarten Blumenthal, Dorfstraße 13a, 24241 Blumenthal

Name der Leitung Frau Maike Rumpf

Email: kiga-blumenthal@gmx.de

Telefon 04347/8702

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 5

E/R Gruppen 1 Ü-3 30

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

41

TOP 8.3

mailto:kita@beringstedt.de
mailto:kiga-blumenthal@gmx.de
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Bokel

über Amt Nortorfer-Land

Anschrift Niedernstraße 6

24589 Nortorf

Einrichtung Kindergarten "Zwergenhöhle", Lindenallee 34, 24802 Bokel

Name der Leitung Frau Susanne Wollny

Email: kiga.zwergenhoehle-bokel@swn-nett.de

Telefon 04330/577

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 15

E/R Gruppen 2 Ü-3 30

Name des Trägers Gemeinde Bordesholm

über Amt Bordesholm

Anschrift Mühlenstraße 7

24582 Bordesholm

Einrichtung KiTa "Am See", Eiderstedter Straße 22, 24582 Bordesholm

Name der Leitung Frau Saskia Bieling

Email: info@kitaamsee-bordesholm.de

Telefon 04322/4447011

Schließzeiten 18 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 10 2023/2024

1 10 2023/2024

1 20 31.07.2023

1 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 20

E/R Gruppen 2 Ü-3 40

E/R altersgemischte Gruppe

Regel-Krippengruppe

Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

42

TOP 8.3

mailto:kiga.zwergenhoehle-bokel@swn-nett.de
mailto:info@kitaamsee-bordesholm.de
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Zweiter Abschnitt

Einrichtung Kindertagesstätte Birkenweg, Birkenweg 25, 24582 Bordesholm

Name der Leitung Frau Christine Conrad

Email: komm-kiga-birke@t-online.de.de

Telefon 04322/2822

Schließzeiten 18 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

1 10 2023/2024

1 15 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 15

E/R Gruppen 2 Ü-3 66

Einrichtung KiTa Möhlenkamp, Möhlenkamp 26 b, 24582 Bordesholm

Name der Leitung Frau Gabriele Kröger-Gröning

Email: komm.kogamoehlenkamp@t-online.de

Telefon 04322/692323

Schließzeiten 18 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

1 10 2023/2024

1 10 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 6 U-3 20

E/R Gruppen 5 Ü-3 76

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Krippengruppe

Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Krippengruppe

altersgemischte Gruppe

E/R kleine Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

E/R mittlere Kindergartengruppe

43

TOP 8.3

mailto:komm-kiga-birke@t-online.de.de
mailto:komm.kogamoehlenkamp@t-online.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Breiholz

über Amt Hohner Harde

Anschrift Rendsburger Straße 42

24787 Fockbek

Einrichtung Kita "Eiderzwerge", Kirchenstraße 14, 24797 Breiholz 

Name der Leitung Frau Marion Andresen

Email: eiderzwerge@gmx.de

Telefon 04332/1789

Schließzeiten 25 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 15 2023/2024

1 15 2023/2024

1 2023/2024

1 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 10

E/R Gruppen 2 Ü-3 60

Name des Trägers Gemeinde Brügge

über Amt Bordesholm

Anschrift Mühlenstraße 7

24582 Bordesholm

Einrichtung Kindertagesstätte Brügge, Oberdorf 17a, 24582 Brügge

Name der Leitung Frau Juliane Glöe-Carstens

Email: kita_bruegge@online.de

Telefon 04322/2070

Schließzeiten 24 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 10 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 10

E/R Gruppen 3 Ü-3 40

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe

E/R altersgemischte Gruppe

altersgemischte Gruppe

E/R altersgemischte Gruppe

E/R altersgemischte Gruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Krippengruppe

44

TOP 8.3

mailto:eiderzwerge@gmx.de
mailto:kita_bruegge@online.de
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Dätgen

über Amt Nortorfer-Land

Anschrift Niedernstraße 6

24589 Nortorf

Einrichtung Kindergarten "Krümelkiste", Dorfstraße 42, 24589 Dätgen

Name der Leitung Frau Carina Rieper

Email: kita-daetgen@daetgen.de

Telefon 04392/1549

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 10 2023/2024

1 15 2023/2024

1 2023/2024

1 2023/2024

1 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 15

E/R Gruppen 3 Ü-3 30

Name des Trägers Gemeinde Elsdorf-Westermühlen

über Amt Hohner Harde

Anschrift Rendsburger Straße 42

24787 Fockbek

Einrichtung Kita Elsdorf-Westermühlen, Bokelweg 9, 24800 Elsdorf-Westermühlen

Name der Leitung Frau Heidrun Reick

Email: kindergarten-elsdorf-westermuehlen@gmx.de

Telefon 04332/1013

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 10 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 20

E/R Gruppen 5 Ü-3 50

kleine Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Krippengruppe

E/R altersgemischte Gruppe

E/R altersgemischte Gruppe

E/R kleine altersgemischte Gruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Krippengruppe

altersgemischte Gruppe
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mailto:kita-daetgen@daetgen.de
mailto:kindergarten-elsdorf-westermuehlen@gmx.de
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Felde

über Amt Achterwehr

Anschrift Inspektor -Weimar-Weg 17

24239 Achterwehr

Einrichtung Kindertagesstätte Felde, Raiffeisenstr. 2a, 24242 Felde

Name der Leitung Frau Franziska Fehse

Email: kindergarten@felde.de

Telefon 04340/402572

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 15 2023/2024

1 20 2023/2024

1 16 2023/2024

1 16 2023/2024

1 16 2023/2024

1 10 2023/2024

1 10 2023/2024

1 10 2023/2024

1 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R kleine altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 8 U-3 35

E/R Gruppen 7 Ü-3 78

Regel-Krippengruppe

Regel-Krippengruppe

Regel-Krippengruppe

E/R Regel-Kindergartengruppe

E/R Regel-Krippengruppe

E/R Regel-Kindergartengruppe

E/R Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe

Natur-Kindergartengruppe

Natur-Kindergartengruppe

Natur-Kindergartengruppe

46

TOP 8.3

mailto:kindergarten@felde.de
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Felm

über Amt Dänischer Wohld

Anschrift Karl-Kolbe-Platz 1

24214 Gettorf

Einrichtung Kita Felm, Dorfstraße 56a, 24244 Felm

Name der Leitung Frau Nevra Bayrak

Email: Kiga-felm@freenet.de

Telefon 04346/6644

Schließzeiten 19 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

1 15 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 15

E/R Gruppen 3 Ü-3 46

Name des Trägers Gemeinde Fleckeby

über Amt Schlei Ostsee

Anschrift Holm 13

24340 Eckernförde

Einrichtung Kindergarten "Kleine Entdecker", Dorfstraße 2, 24357 Fleckeby

Name der Leitung Frau Britta Levien

Email: kleineentdecker@fleckeby.de

Telefon 04354/9969481

Schließzeiten 30 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 10 2023/2024

1 10 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 20

E/R Gruppen 1 Ü-3 0

Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe

E/R altersgemischte Gruppe

Regel-Krippengruppe

Regel-Krippengruppe
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Flintbek

über Amt Flintbek

Anschrift Heitmannskamp 2

24220 Flintbek

Einrichtung Kita "Ich & Du", Dickskamp 6, (Brückenstraße 24), 24220 Flintbek

Name der Leitung Frau Eva-Johanna Wolf

Email: kita@flintbek.de

Telefon 04347/905400

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe Kätnerkamp 6 10 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe Kätnerkamp 6 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe Kätnerkamp 6 2023/2024

Stammgruppen 9 U-3 40

E/R Gruppen 14 Ü-3 100

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Fockbek

über

Anschrift Rendsburger Straße 42

24787 Fockbek

Einrichtung Schoolbarg-Kita, Rendsburger Straße 62, 24787 Fockbek

Name der Leitung Frau Saraswati Senin

Email: s.senin@fockbek.de schoolbarg-kita@t-online.de

Telefon 04331/667722 04331/6633443

Schließzeiten 15 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 kleine Kindergartengruppe 10 31.07.2023

1 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 6 U-3 25

E/R Gruppen 7 Ü-3 60

E/R altersgemischte Gruppe

Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

E/R altersgemischte Gruppe
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Friedrichsholm

über Amt Hohner Harde

Anschrift Rendsburger Straße 42

24787 Fockbek

Einrichtung Kinderstube Friedrichsholm, Dorfstraße 2, 24799 Friedrichsholm

Name der Leitung Frau Heidi Plohmann

Email: kinderstube-friedrichsholm@gmx.de

Telefon 04339/2249852

Schließzeiten 25 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 15 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 5

E/R Gruppen 0 Ü-3 10

Name des Trägers Gemeinde Gettorf

über Amt Dänischer Wohld

Anschrift Karl-Kolbe-Platz 1

24214 Gettorf

Einrichtung  Kita " Am Sportplatz", Am Sportplatz 16, 24214 Gettorf

Name der Leitung Frau Birgit Gang

Email: kita.sportplatz@gemeindegettorf.de

Telefon 04346/600750

Schließzeiten

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 10 2023/2024

1 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Integrationsgruppe 15 2023/2024

1 15 2023/2024

1 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 6 U-3 25

E/R Gruppen 4 Ü-3 65

Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe

E/R altersgemischte Gruppe

Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe

E/R kleine altersgemischte Gruppe
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Zweiter Abschnitt

Einrichtung  Kita "Parkallee", Parkallee 7, 24214 Gettorf

Name der Leitung Frau Wera Eibelshäuser

Email: kitaparkallee@gmeinde-gettorf.de

Telefon 04346/600730

Schließzeiten

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 10 2023/2024

1 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

1 15 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 8 U-3 25

E/R Gruppen 9 Ü-3 106

Name des Trägers Gemeinde Gnutz

über Amt Nortorfer-Land

Anschrift Niedernstraße 6

24589 Nortorf

Einrichtung Kindergarten Gnutz, Dorfstraße 26a, 24622 Gnutz

Name der Leitung Frau Dörte Lück

Email: kindergarten@gnutz.de

Telefon 04392/69140

Schließzeiten 26 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 15

E/R Gruppen 0 Ü-3 30

Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe

E/R kleine altersgemischte Gruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe

Regel-Krippengruppe
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Gokels

über Amt Mittelholstein

Anschrift Am Markt 15

24594 Hohenwestedt

Einrichtung Kita Gokels, Am Sportplatz 1, 25557 Gokels

Name der Leitung Frau Olga Wald

Email: kindergartengokels@gmx.de

Telefon 04872/542

Schließzeiten 30 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 5

E/R Gruppen 0 Ü-3 10

Name des Trägers Gemeinde Groß Vollstedt

über Amt Nortorfer-Land

Anschrift Niedernstraße 6

24589 Nortorf

Einrichtung KiTa Groß Vollstedt, To'n Sprüttenhuus 2c, 24802 Groß Vollstedt 

Name der Leitung Frau Rosita Henning

Email: kindergarten@gross-vollstedt.de

Telefon 04305/693

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 15

E/R Gruppen 1 Ü-3 66
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Groß Wittensee

über Amt Hüttener Berge

Anschrift Mühlenstraße 8

24361 Groß Wittensee

Einrichtung Kita Groß Wittensee, Mühlenstraße 10, 24361 Groß Wittensee

Name der Leitung Herr Marco Lembke

Email: kita.gw@kinder-hb.de

Telefon 04356/537

Schließzeiten 15 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 kleine Krippengruppe 5 31.07.2023

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 15 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 20

E/R Gruppen 8 Ü-3 50

Regel-Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Haale

über Amt Jevenstedt

Anschrift Meiereistraße 5

24808 Jevenstedt

Einrichtung komm. KiTa Haale, Schulstraße 15, 24819 Haale

Name der Leitung Frau Nicole Sankt-Johannis

Email: kindergarten-haale@t-online.de

Telefon 04874/ 1698

Schließzeiten 24 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 15 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 0

E/R Gruppen 0 Ü-3 15

Name des Trägers Gemeinde Hamdorf

über Amt Hohner Harde

Anschrift Rendsburger Straße 42

24787 Fockbek

Einrichtung Kita "Zwergenland", Dorfstraße 8a, 24805 Hamdorf

Name der Leitung Frau Regina Thießen

Email: kiga-zwergenland@outlook.de

Telefon 04332/9960903

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 31.07.2024

1 Natur-Kindergartengruppe 16 31.01.2023

1 2023/2024

1 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 20

E/R Gruppen 2 Ü-3 56

Regel-Kindergartengruppe

mittlere Kindergartengruppe

Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe

E/R altersgemischte Gruppe

E/R altersgemischte Gruppe
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Hanerau-Hademarschen

über Amt Mittelholstein

Anschrift Am Markt 15

24594 Hohenwestedt

Einrichtung  

Name der Leitung Frau Katrin Baade

Email: kommunalerkindergarten@t-online.de

Telefon 04872/9140

Schließzeiten 6 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 15 2023/2024

1 Naturkindergartengruppe 16 2023/2024

1 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 15

E/R Gruppen 6 Ü-3 66

E/R Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Krippengruppe

altersgemischte Gruppe

E/R kleine Krippengruppe

Kita Hanerau-Hademarschen, Im Kloster 12a, (Kanalstraße),

 25557 Hanerau-Hademarschen
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Hohenwestedt

über Amt Mittelholstein

Anschrift Am Markt 15

24594 Hohenwestedt

Einrichtung Kita Hohenwestedt, Rektor-Wurr-Straße 5-7, 24594 Hohenestedt

Name der Leitung Frau Chantal Düring

Email: info@kita-hohenwestedt.de

Telefon 04871/8476

Schließzeiten 19 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe Parkstraße 15 10 2023/2024

1 kleine Krippengruppe Parkstraße 15 5 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 Naturkindergartengruppe 16 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe  2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe  2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe  2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe
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Zweiter Abschnitt

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 16 U-3 60

E/R Gruppen 44 Ü-3 186
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Hohn

über Amt Hohner Harde

Anschrift Rendsburger Straße 42

24787 Fockbek

Einrichtung  Kita "Rappelkiste", Hauptstraße 24, (Lohe Förden), 24806 Hohn

Name der Leitung Frau Heidi Hennig

Email: info@kiga-hohn.de

Telefon 04335/588 (04335/931986)

Schließzeiten 17 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 10 2023/2024

1 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 mittlere Kindergartengruppe 15 2023/2024

1 15 2023/2024

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 2023/2024

1 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 9 U-3 25

E/R Gruppen 8 Ü-3 121

Regel-Krippengruppe

Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

E/R altersgemischte Gruppe

Regel-Kindergartengruppe

E/R kleine altersgemischte Gruppe

E/R altersgemischte Gruppe

altersgemischte Gruppe

Regel-Kindergartengruppe
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Krogaspe

über Amt Nortorfer-Land

Anschrift Niedernstraße 6

24589 Nortorf

Einrichtung  Kindergarten Storchennest, Schulstraße 10, 24644 Krogaspe

Name der Leitung Frau Kirsten Müller

Email: kindergarten.krogaspe@web.de

Telefon 04392/5288

Schließzeiten 27 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 10

E/R Gruppen 1 Ü-3 20

Name des Trägers Gemeinde Kronshagen

über

Anschrift Kopperpahler Allee  5

24119 Kronshagen

Einrichtung  kommunaler KiGa, Fußsteigkoppel 34, 24119 Kronshagen

Name der Leitung Frau Kirsten Amecke

Email: kita@kronshagen.de

Telefon 0431/5342272

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 10 2023/2024

1 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 6 U-3 25

E/R Gruppen 2 Ü-3 70

Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe
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Zweiter Abschnitt

Einrichtung  kommunaler KiGa, Kopperpahler Allee 59, 24119 Kronshagen

Name der Leitung Frau Susen Grünhagen

Email: susen.gruenhagen@kronshagen.de

Telefon 0431/24850109

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 15 2023/2024

1 15 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 10

E/R Gruppen 1 Ü-3 60

Name des Trägers Gemeinde Langwedel

über Amt Nortorfer-Land

Anschrift Niedernstraße 6

24589 Nortorf

Einrichtung  Kindergarten Langwedel, Am Sportplatz 1, 24631 Langwedel

Name der Leitung Frau Monique Tretow

Email: kindergarten@langwedel-sh.de

Telefon 04329/424

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 10 2023/2024

1 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 20

E/R Gruppen 3 Ü-3 36

Regel-Krippengruppe

Regel-Krippengruppe 

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe

altersgemischte Gruppe
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Lindau

über Amt Dänischer Wohld

Anschrift Karl-Kolbe-Platz 1

24214 Gettorf

Einrichtung Kita "De Dörpsmüüs", Königsförder Straße 2a, 24214 Lindau  

Name der Leitung Frau Karen Backen

Email: kiga.lindau@gmail.com

Telefon 04346/6025180

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe Revensdorf 20 2023/2024

1 15 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 31.07.2023

1 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 15

E/R Gruppen 4 Ü-3 50

Name des Trägers Gemeinde Loose

über Amt Schlei-Ostsee

Anschrift Holm 13

24340 Eckernförde

Einrichtung Kita "Zwergenfüßler", Dorfstraße 12a, 24366 Loose  

Name der Leitung Frau Natalja Gelmart

Email: kindergarten-loose@t-online.de

Telefon 04358/310

Schließzeiten 30 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 15 2023/2024

1 2023/2024

1 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 5

E/R Gruppen 2 Ü-3 30

Regel-Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe

E/R altersgemischte Gruppe

E/R  altersgemischte Gruppe

Regel-Kindergartengruppe

E/R altersgemischte Gruppe

altersgemischte Gruppe

E/R altersgemischte Gruppe

61

TOP 8.3

mailto:kiga.lindau@gmail.com
mailto:kindergarten-loose@t-online.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Lütjenwestedt

über Amt Mittelholstein

Anschrift Am Markt 15

24594 Hohenwestedt

Einrichtung Kita Lütjenwestedt, Weidenweg 2, 25585 Lütjenwestedt

Name der Leitung Frau Lakatsch

Email: de-luetten-steppkes@gmx.de

Telefon 04872/967217

Schließzeiten 30 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 15 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 5

E/R Gruppen 0 Ü-3 10

Name des Trägers Gemeinde Melsdorf

über Amt Achterwehr

Anschrift Inspektor -Weimar-Weg 17

24239 Achterwehr

Einrichtung Kindergarten Melsdorf, Karkkamp 17 a und 4, 24109 Melsdorf

Name der Leitung Herr Dennis Fernberg

Email: info@kindergarten-melsdorf.de

Telefon 04340/9568

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe Karkkamp 4 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe Karkkamp 4 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 15 2023/2024

1 16 2023/2024

1 20 2023/2024

1 15 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe Karkkamp 4 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe Karkkamp 4 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 7 U-3 25

E/R Gruppen 5 Ü-3 81

Regel-Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe

altersgemischte Gruppe

Regel-Kindergartengruppe

Natur-Kindergartengruppe

mittlere Kindergartengruppe

62

TOP 8.3

mailto:de-luetten-steppkes@gmx.de
mailto:info@kindergarten-melsdorf.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Mielkendorf

über Amt Molfsee

Anschrift Mielkendorfer Weg 2

24113 Molfsee

Einrichtung Kindergarten Mielkendorf, Dorfstraße 32, 24247 Mielkendorf

Name der Leitung Frau Stefanie Fliege

Email: kiga-mielkendorf@kielnet.net

Telefon 04347/9209

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 15 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 15

E/R Gruppen 5 Ü-3 50

Regel-Kindergartengruppe

Regel- Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe

63

TOP 8.3

mailto:kiga-mielkendorf@kielnet.net


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Molfsee

über Amt Molfsee

Anschrift Mielkendorfer Weg 2

24113 Molfsee

Einrichtung Kindergarten Molfsee-Dorf, Schulstraße 3, 24113 Molfsee

Name der Leitung Frau Bettina Nocke

Email: kiga.molfsee@molfsee.de

Telefon 04347/9578

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 15 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 20

E/R Gruppen 4 Ü-3 35

Einrichtung Kinderhaus Molfsee, Mielkendorfer Weg 4, 24113 Molfsee

Name der Leitung Frau Melanie Kokocinski

Email: kinderhaus.molfsee@molfsee.de

Telefon 0431/90730

Schließzeiten 18 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 6 U-3 25

E/R Gruppen 4 Ü-3 70

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

mittlere-Kindergartengruppe

64

TOP 8.3

mailto:kiga.molfsee@molfsee.de
mailto:kinderhaus.molfsee@molfsee.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Mühbrook

über Amt Bordesholm

Anschrift Mühlenstraße 7

24582 Bordesholm

Einrichtung Kindertagesstätte Mühbrook, Dorfstraße 36, 24582 Mühbrook

Name der Leitung Frau Silke Maschke

Email: kindergarten@muehbrook.de

Telefon 04322/4211

Schließzeiten 21 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 16 2023/2024

1 15 2023/2024

1 2023/2024

1 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 5

E/R Gruppen 2 Ü-3 26

Name des Trägers Gemeinde Neuwittenbek

über Amt Dänischer Wohld

Anschrift Karl-Kolbe-Platz 1

24214 Gettorf

Einrichtung Kita "Lütt Wittenbeker", Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek

Name der Leitung Frau Kristina Barske

Email: info@luettwittenbeker.de

Telefon 04346/6385

Schließzeiten 15 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 2023/2024

1 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 15

E/R Gruppen 3 Ü-3 30

Regel-Krippengruppe

altersgemischte Gruppe

E/R altersgemischte Gruppe

Regel-Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe

E/R altersgemischte Gruppe

E/R altersgemischte Gruppe

Natur-Kindergartengruppe

E/R Regel-Kindergartengruppe
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TOP 8.3

mailto:kindergarten@muehbrook.de
mailto:info@luettwittenbeker.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Nienborstel

über Amt Mittelholstein

Anschrift Am Markt 15

24594 Hohenwestedt

Einrichtung Kita Nienborstel, Dorfstraße 29, 24819 Nienborstel

Name der Leitung Frau Karen Rathjen

Email: kita@nienborstel-info.de

Telefon 04874/1297

Schließzeiten 30 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 15 2023/2024

1 E/R kleine altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 5

E/R Gruppen 2 Ü-3 10

Name des Trägers Gemeinde Nindorf

über Amt Mittelholstein

Anschrift Am Markt 15

24594 Hohenwestedt

Einrichtung Kita Nindorf, Dorfstraße 24, 24594 Nindorf

Name der Leitung Frau Sonja Köbke-Stürken

Email: kita-nindorf@gmx.de

Telefon 04871/708265

Schließzeiten 25 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 15 31.07.2023

Stammgruppen 2 U-3 5

E/R Gruppen 0 Ü-3 30

altersgemischte Gruppe

Regel-Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe

66

TOP 8.3

mailto:kita@nienborstel-info.de
mailto:kita-nindorf@gmx.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Osdorf

über Amt Dänischer Wohld

Anschrift Karl-Kolbe-Platz 1

24214 Gettorf

Einrichtung Kita "Rappelkiste", Zur Schule 1c, 24251 Osdorf

Außenstelle Am Hegenwohld in Noer

Name der Leitung Frau Veronika Petersen

Email: kiga.rappelkiste@web.de

Telefon 04346/3328

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 altergemischte Gruppe 15 2023/2024

1 Natur-Kindergartengruppe Außst.. Noer 16 2023/2024

1 Natur-Kindergartengruppe Im Pongbarg 16 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 9 U-3 45

E/R Gruppen 2 Ü-3 82

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

67

TOP 8.3

mailto:kiga.rappelkiste@web.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Osterby

über Amt Hüttener Berge

Anschrift Mühlenstraße 8

24361 Groß Wittensee

Einrichtung Kita "Mäuseburg", Schulstraße 23, 24367 Osterby

Name der Leitung Frau Karin Zimmermann

Email: kiga-maeuseburg@web.de

Telefon 04351/44540

Schließzeiten 17 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2020/2021

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 kleine Krippengruppe 5 2023/2024

1 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R  altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 20

E/R Gruppen 5 Ü-3 30

Name des Trägers Gemeinde Osterstedt

über Amt Mittelholstein

Anschrift Am Markt 15

24594 Hohenwestedt

Einrichtung Kita Osterstedt, Hauptstraße 34, 25590 Osterstedt

Name der Leitung Frau Nicole Schug

Email: kita-osterstedt@gmx.de

Telefon 04874/1041

Schließzeiten 30 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 15 2023/2024

1 Naturkindergartengruppe 16 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 5

E/R Gruppen 0 Ü-3 26

altersgemischte Gruppe

altersgemischte Gruppe
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TOP 8.3

mailto:kiga-maeuseburg@web.de
mailto:kita-osterstedt@gmx.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Owschlag

über Amt Hüttener Berge

Anschrift Mühlenstraße 8

24361 Groß Wittensee

Einrichtung Kita "Schwalbennest", Sportallee 2, 24811 Owschlag

Name der Leitung Frau Sybille Schneider

Email: schwalbennest@owschlag.de

Telefon 04336/3746

Schließzeiten 10 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 11 U-3 45

E/R Gruppen 6 Ü-3 126

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

69

TOP 8.3

mailto:schwalbennest@owschlag.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Quarnbek

über Amt Achterwehr

Anschrift Inspektor -Weimar-Weg 17

24239 Achterwehr

Einrichtung Kindergarten Quarnbek, Mönkbergseck 27, 24107 Quarnbek

Name der Leitung Frau Kerstin Vorbeck

Email: kindergarten@quarnbek.de

Telefon 04340/402724

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 16 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 20

E/R Gruppen 5 Ü-3 56

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Natur-Kindergartengruppe

70

TOP 8.3

mailto:kindergarten@quarnbek.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Rieseby

über Amt Schlei-Ostsee

Anschrift Holm 13

24340 Eckernförde

Einrichtung Kindergarten "Schleikinder", Dorfstraße 29, 24554 Rieseby

Name der Leitung Herr Timm Hinrichsen

Email: info@schleikinder-rieseby.de

Telefon 04335/999730

Schließzeiten 15 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 5

E/R Gruppen 3 Ü-3 70

Name des Trägers Gemeinde Rumohr

über Amt Molfsee

Anschrift Mielkendorfer Weg 2

24113 Molfsee

Einrichtung Kindergarten Rumohr, Dorfstraße 21, 24254 Rumohr

Name der Leitung Frau Claudia Zimmermann

Email: wunderkiste-rumohr@web.de

Telefon 04347/9097430

Schließzeiten 25 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 kleine Krippengruppe 5 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 15

E/R Gruppen 3 Ü-3 40

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

71

TOP 8.3

mailto:info@schleiinder-rieseby.de
mailto:wunderkiste-rumohr@web.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Schülp/R.

über Amt Jevenstedt

Anschrift Meiereistraße 5

24808 Jevenstedt

Einrichtung Kindergarten "Flohkiste", Dorfstraße 28, 24813 Schülp/R.

Name der Leitung Frau Katrin König

Email: kiga.flohkiste@gmail.com

Telefon 04331/88484

Schließzeiten 27 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2020/2021

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 15

E/R Gruppen 0 Ü-3 30

Name des Trägers Gemeinde Timmaspe

über Amt Nortorfer-Land

Anschrift Niedernstraße 6

24589 Nortrof

Einrichtung Kindergarten Schwalbennest, Hauptstr. 21, 24644 Timmaspe

Name der Leitung Frau Melanie Bock

Email: kita@timmaspe.de

Telefon 04392/690189

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2020/2021

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 15

E/R Gruppen 2 Ü-3 30

72

TOP 8.3

mailto:kiga.flohkiste@gmail.com
mailto:kita@timmaspe.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Todenbüttel

über Amt Mittelholstein

Anschrift Am Markt 15

24594 Hohenwestedt

Einrichtung Kita Todenbüttel, Hauptstraße 54, 24819 Todenbüttel

Name der Leitung Frau Jenny Stölt

Email: kita-storchennest@gmx.de

Telefon 04874/903356

Schließzeiten 30 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 15

E/R Gruppen 3 Ü-3 30

Name des Trägers Gemeinde Tüttendorf

über Amt Dänischer Wohld

Anschrift Karl-Kolbe-Platz 1

24214 Gettorf

Einrichtung

Name der Leitung Frau Tanja Rahn

Email: kiga@kindergarten-blickstedt.de

Telefon 04346/3328

Schließzeiten 15 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 15 2023/2024

1 altergemischte Gruppe 15 2023/2024

1 altergemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 10

E/R Gruppen 3 Ü-3 55

Kita "Schwalbennest", Am Steinkamp 2 (u. Bundesstraße 2a),

24214 Tüttendorf

Regel-Kindergartengruppe

mittlere Kindergartengruppe

73

TOP 8.3

mailto:kita-storchennest@gmx.de
mailto:kiga@kindergarten-blickstedt.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Waabs

über Amt Schlei-Ostsee

Anschrift Holm 13

24340 Eckernförde

Einrichtung Kita "Apfelbäumchen", Breeland 11, 24369 Waabs

Name der Leitung Frau Nicole Meißner

Email: kitawaabs@gmail.com

Telefon 04352/2400

Schließzeiten 15 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 kleine Krippengruppe 5 31.07.2023

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 15

E/R Gruppen 2 Ü-3 40

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

74

TOP 8.3

mailto:kitawaabs@gmail.com


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Wattenbek

über Amt Bordesholm

Anschrift Mühlenstraße 7

24582 Bordesholm

Einrichtung Kindertagesstätte Wattenbek, Rosenstraße 30, 24582 Wattenbek

Name der Leitung Frau Cornelia Cornils

Email: info@wattenbeker-kita.de

Telefon 04322/4820

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 2023/2024

1 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppen 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppen 2023/2024

1 E/R kleine altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 8 U-3 30

E/R Gruppen 7 Ü-3 100

Regel-Kindergartengruppe

E/R Regel-Krippengruppe

E/R mittlere Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Krippengruppe

E/R kleine Krippengruppe

75

TOP 8.3

mailto:info@wattenbeker-kita.de
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Gemeinde Westerrönfeld

über Amt Jevenstedt

Anschrift Meiereistraße 5

24808 Jevenstedt

Einrichtung KiTa "Zauberwald", Am Busbahnhof 14b, 24784 Westerrönfeld

Name der Leitung Frau Anja Weidner

Email: kiga-zauberwald@westerrönfeld.de

Telefon 04331/84119

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 15 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

1 2023/2024

1 2023/2024

1 2023/2024

Stammgruppen 8 U-3 25

E/R Gruppen 3 Ü-3 102

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

E/R mittlere Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe

E/R kleine Krippengruppe

E/R Regel-Kindergartengruppe
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TOP 8.3

mailto:kiga-zauberwald@westerrönfeld.de
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

über

Anschrift Beselerallee 59

24105 Kiel

Einrichtung KiTa Bredenbek, Rolfshörner Weg 7, 24796 Bredenbek

Name der Leitung Frau Annette Waletzko

Email: annette.waletzko@johanniter.de

Telefon 04334/182878

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 15 2023/2024

1 15 2023/2024

1 10 2023/2024

1 15 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 6 U-3 25

E/R Gruppen 5 Ü-3 65

Name des Trägers Kind und Demokratie e.V.

über Anke Schmiedel

Anschrift Am Burgfried 6

24939 Flensburg

Einrichtung Wald-KiGa "Die Tummetotts" Am Gerhardshain, 24768 Rendsburg

Name der Leitung Frau Lena Richter

Email: vorstand@kind-und-demokratie.de / info@waldkindergarten-die-tummetotts.de

Telefon 0176/83281086

Schließzeiten 30 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 0

E/R Gruppen 0 Ü-3 16

altersgemischte Gruppe

Regel-Krippengruppe

E/R kleine Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe

Regel-Kindergartengruppe

mittlere Kindergartengruppe
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TOP 8.3

mailto:annette.waletzko@johanniter.de
mailto:vorstand@kind-und-demokratie.de
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Kindergarten Kleine Füße e.V. 

über

Anschrift Kätnerskamp 10

24220 Flintbek

Einrichtung Kindergarten "Kleine Füße", Kätnerskamp 10, 24220 Flintbek

Name der Leitung Frau Petra Birreck

Email: kleine-fuesse@online.de

Telefon 04347/7758

Schließzeiten 15 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 5

E/R Gruppen 0 Ü-3 10

Name des Trägers Kindergruppe im Bürgerhaus e.V.

über

Anschrift Wildhofstraße 23

24582 Bordesholm

Einrichtung Kindergruppe im Bürgerhaus,  Wildhofstr. 23, 24582 Bordesholm

Name der Leitung Maike Papagiannis-Pest

Email: maipe-76@yahoo.de

Telefon 04322/6608

Schließzeiten 25 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altergemischte Gruppe 15 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 10

E/R Gruppen 4 Ü-3 20
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Kinderstube Nübbel e.V.

über

Anschrift Achterfeld 21

24809 Nübbel

Einrichtung Kinderstube Nübbel,Achterfeld 21, 24809 Nübbel

Name der Leitung Frau Ute Logan

Email: kinderstube-nuebbel@web.de

Telefon 04331/62530

Schließzeiten 10 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2021/2022

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 20

E/R Gruppen 1 Ü-3 40

Name des Trägers Kindertagesstätte Zwergenhausen e.V.

über

Anschrift Vollbehrstraße 34

24119 Kronshagen

Einrichtung KiTa "Zwergenhausen", Vollbehrstraße 34, 24119 Kronshagen

Name der Leitung Frau Janina Kluth

Email: kita@kita-zwergenhausen.de

Telefon 0431/588150

Schließzeiten 15 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 0

E/R Gruppen 0 Ü-3 20
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mailto:kinderstube-nuebbel@web.de
mailto:kita@kita-zwergenhausen.de
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Kindertagesstätten Zweckverband Nordschwansen

über Amt Schlei-Ostsee

Anschrift Holm 13

24340 Eckernförde

Einrichtung KiTa "Pezzetino", Schulweg 4, 24398 Karby

Name der Leitung Frau Marlene Hinrichsen

Email: pezzettino-karby@web.de

Telefon 04644/644

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 5

E/R Gruppen 0 Ü-3 30

Einrichtung Ev. KiTa "Sternschnuppe", Rosenstraße 10, 24398 Karby

Name der Leitung Frau Dagmar Möller

Email: kita.sternschnuppe@web.de

Telefon 04644/973363

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 10

E/R Gruppen 0 Ü-3 20
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mailto:pezzettino-karby@web.de
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Lebenshilfe-Werk Hohenwestedt und Umgebung gGmbh

über

Anschrift Barmbek 24

24594 Hohenwestedt

Einrichtung Kita "Zauberstein", Parkstraße 19, 24594 Hohenwestedt

Name der Leitung Frau Katrin Böttcher

Email: kita.zauberstein@lhw.de

Telefon 04871/76070

Schließzeiten 23 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 15 2023/2024

1 15 2023/2024

1 15 2023/2024

1 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 0

E/R Gruppen 1 Ü-3 45

Einrichtung Kita "Regenbogen", Eiderstraße 100, 24768 Rendsburg

Name der Leitung Frau Rita Burmeister

Email: kita.regenbogen@lhw.de

Telefon 04331/14270

Schließzeiten 27 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 15 2023/2024

1 15 2023/2024

1 15 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 0

E/R Gruppen 0 Ü-3 45

Integrationsgruppe

Integrationsgruppe

Integrationsgruppe

Integrationsgruppe

E/R Integrationsgruppe

Integrationsgruppe

Integrationsgruppe
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mailto:kita.zauberstein@lhw.de
mailto:kita.regenbogen@lhw.de
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Lerngruppe Altenholz, "Die schlauen Füchse" e.V.

über

Anschrift Klausdorfer Straße 78 b

24161 Altenholz

Einrichtung Kita "Die schlauen Füchse", Klausdorfer Str. 78b, 24161 Altenholz

Name der Leitung Frau Angelika Reichelt

Email: vorstand@fuechse-altenholz.de

Telefon 0431/57056505

Schließzeiten 30 Tage ab 2022-28 Schließtage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 0

E/R Gruppen 1 Ü-3 20

Name des Trägers Naturkindergarten Fockbek e.V.

über

Anschrift Postfach 09

24785 Fockbek

Einrichtung Naturkita Fockbek, Postfach 09, (Westerfeld 8), 24785 Fockbek

Name der Leitung Frau Schneider

Email: info@naturkindergarten-fockbek.de

Telefon 0162/9466085

Schließzeiten 30 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 0

E/R Gruppen 0 Ü-3 16

Regel-Kindergartengruppe
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mailto:vorstand@fuechse-altenholz.de
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Naturkindergarten Rickert e.V.

über

Anschrift An der Sportkoppel

24782 Rickert

Einrichtung Naturkita Rickert

Name der Leitung Frau Stefanie Frank

Email: erzieher@naturkindergarten-rickert.de

Telefon 0162/3613163

Schließzeiten 30 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 0

E/R Gruppen 0 Ü-3 16

Name des Trägers Naturkindergarten Rieseby e.V.

über

Anschrift Goospool 1

24354 Rieseby

Einrichtung Naturkindergarten Pippi-Lotta, Goospool 1, 24354 Rieseby

Name der Leitung Frau Katy Geers

Email: mail@naturkindergarten-rieseby.de

Telefon 0175/9740427

Schließzeiten 27 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 0

E/R Gruppen 0 Ü-3 16
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mailto:mail@naturkindergarten-rieseby.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Naturkindergarten Zwergenhof e.V.

über

Anschrift Postkamp 14 

24161 Altenholz

Einrichtung Naturkindergarten Zwergenhof, Postkamp 14, 24161 Altenholz

Name der Leitung Frau Silke Thomsen

Email: die.thomsens@zwergenhof-thomsen.de

Telefon 04349/914566

Schließzeiten 30 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 0

E/R Gruppen 0 Ü-3 32

Name des Trägers Naturkindergarten Zwergenwald e.V.

über

Anschrift Am Redder 8b

24589 Nortorf

Einrichtung Naturkindergarten Zwergenwald, Galgenbergsweg, 24589 Nortorf

Name der Leitung Frau Bianca Schröder

Email: kontakt@zwergenwald-nortorf.de

Telefon 0152/29819129

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 0

E/R Gruppen 0 Ü-3 32
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Pädiko e.V.

über

Anschrift Knooper Weg 75

24116 Kiel

Einrichtung Pädiko Kindergarten Marinekäfer, Am Ort 6, 24340 Eckernförde

Name der Leitung Frau Heinke Matthiessen

Email: kita-eckernfoerde@paediko.de

Telefon

Schließzeiten 21 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2025

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2025

1 2023/2025

1 2023/2025

Stammgruppen 2 U-3 15

E/R Gruppen 2 Ü-3 10

Einrichtung Pädiko Kindergarten Flintbek, Langstücken 5a, 24220 Flintbek

Name der Leitung Frau Barkley

Email: kita-flintbek@paediko.de

Telefon 0151-42059374

Schließzeiten 21 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

1 E/R Natur-Kindergartengruppe 2023/2024

1 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 0

E/R Gruppen 2 Ü-3 16

E/R Natur-Kindergartengruppe

E/R altersgemischte Gruppe

E/R kleine altersgemischte Gruppe
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Zweiter Abschnitt

Einrichtung Pädiko Kindergarten Gettorf, Ofeld 29, 24214 Gettorf

Name der Leitung Frau Paulina Okroj

Email: kita-gettorf@paediko.de

Telefon 04346/9293058

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 15 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 25

E/R Gruppen 2 Ü-3 50

Einrichtung Pädiko Kinderhaus, Kopperpahler Allee 54, 24119 Kronshagen

Name der Leitung Frau Laura Bünger

Email: info@paediko.de

Telefon 0431/90889886

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 25

E/R Gruppen 2 Ü-3 10

Regel-Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe

altersgemischte Gruppe

Regel-Kindergartengruppe
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Zweiter Abschnitt

Einrichtung Pädiko "Die kleinen Störche", Dorfstraße 8, 24790 Ostenfeld

Name der Leitung Frau Petra Zeitzmann

Email: kita-ostenfeld@paediko.de

Telefon 04331/4400989

Schließzeiten 21 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R kleine altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 10

E/R Gruppen 2 Ü-3 20
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Schulverband Wasbek (Gemeinde Padenstedt)

über Amt Mittelholstein

Anschrift Am Markt 15

24594 Hohenwestedt

Einrichtung Kita Padenstedt, Hauptstraße 60, 24634 Padenstedt

Name der Leitung Frau Iris Herzberg

Email: kindertagesstaette-padenstedt@gmx.de

Telefon 04321/840213

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 15

E/R Gruppen 13 Ü-3 70
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Schulverband Wasbek (Gemeinde Wasbek)

über Amt Mittelholstein

Anschrift Am Markt 15

24594 Hohenwestedt

Einrichtung Kita Wasbek, Schulstraße 6, 24647 Wasbek

Name der Leitung Frau Diana Wolff

Email: info@kita-wasbek.de

Telefon 04321/66743

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 10 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R  altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 7 U-3 30

E/R Gruppen 20 Ü-3 80

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe
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mailto:info@kita-wasbek.de
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Schulverein der freien Waldorfschulen Kiel e.V.

über

Anschrift Hofholzallee 20

24109 Kiel

Einrichtung Waldorfkindergarten, Steindamm 10, 24119 Kronshagen

Name der Leitung Frau Bianka Wagner

Email: kita.kronshagen@waldorfschule-kiel.de

Telefon 0431/99072280

Schließzeiten 30 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 15 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 5

E/R Gruppen 0 Ü-3 10

Einrichtung Waldorfkindergarten, Dorfstraße 15, 24113 Molfsee

Name der Leitung Herr Clemens Siebert

Email: kiga.molfsee@waldorfschule-kiel.de

Telefon 04347/2638

Schließzeiten 30 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 0

E/R Gruppen 2 Ü-3 40

Regel-Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe

Regel-Kindergartengruppe
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mailto:kita.kronshagen@waldorfschule-kiel.de
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Stadt Büdelsdorf

über

Anschrift Am Markt 1

24782 Büdelsdorf

Einrichtung Kindergarten "Lummerland", Zur Bücherei 1, 24782 Büdelsdorf

Name der Leitung Frau Astrid Wilhelm

Email: kindergarten-lummerland@gmx.de

Telefon 04331/300728

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 15 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 kleine Krippengruppe 5 2023/2024

1 kleine Krippengruppe 5 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 10 U-3 25

E/R Gruppen 3 Ü-3 130

Einrichtung Kindergarten "Liliput", Dichterweg 25, 24782 Büdelsdorf

Name der Leitung Frau Mira Schauer-Roggenbach

Email: kiga2@gmx.de

Telefon 04331/300727

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 10

E/R Gruppen 0 Ü-3 40

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

altersgemischte Gruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe
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mailto:kindergarten-lummerland@gmx.de
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Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Stadt Eckernförde

über

Anschrift Rathausmarkt 4-6

24340 Eckernförde

Einrichtung Kindergarten "Mitte", Jungfernstieg 98, 24340 Eckernförde

Name der Leitung Frau Barbara Madzar

Email: kita.mitte@stadt-eckernfoerde.de

Telefon 04351/712497

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 0

E/R Gruppen 1 Ü-3 40

Einrichtung KiGa "Püschenwinkel", R.-Vosgerau-Str. 90a, 24340 Eckernförde

Name der Leitung Frau Andrea Carstens

Email: kita.puesch@stadt-eckernfoerde.de

Telefon 04351/752107

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 10

E/R Gruppen 1 Ü-3 60

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe
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Einrichtung Kindergarten "Nord", Schleswiger Str.11, 24340 Eckernförde

Name der Leitung Frau Andrea Dechow

Email: kita.nord@stadt-eckernfoerde.de

Telefon 04351/752117

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 0

E/R Gruppen 2 Ü-3 60

Einrichtung Kindergarten "Süd", Brennofenweg 32-34, 24340 Eckernförde

Name der Leitung Herr Tim Selzer

Email: kita.sued@stadt-eckernfoerde.de

Telefon 04351/72457

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 15 2023/2024

1 15 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20

1 altersgemischte Gruppe nicht gezählt 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 8 U-3 10

E/R Gruppen 4 Ü-3 110

Regel-Kindergartengruppe

Integrationsgruppe

Integrationsgruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe          nicht gezählt

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe
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Name des Trägers Stadt Rendsburg

über

Anschrift Am Gymnasium 4

24768 Rendsburg

Einrichtung Kindergarten "Neuwerk", Lilienstraße 39, 24768 Rendsburg

Name der Leitung Frau Claudia Stein-Hagen

Email: kita-neuwerk@rendsburg.de

Telefon 04331/57419

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe

1 E/R mittlere Kindergartengruppe

1 E/R Regel-Kindergartengruppe

1 E/R Regel-Kindergartengruppe

1 E/R Regel-Krippengruppe

1 E/R kleine Krippengruppe

1 E/R kleine Kindergartengruppe

Stammgruppen 6 U-3 25

E/R Gruppen 7 Ü-3 70

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe
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Einrichtung Kindergarten "Stadtpark", An der Untereider 17, 24768 Rendsburg

Name der Leitung Herr Stefan Kähler

Email: kita-stadtpark@rendsburg.de

Telefon 04331/57465

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 6 U-3 15

E/R Gruppen 7 Ü-3 90

Einrichtung Kindergarten "Villa Kunterbunt", Ostlandstr. 42a, 24768 Rendsburg

Name der Leitung Frau Petra Hoffmann

Email: villa-kunterbunt@rendsburg.de

Telefon 04331/44553

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe

1 E/R mittlere Kindergartengruppe

1 E/R mittlere Kindergartengruppe

Stammgruppen 6 U-3 15

E/R Gruppen 3 Ü-3 90

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe
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Einrichtung Kindergarten "Butterberg", Schleswiger Ch. 63, 24768 Rendsburg

Name der Leitung Frau Martina Markowski

Email: kita-butterberg@rendsburg.de

Telefon 04331/77915

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024 ab 1.10.22

1 mittlere Kindergartengruppe 15 2023/2024

1 Integrationsgruppe 15 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 7 U-3 0

E/R Gruppen 4 Ü-3 130

Name des Trägers Stiftung für Kinder-, Jugend- und Soziale Hilfen

über

Anschrift Altonaer Straße 65

20357 Hamburg

Einrichtung Kindertagesstätte Lollipop, Klausdorfer Straße 74a, 24161 Altenholz

Name der Leitung Frau Melanie Mendrys

Email: lollipop@kjsh.de

Telefon 0431/70554192

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 31.07.2023

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 25

E/R Gruppen 3 Ü-3 50

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe
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Name des Trägers Storchennest Osterby e.V. 

über

Anschrift Op de Barg 13

24367 Osterby

Einrichtung Kita "Storchennest", Op der Barg 13, 24367 Osterby

Name der Leitung Frau Karin Bolduan

Email: kindergarten-storchennest@gmx.de

Telefon 04351/46270

Schließzeiten 10 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 0

E/R Gruppen 1 Ü-3 20

Name des Trägers Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.

über

Anschrift Norderstraße 76

24939 Flensburg

Einrichtung Dansk "Fritidshjem", Mühlenstraße 16, 24782 Büdelsdorf

Name der Leitung Herr Jörg Hansen

Email: rb-bu@sdu.de

Telefon 04331/38827

Schließzeiten 0 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Hortgruppe 20 2023/2024

1 Regel-Hortgruppe 20 2023/2024

1 Regel-Hortgruppe 20 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 0

E/R Gruppen 0 Ü-3 0

H 60
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Einrichtung Dansk "Fritidshjem", H.C. Andersen-Weg 6a, 24340 Eckernförde

Name der Leitung Herr Wolfgang Lausten

Email: egernfoerde@sdu.de

Telefon 04351/476330

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Hortgruppe 20 2023/2024

1 Regel-Hortgruppe 20 2023/2024

1 Regel-Hortgruppe 20 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 0

E/R Gruppen 0 Ü-3 0

H 60

Name des Trägers Verein zur Förderung der Waldpädagogik Eckernförde e.V.

über

Anschrift Schleswiger Straße 116

24340 Eckernförde

Einrichtung Waldorf-KiGa Erlengrund , Schleswiger Str. 116, 24340 Eckernförde

Name der Leitung Herr Christian Daus

Email: kindergarten@waldorf-eckernfoerde.de

Telefon 04351/767570

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe Pastorengang 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe Pastorengang 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe Pastorengang 10 2023/2024

Stammgruppen 8 U-3 30

E/R Gruppen 0 Ü-3 100

98

TOP 8.3

mailto:egernfoerde@sdu.de
mailto:kindergarten@waldorf-eckernfoerde.de


Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt

Name des Trägers Waldorfkindergarten Rendsburg e.V.

über

Anschrift Felix-Mendelsohn-Str. 35

24768 Rendsburg

Einrichtung Waldorf-KiGa Hohe Luft , F.Mendelsohn-Str. 8-12, 24768 Rendsburg

Name der Leitung Frau Mona Riedl

Email: riedl@waldorfkindergarten-rendsburg.de

Telefon 04331/27737

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 20

E/R Gruppen 1 Ü-3 60

Name des Trägers Waldorfkindergarten Rosenrot e.V.

über

Anschrift Schmiederedder 2

24357 Fleckeby

Einrichtung Waldorf-KiGa "Rosenrot", Schmiederedder , 24357 Fleckeby

Name der Leitung Frau Claudia Schade

Email: waldorfkigarosenrot@gmail.com

Telefon 04354/8422

Schließzeiten 30 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 kleine Kindergartengruppe 10 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 0

E/R Gruppen 0 Ü-3 30
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Name des Trägers Zentrum für Kirchliche Dienste

über

Anschrift Am Margarethenhof 41

24768 Rendsburg

Einrichtung Ev. KiTa "Ahoi", Stifter Allee 4, 24161 Altenholz

Name der Leitung Frau Katrin Redlich-Pruschke

Email: kita.altenholz@kkre.de

Telefon 0431/323917

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 integrative Kindergartengruppe 15 2023/2024

1 E/R kleine-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R  Regel-Krippengruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 7 U-3 30

E/R Gruppen 5 Ü-3 75

Einrichtung Ev. KiTa "Dänischenhagen", Kirchenstr. 3, 24229 Dänischenhagen

Name der Leitung Frau Melanie Groenhagen

Email: kita.daenischenhagen@kkre.de

Telefon 04349/1705

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 15

E/R Gruppen 2 Ü-3 30
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Einrichtung Ev. KiTa "Damp", Johannes-Stift 11, 24351 Damp

Name der Leitung Frau Maike Lehmann

Email: kita.damp@kkre.de

Telefon 04352/2655

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 20

E/R Gruppen 3 Ü-3 60

Einrichtung Ev. KiTa "St. Nicolai",Wulfsteert 49, 24340 Eckernförde

Name der Leitung Frau Stefanie Ludvik

Email: kita-stnicolai@kkre.de

Telefon 04351/41413

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe nicht gezählt 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 10

E/R Gruppen 1 Ü-3 60
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Einrichtung Ev. Kita Kirchenmäuse", Propst-Templin-Weg 4, 25557 Hanerau-Ha.

Name der Leitung Frau Tanja Führing

Email: kita.kirchenmaeuse@kkre.de

Telefon 04872/2335

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 10 2023/2024

1 20 2023/2024

1 20 2023/2024

1 2023/2024

1 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 10

E/R Gruppen 2 Ü-3 40

Einrichtung Ev. KiTa Krusendorf, Kirchstraße 13, 24229 Krusendorf

Name der Leitung Frau Margrit Markwort

Email: kiga.krusendorf@t-online.de

Telefon 04308/1043

Schließzeiten 21 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Krippengruppe 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 10

E/R Gruppen 3 Ü-3 20

E/R mittlere Kindergartengruppe

Regel-Krippengruppe

Regel-Kindergartengruppe

Regel-Kindergartengruppe

E/R  kleine altersgemischte Gruppe
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Einrichtung Ev. KiTa "Pusteblume", Zur Schule 4, 24251 Osdorf

Name der Leitung Frau Angela Löhrke

Email: kita.pusteblume@kkre.de

Telefon 04346/7180

Schließzeiten 23 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R mittlere Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R kleine Kindergartengruppe 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 3 U-3 5

E/R Gruppen 5 Ü-3 50

Einrichtung Ev. KiTa "Bahndammzwerge", Fehmarnstr. 1, 24783 Osterrönfeld

Name der Leitung Frau Angelika Blohm

Email: kita.osterroenfeld@kkre.de

Telefon 04331/88431

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 31.12.2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 31.12.2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 31.12.2024

1 altersgemischte Gruppe 15 31.12.2024

1 altersgemischte Gruppe 15 31.12.2024

1 altersgemischte Gruppe 15 31.12.2024

1 altersgemischte Gruppe 15 31.12.2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 31.12.2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 31.12.2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 31.12.2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 31.12.2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 31.12.2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 31.12.2024

1 E/R Regel-Krippengruppe 31.12.2024

Stammgruppen 7 U-3 20

E/R Gruppen 7 Ü-3 100
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Einrichtung Ev. KiTa "St. Marien", Nobiskrüger Allee 116, 24768 Rendsburg

Name der Leitung Frau Christin Kahl

Email: kita.nobiskrug@kkre.de

Telefon 04331/4357070

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Natur-Kindergartengruppe 16 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 10

E/R Gruppen 2 Ü-3 56

Einrichtung Ev. KiTa "St. Jürgen", Ahlmannstr. 14, 24768 Rendsburg

Name der Leitung Herr Martin Dierck

Email: kita.stjuergen@kkre.de

Telefon 04331/332035

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 15

E/R Gruppen 1 Ü-3 70
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Einrichtung Ev. KiTa "Bugenhagen", Alte Kieler Landstr. 19, 24768 Rendsburg

Name der Leitung Frau Helene Koch

Email: kita.bugenhagen@kkre.de

Telefon 04331/27505

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 10

E/R Gruppen 1 Ü-3 60

Einrichtung Ev. KiTa "Parksiedlung", Pastor-Schröder-Str. 74, 24768 Rendsburg

Name der Leitung Frau Ute Flothow

Email: kita.parksiedlung@kkre.de

Telefon 04331/23574

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

Stammgruppen 5 U-3 20

E/R Gruppen 1 Ü-3 60
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Einrichtung Ev. KiTa "St. Petri", Petriweg 3, 24354 Rieseby

Name der Leitung Frau Christiane Endling

Email: kita.rieseby@kkre.de

Telefon 04355/1509

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

1 altersgemischte Gruppe 15 2023/2024

Stammgruppen 2 U-3 10

E/R Gruppen 0 Ü-3 20

Einrichtung Kita "Spatzennest", Dorfstraße 12a, 24790 Schülldorf

Name der Leitung Frau Doris Ramm

Email: kita-schuelldorf@t-online.de

Telefon 04331/4358581

Schließzeiten 20 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 15 2023/2024

1 2023/2024

1 2023/2024

Stammgruppen 1 U-3 5

E/R Gruppen 2 Ü-3 10

Einrichtung Ev. KiGa "St. Martin"  Nortorf, Lerchenstraße 1, 24589 Nortorf

Name der Leitung Frau Sabine Bertram

Email: KitaStMartinNortorf@t-online.de

Telefon 04392/2466

Schließzeiten 25 Tage

Anzahl Gruppenart Kinder

Förderzeitraum 

bis

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Kindergartengruppe 20 2023/2024

1 Regel-Krippengruppe 10 2023/2024

1 E/R altersgemischte Gruppe 2023/2024

1 E/R Regel-Kindergartengruppe 2023/2024

Stammgruppen 4 U-3 10

E/R Gruppen 2 Ü-3 60

E/R altersgemischte Gruppe

altersgemischte Gruppe

E/R altersgemischte Gruppe
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

Förderprogramm "Sprach-Kitas" 

VO/2023/031 
 
öffentlich 
 
FD 3.1 Kinder, Jugend, Sport 
 
 

Mitteilungsvorlage öffentlich 
 
Datum:  19.01.2023 
 
Ansprechpartner/in:Voerste, Thomas 
 
Bearbeiter/in: Marco Röschmann 

  

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

22.02.2023 Jugendhilfeausschuss (Kenntnisnahme) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entfällt 

 
Sachverhalt 
Zum 30.06.2023 läuft das Bundesprogramms „Sprach-Kitas – Weil Sprache der Schlüssel 
zur Welt ist“ aus. Der Kreis hatte im Rahmen dieses Programmes bislang keine aktive Rolle. 
Die für eine Förderung geeigneten Einrichtungsträger wurden durch das fachlich zuständige 
Bundesministerium (BMFSFJ) sowie auf Grund einer Priorisierung durch die Bundesländer 
nach Abschluss des Interessenbekundungsverfahrens bestimmt. Die Antragstellung erfolgte 
durch den Kita-Träger. Insgesamt wurden folgende 13 Kitas im Kreisgebiet gefördert: 

• Ev. Kita St. Nicolai in Eckernförde 
• Kita Villa Kunterbunt in Eckernförde 
• Kita Mastbrooker Rasselbande in Rendsburg 
• Kindertagesstätte Villa Kunterbunt in Rendsburg 
• Kita Butterberg in Rendsburg 
• Ev. Kindertagesstätte St. Jürgen Rendsburg 
• Kita Rotenhof in Rendsburg 
• Kindertagesstätte Stadtpark in Rendsburg 
• Kita Neuwerk in Rendsburg 
• Ev. Kindertagesstätte St. Marien Parksiedlung Rendsburg 
• Ev. Kita St. Marien Bugenhagen Rendsburg 
• Kindertagesstätte Möhlenkamp Bordesholm 
• Kindertageseinrichtung Hohenwestedt 

  
Die beteiligten Träger der Kindertageseinrichtungen erhielten bislang einen pauschalen 
Zuschuss zu den Personalausgaben für eine zusätzliche halbe Fachkraftstelle sowie zu 
projektbezogenen Sachausgaben und Gemeinkosten in Höhe von insgesamt 25 000 Euro 
pro Jahr. 
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Nach Beendigung des Bundesprogrammes wird das Land ein „Landesprogramm Sprach-
Kitas“ auflegen. Durch die Änderung des Kindertagesförderungsgesetz ist nunmehr eine 
Landesförderung von Sprach-Kitas als Teil des Kita-Finanzierungssystems SQKM 
(„Landesprogramm Sprach-Kitas“) vorgesehen. Dabei werden die wesentlichen strukturellen 
Elemente des Bundesprogramms aufgegriffen und in die vorhandenen Organisations- und 
Finanzierungsstrukturen in Schleswig-Holstein integriert.  
  
Dies bedeutet, dass der Kreis hier zukünftig wie folgt eingebunden ist. 
  
1. 
Die finanzielle Abwicklung erfolgt über das IT-gestützte Abrechnungsverfahren für die 
Förderung der Kitas nach dem Standard-Qualität-Kosten-Modell (SQKM) des Landes im 
Bereich der Fachgruppe Kindertagesbetreuung. 
Für die vom Ministerium anerkannten Sprach-Kindertageseinrichtungen erhalten die 
Standortgemeinden einen monatlichen Zuschlag in Höhe von 2.333 € (28.000 € jährlich). Der 
Zuschuss des Bundesprogramms betrug jährlich 25.000 € und wurde für das 
„Landesprogramm Sprach-Kitas“ vor dem Hintergrund gestiegener Personalkosten erhöht. 
  
Das Landesprogramm soll die inhaltlichen Ansätze und strukturellen Merkmale des 
bisherigen Bundesprogramms fortführen. In Anlehnung an das auslaufende 
Bundesprogramm verfolgt das „Landesprogramm Sprach-Kitas“ folgende Ziele:  
- Die nachhaltige Entwicklung pädagogischer Praxis und Qualität im Bereich der 

sprachlichen Bildung in Kindertageseinrichtungen.  
- Systematische Verbesserung des sprachlichen Bildungsangebotes in den 

teilnehmenden Einrichtungen.   
- Durch eine enge Verzahnung mit den Themen Inklusion und Erziehungspartnerschaft 

eine die soziale Vielfalt wertschätzende und die Teilhabe aller Kinder und Familien 
unterstützende Kultur in den Einrichtungen. 

  
Die Beantragung von Fördermitteln aus dem „Landesprogramm Sprach-Kitas“ hat von den 
Trägern über die Standortkommune direkt beim Land zu erfolgen. Die Antragstellung erfolgt 
im Übergangszeitraum bis Ende 2024 durch die Standortgemeinden, da diese Empfänger 
der Fördersätze sind und regelmäßig die Ko-Finanzierung des „Landesprogramms Sprach-
Kitas“ über eine Defizitfinanzierung sicherstellen. Anträge können ab sofort gestellt werden. 
Für die erstmalige Förderung ab Juli 2023 gelten alle bis zum 31. März 2023 eingegangenen 
Anträge als zeitgleich eingegangen.  Das vom Land gestaltete Auswahlverfahren schließt 
sich im April und Mai 2023 an.  
  
Voraussetzungen für die Anerkennung als Sprach-Kindertageseinrichtung sind: 
- ein regelmäßig überdurchschnittlich hoher Anteil an Kindern mit besonderem Bedarf 

an sprachlicher Bildung und Sprachförderung und  
- das Vorhalten einer Mindestzahl von 40 Krippen- oder Elementarplätzen.   
  
 
Die Auswahl der Sprach-Kitas unter den Kindertageseinrichtungen, für die die Anerkennung 
als Sprachkindertageseinrichtung beantragt worden ist, erfolgt über ein Auswahlverfahren 
durch das Ministerium, welches dann auch einen möglichen Förderbescheid mit Wirkung 
zum 1. Juli 2023 erstellt. Damit wurde die Möglichkeit für einen nahtlosen Übergang vom 
Bundesprogramm zum Landesprogramm geschaffen.  
  
Bei der Auswahlentscheidung berücksichtigt das Land insbesondere 
- die Einrichtungskonzeptionen bezüglich des Handlungsfeldes sprachliche Bildung,  
- die Erfahrungen der Kindertageseinrichtungen im Einsatz von Sprachfachkräften zur 

Unterstützung der alltagsintegrierten Sprachbildung und in der Arbeit in einem auf 
Sprachbildung fachlich ausgerichteten Verbund (z. B. im Rahmen des 
Bundesprogramms) sowie   

- die Reihenfolge des Antragseingangs. Alle bis zum 28. April 2023 eingegangenen 
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Anträge gelten als zeitlich eingegangen. 
  
Die Anerkennung wird für die Dauer von bis zu fünf Jahren ausgesprochen. 
  
2. 
Neben der Abwicklung der finanziellen Förderung ist der Kreis auch in der zusätzlich 
landesweit neu zu schaffenden Fachberatungsstruktur eingebunden. Es ist vorgesehen, im 
Land 16 Fachberatungen bei den örtlichen Trägern der Jugendhilfe einzusetzen, welche in 
die Struktur der Kompetenzteams Inklusion eingebunden werden. Eine Finanzierung und 
strukturelle Einbindung soll gemäß der Umsetzung der Richtlinie „Kompetenzteams 
Inklusion“ beim Kreis über den Fachdienst 3.2-Pädagogische Dienste erfolgen. Die 
Änderung der Landesrichtlinie „Kompetenzteams Inklusion“ soll im Februar 2023 erfolgen. 
Das Land gewährt hierfür einen pauschalen Zuschuss zu den Personalausgaben für eine 
zusätzliche halbe Stelle (mindestens 19,5 Std. wöchentlich) sowie zu projektbezogenen 
Sachausgaben und Gemeinkosten in Höhe von insgesamt jährlich 36.000 €. 
Die Aufgaben der Fachberatungen sind insbesondere die Qualifizierung und Begleitung der 
zusätzlichen Sprach-Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen sowie die Unterstützung 
der Einrichtungen bei der Konzeptentwicklung. Ferner wird die Organisation des Austauschs 
der Sprach-Fachkräfte in den Einrichtungen unterschiedlicher Träger zu deren Aufgaben 
gehören. 
  
Das Land selbst richtet zur inhaltlichen Umsetzung, Begleitung und Weiterentwicklung des 
Landesprogramms eine Service-Stelle Sprach-Kitas ein, die u.a. für die fachliche Begleitung 
und Beratung der Fachberatungen zuständig sind. 
  
 

Relevanz für den Klimaschutz 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Anlage/n: 
Keine 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 
 
 

Vorschläge zur Vergabe der Mittel der FÖRDE 
Sparkasse 

VO/2023/059 
 
öffentlich 
 
FB 3 Jugend, Familie und Schule 
 
 

Mitteilungsvorlage öffentlich 
 
Datum:  06.02.2023 
 
Ansprechpartner/in:Thomas Voerste 
 
Bearbeiter/in: Heike Krause 

  

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

22.02.2023 Jugendhilfeausschuss (Beratung) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entfällt 

 
 
 
Sachverhalt 
Der Verwaltungsrat der FÖRDE Sparkasse hat in seiner Sitzung am 30.06.2022 
beschlossen, gemäß § 27 Abs. 3 Sparkassengesetz den anteiligen Jahresüberschuss 2021 
an den Zweckverband FÖRDE Sparkasse abzuführen. 
 Die weitere Verteilung des Jahresüberschusses haben der Zweckverband FÖRDE 
Sparkasse in seiner Sitzung am 18.08.2022 und der Zweckverband Sparkasse Rendsburg-
Eckernförde in seiner Sitzung am 19.09.2022 beschlossen. 
 Für die Verteilung des ausgeschütteten Jahresüberschusses sind die Haftungsanteile der 
Verbandsmitglieder maßgeblich (§ 13 und § 3 Abs. 2 der Verbandssatzung). 
  
Der an den Kreis Rendsburg- Eckernförde auszuschüttende Betrag beträgt 61.363,57 €. 
  
Dieser Betrag ist für öffentliche, mit dem gemeinnützigen Charakter der Sparkasse im 
Einklang stehende Zwecke zu verwenden. 
  
Die Fachausschüsse werden gebeten, Vorschläge für die Verwendung des 
Jahresüberschusses 2021 zu entwickeln und dem Hauptausschuss bis zum 14.04.2023 zur 
abschließenden Beschlussfassung vorzulegen.  
Da die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses erst am 10.05.2023 stattfindet, werden 
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die Vorschläge zur Vergabe der Mittel in der Sitzung am 22.02.2023 beraten. Darüber 
wurden die Mitglieder des Ausschusses mit der E- Mail vom 25.01.2023 informiert.  
 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
nein 
 

Finanzielle Auswirkungen 
nein 

Anlage/n: 
Keine 
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